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VORWORT

Das Familienleben in Nordrhein-Westfalen ist bunt und 
vielfältig wie nie zuvor. Klassische Rollenbilder wandeln 
sich und neue Familienformen gewinnen an Bedeutung. 
Familie ist heute kein starres Modell mehr, sondern spiegelt 
eine Vielzahl von Lebensentwürfen und Erfahrungen wider. 
Gleichzeitig müssen Eltern und Kinder in Zeiten gesell-
schaftlicher Veränderungen, wirtschaftlicher Herausforde-
rungen und globaler Krisen immer neue Aufgaben meistern. 
Familie bleibt dabei der Ort, an dem Menschen Verantwor-
tung füreinander übernehmen, Kinder aufwachsen und 
Zusammenhalt gelebt wird. Familien prägen damit nicht 
nur den Alltag vieler Menschen, sondern auch die Zukunft 
unserer Gesellschaft. 

Mit dem Familienbericht legt die Landesregierung eine wis-
senschaftlich fundierte und an den Lebenslagen der Familien 
orientierte Bestandsaufnahme der Familien in Nordrhein-
Westfalen vor. Der Bericht zeigt, wie Familien heute leben, 
welche Herausforderungen sie bewältigen und welche Unter-
stützung sie benötigen. Er nimmt dabei deren unterschiedliche Lebenslagen in den Blick – von 
Familien in Städten und ländlichen Regionen, mit unterschiedlichen Einkommenssituationen sowie 
mit oder ohne Migrationsgeschichte. Der Bericht beleuchtet dabei zentrale Themen wie Familien-
vielfalt, den Umgang mit gesellschaftlichen Krisen, die ökonomische Situation von Familien, Fragen 
sozialer Teilhabe sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zeigt Handlungskorridore auf.

Der Familienbericht unterstreicht: Der Familienpolitik kommt eine zentrale Rolle zu. Sie begleitet 
Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen – von der Geburt über das Aufwachsen bis hin zur 
Sorge für ältere Generationen. Familienpolitik bedeutet, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Fa-
milien stärken, Teilhabe ermöglichen und Chancengerechtigkeit fördern. Sie ist damit nicht nur eine 
politische Aufgabe, sondern auch eine Investition in die Zukunft unseres Landes.

Der Familienbericht soll nicht nur informieren, sondern auch Perspektiven eröffnen und die politi-
sche Gestaltung unterstützen. Ein besonderes Merkmal dieses Berichts ist daher sein partizipativer 
Ansatz. Neben aussagekräftigen Daten fließen auch Stimmen und Erfahrungen von Familien selbst 
ein. Im Rahmen landesweiter Familiendialoge kamen Eltern, Kinder sowie Akteure der Familien-
politik miteinander ins Gespräch. Diese Dialoge schufen Raum für Fragen, neue Perspektiven und 
konkrete Rückmeldungen aus dem Alltag der Familien. Diese Gespräche gaben wertvolle Einblicke 
in die Themen, die Familien in Nordrhein-Westfalen beschäftigen, und zeigten konkrete Handlungs-
bedarfe auf. 

Der Familienbericht verbindet somit wissenschaftliche Analysen mit gelebten Erfahrungen. Er rich-
tet den Blick auf die Lebensrealitäten von Familien, benennt Herausforderungen und zeigt zugleich 
Chancen auf. Damit bildet er eine wichtige Grundlage für eine Familienpolitik, die übergreifend, 
präventiv und partizipativ handelt und Familien in den Mittelpunkt stellt.

Verena Schäffer
Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI 
NRW) hat das Deutsche Jugendinstitut (DJI) am 21. Sep-
tember 2023 mit der Erstellung eines Familienberichts für 
Nordrhein-Westfalen beauftragt. Dieser Bericht soll eine 
solche Grundlage darstellen. Entsprechend dem Auftrag 
umfasst der Bericht:

1.	 eine Analyse und umfassende Darstellung der Lebens-
lagen von Familien in Nordrhein-Westfalen,

2.	vertiefende Analysen fünf familienpolitischer Schwer-
punktthemen – Familienvielfalt, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, ökonomische Situation von Fami-
lien, soziale Teilhabe und Umgang von Familien mit 
multiplen Krisensituationen – u. a. auf Grundlage der 
AID:A-Studien des DJI sowie der 2024 von DJI und infas 
durchgeführten Repräsentativbefragung von Familien 
in Nordrhein-Westfalen AID:A NRW+,

3.	 die Ableitung familienpolitischer Handlungskorridore 
aus den gewonnenen Erkenntnissen.

Der Familienbericht wurde mit dem Ziel beauftragt, „die 
Familienpolitik in Zukunft auf der Grundlage langfristi-
ger, datenbasierter Betrachtungen weiterentwickeln zu 
können“ (Koalitionsvereinbarung von CDU und Bündnis 
90/Die Grünen 2022–2027, Zeilen 2242–2243). Er soll 
die Heterogenität der Familien hinsichtlich der Familien-
formen, sozialen Lagen und Bedarfe abbilden sowie die 
Belastungen berücksichtigen, die sich aus multiplen 
Krisen ergeben. 

Der vorliegende Bericht enthält demnach fünf analytische 
Kapitel. 

Das vergangene Jahrzehnt war geprägt von einer Ab-
folge tiefgreifender Krisen: der Eskalation der Konflikte 
in Syrien und Afghanistan 2015 und der darauffolgenden 
Aufnahme einer hohen Zahl an Geflüchteten in Europa, 
der Covid-19-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine mit er-
neuten Fluchtbewegungen und stark steigender Inflation 
sowie einer Krise der internationalen Ordnung infolge des 
politischen Handelns der USA. Nordrhein-Westfalen wur-
de zudem 2021 durch die Flutkatastrophe im Ahrtal un-
mittelbar mit den Folgen der Klimakrise konfrontiert. Die-
se „Polykrise“ (Morin & Kern, 1993, zit. nach Tooze, 2022, 
S. 23) betrifft alle Altersgruppen und sozialen Schichten, 
stellt jedoch insbesondere Familien vor große Herausfor-
derungen. Die Familie ist eine generationenübergreifende 
Solidargemeinschaft, deren Mitglieder „sich gegenseitig 
helfen und füreinander eintreten“ (Huinink, 2009, 2. Ab-
schnitt) und wesentliche Leistungen für die Gesellschaft 
erbringen. Diesen Funktionen unter Bedingungen mul-
tipler Krisen gerecht zu werden, ist jedoch mit erhöhten 
Anforderungen verbunden. Auch die Wahrnehmung ihrer 
Funktion als primärer Sozialisations- und Bildungsort 
für Kinder (Walper & Grgic, 2013) kann durch elterlichen 
Stress, ökonomische Unsicherheit und Zukunftssorgen 
beeinträchtigt werden (Masarik & Conger, 2017). 

Familienpolitik gestaltet die strukturellen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Aufwachsens und Zusammenle-
bens von Familien. Sie zielt darauf ab, ein familienfreund-
liches Klima zu schaffen, das Wohlergehen von Eltern und 
Kindern zu fördern, wirtschaftliche und soziale Stabilität 
zu gewährleisten, die Vereinbarkeit von Familie und Er-
werbstätigkeit zu ermöglichen, Bildungs- und Teilhabe-
chancen zu verbessern und die Resilienz von Familien zu 
stärken. Um diese Aufgaben wirksam wahrnehmen zu 
können, benötigt sie eine belastbare empirische Grund-
lage über die Lebenslagen von Familien, ihre Ressourcen, 
Belastungen und Unterstützungsbedarfe. Das Ministeri-
um für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 
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Kapitel 2 analysiert die Vielfalt von Familien in Nordrhein-Westfalen. Betrachtet 
werden sowohl die strukturelle Diversität der Familienformen im Zeitverlauf als auch 
migrationsbedingte Heterogenität, etwa hinsichtlich nationaler Herkunft, Familien-
form und Familiensprache. Damit wird die demografische und soziale Ausgangslage 
beschrieben, vor deren Hintergrund familienpolitisches Handeln zu verorten ist.

Kapitel 3 untersucht die Bildungs- und Erwerbssituation von Eltern sowie die Orga-
nisation von Erwerbs- und Sorgearbeit in Familien. Neben der schulischen und beruf-
lichen Qualifikation und der Erwerbsbeteiligung der Eltern werden geschlechtsspezi-
fische Unterschiede im Erwerbsumfang und den Arbeitszeitwünschen analysiert. Des 
Weiteren werden Arbeitsteilungsmuster auf Paarebene untersucht. Ein besonderer 
Fokus liegt auf Vereinbarkeitskonflikten und ihrem Zusammenhang mit betrieblichen 
Rahmenbedingungen.

Kapitel 4 widmet sich der ökonomischen Lage von Familien. Neben Einkommens-
verteilung und Armutsrisiken werden ergänzende Indikatoren wie materielle Ent-
behrung, Verschuldung, Wohnsituation und die Inanspruchnahme sozialstaatlicher 
Leistungen berücksichtigt. Ergebnis ist eine mehrdimensionale Betrachtung ökono-
mischer Ressourcen und Risiken.

Kapitel 5 beleuchtet materielle, gesundheitliche und soziale Lebensbedingungen als 
zentrale Dimensionen gesellschaftlicher Teilhabe. Untersucht werden insbesondere 
Deprivationserfahrungen, subjektive Gesundheit, soziale Unterstützung sowie das 
gemeinsame Auftreten verschiedener Belastungslagen.

Kapitel 6 analysiert die Auswirkungen multipler Krisen auf Familien. Im Mittelpunkt 
stehen subjektiv wahrgenommene Sorgen von Müttern, Vätern und Kindern, soziale 
Unterschiede in der Krisenwahrnehmung sowie Zusammenhänge zwischen Belas-
tungserleben und Familienklima.

Das siebte und letzte Kapitel fasst die wesentlichen Befunde der vorherigen fünf 
Kapitel zusammen und formuliert auf dieser Grundlage Handlungskorridore für die 
Weiterentwicklung der Familienpolitik des Landes in den kommenden Jahren.
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sie durch Daten der DJI-Studie AID:A 2023 HE (Haupt-
erhebung) sowie der landesspezifischen Befragung 
AID:A 2024 NRW+. Die amtliche Statistik ist zwar eine der 
wichtigsten Quellen für die Sozialberichterstattung, aber 
sie konzentriert sich auf faktische Informationen und er-
fasst beispielsweise keine subjektiven Einstellungen (z. B. 
Arbeitszeitwünsche) oder Einschätzungen (z. B. Sorgen, 
Qualität der Familienbeziehungen), die für eine Analyse 
des Innenlebens von Familien wichtig sind. Die DJI-Stu-
dien AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+ stellen daher 
eine wichtige Datenquelle dar, um Familiendynamiken 
besser zu erfassen. Eine weitere Limitation der amtlichen 
Statistik ist ein eng gefasstes Familienverständnis. So 
erfasst sie beispielsweise keine haushaltsübergreifenden 
Familienbeziehungen und differenziert nicht nach dem 
Kindschaftsverhältnis bei haushaltsbasierten Beziehun-
gen (BMFSFJ, 2025). Das Familienverständnis der amt-
lichen Statistik bildet somit nicht alle Familienformen ab 
und weicht dadurch von der praxeologischen Definition 
ab, die diesem Bericht zugrunde liegt. Die AID:A-Studien 
hingegen sind darauf ausgerichtet, ein möglichst breites 
Spektrum von Familien bzw. Kindern und ihren Eltern zu 
erfassen. Wenig verbreitete Familienkonstellationen wie 
beispielsweise Pflege- oder Regenbogenfamilien sind 
aber – wie auch in vielen anderen Surveys – in den Daten 
nur durch wenige Fälle repräsentiert. Die Stichproben-
größe ließ es daher nicht zu, statistische Analysen dieser 
Familienformen durchzuführen.

An diesem Bericht haben viele Personen mitgewirkt. Das 
Autorinnenteam des DJI bedankt sich insbesondere bei 
den Kolleg:innen vom Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) für verschiedene 
Sonderauswertungen der amtlichen Statistik, bei den 
Mitarbeitenden des MKJFGFI NRW für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und bei den studentischen Hilfskräften 
Sophia Schmid und Alejandro Schneider für die wertvolle 
Unterstützung.

In seiner theoretischen Fundierung geht der Familien-
bericht von einem weiten Familienverständnis aus und 
definiert Familie anhand zweier Kriterien: der Genera-
tionendifferenzierung und dem Vorhandensein eines 
Kooperations- und Solidaritätsverhältnisses zwischen 
den Mitgliedern (Nave-Herz, 2012). Familie setzt also die 
Existenz von mindestens zwei Generationen sowie das 
Eintreten ihrer Mitglieder füreinander voraus und ent-
steht durch gelebte Praxis (Jurczyk, 2014, 2020). Dabei 
spielen weder rechtliche noch biologische Beziehungen 
eine Rolle, ebenso wenig, ob die Familienmitglieder einen 
gemeinsamen Haushalt führen (Bertram, 2002). Mögliche 
Ausprägungen von Familien sind demnach die traditio-
nelle Kernfamilie, Alleinerziehende, Patchworkfamilien, 
Regenbogenfamilien, Co-Elternschaften und soziale 
Elternschaften. 

Nach dieser Definition ist Familie nicht nur der Ort des 
Aufwachsens von Kindern, sondern sie besteht über alle 
Lebensphasen der involvierten Generationen hinweg. Der 
Familienbericht richtet allerdings den Fokus auf Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren, da dies die entscheidenden 
Jahre für ein gesundes Aufwachsen von Kindern sind. Die 
Eltern müssen in der aktiven Familienphase besondere 
Fürsorge, Umsicht und Erziehungsverantwortung für ihre 
Kinder übernehmen. Gleichzeitig ist diese Phase in der 
Regel durch hohe berufliche Anforderungen gekennzeich-
net („Rush-Hour des Lebens“, vgl. Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ], 2006). 
Schließlich sind Familien in dieser Phase finanziell beson-
ders vulnerabel. Die Möglichkeiten der Eltern entscheiden 
aber darüber, wie erfolgreich Kinder ins Leben starten.

Für den Bericht wurden mehrere Datenquellen herange-
zogen. Zentrale Grundlage sind die Daten der amtlichen 
Statistik, die längerfristige Entwicklungen von Familien-
strukturen, Bildungsabschlüssen, Erwerbskonstellatio-
nen und Einkommenslagen abbilden. Ergänzt wurden 



2	 VIELFALT VON FAMILIEN 

IN NORDRHEIN-WESTFALEN



2024 lebten rund 
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Familien in der amtlichen Statistik

Als Familie definiert der Mikrozensus alle Eltern-
Kind-Gemeinschaften, die gemeinsam in einem 
Haushalt leben. Das umfasst gemischt- und 
gleichgeschlechtliche Ehepaare, Lebensgemein-
schaften und Alleinerziehende mit Kindern ohne 
Altersbegrenzung, einschließlich Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekindern. Haushaltsübergreifende 
Eltern-Kind-Beziehungen wie etwa bei getrennt 
erziehenden Eltern (BMFSFJ, 2025) werden nicht 
berücksichtigt. Daher kann es sich auch bei den 
zum Beobachtungszeitpunkt als Alleinstehen-
de, Alleinerziehende oder Paare mit und ohne 
Kind(er) kategorisierten Personen um Mütter 
oder Väter handeln, deren Kinder beim anderen 
Elternteil leben oder deren Kinder erwachsen und 
bereits aus dem Elternhaus ausgezogen sind. 
Auch Konstellationen, in denen sich mehr als zwei 
Eltern die Verantwortung für ein Kind teilen, z. B. 
in einer Co-Elternschaft, werden im Mikrozensus 
nicht erfasst. Gleiches gilt für Mehrgenerationen-
familien, da eine Familie per Definition immer 
aus zwei Generationen – Eltern und Kindern – 
besteht.1 „Kinder, die noch gemeinsam mit den 
Eltern in einem Haushalt leben, dort aber bereits 
eigene Kinder versorgen, sowie Kinder, die mit 
einem Partner in einer Lebensgemeinschaft leben, 
werden im Mikrozensus nicht der Herkunftsfamilie 
zugerechnet, sondern zählen statistisch als eigene 
Familie beziehungsweise Lebensform“ (Destatis, 
2025c). Beispielsweise wird eine Frau mit minder-
jährigem Kind, die noch im elterlichen Haushalt 
lebt, als „Alleinerziehende“ klassifiziert und die 
Eltern bzw. Großeltern dann als „Paar ohne Kind“. 
Der Mikrozensus geht also von einem spezifischen 
Familienverständnis aus, das zwar das Gros der 
Familienformen in Deutschland abdeckt, aber 
komplexere Familienkonstellationen (vor allem 
Getrennterziehende, queere Familien) nicht oder 
nur unzureichend erfasst.

1	 Ein Haushalt kann dagegen aus mehr als zwei Generationen bestehen. 

Der Anteil der Mehrgenerationenhaushalte, in denen mehrere Fami-

liengenerationen unter einem Dach leben, ist allerdings in Deutsch-

land sehr gering und liegt seit Ende der 1990er-Jahre statistisch unter 

1 % (Hochgürtel, 2021).

Familie wird heute auf unterschiedliche Weise gelebt. 
Neben die traditionelle Kernfamilie, bestehend aus einem 
verheirateten, heterosexuellen Paar mit (leiblichen) 
Kindern, das in einem gemeinsamen Haushalt lebt, sind 
andere Familienformen wie Alleinerziehende, nichtehe-
liche Lebensgemeinschaften, Patchworkfamilien und Re-
genbogenfamilien getreten. Auch die Übergänge zwischen 
verschiedenen Lebensformen und die Wege in die Eltern-
schaft haben sich ausdifferenziert. Insbesondere die 
medizinisch assistierte Reproduktion hat die Möglichkei-
ten, einen Kinderwunsch zu realisieren, erweitert (Kuhnt 
& Passet-Wittig, 2023). Gleichzeitig haben Migration und 
der gesellschaftliche Wandel zu einer erhöhten sozio-
kulturellen Vielfalt geführt. Diese Entwicklungen stellen 
neue Anforderungen sowohl an die rechtliche und soziale 
Absicherung als auch die Passung familienbezogener Inf-
rastrukturen und Unterstützungsangebote an die unter-
schiedlichen Bedarfe vielfältiger Familienformen (BMFSFJ, 
2021a, 2025).

Vor diesem Hintergrund gibt Kapitel 2.1 einen Überblick 
über die Entwicklung und Verbreitung der Familienfor-
men in NRW sowie die demografischen Prozesse, die den 
Wandel der Familie befördern. Kapitel 2.2 beleuchtet die 
Bedeutung der Migration für NRW und informiert über 
Lebensformen und Zusammensetzung der Familien mit 
Migrationsgeschichte in NRW.

2.1	 Strukturelle Diversität der 
Familienformen

Der Mikrozensus, eine bevölkerungsrepräsentative 
jährliche Haushaltsbefragung, die seit 1957 von den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemein-
schaftlich durchgeführt wird, ist die wichtigste amtliche 
Datenquelle zur Beschreibung von Familien. Stichprobe, 
Methodik und grundlegende Konzepte des Mikrozensus 
wie die Frage, wer zu einer Familie zählt, haben sich im 
Zeitverlauf mehrfach verändert (Hochgürtel & Wilke, 
2022; Nöthen, 2005; Statistisches Bundesamt [Destatis], 
2022). Während das traditionelle Familienkonzept an der 
Ehe orientiert war – demnach wurden z. B. auch Ehepaa-
re ohne in der Familie lebende ledige Kinder als Familie 
gezählt –, rückte mit der Einführung des Lebensformkon-
zepts 2005 die Eltern-Kind-Gemeinschaft in den Mittel-
punkt der Definition.
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Zahlenmäßiger Rückgang der Familien wird durch 
Zuwanderung gebremst

Nach dieser Definition leben aktuell (2024) rund 
2.551.000 Familien in NRW, darunter 1.793.000 Familien 
mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Die Zahl der 

Abbildung 2-1: Zahl der Familien in NRW, 1996 bis 2024, in 1.000

Ergebnisse des Mikrozensus. Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche in den Jahren 2005, 

2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12211-9044 (Abruf 23.07.2025); Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer 

Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2021, 2022, 2023, 2024, Tabelle 12211-44; eigene Berechnungen

Abbildung 2-2: Anteil der Familien an allen Lebensformen in NRW, 1996 bis 2024, in %

Ergebnisse des Mikrozensus. Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche in den Jahren 2005, 

2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12211-9044 (Abruf 23.07.2025); Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer 

Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2021, 2022, 2023, 2024, Tabelle 12211-44; eigene Berechnungen
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Familien in NRW ist längerfristig gesunken, stieg aber 
seit 2018 zuwanderungsbedingt wieder leicht an (Abbil-
dung 2-1). Auch der Anteil der Familien an allen Lebensfor-
men nahm längerfristig ab, auf zuletzt 28 % (Familien mit 
Kindern ohne Altersbegrenzung) bzw. 20 % (Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren) (Abbildung 2-2).
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Ähnlich, wenn auch weniger stark, ist der Anteil der Be-
völkerung in Familien (Personenebene) im Zeitverlauf 
gesunken (Abbildung 2-3). Aktuell (2024) lebt aber immer 
noch die Hälfte der Bevölkerung in NRW (50 %) in einer 
Familie, geringfügig mehr als im Bundesdurchschnitt 
(49 %). Mehr als ein Drittel der Bevölkerung in NRW 
(37 %) lebt in einer Familie, in der mindestens ein Kind 
minderjährig ist. Das sind rund 3.279.000 Elternteile und 
3.388.000 Kinder, zusammen also 6.667.000 Familienmit-
glieder (IT.NRW, Erstergebnisse des Mikrozensus 2024, 
ohne Abbildung).

tenem Alter Geburten „nachgeholt“, aber dies kann in 
der Summe nicht die abnehmende Zahl der Geburten in 
jüngerem Alter kompensieren (Sobotka et al., 2012), zu-
mal die Fruchtbarkeit bei Frauen ab 35 und bei Männern 
ab 45 Jahren deutlich abnimmt und somit sowohl die 
Chance auf eine natürliche Schwangerschaft als auch die 
Erfolgsaussichten einer medizinischen Kinderwunschbe-
handlung begrenzt (Dittrich & Lotz, 2023; Gnoth, 2020). 
In der Altersgruppe der 45- bis unter 55-Jährigen bleibt 
rund jede fünfte Frau in NRW kinderlos (22 %; Bundes-
durchschnitt 20 %) (Hochgürtel et al., 2024). Zusammen 
mit der steigenden Lebenserwartung führt der Geburten-
rückgang dazu, dass mehr Lebenszeit in nicht-familialen 
Lebensformen verbracht wird, was sich statistisch in 
sinkenden Anteilen von Haushalten mit Kindern ausdrückt 
(Hank et al., 2023).

Die Geburtenhäufigkeit weist dabei große regionale Un-
terschiede auf. In den ländlichen Regionen werden in der 
Regel mehr Kinder geboren als in den Städten (IT.NRW 
2025). Das hängt u. a. damit zusammen, dass viele Fami-
lien aus kind- und wohnbezogenen Gründen (z. B. Natur-
nähe, erschwinglicher Wohnraum, kindgerechtes Wohn-
umfeld) auf das Land ziehen, wenn weiterer Nachwuchs 
ansteht (Steinführer & Osterhage, 2024). Des Weiteren 
unterscheidet sich das Geburtenverhalten nach Bildung, 
sozioökonomischem Status, Migrationshintergrund und 

Abbildung 2-3: Anteil der Bevölkerung in Familien in NRW, 1996 bis 2024, in %

Bevölkerung in Familien mit Kindern ohne Altersbegrenzung. Zeitreihendaten zur Bevölkerung in Familien mit Kindern unter 18 Jahren liegen nicht vor. 

Ergebnisse des Mikrozensus. Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche in den Jahren 2005, 

2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12211-9041 (Abruf 16.04.2025); Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer 

Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2024, Tabelle 12211-34; eigene Berechnungen
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Rückläufige Zahl von Familien aufgrund des 
Geburtenrückgangs

Die rückläufige Zahl von Familien ist eine Folge des länger-
fristigen Geburtenrückgangs, der vor allem durch eine 
Abnahme des Kinderreichtums und die Zunahme der 
Kinderlosigkeit gekennzeichnet ist (Bujard & Sulak, 2016; 
Zeman et al., 2018). Der Aufschub der Familiengründung 
und instabilere Partnerschaftsverläufe haben dazu ge-
führt, dass viele Frauen und Männer nicht die Kinderzahl 
realisieren, die sie sich wünschen, oder – gewollt oder 
ungewollt – kinderlos bleiben. Aktuell (2024) sind Mütter 
in NRW durchschnittlich 30,3 Jahre alt, wenn sie ihr 
erstes Kind bekommen (Bundesdurchschnitt 30,4 Jahre) 
(Destatis, 2025b). Zwar werden vermehrt in fortgeschrit-
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vermutet. Noch ist unklar, ob die Geburten zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachgeholt werden oder sich der Gebur-
tenrückgang fortsetzt. Dafür spricht u. a., dass erstmals 
seit den 1990er-Jahren auch die Geburtenhäufigkeit der 
Frauen im Alter ab 30 Jahren sinkt und die „stark rück-
läufigen Geburtenraten [...] auf eine stabil niedrige Zahl 
potenzieller Mütter [treffen]“ (Pötzsch, 2025, S. 23). Auch 
die durch Trennung, Scheidung und Wiederverpartnerung 
vermehrt entstehenden Folgepartnerschaften tragen 
anscheinend nicht zu mehr Geburten bei (Jalovaara & 
Kreyenfeld, 2020; Kuang et al., 2025). Andererseits sind 
Kinderwünsche in der Bevölkerung stabil, knapp zwei 
Kinder werden weiterhin als ideale Kinderzahl angesehen 
(Friedrich & Bujard, 2025). Unter günstigeren Umständen 
wäre demnach mit einem Wiederanstieg der Geburten-
zahlen zu rechnen. Allerdings wandeln sich auch die Fa-
milienbilder. Egalitäre Geschlechterrollen und die Qualität 
der Familienbeziehungen werden wichtiger, unabhängig 
von der gewünschten Kinderzahl (Aassve et al., 2024). 
Zudem wird Elternschaft zunehmend als „intensiv“ und 
anspruchsvoll wahrgenommen (BMFSFJ, 2021a). Daher 
erscheint es vordringlich, Eltern durch familienfreund-
lichere Rahmenbedingungen zu entlasten, für wirtschaftli-
che und politische Stabilität zu sorgen und (potenziellen) 
Eltern mehr Sicherheit für die Zukunft zu vermitteln.

Ehepaare mit Kindern trotz zahlenmäßigem Rückgang 
die häufigste Familienform

Die Entscheidung für oder gegen Kinder wird auch von 
veränderten Partnerschaftsmustern beeinflusst. Ein sicht-
barer Ausdruck dieses Wandels ist die gesunkene Heirats-
neigung und damit verbunden die gesunkene Zahl von 
Ehepaaren mit Kindern. Machten Ehepaare mit Kindern 
in NRW 1996 noch 82 % aller Familien aus, waren es 2024 
nur mehr 70 %. Ihr Anteil an den Familien mit Kindern 
unter 18 Jahren sank von 85 % (1996) auf 73 % (2024) 
(Abbildung 2-4). Damit blieben Ehepaare mit Kindern 
dennoch die häufigste Familienform.

anderen sozialstrukturellen Merkmalen (Kreyenfeld, 2015; 
Kreyenfeld & Konietzka, 2023; Kulu et al., 2019; Nisén et 
al., 2025; Ruckdeschel & Diabaté, 2024; Vasireddy et al., 
2023). Beispielsweise sind Akademikerinnen zu höheren 
Anteilen kinderlos als Nichtakademikerinnen (Hochgürtel 
et al., 2024), was vor allem mit Problemen der Vereinbar-
keit von Familie und beruflicher Karriere und den hohen 
Opportunitätskosten einer kindbedingten Erwerbsunter-
brechung erklärt wird (Boll, 2010). Zudem trägt der Auf-
schub der Familiengründung dazu bei, dass es in fortge-
schrittenem Alter zu ungewollter Kinderlosigkeit kommt 
(Greulich & Toulemon, 2023; Kreyenfeld, 2010). Dagegen 
bleiben Männer häufiger dann kinderlos, wenn sie ein 
niedriges Bildungsniveau und damit schlechtere Chancen 
auf dem Partnermarkt haben (Kreyenfeld & Konietzka, 
2017). Insgesamt ist die Kinderlosigkeit von Männern 
höher (Dudel & Klüsener, 2021) und ihre Gesamtfertilität 
niedriger (Pötzsch et al., 2020; Schubert & Dudel, 2025) 
als die von Frauen.

Nach dem zwischenzeitlichen Anstieg der Geburtenrate 
zwischen 2012 und 2016, der u. a. mit familienpolitischen 
Reformen wie der Einführung des Elterngelds und dem 
Ausbau der Kindertagesbetreuung in Verbindung ge-
bracht wird (Bauernschuster et al., 2016; Bergsvik et 
al., 2021; Schuss & Azaouagh, 2023), und einem kurz-
fristigen Anstieg der Neugeborenenzahlen im zweiten 
Pandemiejahr ist die Geburtenrate nach 2021 regelrecht 
eingebrochen. Die zusammengefasste Geburtenziffer, 
d. h., die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Frau 
im Alter von 15 bis unter 50 Jahren zur Welt bringt, sank in 
Deutschland von 1,61 (2021) auf 1,35 (2024) und in NRW 
von 1,62 (2021) auf 1,38 (2024) und damit auf den tiefsten 
Stand seit 2006 (Deutschland) bzw. 2011 (NRW) (Statis-
tisches Bundesamt 2025, Statistischer Bericht Geburten 
2024, Tabellen 12612-07 und 12612-09). 2025 wurden in 
NRW das vierte Jahr in Folge weniger Kinder geboren als 
im Vorjahr (IT.NRW, 2025a). Als Ursache des aktuellen Ge-
burtenrückgangs werden die Nachwirkungen der COVID-
19-Pandemie (u. a. Impfpflicht, Kontaktbeschränkungen) 
(Bujard & Andersson, 2024; Winkler-Dworak et al., 2024), 
Inflation und steigende Immobilienpreise (van Wijk & 
Feijten, 2025) sowie große ökonomische und politische 
Unsicherheiten angesichts des Ukrainekriegs und der 
krisenhaften wirtschaftlichen und geopolitischen Lage 
(Friedrich & Bujard, 2025; Neufing, 2024; Pötzsch, 2025) 
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schaften in Westdeutschland verweist in erster Linie auf 
eine veränderte Abfolge von Heirat und Geburt des ersten 
Kindes (Kreyenfeld & Konietzka, 2023). Allerdings gibt es 
auch eine wachsende Zahl dauerhaft zusammenlebender 
Elternpaare ohne Trauschein (ebd.).

Der Anteil der Alleinerziehenden mit minderjährigen 
Kindern an den Familien nahm vor allem bis Anfang der 
2010er-Jahre zu – von 12 % (1996) bis zu einem Höchst-
stand von 20 % im Jahr 2011. Seither ist der Anteil 
wieder leicht rückläufig auf zuletzt knapp 18 % (2024) 
(Abbildung 2-4). Auch die absolute Zahl der Alleinerzie-
henden mit minderjährigen Kindern ist seit 2011 nach 
verschiedenen Aufs und Abs insgesamt leicht gesunken 
(Abbildung 2-5, Abbildung 2-1), trotz der zuletzt hohen 
Zuwanderung ukrainischer Mütter, die allein mit ihren 
Kindern nach Deutschland geflüchtet sind bzw. durch 
die Flucht von ihrem Partner getrennt wurden (Milewski, 
2025).3 

3	 Allerdings werden nicht alle Geflüchteten aus der Ukraine im Mikro-

zensus erfasst, u. a. fehlen Personen, die in Gemeinschaftsunterkünf-

ten leben.

Abbildung 2-4: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Familienform, 1996 bis 2024, in %

Ergebnisse des Mikrozensus (2024 Erstergebnisse). Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche 

in den Jahren 2005, 2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabellen 12211-9044 und -9047 (Abruf 23.07.2025), Tabelle 12211-9051 (Abruf 05.08.2025); 

Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2021, 2022, 2023, Erstergebnisse 2024, 

Tabelle 12211-44; eigene Berechnungen
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Lebensgemeinschaften nehmen zu, divergente 
Entwicklung bei Alleinerziehenden

Der Anteil der Lebensgemeinschaften mit Kindern 
unter 18 Jahren in NRW hat sich dagegen im genannten 
Zeitraum von knapp 3 % (1996) auf gut 9 % (2024) mehr 
als verdreifacht (Abbildung 2-4). Dies steht in Zusammen-
hang mit der bis Mitte der 2010er-Jahre gestiegenen Zahl 
nichtehelicher Geburten. Seither kommt fast jedes dritte 
Kind, das in NRW (lebend) geboren wird, in einer Familie 
nicht miteinander verheirateter Eltern zur Welt (2024: 
30 %). Vor allem in den Ruhrgebietsstädten sowie in Köln 
und Münster sind die Anteile nichtehelicher Geburten 
hoch, während in den ländlichen Regionen noch häufiger 
die Heirat vor der Geburt erfolgt (IT.NRW, 2025b).2 In 
Ostdeutschland ist der Anteil nichtehelicher Geburten 
historisch bedingt noch höher, hier werden über 50 % der 
Kinder außerhalb von Ehen geboren (Bundesdurchschnitt 
2024: 32 %). Die Zunahme nichtehelicher Lebensgemein-

2	 Die höchsten Anteile Neugeborener mit nicht verheirateten Eltern 

verzeichneten 2023 Gelsenkirchen (38 %), Oberhausen (37 %) und 

Mönchengladbach (36 %), die niedrigsten Anteile die Kreise Borken 

(25 %), Gütersloh (25 %) und der Oberbergische Kreis (24 %) 

(IT.NRW, 2025b).
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Abbildung 2-5: Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, 1996 bis 2024, in 1.000

Ergebnisse des Mikrozensus (2024 Erstergebnisse). Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche 

in den Jahren 2005, 2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12111-9051 (Abruf 05.08.2025); Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer 

Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2021, 2022, 2023, Erstergebnisse 2024, Tabelle 12211-44; eigene Berechnungen 
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Abbildung 2-6: Alleinerziehende mit Kindern ab 18 Jahren in NRW, 1996 bis 2024, in 1.000

Ergebnisse des Mikrozensus (2024 Erstergebnisse). Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche 

in den Jahren 2005, 2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12111-9051 (Abruf 05.08.2025); Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer 

Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2021, 2022, 2023, Erstergebnisse 2024, Tabelle 12211-44; eigene Berechnungen 
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Wie die beiden vorherigen Abbildungen bereits andeuten, 
lässt sich beim Anteil der Väter an den Alleinerziehen-
den kein eindeutiger Trend erkennen. Der Väteranteil 
nahm im Zeitverlauf teils ab, teils wieder zu und liegt 
aktuell (2024) bei 17 % (Abbildung 2-7). Väter leben dabei 
häufiger mit älteren Kindern zusammen als Mütter. Ent-
sprechend ist mehr als jede:r fünfte Alleinerziehende mit 
volljährigen Kindern (22 %), aber weniger als jede:r siebte 
Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern (14 %) ein 
Vater (ebd.).

Relativ kontinuierlich gestiegen ist dagegen die Zahl der 
Alleinerziehenden mit ausschließlich volljährigen Kin-
dern (Abbildung 2-6). Hierbei handelt es sich zum Teil um 
Allein- oder Getrennterziehende, deren Kinder wirtschaft-
lich noch nicht auf eigenen Füßen stehen, weil sie eine Be-
rufsausbildung oder ein Studium absolvieren oder erst am 
Anfang ihres Berufslebens stehen. Hinzu kommen in ge-
ringem Umfang Mütter und Väter, deren Kinder aufgrund 
einer Beeinträchtigung dauerhaft erwerbsunfähig oder 
pflegebedürftig sind. Statistisch werden allerdings auch al-
leinstehende Elternteile, die mit ihren (erwerbstätigen) er-
wachsenen Kindern zusammenleben, als Alleinerziehende 
gezählt. In diesen Fällen erscheint der Begriff „alleinerzie-
hend“ irreführend, denn vielfach werden im Gegenteil die 
Eltern von ihren Töchtern, Söhnen oder Schwiegerkindern 
umsorgt. Rund ein Drittel der als alleinerziehend klassi-
fizierten Eltern mit volljährigen Kindern sind Rentner:innen 
und Pensionär:innen ab 65 Jahren (eigene Berechnungen 
auf Basis des Mikrozensus SUF 2021).

Abbildung 2-7: Väteranteil an den Alleinerziehenden in NRW, 1996 bis 2024, in %

Ergebnisse des Mikrozensus (2024 Erstergebnisse). Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche 

in den Jahren 2005, 2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12111-9051 (Abruf 05.08.2025); Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer 

Bericht Mikrozensus – Haushalte und Familien – Endergebnisse 2021, 2022, 2023, Erstergebnisse 2024, Tabelle 12211-44; eigene Berechnungen 
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insgesamtmit Kindern ab 18 Jahren mit Kindern unter 18 Jahren

Ehepaare häufig mit zwei oder mehr Kindern, knapp 
die Hälfte ihrer Kinder im Vorschulalter

Betrachtet man Familien mit Kindern unter 18 Jahren in 
NRW nach der Zahl der Kinder (Abbildung 2-8) und dem 
Alter des jüngsten Kindes im Haushalt (Abbildung 2-9), 
ergibt sich folgendes Bild: Ehepaare haben überwiegend 
ein (43 %) oder zwei (42 %) Kinder, immerhin rund 15 % 
haben drei oder mehr minderjährige Kinder zu versorgen. 
Lebensgemeinschaften (59 %) und Alleinerziehende 
(65 %) sorgen überwiegend für ein minderjähriges Kind 
im Haushalt. In rund 40 % der Lebensgemeinschaften ist 
das jüngste Kind im Haushalt unter drei Jahre alt, was dar-
auf hindeutet, dass mit fortschreitendem Alter des Kindes 
oder Übergang zum zweiten Kind häufig geheiratet wird. 
Auch Ehepaare haben häufig Kinder im Kleinkind- und 
Vorschulalter (bis unter sechs Jahre: 46 %) zu betreuen. 
Alleinerziehende befinden sich im Durchschnitt in einer 
späteren Familienphase, ihr jüngstes Kind im Haushalt ist 
häufig bereits im Schulalter (6 bis unter 15 Jahre: 53 %) 
oder älter (15 bis unter 18 Jahre: 20 %). Dass der Anteil 
der Alleinerziehenden, deren jüngstes Kind 15 bis unter 
18 Jahre alt ist, deutlich geringer ist (20 %) als der Anteil 
der Alleinerziehenden mit jüngstem Kind im Alter von 10 
bis unter 15 Jahren (30 %), könnte damit zusammenhän-
gen, dass Alleinerziehende mit älteren Kindern vermehrt 
neue Partnerschaften eingehen (vgl. weiter unten).
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Abbildung 2-8: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Familienform und Zahl der Kinder unter 18 Jahren 
im Haushalt, 2024, in %

Erstergebnisse des Mikrozensus 2024

Quelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, 2025; eigene Berechnungen

Abbildung 2-9: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Familienform und Alter des jüngsten Kindes 
im Haushalt, 2024, in %

Erstergebnisse des Mikrozensus 2024

Quelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, 2025; eigene Berechnungen
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Hohe Dynamik der Familienformen nach Trennung 
und Scheidung

Der Weg ins Alleinerziehen führt heute zumeist über 
Trennung oder Scheidung, in geringerem Umfang über 
Verwitwung oder eine ungewollte oder bewusst geplante 
Solomutterschaft (BMFSFJ, 2025). Die Scheidungshäufig-
keit und mit ihr die Zahl der von Scheidung ihrer Eltern be-
troffenen Kinder ist zwar in den letzten zwei Jahrzehnten 
gesunken – nicht zuletzt, weil Paare seltener und später 
heiraten, sodass es weniger Ehen gibt, die geschieden 
werden könnten. Allerdings weisen nichteheliche Lebens-
gemeinschaften ein höheres Trennungsrisiko als Ehepaare 
auf (DeRose, 2023; Schnor, 2014). Gleiches gilt für Folge-
partnerschaften nach einer Trennung oder Scheidung 
(Wagner, 2019). Das Trennungsgeschehen sowie Wieder-
verpartnerungen weisen dabei eine hohe Dynamik im Le-
bensverlauf auf (Bastin, 2016; BMFSFJ, 2021a, 2025; Ott 
et al., 2011). Beispielsweise zeigen Längsschnittanalysen 
auf Basis des Beziehungs- und Familienpanels (pairfam), 
dass unter den Frauen, die zwischen 1971 und 1973 ge-
boren wurden, zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kin-
des 26 % der westdeutschen und 35 % der ostdeutschen 
Mütter vom Kindesvater getrennt sind (BMFSFJ, 2021a, 
S. 50). Überdurchschnittlich häufig trennen sich Eltern, 
die über keinen beruflichen Abschluss verfügen oder die 
bei der Geburt jünger als 25 Jahre alt waren, wie der Zehn-
te Familienbericht auf Basis des familiendemografischen 
Panels FReDA ermittelt hat (BMFSFJ, 2025, S. 105 f.). 
Andererseits gehen die meisten alleinerziehenden Müt-
ter – und vermutlich mehr noch Väter – neue Partner-
schaften ein oder kehren zum Ex-Partner zurück (Bastin, 
2016, 2019). Fünf Jahre nach Eintritt in das Alleinerziehen 
sind nach Berechnungen von Sonja Bastin drei von vier 
alleinerziehenden Müttern verpartnert, rund die Hälfte 
der Mütter lebt inzwischen mit dem (alten oder neuen) 
Partner zusammen.4 13 Jahre nach Eintritt in das Allein-
erziehen haben neun von zehn Müttern einen Partner. 
Drei Viertel der Mütter sind bis dato mit einem Partner zu-
sammengezogen, ein Viertel lebt weiterhin allein mit den 
Kindern (Bastin, 2019). Das Zusammenleben mit einem 
Partner kann die Lebenszufriedenheit alleinerziehender 
Mütter erhöhen, wie eine aktuelle Studie auf Basis des 
Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zeigt (Dierker et al., 
2025). Insbesondere kann sich die oftmals prekäre oder 
angespannte finanzielle Situation verbessern. Allerdings 
bedeutet eine neue Partnerschaft nicht notwendig Entlas-

4	 Die Analysen von Bastin (2019) stützen sich ebenfalls auf das Be-

ziehungs- und Familienpanel und beziehen sich auf alleinerziehende 

Mütter der Geburtsjahrgänge 1971–1973 und 1981–1983. Eine neuere 

Analyse auf Basis des familiendemografischen Panels FReDA 2021 im 

Rahmen des Zehnten Familienberichts der Bundesregierung kommt 

zu gleichlautenden Ergebnissen (BMFSFJ, 2025, S. 107 f.).

tung im Haushalt und in der Kinderbetreuung (ebd.). Oft 
bleiben die Mütter hauptverantwortlich für die Kinder.

Daten zu den Partnerschaften von Alleinerziehenden so-
wie zu Trennungs- und Stieffamilien liegen für NRW nur im 
zeitlichen Querschnitt vor. Eine Prognos-Studie im Auftrag 
des Verbands allein erziehender Mütter und Väter – Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen (VAMV NRW) – beziffert 
den Anteil der Alleinerziehenden, die angeben, eine feste 
Partnerschaft zu haben, auf Basis des SOEP 2016 auf 
36 %. In der Altersgruppe der 18- bis unter 30-Jährigen 
gaben 56 % der Befragten an, eine feste Partnerschaft zu 
haben (Braukmann et al., 2019). In der AID:A-Befragung 
(Haupterhebung 2023 und Zusatzerhebung 2024 NRW+) 
gaben 30 % (n=74) der Alleinerziehenden mit minder-
jährigen Kindern an, einen festen Partner bzw. eine feste 
Partnerin zu haben, der oder die nicht im selben Haushalt 
lebt (eigene Berechnungen). Geschlechterunterschie-
de zeigten sich nicht, d. h., alleinerziehende Mütter und 
Väter gaben gleich häufig eine feste Partnerschaft an. Die 
Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen (44 %) hatte doppelt 
so häufig feste Partnerschaften wie die Altersgruppe der 
40-Jährigen und Älteren (22 %).

Die AID:A-Daten erlauben darüber hinaus eine Identifizie-
rung von Stieffamilien, d. h. Paaren, in denen mindestens 
ein Elternteil ein Kind aus einer früheren Beziehung mit 
in eine neue Partnerschaft bringt, unabhängig davon, ob 
die Partner:innen miteinander verheiratet sind oder nicht. 
Berücksichtigt sind hierbei nur Stieffamilien, die in einem 
gemeinsamen Haushalt leben (sog. primäre Stieffamilien). 
Zu sog. sekundären Stieffamilien, in denen ein extern 
lebender Elternteil einen neuen Partner bzw. eine neue 
Partnerin hat und sich das Kind nur zeitweise in dieser 
Familie aufhält, liegen keine Daten vor. Demnach waren 
2023 8 % (n=131) der Paarfamilien mit Kindern unter 18 
Jahren in NRW primäre Stieffamilien. Ältere Studien für 
(West-)Deutschland aus den 2000er-Jahren kommen je 
nach Datenbasis und Definition auf etwas höhere Anteile 
von 10 % bis 14 % (Hegemann et al., 2022; Steinbach, 
2023). Bei den Stieffamilien in NRW handelt es sich zu 
drei Vierteln um Stiefvaterfamilien, in denen die Mutter 
eine neue Partnerschaft eingegangen ist. Gut die Hälfte 
(54 %) der Stieffamilien – das entspricht 4 % aller Paar-
familien mit minderjährigen Kindern – sind komplexe 
Stieffamilien, in denen es neben den Kindern, die getrennt 
in die Partnerschaft eingebracht wurden, auch gemein-
same, in der Partnerschaft geborene Kinder gibt. Dies 
stellt besondere Herausforderungen an die Beziehungs-
gestaltung zwischen allen Beteiligten, zumal sich Stief-
eltern im Regelfall in einer schwachen rechtlichen Position 
gegenüber den Stiefkindern und deren leiblichen Eltern 
befinden (Steinbach, 2023). In der amtlichen Statistik, 
d. h. im Mikrozensus, werden Stieffamilien nicht gesondert 
ausgewiesen, sondern den Ehepaaren und Lebensgemein-
schaften mit Kindern zugerechnet.
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Beim Familiendialog am 29. März 2025 in Köln rückte eine Familienform in den Mittel-
punkt, die in Nordrhein-Westfalen häufig vorkommt, jedoch oft wenig Beachtung findet: 
Alleinerziehende. Die Veranstaltung hatte das Ziel, ihre Lebenssituation sichtbarer zu 
machen, wesentliche Herausforderungen herauszuarbeiten und die Vor- und Nachteile 
bestehender Unterstützungsangebote zu analysieren. Alleinerziehende zeichnen in der 
Diskussion ein deutliches Bild ihrer Lebenssituation: Sie tragen die Verantwortung für 
Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Haushalt allein – Aufgaben, die sonst auf zwei 
Personen verteilt sind. Dies führt nach ihren Schilderungen zu einem erheblichen 
mentalen Druck. Zusätzlich erleben sie, dass ihre Familienform gesellschaftlich nicht als 
gleichwertig anerkannt wird, obwohl sie in NRW rund ein Fünftel aller Familien aus-
macht. Im Dialog hoben Alleinerziehende drei zentrale Anliegen hervor: ihre wirtschaft-
liche Lage, die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf sowie die vorhandenen 
Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Alleinerziehende übernehmen die 
Aufgaben von zwei Elternteilen – und 
oft auch die Kosten 

Alleinerziehende stehen vor besonderen finanziellen Be-
lastungen. Unterhaltszahlungen sind häufig zu niedrig, 
verspätet oder bleiben ganz aus. Zwar ist der Unterhalts-
vorschuss ein wichtiges Instrument, seine Beantragung 
wird jedoch als bürokratisch und zeitintensiv wahrge-
nommen. Auch die Anrechnung des Kindergelds auf den 
Unterhalt stößt auf Unverständnis, da beide Leistungen 
dem Kindeswohl dienen sollen. Steuerlich erfahren 
Alleinerziehende kaum Entlastung, während unterhalts-
pflichtige Elternteile Vorteile geltend machen können. 
Hohe Wohn- und Betreuungskosten verschärfen die Lage 
zusätzlich. Zur Verbesserung ihrer Situation sind Ände-
rungen der steuerlichen Rahmenbedingungen sowie ein 
Abbau bürokratischer Hürden beim Unterhaltsvorschuss 
erforderlich.

Zwischen Herausforderungen 
und Chancen: Lebensrealitäten 
Alleinerziehender in NRW

Alleinerziehende
FAMILIENDIALOG 
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Allein Familie und Beruf unter einen Hut bringen 

Ein weiteres zentrales Thema, welches Alleinerziehende in ihrem Alltag be-
gleitet, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mehr noch als Mütter in 
Paarbeziehungen stehen sie zwischen den Stühlen: Fehlende Betreuungs-
angebote zu Randzeiten, lange Ferien, zu wenige Urlaubstage und kurzfristige 
Unterrichtsausfälle führen dazu, dass viele Alleinerziehende notgedrungen 
in Teilzeit arbeiten müssen – mit langfristigen Folgen für ihr Einkommen und 
ihre Altersvorsorge. Hohe Kosten für die Kita und die Offene Ganztagsschule 
erschweren die Vereinbarkeit zusätzlich. Trotz ihres dringlichen Bedarfs bei der 
Vergabe von Kita-Plätzen werden sie nicht bevorzugt berücksichtigt. Flexiblere 
und bezahlbare Betreuungsangebote würden alleinerziehenden Eltern dabei 
helfen, Familie und Beruf zu vereinbaren und dadurch auch ein besseres Fami-
lieneinkommen zu sichern. 

Alleinerziehende benötigen passende Unterstützung

Es existieren verschiedene lokale Angebote und Initiativen für Alleinerziehen-
de, etwa Netzwerke, Suchportale für Unterstützungsangebote sowie Be-
ratungsstellen, die insgesamt positiv bewertet werden. Dennoch besteht ein 
Defizit an Beratungsangeboten, die gezielt auf die besonderen Herausforde-
rungen Alleinerziehender eingehen – vor allem im Bereich finanzieller Fragen. 
Weitere Hürden ergeben sich durch ungünstige Öffnungszeiten der Beratungs-
stellen. Außerdem sind viele Antragsverfahren schwer nachvollziehbar oder 
setzen prekärere Lebenssituationen als Voraussetzung voraus.

Alleinerziehende sind Teil der Familienvielfalt 

Der Familiendialog machte deutlich: Alleinerziehende möchten als gleich-
wertiger Teil der Familienvielfalt anerkannt werden. Dabei stehen sie vor 
besonderen Herausforderungen: Sie übernehmen ein Aufgabenpaket, das 
üblicherweise von zwei Personen getragen wird. Um alles organisatorisch und 
finanziell bewältigen zu können, brauchen sie keine Sonderrolle, sondern faire 
Bedingungen – bei den Steuern und bei der Kinderbetreuung.
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Geteilte Betreuung von Kindern nach einer Trennung/
Scheidung noch wenig verbreitet

Die große Mehrheit der Kinder verbleibt nach einer 
Trennung oder Scheidung bei der Mutter (Birkeneder & 
Boll, 2024). Viele Väter wollen jedoch auch weiterhin aktiv 
an der Erziehung und Betreuung der Kinder teilnehmen. 
Informationen über die geteilte Betreuung liegen in AID:A 
nicht auf Ebene der Eltern, sondern auf Ebene der Kinder 
vor. Dazu wird erhoben, wie viele Kinder, deren Eltern 
getrennt sind, einen leiblichen Elternteil haben, der nicht 
mit im Haushalt lebt, und wie häufig Kontakt zum extern 
lebenden Elternteil besteht. Nach Daten der Zusatzbefra-
gung AID:A 2024 NRW+, auf die sich die folgende Darstel-
lung aus methodischen Gründen beschränkt, hat jedes 
vierte minderjährige Kind, das in NRW in einer Familie 
lebt (24 %, n=405), einen Vater (20 %) oder – in deutlich 
selteneren Fällen – eine Mutter (4 %), der oder die nicht 
mit im eigenen Haushalt lebt. Drei Viertel dieser Kinder 

leben bei einem alleinerziehenden Elternteil, die übrigen 
in Paar- bzw. Stieffamilien. Für 61 % der Kinder (n=246) 
liegen vom Elternteil, bei dem das Kind überwiegend lebt 
(Residenz-Elternteil), Angaben darüber vor, wie häufig das 
Kind Kontakt zum extern lebenden Elternteil hat und bei 
ihm übernachtet. Von diesen Kindern haben rund 28 % 
aktuell gar keinen Kontakt zum anderen Elternteil (Ab-
bildung 2-10). Weitere 32 % haben regelmäßigen Kontakt, 
ohne aber beim anderen Elternteil zu übernachten. 40 % 
der Kinder übernachten mindestens einmal im Monat bei 
ihrem extern lebenden Elternteil. Darunter sind 9 % Kin-
der, die mit 10 bis 15 Übernachtungen pro Monat in einem 
asymmetrischen oder paritätischen Wechselmodell leben 
(ebd.). Ähnliche Anteile geteilter Betreuung zwischen 7 % 
und 12 % wurden auf Basis von AID:A 2014 und 2019 auch 
für Deutschland ermittelt, wobei ein Wechselmodell zum 
Teil bereits ab acht oder neun Übernachtungen pro Monat 
angenommen wurde (Hoffmann-Recksiedler et al., 2024; 
Langmeyer et al., 2022; Walper et al., 2020).

Abbildung 2-10: Kontakt zum extern lebenden Elternteil von Kindern unter 18 Jahren in NRW, 2023, in %

Angaben des Residenzelternteils. Die Prozentwerte (gewichtet) beziehen sich auf Kinder unter 18 Jahren, die einen extern lebenden Elternteil haben.

Quelle: AID:A 2024 NRW+, n=246 Kinder
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Gesundheit (Augustijn et al., 2023; Hjern et al., 2021; 
Steinbach, 2024), elterlichen Unterstützung (Turunen & 
Hagquist, 2023) oder schulischen Leistungen (Steinbach 
& Augustijn, 2022), sind demnach zumindest teilweise auf 
die Positivselektion der Eltern in dieses Betreuungsmodell 
zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich die Qualität 
der Eltern-Kind-Beziehung und die Qualität der elterlichen 
Zusammenarbeit in der Erziehung (Coparenting) als wich-
tige Prädiktoren kindlichen Wohlergehens im Wechselmo-
dell erwiesen (Helms et al., 2023; Zimmermann & Kindler, 
2025). Entscheidend für das Wohlergehen der Kinder ist 
demnach nicht das Betreuungsarrangement an sich, son-
dern der konkrete Kontext, in dem die Kinder aufwachsen. 
Für hoch konfliktbelastete Familien und Kinder, die im 
Verlauf der Trennung Gewalt erfahren haben, wird geteilte 
Betreuung nicht als sinnvolle Option angesehen (Zimmer-
mann & Kindler, 2025). Werden Kinder selbst befragt, 
befürworten sie Wechselmodelle, wenn diese flexibel und 
kindgerecht sind, wenn die Eltern gut zusammenarbeiten 
und wenn die Kinder Einfluss auf die konkrete Ausgestal-
tung nehmen können (Berman & Daneback, 2022).

Jedes vierte 
minderjährige 
Kind lebt mit nur 
einem leiblichen 
Elternteil in 
einem Haushalt.

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, insbeson-
dere den skandinavischen Ländern, ist eine annähernd 
paritätische Betreuung gemeinsamer Kinder nach einer 
Trennung bzw. Scheidung in Deutschland noch wenig ver-
breitet (BMFSFJ, 2025, S. 111). International vergleichende 
Studien zeigen, dass Akzeptanz und Verbreitung geteilter 
Betreuung eng mit dem Grad der Geschlechtergleichstel-
lung in den Ländern, rechtlichen Normen und der sozial-
politischen Unterstützung unterschiedlicher Betreuungs-
modelle korrelieren (Claessens & Mortelmans, 2025; 
Hakovirta et al., 2024; Salin et al., 2024). In Deutschland 
stehen diesbezügliche Reformen etwa im Kindschafts- 
und Unterhaltsrecht nach wie vor aus (BMFSFJ, 2025, Ka-
pitel 3). Länderübergreifend wurde festgestellt, dass das 
Wechselmodell häufiger von Trennungseltern mit höheren 
sozioökonomischen Ressourcen praktiziert wird (Berman 
& Daneback, 2022; Steinbach, 2019; Walper et al., 2020): 
Die Mütter verfügen oft über ein hohes Bildungsniveau, 
die Eltern sind häufiger erwerbstätig und erzielen häufiger 
höhere Einkommen als Trennungseltern im Residenz-
modell. Dies spiegelt zum einen die höheren Kosten, die 
eine kindgerechte Betreuung in getrennten Haushalten 
verursacht. Zum anderen kann eine geteilte Betreuung 
Mütter von Sorgearbeit entlasten und somit zu höheren 
Erwerbs- und Einkommenschancen der Mütter beitragen 
(Salin et al., 2025). Mütter, die mit ihren Kindern im Resi-
denzmodell leben, müssen dagegen nach einer Trennung 
auch dann finanzielle Einbußen hinnehmen, wenn sich der 
getrennt lebende Vater an der Kinderbetreuung beteiligt, 
wie eine Untersuchung für Deutschland auf Basis des 
SOEP zeigt (Boll & Schüller, 2023). Demnach stagniert 
das mittlere Einkommen der Mütter im ersten Jahr nach 
der Trennung, obwohl sie ihre bezahlten Arbeitsstunden 
ausweiten. Dies deutet darauf hin, dass sie ihre Arbeitsbe-
dingungen mangels alternativer Vereinbarkeitslösungen 
zulasten ihrer beruflichen Entwicklung an die familiären 
Anforderungen anpassen. 

Neben den höheren sozioökonomischen Ressourcen 
zeichnen sich Eltern im Wechselmodell durch ein im 
Durchschnitt geringeres Konfliktniveau und eine geringere 
Wohnentfernung als Eltern in anderen Betreuungsarran-
gements aus (Langmeyer et al., 2022). Auch haben sich 
die Väter oft schon vor der Trennung in erhöhtem Maße 
an der Sorge für die Kinder beteiligt (Haux & Platt, 2021; 
Poortman & van Gaalen, 2017). All das sind Faktoren, die 
auch zur zeitlichen Stabilität des Arrangements (Reck-
siedler et al., 2025), zur Zufriedenheit der Eltern (August-
ijn, 2023; Augustijn et al., 2025) und zum Wohlergehen 
der Kinder (Zimmermann & Kindler, 2025) beitragen. Vie-
le der Vorteile, die Studien für Kinder in geteilter Betreu-
ung im Vergleich zu Kindern in alleiniger Betreuung durch 
ein Elternteil belegen, etwa hinsichtlich ihrer psychischen 
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Zahlen über das Gesamtspektrum der Regenbogen-
familien liegen nicht vor. Der Mikrozensus erfasst als 
Ausschnitt gleichgeschlechtliche Ehepaare und Le-
bensgemeinschaften mit Kindern im Haushalt. Die im 
Mikrozensus erhobene Geschlechtsangabe „männlich“, 
„weiblich“ und seit 2000 „divers“ zielt hierbei auf den 
Geschlechtseintrag im Geburtsregister, nicht auf die Ge-
schlechtsidentität oder sexuelle Orientierung der Perso-
nen (Lengerer, 2025). Im Zuge der Erweiterung von zwei 
auf drei Geschlechtskategorien und der methodischen 
Umstellung des Mikrozensus im Jahr 2000 kam es in den 
letzten Jahren vermehrt zu Fehlklassifikationen, weshalb 
die amtliche Statistik derzeit keine Zahlen zur Verbreitung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und Familien 
veröffentlicht (ebd.). Ab dem Mikrozensus 2024 sollen 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften jedoch wieder ver-
lässlicher identifiziert werden können (ebd.). Eingedenk 
dieses Vorbehalts lassen sich aus den Erstergebnissen 
des Mikrozensus 2024 für NRW rund 54.000 gleichge-
schlechtliche Paare ermitteln, von denen grob geschätzt 
13.000 Paare (24 %) mit insgesamt 23.000 Kindern ohne 
Altersbegrenzung, darunter rund 11.000 Paare (20 %) mit 
19.000 Kindern unter 18 Jahren, zusammenleben (Sta-
tistisches Bundesamt 2025, Statistischer Bericht Haus-
halte und Familien, Erstergebnisse des MZ 2024, Tabellen 
12211-31, 12211-44, 12211-53, eigene Berechnungen). 
Gleichgeschlechtliche Ehepaare leben dabei häufiger mit 
minderjährigen Kindern zusammen (27 %) als unverheira-
tete gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften (13 %). 
Der Anteil gleichgeschlechtlicher Paarfamilien an allen 
Familien mit Kindern ohne Altersbegrenzung liegt unter 
1 % (Familienebene), der Anteil der Eltern und Kinder, die 
in einer gleichgeschlechtlichen Paarfamilie leben, an allen 
Familienmitgliedern in Paarfamilien bei 5 % (Personen-
ebene) (ebd., zusätzlich Tabelle 12211-34).

Die Familiengründung ist für LSBTIQ*-Menschen er-
schwert. In einer 2024 durchgeführten landesweiten 
Online-Befragung von über 5.000 LSBTIQ* in NRW gab 
fast die Hälfte der Befragten mit Kind(ern) an, dass sie di-
verse – rechtliche, bürokratische und finanzielle – Hürden 
bei der Umsetzung ihres Kinderwunsches erlebt hätten 
(Rauh et al., 2025, S. 87). Zwar können gleichgeschlecht-
liche Paare seit 2017 gemeinsam ein Kind adoptieren. 
Beim Zugang zu genetisch-biologischer und rechtlicher 
Elternschaft sind sie jedoch gegenüber heterosexuel-
len Paaren benachteiligt (M. Fischer & de Vries, 2023; 
Roßbach & Münstermann, 2025; Teschlade et al., 2025). 
Dies betrifft z. B. den Zugang zu medizinisch assistier-
ter Reproduktion (Kuhnt & Passet-Wittig, 2023) und die 

Rund 11.000 gleichgeschlechtliche Paare mit 
minderjährigen Kindern in NRW 

Regenbogenfamilien oder queere Familien sind Familien, 
in denen mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bise-
xuell, trans*, inter* oder nicht-binär (LSBTIQ*) ist (Bun-
desministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend [BMBFSFJ], 2026) Das können Alleinerziehende 
oder Patchworkfamilien mit Kindern aus einer früheren 
heterosexuellen Beziehung sein, gleichgeschlechtliche 
Paare, die ihren Kinderwunsch durch Samenspende, Auf-
nahme von Pflegekindern, Adoption oder (die in Deutsch-
land verbotene) Leih- bzw. Tragemutterschaft (Teschlade, 
2022) realisieren, zwei, drei oder mehr Co-Eltern, die Ver-
antwortung für ein Kind übernehmen, aber keine Liebes-
beziehung untereinander führen (Wimbauer, 2022), und 
viele andere Konstellationen.

Fast 50 % der 
LSBTIQ*-Eltern 
gaben an, dass 
sie diverse 
Hürden bei der 
Umsetzung ihres 
Kinderwunsches 
erlebt haben.
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fehlende rechtliche Anerkennung der Co-Mutterschaft 
bei lesbischen Elternpaaren, in denen sich die Partnerin 
der leiblichen Mutter bislang einem langwierigen Ver-
fahren der Stiefkindadoption unterziehen muss, um als 
rechtlicher Elternteil anerkannt zu werden. Für schwule 
Paare bleibt häufig nur die Auslandsadoption oder eine 
(kommerzielle oder altruistische) Leihmutterschaft als 
Option. In schwulen Familien kommen die Kinder daher 
häufiger aus früheren heterosexuellen Beziehungen (de 
Vries, 2021; Rupp & Bergold, 2019). Besondere Herausfor-
derungen bestehen für inter* und trans* Menschen und 
schwangere trans* Männer (Margaria, 2024; Spahn, 2022, 
2024). Für die Eltern-Kind-Zuordnung ist nach geltendem 
Abstammungsrecht der Geschlechtseintrag bei Geburt 
des Kindes maßgeblich. Mutter eines Kindes ist demnach 
die Frau, die das Kind geboren hat (§ 1591 BGB). Vater des 
Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes mit der Mutter verheiratet ist, der die Vaterschaft 
mit Zustimmung der Mutter anerkannt hat oder dessen 
Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist (§ 1592 BGB). 
Spätere Änderungen des Geschlechtseintrags bleiben 
unberücksichtigt, ein bei Geburt des Kindes als weiblich 
registrierter trans* Mann bleibt also „Mutter“ und eine bei 
Geburt als männlich registrierte trans* Frau „Vater“ des 
Kindes. Daran hat auch die Übergangslösung im Selbst-
bestimmungsgesetz (§ 11 SBGG), das zum 1. November 
2024 in Kraft getreten ist, wenig geändert (Hümpfner et 
al., 2024; Roßbach, 2024).

Im Alltag sind LSBTIQ*- und Regenbogenfamilien, trotz 
insgesamt gestiegener gesellschaftlicher Akzeptanz, ver-
mehrt homophober Ablehnung, Diskriminierungen oder 
Hassgewalt ausgesetzt (Kalkum & Otto, 2017; Teschlade 
et al., 2025). Verschiedene Studien verweisen in diesem 
Zusammenhang auf chronische psychische Belastungen 
durch Minderheitenstress und daraus folgende Beein-
trächtigungen der psychischen Gesundheit (Buschner & 
Bergold, 2017; de Vries & Kroh, 2024; Kasprowski et al., 
2021; Siegel et al., 2025). Hinsichtlich der Outcomes für 
Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien zeigen inter-
nationale Studien, dass es für ein gesundes Aufwachsen 
vor allem auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 
und die Unterstützung durch das weitere soziale Umfeld 
ankommt (Fedewa et al., 2015; Imrie & Golombok, 2020; 
Y. Zhang et al., 2023). Generelle Nachteile finden sich 
nicht, was darauf hindeutet, dass sich Kinder in gleichge-
schlechtlichen Familien ebenso gut entwickeln wie Kinder 
in gemischtgeschlechtlichen Familien (Bovenschen et 
al., 2017). Zum Teil ergibt sich eine günstigere Entwick-
lung für Kinder aus gleichgeschlechtlichen Familien, z. B. 

bezüglich der schulischen Leistungen (Mazrekaj et al., 
2020). Zu berücksichtigen sind mögliche Selektionseffek-
te, da gleichgeschlechtliche Paare und Familien häufiger 
über eine höhere Bildung und höhere Einkommen ver-
fügen als gemischtgeschlechtliche Paare (de Vries, 2021; 
Rupp & Bergold, 2019). Die Aufteilung von Sorge- und 
Erwerbsarbeit verläuft in gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften in der Regel egalitärer als in verschieden-
geschlechtlichen Partnerschaften (Naujoks, 2024). Zur 
Stabilität und zum Trennungsverhalten gleichgeschlecht-
licher Paare liegen für Deutschland keine Informationen 
vor. Eine aktuelle Untersuchung aus Finnland auf Basis 
von Registerdaten ergab, dass sich lesbische Elternpaare 
deutlich häufiger trennen als verschiedengeschlechtliche 
Paare (Ponkilainen et al., 2025). Hierzu besteht weiterer 
Forschungsbedarf.
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Anlässlich des International Family Equality Day (IFED) trafen sich am 4. Mai 2025 
Regenbogenfamilien aus ganz NRW im Schlossgarten in Münster zu einem Aktionstag. 
In diesem Rahmen lud das Familienministerium NRW zu einem Dialog für Regenbo-
genfamilien ein. Hier hatten Familien die Gelegenheit, ihre Themen und Bedarfe an die 
Landespolitik heranzutragen. Ausgerichtet wurde der Aktionstag von der Fachstelle 
Regenbogenfamilien NRW zusammen mit der Aidshilfe Münster und weiteren Part-
ner:innen vor Ort. 

Regenbogenfamilien konnten sich in Kleingruppen darüber austauschen, welche He-
rausforderungen sie in ihrem Alltag erleben, wo sie Unterstützung finden und welche 
Wünsche sie für die Zukunft haben. 

Ein faires Familienrecht für Regenbogenfamilien

Viele Familien äußerten im Dialog die Sorge, dass sich das gesellschaftliche Klima ver-
ändern und bereits erreichte Reformen wieder zurückgenommen werden könnten. Ein 
weiteres wichtiges Thema ist für sie die Reform des Abstammungsrechts. Die derzeit 
verpflichtende Stiefkindadoption ist mit einem aufwendigen bürokratischen Verfahren 
verbunden, bei dem Entscheidungen letztlich von einzelnen Personen in Behörden 
und Gerichten abhängen. Familien empfinden dies als willkürlich und emotional sehr 
belastend. Regenbogenfamilien wünschen sich daher klare Leitfäden für Gerichte und 

Vielfältig, lebendig, sichtbar: 
Regenbogenfamilien in NRW 

Regenbogenfamilien
FAMILIENDIALOG 
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Verwaltungen sowie die gleichen Rechte wie für heterose-
xuelle Paare – insbesondere die Möglichkeit der Mitmut-
terschaft. Auch für Kinder und Jugendliche aus Regen-
bogenfamilien sind diese rechtlichen Unsicherheiten 
belastend. Zudem sehen sie sich teilweise diskriminieren-
den Fragen zu ihrer Familie ausgesetzt. Die Eltern wün-
schen sich deshalb vor allem in Schulen mehr Aufklärung 
über geschlechtliche und familiäre Vielfalt sowie sensible-
re Lehr- und Erziehungskräfte.

Familie und queer – spezifische Fragen 
benötigen spezifische Beratung

Viele allgemeine Beratungsstellen sind nicht ausreichend 
auf die besonderen Bedürfnisse von Regenbogenfamilien 
eingestellt. Zudem besteht ein Ungleichgewicht in der Ver-
fügbarkeit von Beratungsangeboten zwischen städtischen 
und ländlichen Regionen. Teilweise sind bestehende Ange-
bote auch nicht hinreichend bekannt. Aufgrund fehlender 
offizieller Strukturen übernehmen derzeit private Netz-
werke diese Aufgaben, können jedoch eine professionelle 
Beratung nicht vollständig ersetzen. Daher wünschen sich 
Regenbogenfamilien flächendeckende Beratungsange-
bote sowie zentrale Anlaufstellen, die sowohl Familien als 
auch Behörden bei Fragen unterstützen. Ebenso wäre eine 
landesweite Übersicht über queerfreundliche Angebote 
hilfreich.

Regenbogenfamilien als gleichwertiger 
Teil der Familienvielfalt

Der Familiendialog hat gezeigt, dass es trotz gesellschaft-
licher Fortschritte noch vieler weiterer Schritte bedarf, 
um Regenbogenfamilien vollständig gleichzustellen. Die 
Zukunftswünsche sind eindeutig: Regenbogenfamilien 
möchten als normal und gleichwertig anerkannt werden. 
Dazu gehört auch eine rechtliche Gleichstellung im Ab-
stammungsrecht. Eine sichtbare sowie queerfreundliche 
Beratungsinfrastruktur stellt dabei eine wichtige Unter-
stützung dar und begleitet Regenbogenfamilien in allen 
Lebenslagen.

Ergänzende Online-Befragung von 
Regenbogenfamilien in NRW

Neben dem Familiendialog wurde eine 
ergänzende Online-Befragung von Regen-
bogenfamilien in NRW durchgeführt, um 
mehr über die Themen und Unterstüt-
zungsbedarfe der Familien zu erfahren. 

Vor allem das Thema Familiengründung 
beschäftigt queere Eltern und Paare mit 
Kinderwunsch. Hier wurde deutlich, dass 
es viele Wege zu einer Regenbogenfamilie 
gibt: Samenspende, ein leibliches Kind im 
Rahmen der Partnerschaft, ein Kind aus 
einer vorherigen heterosexuellen Bezie-
hung, Pflegekind, Co-Elternschaft, Adop-
tion in Deutschland und im Ausland und 
weitere Wege. Dabei begegnen Regen-
bogenfamilien auf ihrem Weg zur Fami-
liengründung unterschiedlichen Hürden. 
Dabei werden rechtliche und finanzielle 
Hürden – insbesondere durch die Kin-
derwunschbehandlung – am häufigsten 
genannt. Entsprechend gab die Mehrheit 
der Befragten an, insbesondere Bera-
tungen zum Thema Kinderwunsch oder 
Familienplanung (rund ein Viertel) zu nut-
zen. Jeweils weitere rund 15 % suchten 
bereits Beratungen speziell für Regenbo-
genfamilien oder für Familienthemen im 
Allgemeinen auf.

Trotz aller Herausforderungen sind zwei 
Drittel der Teilnehmenden zufrieden oder 
sehr zufrieden mit ihrem Leben.
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Irak und Afghanistan und zuletzt der Ukraine – gab es 
verschiedene Einwanderungsphasen, die die Gesellschaft 
nachhaltig diversifiziert haben (Laasner, 2002; Teixei-
ra, 2022). Allein in den letzten 15 Jahren, von 2010 bis 
2024, zogen rund 4,6 Millionen Menschen (darunter rund 
476.000 Deutsche) aus dem Ausland zu, knapp 3,2 Millio-
nen Menschen (darunter rund 690.000 Deutsche) zogen 
in das Ausland fort (eigene Berechnungen auf Grundlage 
der Wanderungsstatistik). Als bevölkerungsreichstes 
Bundesland weist NRW im Bundesvergleich mit rund 
5,3 Millionen Menschen die höchste Zahl an Einwohner:in-
nen mit Einwanderungsgeschichte auf. Der Anteil der 
Personen, die selbst oder deren beide Elternteile seit 1950 
eingewandert sind, an der Bevölkerung in NRW betrug 
2024 30 % (Abbildung 2-11). Die höchsten Anteile wiesen 
die Stadtstaaten Bremen (39 %), Hamburg und Berlin (je 
34 %) auf, während in den ostdeutschen Bundesländern 
nur ein Zehntel der Einwohner:innen eine Einwanderungs
geschichte hatte (Bundesdurchschnitt 26 %).

2.2	Familien mit Migrationsgeschichte

NRW ist seit Langem eine Migrationsgesellschaft

Die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung 
Nordrhein-Westfalens ist stark durch Einwanderung ge-
prägt. Angefangen von den sog. „Ruhrpolen“, die Ende des 
19. Jahrhunderts aus den Ostprovinzen Preußens in das 
Ruhrgebiet einwanderten, über die Zwangs- und Gewalt-
migration während und nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs, die Anwerbung der sog. „Gastarbeiter“, die in den 
1950er- und 1960er-Jahren maßgeblich zum Wirtschafts-
aufschwung beitrugen und von denen viele mit ihren 
Familien eine zweite Heimat in NRW fanden, dazu die im 
Rahmen der europäischen Integration und der EU-Ost-
erweiterung ab 2004 verstärkte Zuwanderung vor allem 
aus Mittel- und Südosteuropa bis hin zu den Migrations-
bewegungen Asyl- und Schutzsuchender ab Ende der 
1980er-Jahre – aus dem ehemaligen Jugoslawien, Syrien, 

Abbildung 2-11: Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte in den Bundesländern, 2024, in %

Erstergebnisse des Mikrozensus 2024 – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Einwanderungsgeschichte = selbst oder beide Elternteile seit 1950 eingewandert

Quelle: Statistisches Bundesamt 2025, Statistischer Bericht Einwanderungsgeschichte 2024, Tabelle 12211-14
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Zuwanderung bringt Vorteile

Die Bevölkerungsentwicklung in NRW wird spätestens seit 
Ende der 1980er-Jahre maßgeblich von der Zuwanderung 
aus dem Ausland bestimmt, da der natürliche Saldo aus 
Geburten und Sterbefällen negativ ist und seit 2006 jedes 
Jahr (mit Ausnahme des Jahres 2016) mehr Einwohner:in-
nen in andere Bundesländer abwandern als aus dem Bun-
desgebiet zuziehen (Abbildung 2-12 und Abbildung 2-13). 
Aufgrund des Geburtenrückgangs und der Binnenwan-
derung würde NRW also beständig Einwohner:innen 
verlieren, wenn es keine Überschusszuwanderung aus 
dem Ausland gäbe. Auch würde die Gesellschaft schneller 
altern, da die Zuwander:innen in der Regel jünger sind als 
die einheimische Bevölkerung. Die Zuwanderung trägt 

maßgeblich zur Arbeits- und Fachkräftegewinnung, Inno-
vationskraft und Diversifikation der Wirtschaft des Landes 
bei (Geis-Thöne, 2022; Guzman Martinez et al., 2025; IHK 
NRW, 2024; Pierenkemper et al., 2024; Zink, 2025), Lang-
fristig kann sie auch die Sozialsysteme stärken und die 
öffentlichen Haushalte entlasten (Werding, 2025; Werding 
et al., 2024). Entscheidend sind hierbei der erleichterte 
Zugang zu Qualifikation und Beschäftigung sowie eine 
offene Willkommens- und Anerkennungskultur.

Abbildung 2-12: Komponenten der Bevölkerungsentwicklung in NRW, 1977 bis 2024

Ergebnisse der Wanderungsstatistik und der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes.

Quelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, Landesdatenbank NRW, Tabelle 12249-01i; eigene Berechnungen
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Abbildung 2-13: Wanderungssalden zwischen NRW und dem übrigen Bundesgebiet sowie zwischen NRW und dem 
Ausland, 2000 bis 2024

Ergebnisse der Wanderungsstatistik.

Quelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, Landesdatenbank NRW, Tabelle 12249-01i; eigene Berechnungen
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Über zwei Drittel der ausländischen 
Einwohner:innen in NRW sind Angehörige 
eines europäischen Staates

Die Wanderungsbewegungen haben dazu geführt, dass 
der Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamt-
bevölkerung in NRW gestiegen ist, allein in den letzten 
zehn Jahren von 10,5 % (2014) auf 15,8 % (2024). Der 
Anteil der ausländischen Bevölkerung in NRW liegt damit 
etwas über dem Bundesdurchschnitt (2024: 14,8 %) (Er-
gebnisse der Bevölkerungsfortschreibung, Statistisches 
Bundesamt, Statistischer Bericht Ausländische Bevöl-
kerung, Tabelle 12521-02). Auskunft über die Staatsan-
gehörigkeiten der ausländischen Bevölkerung gibt das 
Ausländerzentralregister (AZR), das nicht nur Personen 
in Privathaushalten, sondern auch die Bevölkerung in 
Einrichtungen (z. B. Flüchtlingsunterkünften) erfasst. 
Während in der Bevölkerungsfortschreibung alle aus dem 
Ausland zuziehenden Personen gezählt werden, die sich 
bei den Meldebehörden anmelden, werden die Personen 
im AZR nach ausländer- und aufenthaltsrechtlichen Be-
stimmungen erfasst. Die Ergebnisse beider Statistiken 
sind daher nicht direkt vergleichbar (Destatis, 2025a).

Die Zahl der im AZR erfassten Ausländer:innen in NRW 
ist in den letzten zehn Jahren von 2,07 Millionen (2014) 
auf 3,27 Millionen (2024) gestiegen (Tabelle 2-1), das be-
deutet eine Steigerung um 34 % (siehe letzte Spalte der 
Tabelle). Über zwei Drittel der Ausländer:innen in NRW 
(2024: 68,1 %) stammen aus Europa, wobei sich seit 2010 
vor allem die Zahl der Personen aus den mittel- und ost-
europäischen Ländern der EU (Beitrittsländer ab 2004) 
deutlich erhöht hat. Die Zahl der ukrainischen Staats-
angehörigen hat sich zwischen 2010 und 2024 nahezu 
verzehnfacht, die der syrischen, irakischen und afgha-
nischen Staatsangehörigen mehr als versechsfacht. Die 
mit Abstand größte Gruppe unter den in NRW lebenden 
Ausländer:innen bleiben mit knapp einer halben Million 
Menschen türkische Staatsangehörige, auch wenn ihr An-
teil an der ausländischen Bevölkerung relativ zu anderen 
Gruppen von 24,7 % (2014) auf 15,0 % (2024) gesunken 
ist (Tabelle 2-1).
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Tabelle 2-1: Ausländische Bevölkerung in NRW, 2014 und 2024, nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Staats
angehörigkeiten

2014 2024 Entwicklung

Anzahl % Anzahl % Anzahl 2014=100

Europa 1. 657.407 79,9 2.228.230 68,1 570.823 134

darunter: 

EU-151) 466.001 22,5 487.565 14,9 21.564 105

EU-Beitritts
länder ab 20042) 381.853 18,4 611.115 18,7 229.262 160

Türkei 512.703 24,7 490.285 15,0 −22.418 96

Ukraine 28.199 1,4 279.855 8,5 251.656 992

Afrika 111.209 5,4 202.350 6,2 91.141 182

Amerika 37.857 1,8 50.790 1,6 12.933 134

Asien 251.868 12,1 762.740 23,3 510.872 303

darunter: 

Syrien, Irak, 
Afghanistan 69.432 3,3 452.460 13,8 383.028 652

Australien/
Ozeanien 2.650 0,1 2.367 0,1 −283 89

Sonstige3) 13.522 0,7 26.790 0,8 13.268 198

Gesamt 2.074.230 100,0 3.273.550 100,0 1.199.320 134

1) 	 EU-15 (ohne Deutschland): Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, 

Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich (Austritt 2020, zu Vergleichszwecken aber auch 2024 in der Tabelle enthalten).

2) 	 EU-Beitrittsländer ab 2004: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern (alle 2004), Bulgarien, 

Rumänien (2007), Kroatien (2013).

3) 	 Staatenlose, ungeklärt und ohne Angabe.

Ergebnisse des Ausländerzentralregisters.

Quelle: IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, Landesdatenbank NRW, Tabelle 12521-03i; eigene Berechnungen
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auf den sich die folgende Darstellung stützt, werden 
drei Konzepte bzw. Kategorien verwendet: Migrations-
hintergrund, Einwanderungsgeschichte und Migrations-
geschichte (Tabelle 2-2). Allerdings sind nicht alle drei 
Kategorien für alle Sachverhalte verfügbar. Aufgrund der 
gesetzlichen Lage in NRW bezieht sich der vorliegende 
Familienbericht sofern möglich auf die Kategorie Migra-
tionsgeschichte (siehe dazu weiter unten); diese wurde 
auch für die AID:A-Auswertungen operationalisiert. Je 
nach Thema und Datenverfügbarkeit werden jedoch auch 
die beiden anderen Migrationskonzepte herangezogen. 
Die Analysen auf Basis des Mikrozensus beziehen sich 
zum größten Teil auf die Kategorie Migrationshintergrund, 
da andere Kategorien nicht darstellbar waren.

Migrationshintergrund, Einwanderungsgeschichte, 
Migrationsgeschichte – drei unterschiedliche 
Kategorisierungen 

Bevor auf die vorliegenden Ergebnisse zu Migrations-
familien eingegangen wird, ist eine begriffliche Klärung 
notwendig. In den amtlichen Statistiken und der Integra-
tions- und Sozialforschung finden sich unterschiedliche 
Migrationskonzepte mit unterschiedlichem Aussage-
gehalt (Böckler & Schmitz-Veltin, 2013; Diefenbach & 
Weiß, 2006; El-Mafaalani, 2023; Kemper & Supik, 2020; 
Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen 
und Minister/Senatorinnen und Senatoren der Länder 
[IntMK], 2025; Petschel & Will, 2020). Im Mikrozensus, 

Tabelle 2-2: Migrationskonzepte im Mikrozensus

Migrationshintergrund 
(Mikrozensus ab 2005)

Einwanderungsgeschichte 
(Mikrozensus ab 2022)

Migrationsgeschichte 
(NRW ab 2005 bzw. 2020*)

Definitionskriterien Staatsangehörigkeit, 
Einwanderungserfahrung, 
familiärer Migrationsbezug

Einwanderungserfahrung, 
familiärer Migrationsbezug

Staatsangehörigkeit, 
Einwanderungserfahrung, 
familiärer Migrationsbezug

Definition Person selbst oder mindestens 
ein Elternteil wurde nicht mit 
deutscher Staatsangehörigkeit 
geboren

Person selbst oder beide 
Elternteile sind seit 1950 auf 
das heutige Staatsgebiet 
eingewandert (Eingewanderte 
und direkte Nachkommen)

Zu den Personen mit 
Migrationsgeschichte zählen:
•	Personen ausländischer 

Staatsangehörigkeit
•	im Ausland geborene und 

nach 1955 zugewanderte 
Personen

•	Personen, bei denen mind. 
ein Elternteil zugewandert ist

Bevölkerung 
in NRW 2024

in 1.000 6.302 5.308 5.689

in % 35,4 % 29,8 % 31,9 %

Bevölkerung 
in Familien mit 
Kindern unter 
18 Jahren in NRW

in 1.000 3.146 (2022) 2.515 (2022) 2.723 (2024)**

in % 46,6 % 37,3 % 43,0 %**

* 	 Dargestellt ist die im Mikrozensus NRW ab dem Berichtsjahr 2020 umgesetzte Definition.

** 	 Ohne erwachsene Kinder in Familien mit Kindern unter 18 Jahren.

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025, Genesis-Online; IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf, 2025, Landesdatenbank NRW; IntMK, 

2015; Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW [MAGS NRW], 2025, Indikator 2.3; Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bun-

des und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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In Auseinandersetzung mit dieser Kritik hat die 
von der Bundesregierung eingesetzte Fachkom-
mission Integrationsfähigkeit in ihrem Abschluss-
bericht (2020, S. 222) empfohlen, im Mikrozensus 
anstelle des Migrationshintergrunds künftig 
Personen zu erfassen, „die entweder selbst oder 
deren Elternteile beide seit dem Jahr 1950 in das 
heutige Bundesgebiet eingewandert sind“. Das 
Statistische Bundesamt hat dieses neue Kon-
zept der Einwanderungsgeschichte erstmals im 
Mikrozensus 2022 umgesetzt (Canan & Petschel, 
2023). Es basiert ausschließlich auf der Einwan-
derungserfahrung der Personen und ihrer Eltern, 
deren Staatsangehörigkeit spielt für die Zuordnung 
keine Rolle. Anders als beim Migrationshintergrund 
werden daher nur die erste und zweite Generation 
von Einwander:innen, nicht aber deren Enkel:innen 
zu den Personen mit Einwanderungsgeschichte 
gezählt. Außerdem müssen laut Definition bei den 
direkten Nachkommen beide Eltern nach Deutsch-
land eingewandert sein. Personen, bei denen nur 
ein Elternteil eingewandert ist, werden zwar vom 
Statistischen Bundesamt getrennt als „Personen 
mit einseitiger Einwanderungsgeschichte“ ausge-
wiesen, aber nicht zu den „Personen mit Einwan-
derungsgeschichte“ gezählt. Der mit dem Konzept 
Einwanderungsgeschichte erfasste Personenkreis 
ist daher, trotz großer Überschneidungen, kleiner 
als der mit dem Konzept Migrationshintergrund 
erfasste Personenkreis (Canan & Petschel, 2023). 
Andererseits werden neu auch deutsche Expats 
und Auswander:innen nach ihrer Rückkehr nach 
Deutschland zu den Personen mit Einwanderungs-
geschichte gezählt.

NRW ging von Beginn an einen eigenen Weg. 
Bereits 2005 brachte das damalige Landesamt 
für Datenverarbeitung und Statistik zusammen 
mit dem Ministerium für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration NRW (MGFFI NRW) – unter 
der Bezeichnung „Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte“ – eine abweichende Definition des 
Migrationshintergrunds in die Diskussion ein, die 
sich allerdings nur geringfügig von der des Statis-
tischen Bundesamts unterschied, indem Personen 
der dritten Generation (Großeltern zugewandert, 
beide Eltern in Deutschland geboren) keine Mig-
rationsgeschichte zugeschrieben wurde (MGFFI 
NRW, 2008, S. 69 f.). Die Definition fand 2008 
Eingang in den 1. Integrationsbericht der Landes-
regierung (ebd.), 2011 in den Zensus, 2012 in das 
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG) (GV.
NRW. 2012 S. 97) und ab 2013 auch in das Integra-
tionsmonitoring der Bundesländer (IntMK, 2015). 
Mit der Neufassung des Teilhabe- und Integra-

Das Konzept des Migrationshintergrunds wurde 
vom Statistischen Bundesamt mit dem Mikrozen-
sus 2005 eingeführt, nachdem die Bevölkerung 
zuvor lediglich nach der Staatsangehörigkeit in 
Deutsche, Ausländer:innen und Staatenlose unter-
teilt worden war. Damit wurde erstmals sichtbar, 
wie stark und vielfältig die deutsche Gesellschaft 
durch Migration geprägt ist. Nach der Definition 
des Statistischen Bundesamts hat eine Person 
„einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst 
oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen 
umfasst diese Definition zugewanderte und nicht 
zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zu-
gewanderte und nicht zugewanderte Eingebürger-
te, (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler 
sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen 
dieser Gruppen. Die Vertriebenen des Zweiten 
Weltkrieges haben (gemäß Bundesvertriebenen-
gesetz) einen gesonderten Status; sie und ihre 
Nachkommen zählen daher nicht zur Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund“ (Destatis, 2025e).

Die Kategorie Migrationshintergrund hat sich zu 
einer Standardgröße in der Integrations-, Sozial- 
und Bildungsforschung entwickelt. Sie hat sich 
insbesondere bei der Analyse struktureller Benach-
teiligungen von Menschen mit Migrationsbezug, 
beispielsweise im Bildungsbereich oder auf dem 
Arbeitsmarkt, bewährt (vgl. z. B. Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung, 2016; Kalter & Grana-
to, 2018). Gleichzeitig wurden in der Forschung 
familiäre und migrationsspezifische Ressourcen 
für Bildungsaufstiege von Einwander:innen identi-
fiziert (vgl. z. B. Behrensen & Westphal, 2009; 
El-Mafaalani, 2012; Gresch & Kristen, 2011; Vogel 
et al., 2025). Die Kategorie Migrationshintergrund 
war und ist gleichwohl umstritten. Fachlich werden 
u. a. die Vermischung von Staatsangehörigkeit 
und Migrationsstatus, die komplexe Konstruktion 
der Kategorie und ihre mangelnde internationale 
Anschlussfähigkeit kritisiert (Fachkommission 
Integrationsfähigkeit, 2020, S. 220 ff.; Will, 2018). 
Normativ richtet sich die Kritik gegen verein-
fachende, ethnisierende und defizitorientierte 
Fremdzuschreibungen, die Migrant:innen und ihre 
Nachkommen als „nicht zugehörig“ oder „pro-
blembehaftet“ markieren (Conti, 2021; vgl. z. B. 
Elrick & Schwartzman, 2015; Horvath, 2019; Stošić, 
2017; Will, 2018, 2023). Außerdem wird bemängelt, 
dass das Konzept ungeeignet ist, rassifizierende 
und intersektionale Diskriminierungen zu erfassen, 
die nicht am Migrationshintergrund, sondern u. a. 
an Hautfarbe, Sprache, Religion oder Kultur an-
knüpfen (Ahyoud et al., 2018; Nesterko et al., 2024).
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tionsgesetzes NRW 2022 (GV.NRW. 2021 S. 1213a) 
wurde der für die Berechnung des Migrationssta-
tus maßgebliche Zuwanderungszeitraum verän-
dert: Ab dem Berichtsjahr 2020 werden nur noch 
Zuwanderungen nach 1955 berücksichtigt statt wie 
zuvor – und weiterhin in der Definition des Statis-
tischen Bundesamtes – Zuwanderungen ab 1950. 
Das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW bezieht 
sich zwar im Wortlaut auf „Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte“ (§ 4 TIntG). Um Verwechslun-
gen mit dem Konzept Einwanderungsgeschichte 
des Statistischen Bundesamtes zu vermeiden, 
verwenden wir jedoch, einem Beschluss der 17. In-
tegrationsministerkonferenz folgend (IntMK, 2022, 
TOP C.3), den Begriff „Menschen mit Migrations-
geschichte“. Die geänderte Begrifflichkeit ist laut 
Integrationsministerkonferenz „nur ein Baustein“, 
der „zu einem positiveren Narrativ und einer um-
fassenderen Darstellung von Migration und Inte-
gration“ beitragen soll (ebd., Abs. 4). Wieweit sich 
auch die statistische Definition auf Länderebene 
weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Wie aus Tabelle 2-2 hervorgeht, erfasst die Kategorie 
Migrationshintergrund eine größere Anzahl von Einwoh-
ner:innen und Familienmitgliedern in NRW als die Katego-
rien Migrationsgeschichte und Einwanderungsgeschichte. 
Auch die jeweiligen Anteilswerte an der Bevölkerung bzw. 
an den Familien mit Kindern unter 18 Jahren (Personen-
ebene) differieren. Unabhängig davon, auf welche Kate-
gorie man sich bezieht, ist aber zu bedenken, dass es 
sich um statistische Sammelkategorien handelt, die sehr 
heterogene Bevölkerungsgruppen umfassen und wenig 
über deren Lebenswirklichkeit aussagen. Migrant:innen 
und ihre Familien unterscheiden sich in ihren Herkünften, 
Kulturen, Sprachen und Lebenslagen, dem ihnen zugewie-
sen rechtlichen Status sowie in ihren Identitäten, religiö-
senen und transnationalen Zugehörigkeiten. Insbesonde-
re die neueren Migrationsbewegungen haben die soziale 
und kulturelle Komplexität innerhalb der Gruppen erhöht, 
weshalb Migrationsforscher:innen auch von „Superdiver-
sität“ (Vertovec, 2007, 2024) oder einer „Vervielfältigung 
von Vielfalt“ (Gogolin, 2015) sprechen.

Wachsender Anteil der Eltern und Kinder weist 
eine Migrationsgeschichte auf

Abbildung 2-14 zeigt, dass der Anteil der Eltern und 
minderjährigen Kinder in NRW, die in Familien mit Kindern 
unter 18 Jahren leben und eine Migrationsgeschichte 

Abbildung 2-14: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Anteile der Eltern und der minderjährigen Kinder mit 
Migrationsgeschichte, 2009 bis 2024, in %

Ergebnisse des Mikrozensus (2024 Erstergebnisse).

Quellen: MKJFGFI NRW 2025, Integrationsmonitoring NRW, Tabelle A4 (Datenquelle IT.NRW); Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, 

Düsseldorf; eigene Berechnungen
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(nach NRW-Definition) aufweisen, in den letzten 15 Jahren 
um rund zehn Prozentpunkte gestiegen ist. Die Steigerung 
erscheint allerdings überzeichnet, da sie zum Teil auf me-
thodische Effekte zurückzuführen ist. Unter anderem wur-
den nach 2009 mehr Menschen mit Migrationsgeschichte 
identifiziert, da neu der Migrationsstatus der nicht im 
Haushalt lebenden Elternteile erhoben wurde, nachdem 
zuvor nur die im Haushalt lebenden Elternteile berück-
sichtigt worden waren – mit entsprechenden Konsequen-
zen für den abgeleiteten Migrationsstatus der Kinder. 
Andererseits werden geflüchtete Familien in Aufnahme- 
und Gemeinschaftsunterkünften im Mikrozensus nicht 
miterfasst. Der Mikrozensus bezieht sich ausschließlich 
auf Familien und Haushalte in Hauptwohnsitzhaushalten. 
Dies können auch Familien mit Fluchterfahrungen sein, 
aber ihre genaue Zahl im Mikrozensus ist unbekannt.

Drei Viertel der Kinder mit Migrationshintergrund 
sind in Deutschland geboren

Nach Daten des Mikrozensus wies 2022 jede zweite 
Familie mit Kindern unter 18 Jahren in NRW (49 %) einen 
Migrationshintergrund auf, das waren zusammen rund 
895.850 Familien. In ihnen lebten rund 3,15 Millionen 
Väter, Mütter und Kinder mit Migrationshintergrund, das 
entspricht einem Anteil von 47 % an allen Familienmitglie-
dern in Familien mit Kindern unter 18 Jahren (Tabelle 2-3). 
Die Kinder weisen dabei häufiger einen Migrationshinter-
grund auf als die Eltern (50 % vs. 44 %). Dabei handelt 
es sich zu drei Vierteln (12 % Ausländer:innen plus 64 % 
Deutsche) um Kinder, die keine eigene Migrationserfah-
rung haben, also in Deutschland geboren sind. Dagegen 
sind acht von zehn Eltern mit Migrationshintergrund 
(49 % Ausländer:innen plus 30 % Deutsche) selbst ein-
gewandert. Bezogen auf die Gesamtzahl von Eltern und 
Kindern in Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW 
verfügen 34 % der Eltern und 11 % der Kinder über eigene 
Migrationserfahrungen.

Tabelle 2-3: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Eltern und Kinder nach Migrationsstatus, 2022, in %

Familienmitglieder Familienmitglieder mit Migrationshintergrund

Eltern Kinder Zusammen Eltern Kinder Zusammen

Ohne Migrations
hintergrund 56 % 50 % 53 % – –

Mit Migrations
hintergrund 44 % 50 % 47 % 100 % 100 % 100 %

darunter: davon:

Ausländer:innen 
mit eigener Migra-
tionserfahrung

21 % 10 % 16 % 49 % 21 % 34 %

Ausländer:innen 
ohne eigene Migra-
tionserfahrung

3 % 6 % 5 % 6 % 12 % 10 %

Deutsche mit 
eigener Migrations-
erfahrung

13 % 1 % 7 % 30 % 3 % 15 %

Deutsche ohne 
eigene Migrations-
erfahrung

6 % 32 % 19 % 14 % 64 % 41 %

In 1.000 3.287 3.459 6.747 1.432 1.714 3.146

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Für weitere, differenziertere Analysen zu Familien in NRW 
muss auf eigene Auswertungen des Mikrozensus 2022 
zu den Kategorien Migrationshintergrund und Einwan-
derungsgeschichte zurückgegriffen werden. Die meisten 
Sachverhalte lassen sich nur für die Kategorie Migrations-
hintergrund darstellen.
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Tabelle 2-4: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Eltern und Kinder nach Einwanderungsgeschichte, 2022, in %

Familienmitglieder Familienmitglieder mit Einwanderungsgeschichte

Eltern Kinder Zusammen Eltern Kinder Zusammen

Eingewanderte 35 % 12 % 23 % 83 % 36 % 62 %

Direkte Nach-
kommen 7 % 21 % 14 % 17 % 63 % 38 %

Personen mit 
einseitigem 
Migrations
hintergrund

4 % 14 % 9 % – – –

Personen 
ohne Einwan-
derungsge-
schichte

55 % 53 % 54 % – – –

In 1.000 3.287 3.459 6.747 1.370 1.145 2.515

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit denen, 
die sich zeigen, wenn man Eltern und Kinder in Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach ihrer Einwan-
derungsgeschichte differenziert (Tabelle 2-4). Demnach 
weisen 42 % der Eltern und 33 % der Kinder eine Ein-
wanderungsgeschichte auf, d. h., sie selbst oder beide 
Elternteile sind nach Deutschland eingewandert. Selbst 
eingewandert sind 35 % der Eltern und 12 % der Kinder. 
7 % der Eltern und 21 % der Kinder sind direkte Nachkom-
men von Eingewanderten. Weitere 14% der Kinder haben 
ein eingewandertes Elternteil, zählen aber laut Definition 
nicht zu den Personen mit Einwanderungsgeschichte.

Fast die Hälfte der Eltern lebt schon 20 Jahre oder 
länger in Deutschland

Für Eltern und Kinder, die einen Migrationshintergrund 
aufweisen und selbst eingewandert sind, liegen Angaben 
zum Zuzugsjahr und somit zum Zeitraum seit Zuzug nach 
Deutschland vor. Demnach lebt die fast Hälfte der ein-
gewanderten Eltern mit Kindern unter 18 Jahren – 43 % 
der Mütter und 49 % der Väter – schon 20 Jahre oder 
länger in Deutschland (Abbildung 2-15). 14 % der Mütter 
und 10 % der Väter sind in den letzten fünf Jahren vor 
2022 zugezogen. Von den eingewanderten Kindern ist ein 
Drittel (35 %) in den letzten fünf Jahren zugezogen. Gut 
die Hälfte der Kinder (53 %) lebt bereits seit fünf bis unter 
zehn Jahren in Deutschland.
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Abbildung 2-15: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund und eigener 
Migrationserfahrung nach Zeitraum seit Zuzug nach Deutschland, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Familienzusammenführung oder -gründung war 
Hauptzuzugsmotiv für die Eltern

Hauptzuzugsmotiv für die Eltern, die einen Migrations-
hintergrund aufweisen und selbst eingewandert sind, war 
die Familienzusammenführung oder Familiengründung 
(Abbildung 2-16). 56 % der eingewanderten Mütter und 
40 % der eingewanderten Väter gaben dies im Mikro-

zensus 2022 rückblickend als Hauptzuzugsmotiv an. Die 
Aufnahme einer Arbeit, eines Studiums oder einer Aus- 
und Weiterbildung war für jeden vierten Vater (25 %) und 
jede achte Mutter (12 %) ausschlaggebend. Für 20 % der 
Mütter und 23 % der Väter waren Flucht, Verfolgung, Ver-
treibung und die Suche nach Asyl der Hauptgrund, nach 
Deutschland zu kommen.

Abbildung 2-16: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Eltern mit Migrationshintergrund und eigener 
Migrationserfahrung nach Hauptzuzugsmotiv, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Mehrzahl der Eltern und Kinder mit 
Migrationshintergrund besitzt die deutsche 
Staatsangehörigkeit

Tabelle 2-5 vermittelt einen Einblick in die Geburtslän-
dergruppen und Staatsangehörigkeiten von Eltern und 
Kindern mit Migrationshintergrund, die in NRW in Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren leben. Erneut zeigt sich, dass 
die große Mehrheit der Kinder mit Migrationshintergrund 
in Deutschland geboren ist (76 %) und die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt (67 %).5 Von den Eltern mit 
Migrationshintergrund sind 20 % in Deutschland ge-
boren. Mehr als doppelt so viele Eltern (44 %) besitzen 
die deutsche Staatsangehörigkeit, darunter Spätaus-
siedler:innen, die die deutsche Staatsangehörigkeit qua 
Anerkennung erwerben6, sowie Personen, die ein bis zu 18 
Monate andauerndes Einbürgerungsverfahren durchlau-
fen haben. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Moderni-
sierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG) am 
27. Juni 2024 ist eine Einbürgerung in der Regel nach fünf 
Jahren – unter strengen Voraussetzungen bereits nach 
drei Jahren – statt wie bisher nach acht Jahren recht-
mäßigem Aufenthalt in Deutschland möglich.7 Außerdem 
wird nicht mehr die Aufgabe der bisherigen Staatsange-
hörigkeit verlangt, Mehrstaatigkeit ist nun ausdrücklich 
zugelassen.8 Zu den Voraussetzungen einer Einbürgerung 
(§ 10 StARModG) zählen u. a. das Bekenntnis zur freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung und (neu) zur be-
sonderen historischen Verantwortung Deutschlands, ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht, ein gesicherter Lebens-
unterhalt für sich und die unterhaltsberechtigten Fami-
lienangehörigen, keine strafrechtliche Verurteilung sowie 

5	 Nach dem Geburtsortsprinzip (ius soli) erwerben in Deutschland ge-

borene Kinder ausländischer Eltern seit 2000 die deutsche Staatsan-

gehörigkeit, wenn mindestens ein Elternteil seit acht bzw. (seit 2024) 

fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und zum Zeitpunkt der 

Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Kinder erwerben 

die deutsche Staatsangehörigkeit neben der Staatsangehörigkeit 

ihrer Eltern.

6	 Die deutsche Staatsangehörigkeit wird Spätaussiedler:innen durch 

die Ausstellung einer Spätaussiedler- oder Angehörigenbescheini-

gung nach § 15 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) zuerkannt. 

Voraussetzungen für die Aufnahme sind u. a. die Glaubhaftmachung 

der deutschen Volkszugehörigkeit (§ 6 BVFG) sowie der Nachweis 

einfacher deutscher Sprachkenntnisse.

7	 Tatsächlich betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der im In-

land eingebürgerten Personen in NRW beispielsweise 2019 17,7 Jahre 

(Bundesdurchschnitt 16,8 Jahre), 2024 waren es noch 11,6 Jahre (Bun-

desdurchschnitt 11,8 Jahre) (Statistisches Bundesamt, Statistischer 

Bericht Einbürgerungen, Tabelle 12511-02).

8	 Nach Daten des Zensus 2022 haben rund 10 % der Bürger:innen 

in NRW neben der deutschen (mindestens) eine weitere, ausländi-

sche Staatsangehörigkeit. Am häufigsten waren die Kombinationen 

deutsch-polnisch (20 %), deutsch-türkisch (17 %) und deutsch-

russisch (10 %) (IT.NRW, 2024b).

17 % der Eltern und 11 % der Kinder mit Migrationshinter-
grund in NRW-Familien besitzen eine Unionsbürgerschaft 
aus einem der 27 Mitgliedstaaten der EU (Tabelle 2-5) 
und genießen damit das Recht auf Freizügigkeit, d. h., sie 
dürfen sich in den Mitgliedstaaten frei bewegen, aufhal-
ten, wohnen und arbeiten.9 Ab einer Aufenthaltsdauer von 
drei Monaten ist die Freizügigkeit an bestimmte Voraus-
setzungen wie die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder 
eines Studiums bzw. einer Berufsausbildung gebunden. 
Familienangehörige haben das Recht auf Freizügigkeit, 
wenn sie den Unionsbürger bzw. die Unionsbürgerin be-
gleiten oder ihm bzw. ihr nachziehen (§ 3 (1) FreizügG/
EU), benötigen aber ggf. ein Visum für die Einreise, falls 
sie aus einem Drittstaat der EU kommen. Nichterwerbs
tätige Unionsbürger:innen (z. B. Studierende) und ihre 
Familienangehörigen müssen über einen ausreichenden 
Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenz-
mittel verfügen (§ 4 FreizügG/EU). Nach fünf Jahren stän-
digem rechtmäßigem Aufenthalt besteht Anspruch auf ein 
Daueraufenthaltsrecht (§ 4a FreizügG/EU).

9	 Gleiches gilt für Bürger:innen eines Staates im Europäischen Wirt-

schaftsraum (EWR), das sind neben den EU-Staaten Island, Liechten-

stein und Norwegen sowie die Schweiz. Aufgrund der geringen Fallzahl 

lassen sie sich nicht getrennt ausweisen, sondern sind in Tabelle 2-5 in 

der Kategorie „Andere Staaten“ enthalten.

der Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnis-
se. Bereits zwei Jahre vor Inkrafttreten des StARModG ist 
die Zahl der Einbürgerungen in NRW sprunghaft gestiegen 
(IT.NRW, 2025c). 2024 erwarben 68.703 Personen auf die-
sem Weg die deutsche Staatsangehörigkeit, in den Jahren 
2008 bis 2021 pendelte die Zahl zwischen 26.000 und 
31.000 Personen pro Jahr (ebd.). Am häufigsten wurden 
2024 in NRW syrische (24.349), türkische (6.363) und 
irakische (5.048) Staatsangehörige eingebürgert (ebd.). 
Aus den EU-Staaten ließen sich 6.726 Personen einbür-
gern. Differenziert nach Altersgruppen waren 2024 17.250 
(25 %) der insgesamt 68.703 Eingebürgerten in NRW 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, weitere 40.146 
Personen (58 %) befanden sich im familienrelevanten 
Alter von 18 bis unter 45 Jahren (IT.NRW, Statistisches 
Landesamt, Düsseldorf, Landesdatenbank NRW, Tabelle 
12511-03i). In welchem Umfang es sich dabei um Eltern 
oder andere erwachsene Familienangehörige handelt, 
lässt sich aus der Statistik nicht ermitteln.
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Zuwandernde aus Drittstaaten, die nicht Mitglied der EU 
oder des EWR sind, benötigen dagegen in der Regel ein 
Visum sowie einen Aufenthaltstitel, um nach Deutsch-
land einreisen und sich hier aufhalten zu dürfen. Dieser 
richtet sich nach dem Zweck des Aufenthalts. Das Auf-
enthaltsgesetz (AufenthG) erkennt u. a. die Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit, eine Ausbildung oder ein Studium, 
den Familiennachzug sowie völkerrechtliche, humanitäre 
oder politische Gründe als legitime Aufenthaltszwecke an 
(BMFSFJ, 2021a). Aufenthaltstitel sind zunächst befristet. 
Eine unbefristete Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG) 
ist frühestens nach fünfjährigem ununterbrochenem 

Tabelle 2-5: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Eltern und Kinder nach Geburtsland und Staatsangehörigkeit, 
2022, in %

Familienmitglieder Familienmitglieder mit Migrationshintergrund

Eltern Kinder Zusammen Eltern Kinder Zusammen

Geburtsland

Deutschland 65 % 88 % 77 % 20 % 76 % 51 %

EU-Staaten 
(EU-27) 9 % 4 % 6 % 20 % 7 % 13 %

Andere Staaten 26 % 8 % 17 % 59 % 16 % 36 %

Staatsangehörigkeit

Deutschland 76 % 84 % 80 % 44 % 67 % 57 %

EU-Staaten 
(EU-27) 8 % 5 % 6 % 17 % 11 % 14 %

Andere Staaten 17 % 11 % 14 % 38 % 23 % 30 %

In 1.000 3.287 3.459 6.747 1.432 1.714 3.146

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Aufenthalt möglich und an diverse Voraussetzungen ge-
knüpft, wobei Fachkräfte und Selbstständige, teils auch 
anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte verkürzte Warte-
zeiten haben (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
[BAMF], 2024a). In NRW hatten 2022 38 % der Eltern und 
23 % der Kinder mit Migrationshintergrund in den Fami-
lien Staatsangehörigkeiten eines Staates außerhalb der 
EU (Tabelle 2-5). Berücksichtigt sind hierbei nur Familien 
in Privathaushalten bzw. Hauptwohnsitzhaushalten. Zu 
Familien in Gemeinschaftsunterkünften und ihren Staats-
angehörigkeiten liegen keine Informationen vor.
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binationales Paar. Am häufigsten ist hierbei die Kombi-
nation „Ein Elternteil deutsch, der andere Angehörige:r 
eines Drittstaats“ (9 %), gefolgt von der Kombination 
„Deutsch/EU“ (3 %) und „EU/Drittstaaten“ (1 %) (ohne 
Abbildung).

Jedes achte Elternpaar mit minderjährigen Kindern 
ist ein binationales Paar

Differenziert nach Lebensformen zeigt sich, dass 74 % 
der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren in 
NRW deutsche Staatsangehörige sind, 7 % besitzen eine 
Unionsbürgerschaft und 19 % sind Angehörige eines Staa-
tes außerhalb der EU (ohne Abbildung). Die Verteilung 
bei Paarfamilien mit minderjährigen Kindern geht aus 
Abbildung 2-17 hervor. Demnach sind in gut zwei Dritteln 
der Ehepaarfamilien (69 %) und gut drei Vierteln der 
Lebensgemeinschaften mit Kindern (77 %) beide Eltern-
teile deutsche Staatsangehörige. In jeweils 5 % sind beide 
Eltern Angehörige eines EU-Staats. Elternpaare, in denen 
die Eltern weder die deutsche noch eine Unionsbürger-
schaft besitzen, sind unter Ehepaaren (12 %) doppelt so 
häufig zu finden wie unter Lebensgemeinschaften mit 
Kindern (6 %). Auch binationale Konstellationen finden 
sich etwas häufiger bei Ehepaaren (14 %) als bei Lebens-
gemeinschaften (12 %). Insgesamt ist rund jedes achte 
Elternpaar mit minderjährigen Kindern in NRW (13 %) ein 

Höchster Anteil von Migrationsfamilien unter 
Ehepaaren mit Kindern

Für die folgenden Auswertungen werden statt der Fa-
milienmitglieder (Personenebene) wieder Familien mit 
Kindern unter 18 Jahren (Familienebene) betrachtet. 
Differenziert nach der Familienform weisen Ehepaare mit 
Kindern den höchsten Anteil an Familien mit Migrations-
hintergrund auf (52 %) (Abbildung 2-18). Umgekehrt le-
ben Familien mit Migrationshintergrund auch häufiger als 
Ehepaar mit Kindern unter 18 Jahren zusammen (76 %) 
als Familien ohne Migrationshintergrund (69 %) (Abbil-
dung 2-19). Dies ist zum einen Ausdruck unterschiedlicher 
Heiratsmuster je nach kultureller Herkunft. Zum anderen 
hat es bei den Eltern, die aus Ländern außerhalb der EU 

Abbildung 2-17: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Elternpaare nach Lebensform und Staatsangehörigkeit 
beider Partner:innen, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Abbildung 2-18: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, Anteile der Familien mit Migrationshintergrund nach 
Familienform, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Abbildung 2-19: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Migrationshintergrund und Familienform, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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eingewandert sind, auch migrationspolitische Gründe, da 
der Familiennachzug für Drittstaatsangehörige auf die 
Kernfamilie, d. h. Ehegatt:innen, eingetragene Lebens-
partner:innen, minderjährige unverheiratete Kinder sowie 
Eltern eines unbegleiteten minderjährigen Kindes be-
grenzt ist (§§ 27 ff. AufenthG). Weitere Familienangehörige 
können nur in außergewöhnlichen Härtefällen eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten. Drittstaatsangehörige, die ihre 
Familie nach Deutschland nachholen möchten, müssen 

u. a. einen gesicherten Aufenthaltsstatus, ausreichenden 
Wohnraum und einen gesicherten Lebensunterhalt für 
sich und ihre Angehörigen nachweisen. Ausnahmen gibt 
es im Rahmen des erleichterten Familiennachzugs zu 
Fachkräften, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlin-
gen (GFK-Flüchtlinge) (BAMF, 2024b). Der Familiennach-
zug zu subsidiär Schutzberechtigten ist allerdings derzeit 
für zwei Jahre bis zum 23. Juli 2027 ausgesetzt (Auswärti-
ges Amt, 2025).
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Migrationsfamilien sind häufiger Mehrkindfamilien

Familien, in denen kein oder nur ein Elternteil einen Mig-
rationshintergrund hat, haben überwiegend ein oder zwei 
Kinder im Haushalt zu versorgen (Abbildung 2-20). Da-
gegen leben Eltern, die beide einen Migrationshintergrund 
haben, häufiger auch mit drei oder mehr Kindern zusam-
men. Der Anteil dieser Mehrkindfamilien ist bei Eltern mit 
beidseitigem Migrationshintergrund mehr als doppelt 
so groß (33 %) wie bei Eltern mit einseitigem (15 %) 
oder ohne (14 %) Migrationshintergrund. Dies kann mit 
Unterschieden in der soziodemografischen Struktur der 
Gruppen (z. B. nach Alter, Familienstand, Bildungsgrad), 
kulturellen Prägungen, Migrationsmustern oder Prozes-
sen der Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft zu-
sammenhängen – Faktoren, die auch die unterschiedlich 
hohen Geburtenraten von Frauen ausländischer Herkunft 
erklären (Bujard et al., 2023; Milewski & Adserà, 2023). 
Die zusammengefasste Geburtenziffer von Frauen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland ist 
zwar höher als die von Frauen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit (2024 rund 1,84 im Vergleich zu 1,23 Kindern pro 
Frau) (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung [BiB], 
2025). Allerdings unterscheidet sich die Geburtenhäufig-
keit deutlich nach Nationalitäten (Dorbritz & Naderi, 2017; 
Kraus & Milewski, 2025; Kulu et al., 2019). Außerdem nä-
hern sich die Geburtenraten ausländischer und deutscher 
Frauen über den Lebensverlauf und die Generationen an, 
auch aufgrund sinkender Geburtenraten in vielen Län-
dern weltweit, einschließlich vieler Herkunftsländer von 
Migrantinnen (GBD 2021 Fertility and Forecasting Colla-
borators, 2024).

Migrationsfamilien haben häufiger Kinder im 
Vorschulalter

Hinsichtlich des Alters des jüngsten Kindes im Haushalt 
zeigen sich geringere Unterschiede (Abbildung 2-21). 
Familien mit zweiseitigem Migrationshintergrund haben 
etwas häufiger Kinder im Vorschulalter bis unter sechs 
Jahre zu versorgen (50 %) als Familien mit einseitigem 
(44 %) oder ohne Migrationshintergrund (42 %). In Fami-
lien ohne Migrationshintergrund ist das jüngste Kind da-
gegen oft schon 15 Jahre alt oder älter (40 %). In Familien 
mit einseitigem Migrationshintergrund sind es 36 % und 
in Familien mit beidseitigem Migrationshintergrund 31 %, 
deren jüngstes Kind im Teenageralter ab 15 Jahren ist.

Der höhere Anteil von Familien mit Kindern im Vorschul-
alter unter den Migrationsfamilien ist insofern bedeut-
sam, als Familien mit Migrationsgeschichte trotz Bedarf 
seltener Zugang zu einem Kita-Platz haben als Familien 
ohne Migrationsgeschichte (Jessen et al., 2020; Kayed, 
Wieschke & Kuger, 2025). Das kann ein Hemmnis für die 
Erwerbsintegration der Mütter und, wenn Bildungsres-
sourcen im Elternhaus fehlen, für eine adäquate Förde-
rung der Kinder sein (Anger et al., 2024). Daher ist es 
wichtig, Bedarfslücken zu schließen und Bildungseinrich-
tungen wie Fachkräfte besser auf die wachsende sprach-
liche und kulturelle Diversität in den Kitas vorzubereiten 
(Lengyel & Braband, 2021).

Abbildung 2-20: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Migrationshintergrund und Zahl der Kinder im 
Haushalt, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Abbildung 2-21: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Migrationshintergrund und Alter des jüngsten Kindes 
im Haushalt, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Migrationsbedingt lebensweltliche Mehrsprachigkeit 
ist weitverbreitet

Die Mehrzahl der Familien, in denen mindestens ein El-
ternteil einen Migrationshintergrund aufweist, spricht zu 
Hause nicht ausschließlich Deutsch, sondern mindestens 
eine weitere Sprache (Abbildung 2-22). Insgesamt 57 % 
der Familien mit Migrationshintergrund – das entspricht 
29 % aller Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW – 

sprechen zu Hause neben Deutsch eine oder mehrere an-
dere Sprachen. Migrationsbedingt lebensweltliche Zwei- 
oder Mehrsprachigkeit ist damit weitverbreitet. Lediglich 
in 10 % der Familien mit einseitigem und immerhin 20 % 
der Familien mit beidseitigem Migrationshintergrund wird 
zu Hause kein Deutsch gesprochen. Hierbei handelt es 
sich um zugewanderte Familien, die überwiegend weniger 
als fünf Jahre (33 %) oder zwischen fünf und zehn Jahre 
(44 %) in Deutschland leben. 

Abbildung 2-22: Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW nach Migrationshintergrund und zu Hause gesprochener 
Sprache, 2022, in %

Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Deutsch und andere Sprache(n) nicht Deutschnur Deutsch

mit zweiseitigem 
Migrationshintergrund

mit Migrationshintergrund 
(zusammen)

ohne 
Migrationshintergrund

mit einseitigem 
Migrationshintergrund

48
42

10

98

2
0

13

67

20
27

57

16



44 Familienbericht NRW

des sprachlichen Kompetenzniveaus und Sprachförder-
bedarfs führen kann (Scharff Rethfeldt, 2023; Wildemann 
et al., 2023). Zwar ist Mehrsprachigkeit bildungspolitisch 
als individuelle und gesellschaftliche Ressource anerkannt 
(Kultusministerkonferenz [KMK], 2019), in Ausbildungs-
curricula (Böning, 2025), Lernmaterialien (Bredthauer et 
al., 2023) und der Bildungspraxis sind mehrsprachigkeits-
didaktische und sprachsensible Konzepte aber bislang 
nicht in der Breite etabliert (Bredthauer, 2018; Herrmann 
& Ulrich, 2024; Pujata & David-Erb, 2025).

Ungeachtet dessen bleibt die Beherrschung der deut-
schen Sprache – nicht nur für Zuwander:innen und ihre 
Nachkommen – essenziell für schulischen Erfolg, Arbeits-
marktchancen und gesellschaftliche Teilhabe (Anger et 
al., 2024; Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 
2024; Kempert et al., 2016; Ständige Wissenschaftliche 
Kommission der Kultusministerkonferenz [SWK], 2025). 
Die Schulleistungsstudien IGLU, TIMMS, PISA und IQB-Bil-
dungstrend haben wiederholt gezeigt, dass Kinder, die zu 
Hause wenig oder kein Deutsch sprechen, deutliche Kom-
petenznachteile gegenüber deutschsprachigen Kindern 
der jeweiligen Altersstufe in Deutsch, Mathematik und 
Naturwissenschaften aufweisen (Henschel et al., 2023; 
Mang et al., 2023; Schotte et al., 2025; Stubbe et al., 
2023; Wendt et al., 2020). Auch führen geringe Sprach-
kompetenzen zu geringerwertigen Bildungsabschlüssen 
(Jindra et al., 2025). Geringe Sprachkompetenzen gehen 
dabei mit sozioökonomischen Faktoren wie dem elter-
lichen Bildungsniveau und mit dem Anregungspotenzial 
der häuslichen Umwelt (home literacy environment) ein-
her (Lehrl et al., 2024; Lohmann & Becker, 2025; McEl-
vany et al., 2023; Wolf et al., 2025). Längsschnittstudien 
belegen, dass Kompetenzunterschiede nach sozioöko-
nomischem Status oder Migrationshintergrund bereits 
vor Schuleintritt bestehen und sich im weiteren Verlauf 
verfestigen (Ebert & Weinert, 2024; Passaretta & Sko-
pek, 2025; Passaretta et al., 2022). Daher ist es wichtig, 
sprachliche Bildung frühzeitig und ganzheitlich zu adres-
sieren (Geis-Thöne, 2025b) und die Eltern systematisch 
mit einzubeziehen (Lehrl et al., 2020). Von Bedeutung ist 
in diesem Zusammenhang auch ein Abbau der sozialen 
und ethnischen Segregation in Kitas und Schulen, da 
sich ein hoher Kita-Anteil von Kindern mit nichtdeutscher 
Familiensprache oder mit geringem Leistungsniveau 
negativ auf altersgemäße Fortschritte der Sprachentwick-
lung auswirken kann (Groos & Jehles, 2015; Hogrebe & 
Schmidt, 2022; Zaretzky et al., 2023).

Insgesamt, d. h. unabhängig vom Migrationshintergrund, 
wird in jeder vierten Familie mit Kindern unter 18 Jahren 
(27 %) überwiegend oder ausschließlich eine andere 
Sprache als Deutsch gesprochen. Die häufigsten Spra-
chen in diesen Familien sind Türkisch (18 %), Arabisch 
(16 %), Russisch (10 %), Kurdisch (7 %), Polnisch (6 %) 
und Rumänisch (5 %).

Aus der Forschung ist bekannt, dass viele Familien mit 
Migrationsgeschichte großes Interesse am Erhalt ihrer 
Herkunftssprache(n) haben (Gogolin et al., 2017; Koca 
& Mehlem, 2023; Uçan, 2021). Eine aktive Sprachpra-
xis fördert die Identität, die familiäre Bindung und die 
Verbundenheit mit dem kulturellen Erbe (Leyendecker, 
2017; L.-M. Müller et al., 2020). Gleichzeitig besteht mit 
Blick auf die Bildungschancen der Kinder ein großes 
Interesse der Familien an Deutschspracherwerb (Uçan, 
2021). Tatsächlich kann die Bilingualität förderlich für den 
Erwerb weiterer Sprachen und Bildungskompetenzen sein 
(Poarch & Bialystok, 2017). Forschungen belegen, dass ein 
zweisprachiges Aufwachsen die Plastizität des Gehirns 
erhöht (Pereira Soares et al., 2022) und die sprachliche 
und kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen über 
die gesamte Lebensspanne hinweg beeinflusst (Bialystok, 
2009). Vorteile gegenüber einsprachig aufwachsenden 
Kindern zeigen sich im Durchschnitt bei den exekutiven 
Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexi-
bilität), d. h. den übergeordneten mentalen Prozessen, die 
Voraussetzung für Selbstregulation, Problemlösefähigkeit 
und Lernkompetenz sind (Bialystok, 2001; Gogolin, 2014; 
Yurtsever et al., 2023). Kinder, die in mehreren Sprachwel-
ten aufwachsen, sind schon früh gezwungen, beständig im 
Alltag zwischen Erstsprache und dominanter Umgebungs-
sprache zu wechseln und ihre Sprachpraxis situations-
adäquat zu gestalten (Gogolin, 2015, 2018). Dies fördert 
die Sprachbewusstheit, die für weiteres Lernen hilfreich 
sein kann (Bien-Miller et al., 2017; Gogolin, 2018; Rauch 
et al., 2012). Das vorhandene Potenzial wird jedoch in Kita 
und Schule nicht umfänglich ausgeschöpft, weil in den 
Bildungseinrichtungen oft noch der „monolinguale Habi-
tus“ (Gogolin, 2008) dominiert, der migrationsbedingte 
Mehrsprachigkeit defizitär erscheinen lässt.10 Problema-
tisch sind beispielsweise sprachdiagnostische Verfahren, 
die an einsprachig aufwachsenden Kindern normiert 
sind und typische mehrsprachige Kompetenzen wie etwa 
Sprachmischungen ausblenden, was zu Fehldiagnosen 

10	 Sprache wirkt hierbei als Differenzmerkmal, das Ein- und Ausschlie-

ßungen (re-)produziert (Hawlik & Dirim, 2022). Dabei existiert eine 

Sprachenhierarchie: Zweisprachig aufwachsende Kinder, die eine 

schulische Fremdsprache (z. B. Englisch, Französisch) als weitere 

Erstsprache beherrschen, sind in der Schule oft im Vorteil gegenüber 

Kindern, die andere lebensweltlich verbreitete, aber im deutschspra-

chigen Raum als weniger prestigeträchtig angesehene Migrations-

sprachen sprechen (z. B. Türkisch, Arabisch) (ebd.).
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in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohner:innen die 
Verbreitung sowie der Zuwachs besonders hoch ausfie-
len (Geis-Thöne, 2024). Auch bestehen für bildungsfern 
aufwachsende Kinder im Hinblick auf ihre Bildungschan-
cen weitere Risikofaktoren des Elternhauses. So leben 
sie überdurchschnittlich häufig in Haushalten, in denen 
Transferleistungen bezogen werden. Auch sind die Eltern 
häufiger arbeitsmarktfern (d. h. maximal in einer gering-
fügigen Tätigkeit beschäftigt) und sie sprechen zu Hause 
häufiger kein Deutsch (Geis-Thöne, 2024). 

Schulische Ausbildung mehrheitlich gut, aber jeder 
zehnte Elternteil ohne Schulabschluss 

Jede zehnte Mutter bzw. jeder zehnte Vater in Familien 
mit minderjährigen Kindern in NRW hat (noch) keinen 
schulischen Abschluss erreicht (Abbildung 3-1, Spalte 
„Gesamt“). Einen niedrigen Schulabschluss (z. B. Haupt-
schulabschluss) weisen Väter (19 %) etwas häufiger als 
Mütter (14 %) auf. Letztere haben stattdessen etwas häu-
figer einen mittleren Abschluss (z. B. Realschulabschluss). 
Auch die Fachhochschul- bzw. Hochschulreife ist unter 
den Müttern etwas stärker vertreten, wobei auch fast die 
Hälfte der Väter diesen Abschluss erreicht hat. Die Mehr-
heit der Väter und Mütter hat somit eine gute schulische 
Ausbildung, wobei das Fehlen eines Schulabschlusses bei 

3.1	 Bildungsabschlüsse von Eltern

Der Erwerb schulischer und beruflicher Bildungsabschlüs-
se ist eine elementare Voraussetzung für gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt. Gute Bildungsabschlüsse gehen 
mit höheren Verdienstchancen einher. Zudem können sie 
Eltern den Zugang zu Berufen mit Arbeitsplatzbedingun-
gen ermöglichen, die die Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Sorgearbeit erleichtern, etwa durch flexiblere 
Arbeitsarrangements und höhere Arbeitsplatzsicherheit. 
Darüber hinaus sind die Bildungsabschlüsse der Eltern 
von zentraler Bedeutung für ihre Kinder. Deren Bildungs- 
und Entwicklungsprozesse hängen maßgeblich von den 
familialen Lebensverhältnissen ab. Weisen alle Elternteile 
im Haushalt einen niedrigen Bildungsstand auf, kann 
dies u. a. mit fehlender Unterstützung in schulischen 
Belangen einhergehen (Autor:innengruppe Bildungs-
berichterstattung, 2024, S. 47). Generell zeigt sich, dass 
von familialen Bildungsrisiken betroffene Jugendliche 
stark unterdurchschnittlich an Schulen vertreten sind, 
die potenziell zum (Fach-)Abitur führen (Autor:inneng-
ruppe Bildungsberichterstattung, 2024, S. 51). In NRW 
ist der Anteil bildungsfern aufwachsender minderjähriger 
Kinder – definiert als Kinder, deren Eltern keinen berufs-
bildenden Abschluss erlangt haben – zwischen 2011 und 
2021 um neun Prozentpunkte auf 23 % gestiegen, wobei 

Abbildung 3-1: Höchste erreichte Schulabschlüsse von Müttern und Vätern in Familien mit minderjährigen Kindern in 
NRW, gesamt und nach Alterskategorien, 2022, in %

Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter

Haupt-/Volksschulabschluss 
oder Abschluss der POS*

(Noch) kein 
schulischer Abschluss**

Fachhochschul- oder 
Hochschulreife

Mittlerer Abschluss

Unter 30Gesamt 40 bis unter 5030 bis unter 40 50 und älter
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52 54
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* 	 Polytechnische Oberschule der DDR.

** 	 Einschließlich Personen mit Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch und einer kleinen Zahl von Personen ohne Information zum Schulabschluss.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen



48 Familienbericht NRW

Beruflicher Abschluss fehlt bei einem knappen 
Drittel der Eltern

Im Vergleich mit dem schulischen Abschluss können noch 
weitaus mehr Väter und Mütter in Familien mit minder-
jährigen Kindern keinen beruflichen Abschluss vorweisen 
(29 % bzw. 31 %) (Abbildung 3-2). Auch diese Werte 
liegen über dem gesamtdeutschen Durchschnitt mit 22 % 
(Väter) bzw. 24 % (Mütter) (ohne Abbildung, eigene Be-
rechnungen MZ 2022). Zu einem nicht bezifferbaren Teil 
dürfte es sich um Migrant:innen handeln, deren Berufsab-
schlüsse in Deutschland nicht anerkannt werden.11 Zudem 
ist zu beachten, dass sich nur ein sehr kleiner Teil dieser 
Mütter und Väter noch in schulischer oder beruflicher 
Ausbildung befindet. So gaben lediglich 0,8 % der Eltern 
mit minderjährigen Kindern in NRW an, als Hauptstatus 
Schülerin bzw. Schüler zu sein, 0,5 % befanden sich in 
einer beruflichen Ausbildung (ohne Abbildung, eigene Be-
rechnungen MZ 2022). Auch wenn diese Lebenssituation 
nur wenige Eltern mit minderjährigen Kindern betrifft, so 
leben sie in einer prekären finanziellen Situation, wenn sie 
nicht durch Partner bzw. Partnerin oder Angehörige weiter 
abgesichert sind. 

11	 Unter den Eltern, die keinen beruflichen Abschluss vorweisen, ist mehr 

als die Hälfte (51 %) mit 17 Jahren oder später nach Deutschland 

zugewandert. Bei ihnen liegen möglicherweise im Ausland erworbene 

Berufsabschlüsse vor. Weitere 12 % sind in einem jüngeren Alter zu-

gewandert, die verbleibenden 37 % sind in Deutschland geboren (ohne 

Abbildung, eigene Berechnungen MZ 2022).

10 % der Eltern vor dem Hintergrund der weitreichenden 
Konsequenzen für den Arbeitsmarkt heraussticht. Mit 
diesem 10%-Anteil der Eltern mit minderjährigen Kindern 
ohne Schulabschluss liegt NRW zudem über dem gesamt-
deutschen Durchschnittswert von 7 % (ohne Abbildung, 
eigene Berechnungen MZ 2022). Darüber hinaus hat 
sich in NRW der Anteil an Schulabgänger:innen, die ohne 
Abschluss die Schule verlassen, von 5,4 % im Schul-
jahr 2019/20 auf 7,3 % im Schuljahr 2023/24 erhöht 
(Deutschland: Erhöhung von 6,0 %  auf 7,7 %) (Destatis, 
2026d, 2026e). Der Vergleich der elterlichen Bildungsab-
schlüsse nach Alterskategorien (Abbildung 3-1, rechte vier 
Spalten) zeigt, dass für einige der jüngeren Mütter und Vä-
ter (unter 30 Jahren) das Erlangen (höherer) schulischer 
Abschlüsse noch zu erwarten ist; jedoch liegt der Anteil 
von Eltern ohne abgeschlossene Schulausbildung in jeder 
Altersstufe bei mindestens 9 %. 

Abbildung 3-2: Höchste erreichte berufliche Bildungsabschlüsse von Müttern und Vätern in Familien mit minderjährigen 
Kindern in NRW, 2022, in %

* 	 Einschließlich Lehramtsprüfung, Staatsprüfung, Magister, eines künstlerischen Abschlusses und vergleichbarer Abschlüsse.

** 	 Einschließlich einer Meister-/Technikerausbildung, Abschluss einer 2- oder 3-jährigen Schule für Gesundheits- und Sozialberufe oder Abschluss an 

einer Schule für Erzieher:innen.

*** 	Einschließlich eines gleichwertigen Berufsfachschulabschlusses, Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst der öffentlichen Verwaltung, Anlern-

ausbildung.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Väter

Mütter

Bachelor, Master, Diplom* PromotionFachschulabschluss** oder Fachschulabschluss DDR

Lehre/Berufsausbildung***(Noch) kein beruflicher Abschluss, keine Angabe zum Abschluss

35 10 32329

34 11 22331
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In NRW weisen Eltern in Familien mit minderjährigen 
Kindern zu 18 % einen niedrigen Bildungsabschluss auf 
und zu jeweils 41 % einen mittleren bzw. hohen Bildungs-
abschluss (Abbildung 3-3). Unterschieden nach Merk-
malen zeigt sich, dass ein niedriger Bildungsstand in 
Alleinerziehendenfamilien weitaus häufiger vorkommt als 
in Ehen oder Lebensgemeinschaften mit Kindern. Auch 
auf individueller Ebene weisen alleinerziehende Mütter 
und Väter häufiger einen niedrigen Bildungsstand auf als 
Mütter und Väter in Paarhaushalten (ohne Abbildung, 
eigene Berechnungen MZ 2022), was zeigt, dass sich die 
Unterschiede im elterlichen Bildungsniveau zwischen 
Alleinerziehenden und Paarhaushalten nicht (vollständig) 
auf das Fehlen eines potenziell höher gebildeten Partners 
im Haushalt zurückführen lassen. 

Der Anteil der Familien mit einem niedrigen elterlichen 
Bildungsstand ist zudem in Familien mit einseitigem und 
noch stärker in jenen mit zweiseitigem Migrationshin-
tergrund erhöht. Wie oben bereits benannt, könnte die 
fehlende Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 
hier eine Rolle spielen. Ein niedriger elterlicher Bildungs-
stand kommt in Familien mit mehr als zwei Kindern 
häufiger vor, und in sogar 45 % der Familien mit vier oder 
mehr Kindern haben die Eltern einen niedrigen Bildungs-
abschluss. Diese Subgruppe der Familien mit vier oder 
mehr Kindern hat neben einer erhöhten Bildungsferne 
weitere Merkmale: In 61 % dieser Familien liegt ein zwei-
seitiger Migrationshintergrund vor, und sie sind mit 12 % 
seltener alleinerziehend als Familien mit höchstens drei 
Kindern mit 19 % (ohne Abbildung, eigene Berechnungen 
MZ 2022). 

Kinderreiche Familien, in der amtlichen Statistik definiert 
als Familien mit drei oder mehr Kindern und teils auch 
als Mehrkindfamilien bezeichnet, stellen eine spezifisch 
belastete Familienform dar. Sie bewältigen ein überdurch-
schnittlich hohes Maß an Care-Arbeit, was die berufliche 
Integration, insbesondere für Mütter, oft erschwert und 
die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienall-
tag begrenzt. In der Folge weisen kinderreiche Familien 
in Deutschland ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko auf 
(Andresen, Funcke & Menne, 2022). Hinzu kommt, dass 
familienpolitische Leistungen wie das Kindergeld die 
steigenden Bedarfe großer Familien immer weniger ab-
bilden. So wurde der Mehrkindbonus des Kindergelds mit 
der Zeit immer weiter verringert und 2023 abgeschafft 
(Köppe, 2024). 

Unter Eltern mit beruflichem Abschluss sind Geschlech
terunterschiede nur gering ausgeprägt: Mehr als ein 
Drittel der Eltern hat eine Berufsausbildung abgeschlos-
sen, weiterhin weisen etwa jeder zehnte Vater und jede 
zehnte Mutter Fachschulabschlüsse auf sowie jeweils ein 
knappes Viertel einen Bachelor-, Master- oder Diplom-
abschluss. 2,8 % der Väter und 1,6 % der Mütter haben 
eine Promotion abgeschlossen. Analysen mit der Unter-
scheidung nach Alterskategorien zeigen, dass trotz der 
späteren Erlangung (höherer) beruflicher Abschlüsse der 
Anteil von Eltern ohne abgeschlossene berufliche Ausbil-
dung in jeder Altersstufe bei mindestens 25 % liegt (ohne 
Abbildung, eigene Berechnungen MZ 2022). 

Nach der getrennten Betrachtung von schulischen und 
beruflichen Abschlüssen werden diese im Folgenden ge-
mäß der ISCED-2011-Klassifikation (International Stan-
dard Classification of Education) in drei Bildungsniveaus 
(niedrig, mittel, hoch) zusammengeführt. Da Bildungs-
abschlüsse als wichtige familiale Ressource angesehen 
werden können, wird der Bildungsstand zudem auf der 
Ebene der Familien abgebildet: In Paarfamilien geht dabei 
der jeweils höchste Bildungsabschluss der Eltern ein, in 
Alleinerziehendenfamilien der Abschluss des alleinerzie-
henden Elternteils.

Bildungsniveaus nach ISCED 2011 (International 

Standard Classification of Education)

Einen niedrigen Bildungsabschluss haben Per-
sonen, wenn höchstens der Sekundarbereich I 
(z. B. Haupt- oder Realschule) besucht und kein 
beruflicher Abschluss erworben wurde. Zu den 
mittleren Bildungsabschlüssen zählen z. B. das 
Abitur, eine berufliche Lehre oder der Abschluss 
einer Fachoberschule. Die Kategorie des hohen 
Bildungsniveaus beschreibt Abschlüsse im Tertiär-
bereich (z. B. Meisterausbildung, Bachelor, Master, 
Promotion oder jeweils gleichwertige Abschlüsse) 
(Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 
2024, Glossar, S. XIII und XIV f.). 
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höhere Arbeitslosigkeit in NRW zurückzuführen ist (vgl. 
Sobieraj et al., 2024).12 Zu berücksichtigen ist, dass junge 
Eltern in der Altersspanne von 20 bis 24 Jahren beson-
ders häufig noch sehr junge Kinder haben und daher auch 
häufiger familienbedingt keiner Ausbildung oder Erwerbs-
tätigkeit nachgehen – sich aber zum Teil schon um einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bemühen. Personen, die 
sich in Elternzeit befinden, fließen nicht in die NEET-Quo-
te ein, sondern werden als erwerbstätig gezählt – es sei 
denn, ihre Erwerbsunterbrechung dauert länger als drei 
Monate und erfolgt ohne den Bezug von Lohnersatzleis-
tungen. Der Unterschied zwischen dem nordrhein-west-
fälischen und dem bundesdeutschen Wert könnte daher 
zum Teil auch mit unterschiedlich langen Elternzeiten in 
dieser Gruppe junger Eltern zusammenhängen.

12	 Bezogen auf die Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen ist der Unter-

schied in der NEET-Quote weniger ausgeprägt: Ende 2023 befanden 

sich 10,5 % der jungen Menschen in NRW weder in Aus- oder Weiter-

bildung noch Beschäftigung, im Bund waren es 8,8 % (Sobieraj et al., 

2024). Rund 39 % der jungen NEET waren Personen, die selbst noch 

als Kind in einer Lebensgemeinschaft lebten, weitere 30 % waren Er-

ziehende in Familien (ebd.).

Abbildung 3-3: Höchste erreichte Bildungsabschlüsse der Eltern in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, gesamt 
und nach Merkmalen, 2022, in %

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Junge Eltern mehrheitlich nicht in Ausbildung, 
Weiterbildung oder Beschäftigung

Der Indikator NEET (Not in Education, Employment 
or Training – Nicht in Ausbildung, Weiterbildung oder 
Beschäftigung) gibt den Anteil jener Personen in der 
Altersspanne 20 bis 24 an, die weder erwerbstätig sind 
noch sich in Aus- oder Weiterbildung befinden (Destatis, 
2026h). Bezogen auf die Zielgruppe der Eltern mit min-
derjährigen Kindern gehören 57 % der 20- bis 24-Jährigen 
in NRW zur Gruppe der NEET. Der auf die genannte Alters-
gruppe bezogene bundesdurchschnittliche NEET-Anteil 
liegt mit 49 % unter dem Wert für NRW (ohne Abbildung, 
eigene Berechnungen MZ 2022), was vermutlich auf 
Unterschiede in der Sozialstruktur der NEET sowie die 
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Besondere Schwierigkeiten bei der Ausgestaltung der 
Erwerbstätigkeit ergeben sich für Eltern, die zusätzlich 
neben der Kinderbetreuung auch für die Pflege von An-
gehörigen verantwortlich sind.14 Der Pflegebedarf kann bei 
den eigenen Kindern, (Schwieger-)Eltern oder anderen 
Familienmitgliedern auftreten. Belastbare Zahlen darüber, 
wie viele Eltern mit dieser Doppelverantwortung leben, 
sind nicht verfügbar. Jedoch ist bekannt, dass vor allem 
Personen zwischen 45 und 64 Jahren Pflegeaufgaben in 
der Familie übernehmen – also durchaus in Lebenspha-
sen, in denen die eigenen Kinder mitunter noch jung sind. 
Außerdem machen Frauen zwei Drittel der Hauptpflege-
personen aus, wobei ihr Anteil noch höher ist, wenn zeit-
intensive Pflegeaufgaben zu leisten sind (BMFSFJ, 2021b). 
Doch je höher der Pflegebedarf ist, desto schwieriger 
gelingt die eigene Berufstätigkeit der pflegenden Person. 
Im Jahr 2017 arbeiteten 35 % der pflegenden Frauen im 
Alter zwischen 30 und 59 Jahren in Vollzeit, 39 % in Teil-
zeit, weitere 7 % geringfügig oder unregelmäßig und 19 % 
waren nicht erwerbstätig. Dabei fiel die Erwerbsintensität 
umso niedriger aus, je höher die durchschnittlichen Pfle-
gestunden pro Tag waren (Kochskämper et al., 2020).

Gleichzeitig dient eine Erwerbstätigkeit nicht ausschließ-
lich der materiellen Absicherung, sondern sichert auch 
die soziale Teilhabe von Eltern. Sie ermöglicht soziale 
Kontakte über den Arbeitskontext und ist für viele eine 
wichtige Komponente der Selbstverwirklichung und des 
persönlichen Selbstverständnisses (Wingerter, 2024). Vor 
diesem Hintergrund werden im Folgenden auf Basis des 
Mikrozensus Erwerbsanteile und -umfänge im Zeitverlauf 
von Müttern und Vätern sowie Erwerbskonstellationen in 
Paarfamilien mit minderjährigen Kindern in NRW betrach-
tet. Im Anschluss wird anhand der AID:A-Daten aufge-
zeigt, wie viel Zeit Mütter und Väter für Hausarbeit und 
Kinderbetreuung aufwenden. 

14	 Zunehmend werden auch die Lebenslagen der „Young Carers" 

untersucht. Das sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die 

regelmäßig für ein oder mehrere chronisch körperlich oder psychisch 

erkrankte oder behinderte Angehörige sorgen, ihnen helfen oder sie 

pflegen. Ihre genaue Anzahl ist nicht bekannt, ihre Prävalenz wird für 

Deutschland auf 5 % bis 6 % geschätzt (Metzing, 2022).

3.2	Erwerbsbeteiligung und Übernahme 
von Sorgearbeit von Eltern

Eine ausreichend hohe Erwerbsbeteiligung stellt für 
die meisten Menschen die einzige Möglichkeit dar, ein 
existenzsicherndes Einkommen zu erzielen. Frauen und 
Männer stehen jedoch auf dem Arbeitsmarkt weitrei-
chenden Verdienstungleichheiten gegenüber. Neben dem 
bekannten Gender-Pay-Gap, der den Unterschied in den 
mittleren Bruttostundenverdiensten von Männern und 
Frauen misst, werden mit zwei weiteren Maßen zusätz-
liche Dimensionen der Verdienstungleichheiten abgebil-
det: Der Gender Employment Gap misst Unterschiede in 
der Erwerbsbeteiligung zwischen Männern und Frauen, 
und der Gender Hours Gap jene in der bezahlten monat-
lichen Arbeitszeit. Diese drei Maße fließen in den sog. 
Gender Gap Arbeitsmarkt ein. Auch wenn der Gender Gap 
Arbeitsmarkt sich in den letzten zehn Jahren rückläufig 
entwickelt hat, bestehen nach wie vor in allen drei Dimen-
sionen signifikante Geschlechterunterschiede zuunguns-
ten von Frauen – sie sind also seltener erwerbstätig als 
Männer, sie arbeiten weniger Stunden als sie und haben 
einen geringeren Stundenlohn (Destatis, 2026c).13

Mit Blick auf Familien ergeben sich bei der Ausgestaltung 
der Erwerbstätigkeit besondere Zielkonflikte in Bezug 
auf die umfangreiche Sorgearbeit, die das Großziehen 
von Kindern verlangt. Vor allem Alleinerziehende und 
Eltern mit vielen oder sehr jungen Kindern sehen sich hier 
großen Aufgaben gegenüber. Noch immer sind es ver-
mehrt Mütter, die ihre Erwerbstätigkeit einschränken oder 
zeitweise aufgeben, um sich um die Kinder zu kümmern. 
Dies ist nicht nur ein starker Treiber des Gender Gap 
Arbeitsmarkt, sondern auch des Gender Care Gap, also 
der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Auftei-
lung unbezahlter Sorgearbeit wie Kinderbetreuung und 
Hausarbeit, wobei Mütter im Durchschnitt weitaus mehr 
unbezahlte Sorgearbeit leisten als Väter. Die Familien-
gründung zieht somit für viele Frauen große Veränderun-
gen in Verdienst und Zeitverwendung nach sich (Schäper 
et al., 2023). Dies hat auch langfristige Folgen, z. B. mit 
Blick auf erworbene Rentenansprüche (Gender Pension 
Gap) (BMFSFJ, 2025).

13	 Neben den genannten Geschlechterungleichheiten bestehen auch 

Pay Gaps zwischen queeren und nicht-queeren Menschen (Queer 

Pay Gap, Sexuality Pay Gap oder Gay Pay Gap genannt). Zum Beispiel 

haben homosexuelle Männer in Deutschland auch unter Berück-

sichtigung von Qualifikationen, Stellung im Beruf, Berufserfahrung, 

Arbeitszeitmodellen und Branchen einen bedeutend niedrigeren 

Stundenlohn als heterosexuelle Männer (Kroh et al., 2017). Zudem 

erleben LSBTIQ*-Menschen häufig Diskriminierung am Arbeitsplatz 

(de Vries et al., 2020).
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Mit dem VäterSummit luden das Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung der Stadt Düsseldorf, die 
Landesarbeitsgemeinschaft Väterarbeit NRW sowie die Gleichstellungsstellen der Städte Dortmund, Müns-
ter, Essen, Recklinghausen und Bonn am 29. Juni 2025 Väter, Kinder und Fachkräfte zum Austausch ein. Im 
Rahmen der Veranstaltung auf dem Abenteuerspielplatz in Düsseldorf-Eller bot der Familiendialog für Väter 
die Gelegenheit, sich über die Themen und Herausforderungen für Väter und Familien auszutauschen. Ein 
Schwerpunkt war die Frage, wo Väter Beratung und Unterstützung finden und welche Wünsche sie für die 
Zukunft haben. 

Neue Rollenbilder: Väter wünschen sich gesellschaftliche Anerkennung 
als aktiver Elternteil

Wie für Mütter gehört auch für Väter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu den zentralen alltägli-
chen Herausforderungen. Viele Väter machen sich Sorgen, dass sie aufgrund ihrer Elternschaft im Beruf 
schlechtergestellt sind und im Wettbewerb mit Kollegen ohne Kinder im Nachteil sind. Elternzeit wird oft 
nicht akzeptiert und das Arbeiten im Homeoffice gilt in manchen Branchen als Makel. Auf der anderen Seite 
erschweren Betreuungsengpässe die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für eine bessere Vereinbarkeit 
wünschen sich Väter einerseits bessere Teilzeitmöglichkeiten, insbesondere im Schichtdienst. Und anderer-
seits wünschen sie sich mehr Sensibilität von Arbeitgebern für die Vereinbarkeit von Fürsorgeverantwortung 
und Beruf, die sie übernehmen. 

Gleichberechtigte Elternschaft: 
Väter in NRW

mit Vätern
FAMILIENDIALOG 
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Nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Gesellschaft ist es den Vätern wichtig, dass sie als aktive und 
gleichwertige Erziehende anerkannt werden. Auch die Rolle der Großväter wird bislang zu wenig berücksich-
tigt, obwohl sie immer mehr Aufgaben in der Kinderbetreuung übernehmen. Schließlich wünschen sie sich 
auch für pflegende Väter mehr Unterstützung.

Neue Sorgemodelle bei Trennung und Scheidung 

Trennung und Scheidung stellen ohnehin schon belastende Lebensphasen für Kinder und Eltern dar. Für 
Väter kommt häufig erschwerend hinzu, dass sie bei Jugendämtern und Familiengerichten mit dem vor-
herrschenden Bild der Mutter als primärer Bezugsperson konfrontiert werden. Viele von ihnen möchten 
jedoch mehr sein als bloße „Wochenendväter“. Eine mögliche Alternative bieten das symmetrische oder das 
asymmetrische Wechselmodell, die in Deutschland bislang noch wenig verbreitet sind. Väter wünschen sich 
hierzu mehr Informationen über rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen sowie mehr gesellschaft-
liche und behördliche Anerkennung.

Sichtbare und niedrigschwellige Angebote

Väter brauchen niedrigschwellige und sichtbare Unterstützungsangebote, die sie im Alltag begleiten und 
ihre Rolle ernst nehmen. In vorhandenen Familienangeboten wollen sie als selbstverständlicher Teil der Fa-
milie mitgedacht und auch gezielt angesprochen werden. Derzeit richten sich viele Angebote, insbesondere 
rund um Schwangerschaft und Geburt, allgemein an Familien oder vorrangig an Mütter. Bereits existierende 
Angebote für Väter, wie beispielsweise Väterstammtische oder andere niedrigschwellige Gruppenformate, 
sollten gestärkt und verstetigt werden. Vernetzung und Austausch unter Vätern sind essenziell, um Er-
fahrungen zu teilen und Tipps weiterzugeben. Sie können außerdem Orientierung bieten und das Selbst-
bewusstsein der Männer in ihrer Vaterrolle fördern. Für bestehende Angebote wünschen sich Väter eine 
zentrale, gut auffindbare Übersicht. Hilfreich wären dabei auch mehr männliche Fachkräfte in den Familien-
angeboten, die die männliche Perspektive besser nachvollziehen und vertreten können.

Bessere Rahmenbedingungen für Familien

Für die Zukunft wünschen sich Väter, dass Vereinbarkeit – für alle Eltern – eine politische Priorität wird und 
die Rahmenbedingungen für Familien verbessert werden. Essenziell dafür ist ein flächendeckender Ausbau 
von Kitas mit hoher Qualität, aber auch mehr Bewusstsein bei Arbeitgebern für die Sorgeverantwortung 
von Vätern. Auch bei der Elternzeit wünschen Väter sich wieder mehr Berücksichtigung. Es sollte möglich 
bleiben, mehr als einen Monat parallel mit dem zweiten Elternteil in Auszeit zu gehen. Die Einführung einer 
Familienstartzeit nach EU-Vorgaben wäre eine große Hilfe.
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(Realisierte) Erwerbstätigenquoten bei Frauen 
deutlich gestiegen, bei Vätern kaum Veränderung

Die Erwerbstätigenquote der Väter in NRW lag im Jahr 
2024 bei 91 % und hat sich im Vergleich zu den Jahren 
2019, 2014 und 2009 kaum verändert (Abbildung 3-4). 
Die realisierte Erwerbstätigenquote der Väter fällt in allen 
Jahren nur geringfügig kleiner aus als die reguläre Er-
werbstätigenquote, wobei 2024 die Differenz mit 0,7 Pro-
zentpunkten am größten war. Hierin spiegelt sich wider, 
dass zwar der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, 
kontinuierlich steigt, die durchschnittliche Bezugsdauer 
bei Vätern mit 3,8 Monaten 2024 aber weit unter jener 
von Müttern mit 14,8 Monaten lag (Destatis, 2026f). 

Erwerbstätigkeit (nach ILO-Konzept) und 

realisierte Erwerbstätigkeit

Nach der Definition der Internationalen Arbeits-
organisation (International Labour Organization, 
ILO) liegt eine Erwerbstätigkeit vor, wenn die 
befragte Person in der Berichtswoche mindestens 
eine Stunde gegen Entgelt oder im Rahmen einer 
selbstständigen oder mithelfenden Tätigkeit ge-
arbeitet hat. Wird ein reguläres Arbeitsverhältnis 
vorübergehend unterbrochen (z. B. aufgrund von 
Krankheit, Urlaub oder Elternzeit), gilt die Person 
dennoch als erwerbstätig. Nach dem vom Statisti-
schen Bundesamt entwickelten Konzept der reali-
sierten Erwerbstätigkeit werden nur die Personen 
als erwerbstätig gezählt, die ihre Erwerbsarbeit 
nicht aufgrund eines familiären Vereinbarkeitsar-
rangements (Mutterschutz oder Elternzeit) unter-
brochen haben (Hochgürtel, 2018).

Die Erwerbstätigenquote der Mütter stieg im betrach-
teten Zeitraum zwischen 2009 und 2024 kontinuierlich 
und insgesamt um mehr als zehn Prozentpunkte an. 2024 
lag sie bei 73 %. Ohne die Berücksichtigung von Mutter-
schutz und Elternzeit (realisierte Erwerbstätigenquote) 
waren 2024 insgesamt 67 % der Mütter erwerbstätig. Der 
Unterschied von sechs Prozentpunkten zwischen beiden 
Quoten erklärt sich zu einem großen Teil durch die häufige 
und lange mütterliche Inanspruchnahme von Elternzeit, 
die im Gegensatz zu der von Vätern auch oft über den Be-
zugszeitraum von Elterngeld hinausreicht (Brehm, 2021). 

Der Vergleich zum gesamtdeutschen Durchschnitt 
zeigt, dass Eltern in NRW etwas geringere (realisierte) 
Erwerbstätigkeitsquoten aufweisen, als es im Mittel in 
Deutschland üblich ist. So lag im Jahr 2022 die Quote bei 
den Vätern um zwei bzw. drei Prozentpunkte unter dem 
gesamtdeutschen Wert (Erwerbstätigenquote D: 92 %, 
NRW: 90 %; realisierte Erwerbstätigenquote D: 92 %, 
NRW: 89 %). Bei den Müttern betrug der Unterschied 
zum gesamtdeutschen Wert fünf bzw. vier Prozentpunkte 
(Erwerbstätigenquote D: 75 %, NRW: 70 %; realisierte Er-
werbstätigenquote D: 69 %, NRW: 65 %) (ohne Abbildung, 
eigene Berechnungen MZ 2022).

Realisierte Erwerbstätigkeit seltener bei Müttern 
mit jungen oder vielen Kindern und bei Müttern mit 
Migrationshintergrund

Von allen Müttern mit realisierter Erwerbstätigkeit waren 
2024 28 % in Vollzeit, die restlichen 72 % in Teilzeit er-
werbstätig (Abbildung 3-5). Getrennt nach Alterskatego-
rien ist erkennbar, dass vor allem Mütter unter 35 Jahren 
weitaus seltener im Status realisierter Erwerbstätigkeit 
sind als ältere Mütter. Zwar weisen Mütter in dieser Alters-
stufe auch die geringste allgemeine Erwerbstätigenquote 
auf (60 %), jedoch ist der Abstand der beiden Quoten 
durch das auf diese Lebensphase entfallende Gros der 
Elternzeit am höchsten (nicht in Abbildung). Mit 81 % 
weisen Frauen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren die 
höchste realisierte Erwerbstätigenquote auf. Mit fort-
schreitendem Alter arbeiten erwerbstätige Mütter auch 
immer häufiger in Vollzeit. Unterschieden nach Lebens-
form sind alleinerziehende Mütter mit 64 % zwar etwas 
seltener realisiert erwerbstätig als Mütter in Ehepaaren 
(67 %) oder Lebensgemeinschaften (66 %), jedoch sind 
sie deutlich häufiger in Vollzeitstellen beschäftigt. Mit 
Blick auf die Kinderzahl macht es für die realisierte Er-
werbstätigenquote keinen Unterschied, ob die Mütter ein 
oder zwei Kinder haben (wohl aber für den Vollzeitanteil, 
der bei zwei Kindern niedriger ist). Mütter mit drei oder 
mehr Kindern hingegen sind weitaus seltener erwerbs-
tätig. Auch bei Vätern mit drei oder mehr Kindern ist die 
realisierte Erwerbstätigenquote fast neun Prozentpunkte 
niedriger als bei Vätern mit einem oder zwei Kindern 
(nicht in Abbildung). Mit dem Übergang zum dritten Kind 
scheint sich die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorge-
arbeit für Mütter (wie in geringerem Maß auch für Väter) 
immer schwieriger zu gestalten. Das Alter des jüngsten 
Kindes spielt vor allem dann eine große Rolle für die Er-
werbstätigkeit von Müttern, wenn dieses sehr jung ist. 
Unter den Müttern mit jüngstem Kind unter drei Jahren 
sind nur 39 % realisiert erwerbstätig, in der Altersstufe 3 
bis 5 sind es bereits 68 %. Auch der Vollzeitanteil steigt 
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Abbildung 3-4: (Realisierte) Erwerbstätigenquoten von Vätern und Müttern in Familien mit minderjährigen Kindern 
in NRW, 2009, 2014, 2019 und 2024, in %

Erwerbstätigenquote = Anteil der Erwerbstätigen (nach ILO-Konzept) an der Bevölkerung ab 15 Jahren. Realisiert erwerbstätig bedeutet, dass die 

Erwerbstätigkeit nicht aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit unterbrochen wurde.

Quelle: Mikrozensus 2009, 2014, 2019, 2024, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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tendenziell mit dem Alter des jüngsten Kindes an. In Be-
zug auf die Unterscheidung nach Migrationshintergrund 
zeigt sich, dass Mütter ohne Migrationshintergrund zwar 
weitaus häufiger realisiert erwerbstätig sind als Mütter 
mit Migrationshintergrund, Letztere anteilsmäßig aber 
etwas öfter in Vollzeit beschäftigt sind. 
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Abbildung 3-5: Realisierte Erwerbstätigkeitsquote von Müttern in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, 
unterteilt nach Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigkeit, 2024, in %

Anteil der realisiert Erwerbstätigen an der Bevölkerung ab 15 Jahren. Realisiert erwerbstätig bedeutet, dass die Erwerbstätigkeit nicht aufgrund von 

Mutterschutz oder Elternzeit unterbrochen wurde. Rechts der Balken ist die realisierte Erwerbstätigenquote der jeweiligen Subpopulation abgetragen, in-

nerhalb der Balken der Prozentsatz, wie sich die realisiert Erwerbstätigen auf Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigungen verteilen (Vollzeit und Teilzeit addieren 

sich zu 100 %)

Migrationsgeschichte nach § 4 des TIntG NRW

Quelle: Mikrozensus 2024, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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Ausweitung des Erwerbsumfangs nicht für alle 
Müttergruppen gleich hoch

Zu beachten ist jedoch, dass die Steigerung des Erwerbs-
umfangs nicht über alle Müttergruppen hinweg gleich 
hoch ausfiel. So zeigt sich, dass erwerbstätige allein-
erziehende Mütter im Jahr 2009 bereits fast genauso 
viele Stunden arbeiteten wie 2024 (28 statt 29 Stunden) 
(Abbildung 3-7). Zusammen mit Müttern in Lebensge-
meinschaften, die einen ganz ähnlichen Stundenumfang 
aufweisen, arbeiteten sie auch noch 2024 deutlich (drei 
Stunden) mehr als verheiratete Mütter (deren Erwerbs-
umfang seit 2009 dennoch einen deutlichen Zuwachs 
verzeichnete). Dieser Befund lässt vermuten, dass die 

Zeitliche Entwicklung des Erwerbsumfangs: leichte 
Reduktion bei Vätern, Anstieg bei Müttern

Während bei Vätern (realisierte) Erwerbstätigenquoten 
im Zeitverlauf fast unverändert blieben, ist ein leichter 
Rückgang des Erwerbsumfangs zu verzeichnen (Ab-
bildung 3-6). Lag die durchschnittliche normalerweise 
geleistete Wochenarbeitszeit von realisiert erwerbstätigen 
Vätern im Jahr 2009 noch bei 42 Stunden, waren es 2024 
nur noch 39 Stunden.15 Die gegenteilige Entwicklung ist 
bei Müttern zu beobachten. Sie steigerten nicht nur ihre 
(realisierten) Erwerbstätigenquoten, sondern auch die 
durchschnittlich geleisteten wöchentlichen Arbeitsstun-
den, von 23 Stunden 2009 auf 27 Stunden 2024.

15	 Eine Untersuchung der Wochenarbeitszeiten von abhängig beschäftig-

ten Männern im Zeitraum 1991 bis 2023 hat zwei gegenläufige Tenden-

zen gezeigt: Einerseits haben überlange Wochenarbeitszeiten (41 oder 

mehr Wochenstunden) an Bedeutung gewonnen, andererseits arbeitet 

ein höherer Anteil an Männern in Teilzeitbeschäftigungen (Pfahl et al., 

2023). 

Abbildung 3-6: Durchschnittliche normalerweise geleistete Arbeitszeit pro Woche von realisiert erwerbstätigen Vätern 
und Müttern in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, 2009, 2014, 2019 und 2024, in Stunden

Erwerbstätigkeit nach ILO-Konzept; realisiert erwerbstätig bedeutet, dass die Erwerbstätigkeit nicht aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit 

unterbrochen wurde.

Quelle: Mikrozensus 2009, 2014, 2019, 2024, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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ökonomische Notwendigkeit, zur Sicherung des Lebens-
unterhalts der Familie mit einem relativ hohen Stunden-
umfang zu arbeiten, bei Alleinerziehenden seit jeher so 
groß war, dass eine weitere Ausweitung der Erwerbstätig-
keit nur noch schwer möglich ist. Mütter in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften – darunter können auch Allein-
erziehende mit neuem Partner sein – befinden sich häufig 
in der ähnlichen Situation, eigenständig für sich sorgen 
zu müssen, was den höheren Arbeitszeitumfang als bei 
verheirateten Müttern erklärt. Mit dem Übergang zum 

Abbildung 3-7: Durchschnittliche normalerweise geleistete Arbeitszeit pro Woche von realisiert erwerbstätigen Müttern 
in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, insgesamt und nach Merkmalen, 2009, 2014, 2019 und 2024, in Stunden

Erwerbstätigkeit nach ILO-Konzept; realisiert erwerbstätig bedeutet, dass die Erwerbstätigkeit nicht aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit 

unterbrochen wurde.

Quelle: Mikrozensus 2009, 2014, 2019, 2024, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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zweiten Kind findet bei nichtehelichen Müttern dann häu-
fig eine Selektion in die Ehe statt (vgl. Kapitel 2.1). Auch 
erwerbstätige Mütter mit drei oder mehr Kindern haben 
zwischen 2009 und 2024 ihre wöchentlich gearbeitete 
Zeit weniger stark als Mütter mit weniger Kindern erhöht, 
nämlich um unterdurchschnittliche zwei Stunden (auf 
insgesamt niedrigerem Niveau). Bei Ersteren scheinen 
ausgeprägte Sorgeaufgaben einer stärkeren Erwerbsein-
bindung im Wege zu stehen.
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pe mit dem Wunsch nach einer Reduzierung der Arbeits-
zeit lagen die im Durchschnitt gearbeiteten 44,4 Stunden 
um 11,7 Stunden über dem gewünschten Wert. Im Ge-
samtdurchschnitt arbeiteten Väter 0,8 Stunden mehr, 
als sie es sich gewünscht haben. Unter den Müttern lag 
die durchschnittliche gearbeitete Wochenzeit insgesamt 
lediglich 0,3 Stunden über dem gewünschten Wert, aber 
auch bei ihnen unterscheiden sich tatsächliche und ge-
wünschte Stundenumfänge sehr bei einer getrennten 
Betrachtung nach der Art des Änderungswunsches. So 
arbeiteten Mütter mit einem Wunsch nach Erhöhung der 
Arbeitsstunden mit durchschnittlich 20,7 Wochenstunden 
9,3 Stunden weniger, als sie es gerne getan hätten. Mütter 
mit einem Wunsch nach einer Reduktion arbeiteten mit 
durchschnittlich 36,6 Stunden sogar 11,5 Stunden mehr 
als gewünscht. 

Tatsächliche Arbeitszeit von Müttern und Vätern 
durchschnittlich höher als die gewünschte 
Arbeitszeit, aber mehrheitlich kein Wunsch nach 
Arbeitszeitänderung

In Bezug auf eine gewünschte Arbeitszeitänderung gaben 
im Jahr 2022 87 % der erwerbstätigen Väter und 86 % 
der erwerbstätigen Mütter in Familien mit minderjährigen 
Kindern in NRW an, ihre normale Wochenarbeitszeit bei-
behalten zu wollen (Tabelle 3-1).16 Weitere 3 % (Väter) bzw. 
6 % (Mütter) hätten ihre Arbeitszeit mit entsprechender 
Anpassung des Verdienstes erhöhen wollen, die verbliebe-
nen 10 % (Väter) bzw. 7 % (Mütter) würden gerne reduzie-
ren. Väter mit einem Wunsch nach einer höheren Arbeits-
zeit arbeiteten im Schnitt 30,3 Stunden, was 11,6 Stunden 
unter ihrer gewünschten Arbeitszeit lag. In der Vätergrup-

16	 Im Unterschied zu Abbildung 3-7 liegen den Ergebnissen in Tabelle 3-1 

alle erwerbstätigen Personen (also auch solche in Elternzeit oder 

Mutterschutz) zugrunde. 

Tabelle 3-1: Erwerbstätige Väter und Mütter in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW: Anteil, tatsächliche 
Arbeitsstunden und Differenz zur gewünschten Arbeitszeit nach Arbeitszeitänderungswunsch, 2022

Beibehalten Erhöhen Reduzieren Gesamt

Väter

Anteil 87 % 3 % 10 % 100 %

Tatsächliche 
Arbeitsstunden 40,2 30,3 44,4 40,3

Differenz zur 
gewünschten Zeit 0,0 −11,6 11,7 0,8

Mütter

Anteil 86 % 6 % 7 % 100 %

Tatsächliche 
Arbeitsstunden 26,7 20,7 36,6 27,1

Differenz zur 
gewünschten Zeit 0,0 −9,3 11,5 0,3

Änderungswünsche bei entsprechender Verdienstanpassung; Väter und Mütter, die angaben, ihre Arbeitszeit auch bei entsprechender Anpassung des 

Verdienstes nicht ändern, sondern beibehalten zu wollen, wurden nicht nach ihrer gewünschten Arbeitszeit gefragt; für sie wurde eine gewünschte 

Arbeitszeit in Höhe der tatsächlichen normalerweise geleisteten Wochenstunden angenommen, woraus sich für diese Gruppe eine Differenz von null 

zwischen tatsächlichen und gewünschten Stunden ergibt. 

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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schaften bzw. der alleinerziehenden Mütter höher. In 
der Untergruppe derjenigen Mütter, die ihre Arbeitszeit 
gerne reduzieren würden, ist der Verkürzungswunsch bei 
alleinerziehenden Müttern mit gut zehn Stunden etwas 
geringer als bei Müttern in Lebensgemeinschaften oder 
Ehepaaren mit jeweils knapp zwölf Stunden. Demgegen-
über ist in der Untergruppe der Mütter, die ihre Arbeitszeit 
gerne ausdehnen würden, der Verlängerungswunsch mit 
rund neun Stunden in allen drei Lebensformen der Mütter 
ähnlich stark ausgeprägt 

Verheiratete Mütter am häufigsten ohne Wunsch nach 
Arbeitszeitänderung

In der Gruppe der Mütter zeigen sich je nach Familienform 
Unterschiede in Arbeitszeitänderungswünschen bei ent-
sprechender Verdienstanpassung (Tabelle 3-2): Während 
verheiratete Mütter 2022 am häufigsten ihre Arbeitszeit 
beibehalten (87 %) und nur 13 % sie verändern möchten, 
ist der Anteil der Mütter, die eine Veränderung wünschen, 
mit je 17 % in der Gruppe der Mütter in Lebensgemein-

Tabelle 3-2: Erwerbstätige Mütter unterschiedlicher Familienformen in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW: 
Anteil, tatsächliche Arbeitsstunden und Differenz zur gewünschten Arbeitszeit nach Arbeitszeitänderungswunsch, 2022 

Beibehalten Erhöhen Reduzieren Gesamt

Ehepaare

Anteil 87 % 6 % 7 % 100 %

Tatsächliche 
Arbeitsstunden 25,7 19,6 36,3 26,1

Differenz zur 
gewünschten Zeit 0,0 −9,4 11,6 0,3

Lebensgemeinschaften

Anteil 83 % 7 % 10 % 100 %

Tatsächliche 
Arbeitsstunden 30,0 22,6 37,5 30,2

Differenz zur 
gewünschten Zeit 0,0 −8,9 11,9 0,6

Alleinerziehende

Anteil 83 % 10 % 7 % 100 %

Tatsächliche 
Arbeitsstunden 29,9 22,8 37,5 29,8

Differenz zur 
gewünschten Zeit 0,0 −9,2 10,3 -0,1

Änderungswünsche bei entsprechender Verdienstanpassung; Väter und Mütter, die angaben, ihre Arbeitszeit auch bei entsprechender Anpassung des 

Verdienstes nicht ändern, sondern beibehalten zu wollen, wurden nicht nach ihrer gewünschten Arbeitszeit gefragt; für sie wurde eine gewünschte 

Arbeitszeit in Höhe der tatsächlichen normalerweise geleisteten Wochenstunden angenommen, woraus sich für diese Gruppe eine Differenz von null 

zwischen tatsächlichen und gewünschten Stunden ergibt. 

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Paarfamilien in NRW: weibliches Zuverdienermodell 
am stärksten ausgeprägt

In NRW spiegeln sich die geschilderten westdeutschen 
Präferenzen: Im Jahr 2022 lebten 45 % der (gemischt-
geschlechtlichen18) Elternpaare im weiblichen Zuverdie-
nermodell (Tabelle 3-3). An zweiter Stelle mit 21 % der 
Paarfamilien stand das männliche Alleinverdienermodell 
(auch Ernährermodell genannt), bei dem der Vater in Voll-
zeit erwerbstätig ist und die Mutter keiner Beschäftigung 
nachgeht. Eine Vollzeiterwerbstätigkeit beider Eltern-
teile lag in 18 % der Paarfamilien vor. In weiteren 7 % war 
keiner der beiden Elternteile erwerbstätig – somit lebte 
jede 14. Paarfamilie mit minderjährigen Kindern in dieser 
ökonomisch prekären Lage. In 3,3 % der Paarfamilien war 
die Mutter in Voll- oder Teilzeit alleinige Familienernähre-
rin. Aufgrund hoher Fallzahlenanforderungen des Mikro-
zensus werden selten vertretene Erwerbskonstellationen 
für weitere Analysen zusammengefasst. 

18	 Die vorliegenden Analysen zu Erwerbskonstellationen (Tabelle 3-3 

und Abbildung 3-8) und zur Aufteilung der Hausarbeit und Kinder-

betreuung in Elternpaaren (Tabelle 3-5) beziehen sich ausschließlich 

auf gemischtgeschlechtliche Paarfamilien. Gleichgeschlechtliche 

Paarfamilien sind aufgrund geringer Fallzahlen für NRW nicht aus-

weisbar. Die Arbeitsteilung zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern 

bzw. Partnerinnen zeigt egalitärere Muster als die Arbeitsteilung in 

gemischtgeschlechtlichen Paaren (Buschner, 2014). 

In 45 % der 
Elternpaare 
ist der Vater in 
Vollzeit und die 
Mutter in Teilzeit 
erwerbstätig.

Aufteilung der Erwerbsarbeit in Paarfamilien: 
Umsetzung, individuelle Wünsche und 
gesellschaftliche Einstellungen

Wie sich Elternpaare Erwerbs- und Sorgearbeit unter-
einander aufteilen, ist zunächst eine persönliche, oft von 
finanziellen Überlegungen abhängige Entscheidung auf 
Paarebene, die jedoch von zahlreichen weiteren Faktoren 
(z. B. Jobkontext, Infrastruktur, familienpolitische Leis-
tungen, soziale Normen) beeinflusst wird.17 Trotz familien-
politischer Reformen, die Anreize für frühere (Wieder-)
Erwerbseinstiege von Müttern sowie für längere Familien-
zeiten von Vätern zu schaffen versuchten, haben sich die 
Erwerbsverläufe von Müttern und Vätern in Paarfamilien 
bisher nur wenig hin zu einer wirklich egalitären Auftei-
lung entwickelt (Boll, 2026; Kelle et al., 2022; M. Keller & 
Körner, 2023). Dies gilt auch in Bezug auf Haushaltstätig-
keiten und Kinderbetreuung (sog. Gender Care Gap) (Boll, 
2026; Jessen et al., 2024; Kümmerling et al., 2025), und 
zwar ungeachtet sich wandelnder Einstellungen: Mütter 
sowie Väter in Paarfamilien sind vermehrt der Überzeu-
gung, dass eine gute berufliche Perspektive für beide 
Elternteile bedeutsam ist und beide Partner:innen zum 
Familieneinkommen beitragen sollten (Institut für Demo-
skopie Allensbach [IfD Allensbach], 2021). 

Die Vorstellung, dass zu einer idealen Aufteilung der 
Erwerbsarbeit unter Elternpaaren eine Vollzeitbeschäf-
tigung der Mutter gehört, ist jedoch zumindest in West-
deutschland gesellschaftlich kaum verbreitet – hier wird 
das Zuverdienermodell, bei dem der Vater in Vollzeit 
erwerbstätig ist und die Mutter in Teilzeit oder mit einer 
geringfügigen Beschäftigung hinzuverdient, von Eltern am 
häufigsten als ideal angesehen, unabhängig vom Alter der 
Kinder. Anders stellt es sich in Ostdeutschland dar. Dort 
sehen Eltern mehrheitlich ein universales Erwerbstätigen-
modell, in dem beide Elternteile in Vollzeit beschäftigt 
sind, als ideal an, zumindest sobald Kinder das Krippen-
alter überschritten haben, und leben dieses auch weit 
häufiger als westdeutsche Eltern (Gambaro et al., 2024). 

17	 Siehe Boll (2017) für eine Übersichtsarbeit.
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Tabelle 3-3: Erwerbskonstellationen von Müttern und Vätern in gemischtgeschlechtlichen Paarfamilien mit 
minderjährigen Kindern in NRW, 2022, in %

Beschäftigungsumfang der Mutter

Beschäftigungsumfang 
des Vaters Vollzeit Teilzeit Nicht erwerbstätig

Vollzeit 17,5 % 45,0 % 20,5 %

Teilzeit 1,6 % 2,9 % 2,3 %

Nicht erwerbstätig 1,6 % 1,7 % 6,9 %

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen

Abbildung 3-8: Erwerbskonstellationen in gemischtgeschlechtlichen Paarfamilien mit minderjährigen Kindern in NRW, 
insgesamt und nach Merkmalen, 2022, in %

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Erwerbskonstellationen mit geringer 
Erwerbseinbindung von Müttern (und Vätern) 
weiter verbreitet in Paarfamilien mit mehr 
Kindern, zweiseitigem Migrationshintergrund 
oder niedriger Bildung

Wie verbreitet Erwerbskonstellationen unter Paarfamilien 
sind, hängt in gewissem Maße auch mit deren sozio-
ökonomischen Merkmalen zusammen. Etwa wird die 
Erwerbsarbeit in Paarfamilien mit einem Kind egalitärer 
aufgeteilt als in Familien mit zwei bzw. drei oder mehr 
Kindern, was jedoch ausschließlich auf eine höhere Er-
werbsbeteiligung der Mütter (nicht auf eine geringere 
der Väter) zurückzuführen ist. So sind in einem Viertel 
der Familien mit einem Kind beide Elternteile in Vollzeit 
beschäftigt (Abbildung 3-8). Während in Paarfamilien mit 
einseitigem Migrationshintergrund die Erwerbskonstella-
tionen noch relativ ähnlich zu Familien ohne Migrations-
hintergrund ausgeprägt sind (mit einer etwas stärkeren 
Verbreitung des männlichen Alleinverdiener- anstelle des 
weiblichen Zuverdienermodells), sind in Paarfamilien mit 
zweiseitigem Migrationshintergrund Konstellationen mit 
jedweder Erwerbsbeteiligung der Mutter weit weniger 
stark vertreten, und auch die Väter sind (zusammen mit 
ihren Partnerinnen) häufiger nicht erwerbstätig. Eine noch 
geringere Erwerbseinbindung von Vätern und Müttern 
zeigt sich bei den Erwerbskonstellationen in Paarfami-
lien, bei denen beide Elternteile lediglich einen niedrigen 
Bildungsabschluss aufweisen: In 23 % dieser Familien ist 
keiner der Elternteile erwerbstätig. 

Auch in NRW verbringen Mütter deutlich mehr Zeit 
mit Hausarbeit und Kinderbetreuung als Väter

Neben der Einkommenserzielung durch Erwerbsarbeit 
fallen in Familien umfangreiche Sorgearbeiten an. Zahlen 
für Gesamtdeutschland zeigen zwar, dass sich immer 
mehr Väter an diesen Aufgaben beteiligen, der Großteil 
der Arbeit wird aber nach wie vor von Müttern übernom-
men (BMFSFJ, 2025). In Abbildung 3-9 wird auf Basis der 
AID:A-Daten dargestellt, wie viele Stunden Mütter und 
Väter aus Familien mit minderjährigen Kindern in NRW an 
einem üblichen Werktag mit Hausarbeit (z. B. waschen, 
kochen, putzen, aufräumen oder einkaufen) bzw. Kinder-
betreuung (versorgen, betreuen oder spielen) verbringen. 

Der Gender Care Gap, also der geschlechtsspezifische 
Unterschied in der Sorgearbeit, ist in Bezug auf Haus-
arbeit (oberes Panel) deutlich zu erkennen: Der Großteil 

der Väter berichtet über eine übliche Hausarbeitszeit an 
Werktagen von entweder weniger als einer Stunde (55 %) 
oder mindestens einer, aber weniger als zwei Stunden 
(33 %). Zeitanteile von zwei oder mehr Stunden sind nur 
selten vertreten (13 %). Unter Müttern hingegen verbringt 
gut die Hälfte (58 %) täglich ein bis drei Stunden mit 
Hausarbeit. Der Anteil derer, die nach eigenen Angaben 
täglich sogar mehr als drei Stunden Hausarbeit ver-
richten, beträgt immerhin 28 %. Hingegen berichten nur 
13 % der Mütter von einer üblichen Hausarbeitszeit von 
weniger als einer Stunde täglich. 

Sowohl Mütter als auch Väter in NRW verbringen an einem 
üblichen Werktag mehr Zeit mit Kinderbetreuung (unteres 
Panel) als mit Hausarbeit, jedoch besteht auch bei der 
Kinderbetreuung ein Geschlechterunterschied: Während 
insgesamt über drei Viertel (78 %) der Väter weniger als 
drei Stunden mit Kinderbetreuung verbringen, sind es bei 
den Müttern nur 46 %. Einen Zeitaufwand von mehr als 
fünf Stunden täglich für Kinderbetreuung gibt mit 32 % 
knapp ein Drittel der Mütter an, aber nur etwa jeder zwölf-
te Vater (8 %). 

In einem Viertel 
der Familien mit 
einem Kind sind 
beide Elternteile 
in Vollzeit 
beschäftigt.
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Abbildung 3-9: Anteil der Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern im Haushalt in NRW, nach Stundenanzahl, 
die sie an einem üblichen Werktag mit Hausarbeit (oberes Panel) bzw. Kinderbetreuung (unteres Panel) verbringen, 
2023, in %

Aufgrund von Rundungen können sich die Anteile nicht exakt zu 100 % aufsummieren.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.771–1.784, Väter: n=1.299–1.302; 95%-Konfidenzintervalle
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in Paarfamilien. In Familien mit drei oder mehr Kindern 
ist die mütterliche Hausarbeitszeit deutlich erhöht. Die 
mütterliche (und, von einem geringeren Niveau aus 
startend, die väterliche) Zeit für Kinderbetreuung ist bei 
Kleinkindern im Haushalt (unter drei Jahren) am höchsten 
und geht mit steigendem Alter des jüngsten Kindes stark 
zurück. 

Während das Vorliegen eines zweiseitigen Migrations-
hintergrunds auf Familienebene mit einer höheren 
mütterlichen Stundenzahl von Hausarbeit und Kinder-
betreuung einhergeht, variieren die Werte für Väter kaum. 
Der Gender Care Gap ist in Familien mit zweiseitigem 
Migrationshintergrund demnach besonders stark aus-

Überdurchschnittlicher mütterlicher Zeitaufwand 
für Sorgearbeit in Familien mit Kleinkindern, 
kinderreichen Familien und Familien mit beidseitigem 
Migrationshintergrund

Im Mittel betrug im Jahr 2023 in NRW die tägliche 
Stundenanzahl für Hausarbeit bei Müttern 3,0 Stunden 
und bei Vätern 1,4 Stunden; für Kinderbetreuung sind es 
4,9 von Müttern und 2,5 von Vätern geleistete Stunden 
(Tabelle 3-4). Diese Durchschnittswerte variieren nach 
verschiedenen Familienmerkmalen. So verbringen allein-
erziehende Mütter etwas weniger Zeit mit Hausarbeit und 
Kinderbetreuung als Mütter in Paarfamilien, wohingegen 
alleinerziehende Väter mehr Zeit aufwenden als Väter 

Tabelle 3-4: Durchschnittliche an einem üblichen Werktag von Müttern und Vätern in NRW geleistete Stundenanzahl 
für Hausarbeit und Kinderbetreuung (arithmetisches Mittel), nach Merkmalen, 2023

Durchschnittliche Stundenzahl 
Hausarbeit

Durchschnittliche Stundenzahl
Kinderbetreuung

Mütter Väter Mütter Väter

Gesamt 3,0 1,4 4,9 2,5

Familienform

Alleinerziehende 2,7 2,0 4,3 3,4

Paarfamilien 3,0 1,4 5,0 2,5

Anzahl minderjähriger Kinder

1 2,6 1,4 5,0 2,5

2 2,8 1,4 4,6 2,6

3 oder mehr 4,4 1,6 5,5 2,3

Alter des jüngsten Kindes

Unter 3 Jahren 3,1 1,4 8,7 3,7

3 bis unter 6 Jahre 2,9 1,4 5,3 2,8

6 bis unter 10 Jahre 2,9 1,4 4,1 2,4

10 bis unter 15 Jahre 3,1 1,5 2,6 1,6

15 bis unter 18 Jahre 2,4 1,6 1,5 1,2

Migrationshintergrund Familie

Ohne 2,8 1,4 4,9 2,5

Einseitig 3,0 1,5 4,8 2,5

Zweiseitig 3,6 1,5 5,3 2,6

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.771–1.784, Väter: n=1.299–1.306
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Aufteilung von Care- und Erwerbsaufgaben unter 
Elternpaaren stark von Gendernormen geformt

Während alleinerziehende Mütter und Väter sowohl Care- 
als auch Erwerbsarbeit organisieren, ohne dass sie mit 
einem Partner zusammenleben, gibt es in Paarfamilien 
einen größeren Spielraum, diese Aufgaben untereinander 
aufzuteilen. Dabei sind Care- und Erwerbsaufgaben nicht 
voneinander unabhängig, sondern es wird im Zusam-
menspiel festgelegt, wer welche Aufgaben (zu welchen 
Anteilen) übernimmt. Diese Aushandlungsprozesse 
unterliegen verschiedenen Einflussfaktoren, die in der 
wissenschaftlichen Literatur sowohl theoretisch diskutiert 
als auch, soweit möglich, empirisch gemessen werden 
(vgl. für einen Überblick Boll, 2017). Neben ökonomischen 
Verhandlungstheorien, die häufig den im Durchschnitt 
besser verdienenden Vätern eine höhere Verhandlungs-
macht zusprechen und dadurch deren Spezialisierung 
auf Erwerbsarbeit erklären, werden auch Zeitverfügbar-
keitstheorien und Gendertheorien verwendet, um die 
Aufteilung von Care- und Erwerbsarbeit unter Elternpaa-
ren zu erklären. Mithilfe von Zeitverfügbarkeitstheorien 
wird argumentiert, dass Hausarbeit und Kinderbetreuung 
nach der Zeit aufgeteilt werden, die Eltern jeweils dafür 
aufbringen können – spätestens mit Beginn des Mutter-
schutzes gehen diese Aufgaben demnach hauptsächlich 
auf die Mutter über, was auch später, wenn die Kinder 
größer werden, nur noch schwer zu ändern ist. Gender
theorien hingegen verstehen die Aufteilung von Care- und 
Erwerbsarbeit als ein Ergebnis geschlechtsspezifischer 
Sozialisation und Praxis („doing gender“). Internalisierte 
Geschlechternormen und Zuschreibungen, wer für welche 
Aufgabe zuständig sein sollte (und diese unter Umstän-
den besser erledigen kann), beeinflussen Vorstellungen, 
Wünsche und Verhalten von Müttern und Vätern und 
halten so geschlechtsspezifische Spezialisierungen am 
Leben (Hünteler et al., 2024). 

geprägt. Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen 
Gender Care Gap und Migrationshintergrund bei Paaren 
in Deutschland konnten zeigen, dass der Zusammenhang 
je nach Herkunftsland der Partner:innen unterschiedlich 
hoch ausfällt (Nutz et al., 2023). Eine weitere Studie kam 
zu dem Ergebnis, dass die höhere Care-Arbeit von Müt-
tern mit Migrationshintergrund (als von jenen ohne Migra-
tionshintergrund) hauptsächlich auf andere beobachtbare 
Faktoren wie deren geringere Erwerbseinbindung, ein 
geringeres Bildungs- und Einkommensniveau sowie eine 
höhere Kinderzahl zurückzuführen ist. Geschlechternor-
men scheinen bei Personen mit Migrationshintergrund, 
unter Kontrolle der vorgenannten und weiterer Faktoren, 
„zumindest keine größere Rolle für die Höhe der Care-
Arbeit als bei Personen ohne Migrationshintergrund zu 
spielen“ (Rebaudo & Calahorrano, 2021, S. 7). 

Während ökonomische Verhandlungstheorien und Zeitver-
fügbarkeitstheorien geschlechtsneutral formuliert sind 
und davon ausgehen, dass mit einer gleichen Verhand-
lungsposition bzw. mit gleich viel verfügbarer Zeit eine 
gleichmäßige Aufgabenverteilung stattfindet, können 
Gendertheorien erklären, warum dies in der Praxis nicht 
der Fall ist. Denn trotz der steigenden Erwerbstätigkeit 
von Müttern übernehmen diese nach wie vor den Großteil 
von Hausarbeit und Kinderbetreuung. Stärkere berufliche 
Verpflichtungen kommen bei ihnen also fast ausschließ-
lich hinzu, während eine entsprechende Umverteilung 
der Haus- und Sorgearbeit bislang ausblieb. Die Vielzahl 
bestehender empirischer Untersuchungen legt nahe, dass 
alle drei Erklärungsansätze zu den bestehenden Ge-
schlechterungleichheiten beitragen (Boll, 2022; Hünteler 
et al., 2024). 

Anteil mütterlicher Hausarbeit und Kinderbetreuung 
variiert nach Erwerbskonstellation, übersteigt jedoch 
fast durchweg väterlichen Anteil

Tabelle 3-5 zeigt, wie sich Paare in verschiedenen Er-
werbskonstellationen die Care-Arbeit aufteilen, wobei je-
weils der mütterliche Anteil an der Gesamtstundenanzahl 
ausgewiesen ist, die beide Eltern an einem üblichen Werk-
tag für diese Arbeit aufwenden. Die größten mütterlichen 
Anteile an Hausarbeit (obere Hälfte der Tabelle) bestehen 
im Durchschnitt dann, wenn die Mutter nicht erwerbs-
tätig ist (rechte Spalte). Eine höhere Erwerbsbeteiligung 
von Müttern als von Vätern bedeutet jedoch nicht auto-
matisch, dass Väter einen größeren Teil der Hausarbeit 
übernehmen: Nur bei einer Vollzeittätigkeit der Mutter 
zusammen mit einer Teilzeittätigkeit bzw. einer fehlenden 
Erwerbstätigkeit des Vaters liegt der mütterliche Haus-
arbeitsanteil im Durchschnitt bei knapp unter der Hälfte, 
während er bei einer Teilzeittätigkeit der Mutter und nicht 
erwerbstätigem Vater bei fast zwei Dritteln liegt. Bei 
einer etwa ausgewogenen Aufteilung der Erwerbsarbeit 
übernehmen die Mütter einen bedeutend größeren Teil 
der Hausarbeit – vor allem dann, wenn beide Eltern nicht 
erwerbstätig sind. In Bezug auf den mütterlichen Anteil an 
Kinderbetreuung (untere Hälfte der Tabelle) fällt auf, dass 
in allen Erwerbskonstellationen der Durchschnittswert bei 
mehr als der Hälfte liegt. 
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Tabelle 3-5: Mütterliche Zeitanteile an der elterlichen Hausarbeit bzw. Kinderbetreuung an einem üblichen Werktag 
in gemischtgeschlechtlichen Paarfamilien in NRW, nach Erwerbskonstellation der Eltern, 2023, in %

Beschäftigungsumfang der Mutter

Beschäftigungsumfang 
des Vaters Vollzeit Teilzeit Nicht erwerbstätig

Mütterlicher Anteil an Hausarbeit

Vollzeit 60 % 68 % 75 %

Teilzeit 48 % 57 % 79 %

Nicht erwerbstätig 48 % 65 % 70 %

Mütterlicher Anteil an Kinderbetreuung

Vollzeit 58 % 65 % 73 %

Teilzeit 58 % 54 % 66 %

Nicht erwerbstätig 54 % 66 % 65 %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+, n=1.044–1.050

Der Zusammenhang zwischen Sorge- und Erwerbsarbeit 
in der paarinternen Spezialisierung wirkt in beide Richtun-
gen. So kann einerseits die erhöhte Sorgeverantwortung 
von Müttern in Paarfamilien daraus resultieren, dass sie 
über freie Zeitbudgets durch eine niedrigere Erwerbs-
beteiligung verfügen, und umgekehrt kann die ohnehin 
hohe Sorgeverantwortung, die die Mütter tragen, zu einer 
eingeschränkten Erwerbsbeteiligung führen. Analysen von 
Frauen und Männern in Deutschland, die den kausalen 
Zusammenhang zwischen Sorgearbeit und Erwerbsbe-
teiligung extrahierten, konnten zeigen, dass eine partner-
schaftliche Aufteilung unbezahlter Sorgearbeit (sowie 
die Gesamtreduktion der Sorgearbeit im Haushalt) die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen direkt erhöht (K.-U. Müller 
& Samtleben, 2022). Zudem sind Frauen in Partner-
schaften mit einer ungleichen Aufteilung der Hausarbeit 
häufiger unzufrieden mit ihrer Partnerschaft und denken 
häufiger über eine Trennung nach (Lück et al., 2025). 
Umso bedeutender erscheint es, dass familienpolitisch 
(weiterhin) Anreize für eine gleichmäßigere Aufteilung der 
Haus- und Sorgearbeit unter Müttern und Vätern gesetzt 
werden und Ansätzen  einer Retraditionalisierung gelebter 
Rollenverteilungen entgegengewirkt wird, wie sie während 
der Coronapandemie teils zu beobachten waren (Jessen 
et al., 2024, 2021). Zumindest hat sich die Pandemie nicht 
als der erhoffte Gamechanger bei der partnerschaftlichen 
Aufteilung von Sorgearbeit erwiesen (Boll et al., 2025; 
Jessen et al., 2024, 2021). 

3.3	Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ob und wie gut es für Mütter und Väter möglich ist, den 
Anforderungen sowohl des Familien- als auch des Berufs-
lebens gerecht zu werden, wird unter dem Begriff der 
Vereinbarkeit diskutiert. Subjektiv empfundene Vereinbar-
keitskonflikte sind unter Eltern weitverbreitet. So gaben 
im Jahr 2019 bei einer für den Neunten Familienbericht 
der Bundesregierung durchgeführten Umfrage mit dem 
Titel „Elternschaft heute“ 19 % der erwerbstätigen Eltern 
in Deutschland an, dass es ihnen häufig schwerfällt, ihre 
beruflichen Ziele mit dem Wunsch nach gemeinsamer Zeit 
mit den Kindern zu vereinbaren; bei weiteren 41 % kommt 
dies zumindest ab und zu vor. Alleinerziehende Elternteile 
sind noch stärker betroffen, sie berichten zu 30 % von 
häufigen und zu 38 % von gelegentlichen Vereinbarkeits-
konflikten (IfD Allensbach, 2021). 

Dabei gibt es zahlreiche Faktoren, die beeinflussen, ob 
Vereinbarkeit gelingt (vgl. BMFSFJ, 2021a, S. 376–435). 
Darunter finden sich individuelle (z. B. die eigene Gesund-
heit oder persönliche Einstellungen zu Geschlechterrollen 
und ob diese gelebt werden können), familiale (z. B. Alter 
der Kinder oder Unterstützung durch den Partner oder 
getrennt lebenden Elternteil), betriebliche (z. B. flexible 
Arbeitszeiten oder teilzeit-/familienfreundliche Karriere-
strukturen), institutionelle (z. B. Verfügbarkeit und Quali-
tät einer externen Kinderbetreuung oder von Ganztags-
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Der gesteigerte Zeitaufwand für die Kinder ist ein Indika-
tor für die fortschreitende „Intensivierung“ von Eltern-
schaft, die sich u. a. in höheren Ansprüchen und Anforde-
rungen an heutiges Elternsein ausdrückt (BMFSFJ, 2021a, 
S. 158). Und dies ist für Eltern spürbar – in der erwähnten 
Befragung „Elternschaft heute“ gaben 61 % der Eltern an, 
dass die Erwartungen an sie heute höher sind als früher. 
Als Begründung wird häufig genannt, dass es heute einen 
gesteigerten Organisationsaufwand durch die Berufstätig-
keit beider Elternteile gibt (78 % Zustimmung), dass die 
Anforderungen an Bildung und Förderung der Kinder ge-
stiegen sind (68 % Zustimmung), dass kindbezogene Kos-
ten höher sind als früher (54 % Zustimmung) und dass 
Medien die Kindererziehung heute erschweren (52 % Zu-
stimmung). Weiterführende Analysen der Befragungsda-
ten ergaben, dass ein gesteigerter Druck durch Bildungs-
anforderungen von Eltern mit Kindern im Grundschulalter 
noch häufiger verspürt wird als von Eltern mit Kindern 
anderer Altersgruppen. Zudem denken in Vollzeit berufs-
tätige alleinerziehende Mütter und in Vollzeit beschäftigte 
extern lebende Väter besonders oft, nicht genügend Zeit 
für ihre Kinder zu haben (Walper & Kreyenfeld, 2022).

Vor dem Hintergrund der erläuterten Vereinbarkeitskon-
flikte werden im Folgenden ausgewählte Indikatoren für 
verschiedene Aspekte der Vereinbarkeitsthematik in NRW 
dargestellt. Diese Indikatoren finden anschließend Ein-
gang in eine multivariate Vereinbarkeitsanalyse. 

Mütter etwas stärker von 
Vereinbarkeitskonflikten betroffen

In einem ersten Schritt soll dargestellt werden, wie Mütter 
und Väter in NRW ihre aktuelle Situation in Bezug auf 
Vereinbarkeit bewerten. In AID:A wurden erwerbstätige 
Eltern gefragt, wie sehr Folgendes auf sie zutrifft: ers-
tens, dass es für sie durch den Beruf schwierig ist, ihre 
familiären Verpflichtungen zu erfüllen (Work-to-Family-
Konflikt), und zweitens, dass es aufgrund ihrer familiären 
Verpflichtungen für sie schwierig ist, ihre beruflichen 
Aufgaben zu erfüllen (Family-to-Work-Konflikt) (Antwort-
skala 1 „Trifft voll zu“ bis 6 „Trifft überhaupt nicht zu“). Mit 
der Fragestellung wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass sowohl Beruf als auch Familie zwei sehr bedeutende 
Dimensionen im Leben von Eltern darstellen, die beide mit 
den vorhandenen (Zeit-)Ressourcen in Einklang gebracht 
werden müssen und sich dabei gegenseitig behindern 
können. Dabei sind Work-to-Family-Konflikte bei Müttern 
und Vätern stärker ausgeprägt als Family-to-Work-Kon-
flikte (Abbildung 3-10). Ihre beruflichen Aufgaben er-
schweren also häufiger ihre familiären Verpflichtungen 
als andersherum. Während sich nur etwa ein Viertel der 
erwerbstätigen Väter und Mütter gar nicht von Work-to-
Family-Konflikten betroffen fühlt, sind dies bei Family-
to-Work-Konflikten (knapp) 40 % der Eltern. Dies dürfte 

schulen), politische (z. B. rechtliche Rahmenbedingungen 
von Teilzeiterwerbstätigkeit oder Kinderkrankentagen) 
und normative Faktoren (z. B. Intensivierung von Eltern-
schaft, geschlechtsspezifische Erwerbsnormen).19

Ein viel diskutierter Trend betrifft den über die Jahre zu-
nehmenden Zeitaufwand, den Eltern für die Kinderbetreu-
ung aufbringen. Die Daten der Zeitverwendungserhebung 
(ZVE) zeigten bereits für die Zeit zwischen 2002 und 
2012 einen deutlichen Anstieg der Zeit, die Mütter und 
auch Väter (sowohl in Paar- als auch in Alleinerziehenden-
haushalten) mit der Betreuung ihrer Kinder als Haupt-
aktivität verbrachten (BMFSFJ, 2021a, S. 151–158). In den 
darauffolgenden zehn Jahren, zwischen 2012 und 2022, 
reduzierten Mütter ihre unbezahlte Arbeit kaum merklich, 
während sie jedoch ihre Erwerbsarbeit beträchtlich aus-
weiteten (Destatis, 2026j). Auch 2022 verbrachten Mütter 
täglich noch eine Stunde mehr Zeit mit Kinderbetreuung 
als Väter. Und dennoch empfinden 53 % der Mütter (und 
59 % der Väter) ihre Zeit für die eigenen Kinder im Haus-
halt als nicht ausreichend (Destatis, 2026j).

19	 Der Neunte Familienbericht der Bundesregierung (BMFSFJ, 2021a) 

nahm die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Blick und bietet 

eine ausführliche Diskussion über zahlreiche Vereinbarkeitsaspekte. 

Über 50 % 
der Eltern 
empfinden ihre 
Zeit für die 
eigenen Kinder 
als nicht 
ausreichend.
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Abbildung 3-10: Work-to-Family- (oberes Panel) und Family-to-Work-Konflikte (unteres Panel) von erwerbstätigen 
Vätern und Müttern mit minderjährigen Kindern in NRW, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.176–1.193, Väter: n=1.334–1.351; 95%-Konfidenzintervalle
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damit zusammenhängen, dass sich zwar berufliche Auf-
gaben dimensionieren lassen (z. B. durch eine Reduktion 
der Wochenarbeitszeit, wovon vor allem Mütter Gebrauch 
machen), nicht aber Familienaufgaben. Die geschlechts-
spezifischen Unterschiede sind bei beiden Vereinbarkeits-
konflikten eher schwach ausgeprägt, deuten aber darauf 
hin, dass Mütter etwas häufiger betroffen sind als Väter, 
vor allem, was Family-to-Work-Konflikte betrifft. Offenbar 
ist die Teilzeitstrategie als Konfliktvermeidungsstrategie 
für Mütter also nur bedingt effektiv. Sehr starke Work-to-
Family-Konflikte betreffen immerhin 5 % der Mütter und 
4 % der Väter, bei den Family-to-Work-Konflikten sind es 
3 % der Mütter und 1 % der Väter. 

Für die folgenden Auswertungen wurde ein binärer In-
dikator erstellt, der starke Work-to-Family- bzw. Family-
to-Work-Konflikte anzeigt, wenn Ausprägung 1 oder 2 
angegeben wurde.

Alter des Kindes vor allem für 
Family-to-Work-Konflikte relevant

Ob starke Vereinbarkeitskonflikte vorliegen, hängt von 
verschiedenen Lebensumständen ab. Wie aus Studien be-
kannt ist (Kayed, Hubert & Kuger, 2025), sind Problemati-
ken besonders stark ausgeprägt, wenn sehr junge Kinder 
zu betreuen sind. Die AID:A-Daten zeichnen folgendes 
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im Grundschulalter haben.21 Jede fünfte dieser Mütter 
gibt an, dass es aufgrund des Berufs für sie schwierig ist, 
ihre familiären Verpflichtungen zu erfüllen. Dies kann mit 
Verpflichtungen im Bereich der Verpflegung und Verkösti-
gung des Kindes und/oder mit steigenden Anforderungen 
an eine Begleitung und Unterstützung beim Bildungser-
werb und bei den Hausaufgaben zusammenhängen, die 
sich mit Start der Grundschulzeit für Mütter häufig wieder 
erhöhen bzw. sich erstmals stellen (Lüring et al., 2022, 

21	 Signifikanter Gruppenunterschied nur zur Gruppe der Mütter mit 

jüngstem Kind im Alter von 15 bis unter 18 Jahren.

Bild für Mütter und Väter minderjähriger Kinder in NRW 
(Abbildung 3-11). Bei Vätern nimmt der Anteil derer, die 
von starken Work-to-Family-Konflikten berichten, mit dem 
Alter des jüngsten Kindes tendenziell ab, jedoch nur leicht 
und ohne Signifikanz der Gruppenunterschiede.20 Auch 
Mütter haben relativ häufig starke Work-to-Family-Kon-
flikte, bis das jüngste Kind die Alterskategorie 15 bis unter 
18 Jahre erreicht hat. Besonders belastet mit Work-to-Fa-
mily-Konflikten scheinen Mütter zu sein, wenn sie Kinder 

20	 Eine Ausnahme besteht beim Vergleich zwischen den Vätergruppen 

„Jüngstes Kind 3 bis unter 6 Jahre“ und „Jüngstes Kind 6 bis unter 

10 Jahre“, bei dem das Signifikanzniveau eines t-test 0,047 beträgt. 

Abbildung 3-11: Anteil erwerbstätiger Mütter und Väter mit starken Work-to-Family- (oberes Panel) bzw. 
Family-to-Work-Konflikten (unteres Panel) in NRW nach Alterskategorie des jüngsten Kindes, 2023, in %
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Eltern mit hoher Bildung durchschnittlich häufiger von 
starken Vereinbarkeitskonflikten betroffen

Vereinbarkeitskonflikte können sich auch nach dem Bil-
dungsstand von Eltern unterscheiden. Aus theoretischer 
Perspektive kann argumentiert werden, dass Personen 
mit einem hohen Bildungsstand mit größerer Wahrschein-

S. 77–79; Zerle-Elsäßer et al., 2022, S. 115). Bei Family-to-
Work-Konflikten (unterer Teil von Abbildung 3-11) ist zu 
beobachten, dass sie stärker mit dem Alter des jüngsten 
Kindes zusammenhängen als Work-to-Family-Konflikte. 
Vor allem Mütter mit Kindern unter drei Jahren berichten 
mit 14 % häufiger als Mütter älterer Kinder, dass es auf-
grund ihrer familiären Verpflichtungen für sie schwierig 
ist, ihre beruflichen Pflichten zu erfüllen. 

lichkeit in Berufen arbeiten, die ein höheres Verantwor-
tungsniveau und eine höhere Arbeitsintensität verlangen, 
ggf. mit der Bereitschaft zu Überstunden oder Wochen-
endarbeit. Auch eine höhere Karriereorientierung kann zu 
stärkeren Work-to-Family-Konflikten beitragen (Notten et 
al., 2017). Der These zur Intensivierung von Elternschaft 
folgend kann es zudem sein, dass höher gebildete Eltern 
an sich selbst höhere Ansprüche an die Kinderziehung 
stellen und in der Folge Vereinbarkeitskonflikte stärker 
wahrnehmen (BMFSFJ, 2021a; Notten et al., 2017). In 
Abbildung 3-12 wird der Anteil der erwerbstätigen Mütter 
und Väter, die von starken Work-to-Family- bzw. Fami-
ly-to-Work-Konflikten berichten, für solche mit einem 
tertiären Bildungsabschluss (z. B. Hochschulabschluss, 
Meisterprüfung) und solche ohne einen entsprechenden 
Abschluss dargestellt. Bei Müttern mit tertiärem Bil-

Abbildung 3-12: Anteil erwerbstätiger Mütter und Väter mit starken Work-to-Family- (oberes Panel) bzw. 
Family-to-Work-Konflikten (unteres Panel) in NRW nach Bildungsstand (tertiär bzw. nicht-tertiär), 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.150–1.172, Väter: n=1.314–1.330; 95%-Konfidenzintervalle
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Work-to-Family-Konflikte unterscheiden sich auch 
nach Aufteilung der Sorgearbeit

Zudem kann es für Vereinbarkeitsproblematiken einen 
Unterschied machen, ob Eltern als Paar zusammenleben 
oder alleinerziehend sind, und wenn Ersteres, wie sehr 
sich der Partner bzw. die Partnerin an Hausarbeit und 
Kinderbetreuung beteiligt. So äußerte etwa ein Drittel der 
Mütter, die im Jahr 2023 in der DJI-Kinderbetreuungs-
studie (KiBS) befragt wurden und von Vereinbarkeits-
konflikten betroffen waren, dass es ihnen helfen würde, 
wenn sie vom Partner mehr Unterstützung bei Haushalt 
und Erziehung erhalten würden (Kayed, Hubert & Kuger, 
2025). In AID:A zeigen sich für NRW je nach Unterstüt-
zung des im Haushalt lebenden Partners Unterschiede in 
der Häufigkeit elterlicher Work-to-Family-Konflikte. Aus 
Abbildung 3-13 geht hervor, dass starke Work-to-Family-
Konflikte unter Müttern dann am seltensten sind, wenn 
sie in etwa gleich viel oder mehr, aber keinesfalls bedeu-
tend mehr22 Care-Arbeit als ihr Partner leisten (11 % bzw. 
14 % der Mütter berichten in diesem Fall entsprechende 
Konflikte). Unter alleinerziehenden Müttern, die die Care-
Arbeit ohne die Hilfe eines im Haushalt lebenden Partners 
erledigen, sind es bereits 17 %, die von starken Work-to-
Family-Konflikten berichten. Zudem berichtet jede fünfte 
Mutter in Paarfamilien, die einen bedeutend größeren 
Anteil der Care-Arbeit als ihr Partner leistet, von starken 
Work-to-Family-Konflikten. Interessanterweise ist der An-
teil von Müttern mit Work-Family-Konflikten unter jenen, 

22	 „Bedeutend mehr“ entspricht einem mindestens doppelt so hohen 

Zeitaufwand.

dungsabschluss zeigen sich signifikant häufiger starke 
Vereinbarkeitskonflikte als bei Müttern ohne tertiären 
Bildungsabschluss. Bei Vätern scheinen, wenn sie gut aus-
gebildet sind, starke Work-to-Family-Konflikte etwas häu-
figer vorzukommen (ohne Signifikanz), das Vorkommen 
von Family-to-Work-Konflikten unterscheidet sich hinge-
gen nicht. Über diesen Befund hinaus ist zu berücksichti-
gen, dass auch ein Zusammenhang in die andere Richtung 
möglich ist. So können auch prekäre Arbeitsverhältnisse 
oder ein starres (Schicht-)Arbeitszeitsystem Treiber von 
Vereinbarkeitskonflikten sein. In der Untergruppe der El-
tern mit niedrigem Bildungsniveau zeigen sich für Mütter 
und Väter häufiger starke Work-to-Family-Konflikte, für 
Väter auch häufiger Family-to-Work-Konflikte. Aufgrund 
der niedrigen Fallzahlen erwerbstätiger Mütter und Väter 
mit niedriger Bildung sind die Unterschiede jedoch nicht 
signifikant, weshalb diese Gruppe auch nicht separat aus-
gewiesen wird. 

deren Partner mehr Care-Arbeit leistet als sie selbst, mit 
22 % sogar noch etwas höher. Es zeigt sich, dass diese 
Mütter überdurchschnittlich oft Erwerbskonstellationen 
mit einer ebenso hohen oder höheren Erwerbseinbin-
dung als ihr Partner aufweisen (beide Eltern arbeiten 
Vollzeit, beide Teilzeit oder die Mutter arbeitet Vollzeit 
bei einer Nichterwerbstätigkeit des Vaters). Auch haben 
sie, verglichen mit Müttern in den anderen Kategorien, 
die höchste Wochenarbeitszeit (ohne Abbildung). Diese 
Mütter scheinen also häufig derart starke berufliche Ver-
pflichtungen zu haben, dass diese durch die große Unter-
stützung seitens ihrer Partner bei der Care-Arbeit nicht 
kompensiert werden können und somit das Familienleben 
dennoch beeinträchtigen.

Auch unter Vätern treten starke Work-to-Family-Konflikte 
am häufigsten auf, wenn ihr Anteil an der Care-Arbeit klei-
ner ist als der ihrer Partnerin – und zwar dann, wenn die 
Partnerin mehr als doppelt so viel Zeit für Care-Arbeit auf-
wendet. 28 % dieser Väter berichten von starken Work-to-
Family-Konflikten. Auch im Fall der Väter liegen in dieser 
Gruppe überdurchschnittlich hohe Wochenarbeitszeiten 
vor sowie häufiger das männliche Alleinverdienermodell 
(ohne Abbildung). Der hohe Care-Arbeits-Anteil ihrer 
Partnerinnen könnte sich also durchaus auf ihre hohen 
beruflichen Verpflichtungen zurückführen lassen, sodass 
sie trotz der großen Entlastung bei der Care-Arbeit noch 
häufig in Vereinbarkeitskonflikte geraten. Ursächlich hier-
für dürfte der Wunsch vieler Väter sein, selbst (mehr) Zeit 
mit den Kindern und der Familie zu verbringen oder/und 
einer entsprechenden sozialen Norm folgen zu wollen. 
Mit dieser Vermutung konform gehen Studien, die zeigen, 
dass Väter zwar immer häufiger eine partnerschaftliche 
Aufteilung bei der Kinderbetreuung wünschen, sie aber 
selten umsetzen (können) (BMFSFJ, 2023). Auffällig 
niedrige Anteile mit starken Work-to-Family-Konflikten 
sind hingegen bei alleinerziehenden Vätern sowie bei 
Vätern, die mehr Care-Arbeit als ihre Partnerinnen leisten, 
zu beobachten. Beide Vätergruppen weisen eine geringere 
Karriereorientierung als Väter in den anderen Gruppen auf 
(gemessen mit der Frage „Wie wichtig ist es Ihnen, beruf-
lich voranzukommen?“ auf einer sechsstufigen Skala).
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Abbildung 3-13: Anteil erwerbstätiger Mütter und Väter mit starken Work-to-Family-Konflikten in NRW nach 
Care-Anteilen (Hausarbeit und Kinderbetreuung) der Eltern bzw. von Alleinerziehenden, 2023, in %

Die Kategorie „Paarfamilien: etwa gleich viel Care-Arbeit“ bedeutet, dass die Zeit, die die Mutter und die Zeit, die der Vater in einer Familie für Hausarbeit 

und Kinderbetreuung an einem üblichen Werktag aufwenden, nicht um mehr als eine Stunde voneinander abweichen. „Bedeutend mehr“ Care-Arbeit 

erledigt die Mutter dann, wenn ihre aufgebrachte Zeit mehr als doppelt so hoch ist wie die des Vaters. Aufgrund weniger beobachteter Fälle, in denen Väter 

mehr als doppelt so viel Zeit für Care-Arbeit aufwenden als Mütter, sind diese Fälle in der Kategorie „Paarfamilien: Vater mehr Care-Arbeit“ integriert. 

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=965, Väter: n=912; 95%-Konfidenzintervalle
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Flexibilisierung von Arbeitszeit und -ort: Fluch oder 
Segen für die Vereinbarkeit?

Eine zentrale Voraussetzung für eine gelungene Verein-
barkeit von Beruf und Familie sind gute Arbeitsplatz
bedingungen. Eine Flexibilisierung von Arbeitszeit und 
-ort (mit Bezug auf Ortsflexibilität auch mobiles Arbeiten 
genannt) wird dabei häufig als betriebliche Maßnahme 
mit einem hohen Potenzial für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf angesehen. Viele theoretische 
Überlegungen sprechen dafür. So kann die Abkehr von 
festen Arbeitszeiten, z. B. in Form von Gleitzeit, Termin-
konflikte von verschiedenen Familienmitgliedern ver-
meiden, und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten spart 
Zeit ein, die ansonsten für Arbeitswege eingeplant werden 
muss. Die empirische Evidenz zum Zusammenhang zwi-
schen flexiblem Arbeiten und Vereinbarkeitskonflikten ist 
jedoch alles andere als eindeutig (Chung & van der Lippe, 
2020). Eine starke Flexibilisierung birgt die Gefahr einer 

Entgrenzung von Familie und Beruf, durch die eine stän-
dige Doppelbelastung entstehen kann (Chung & van der 
Lippe, 2020). Zudem wirken die Maßnahmen unterschied-
lich auf Mütter und Väter. Während Mütter unter flexiblen 
Arbeitsbedingungen vor allem ein Mehr an Kinderbetreu-
ung leisten (und auch etwas mehr Zeit für Erwerbsarbeit 
aufwenden), verbringen Väter weniger Zeit mit Kinder-
betreuung; stattdessen verzeichnen sie eine höhere 
Erwerbsarbeitszeit (Hünteler et al., 2024; Lott, 2019). Dies 
spricht für eine unterschiedliche Motivation: Während 
Mütter eher bereit sind, Möglichkeiten der Flexibilisierung 
zu nutzen, um (neben einer gewissen Steigerung ihrer 
Erwerbsarbeitszeit) ihre familiären Verpflichtungen auszu-
weiten, nutzen Väter die Möglichkeit, um sich stärker auf 
ihren Beruf zu konzentrieren (Hünteler et al., 2024). Eine 
bessere Vereinbarkeit ist, zumindest im Durchschnitt, auf 
diese Weise nicht in Sicht. 
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Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist für alle Familien in Nordrhein-Westfalen ein zentrales The-
ma. Für ein gutes Gelingen sind dabei nicht nur die Rahmenbedingungen im privaten Umfeld der Familien, 
sondern auch die betrieblichen Gegebenheiten aufseiten der Arbeitgeber entscheidend. Vereinbarkeit sollte 
somit immer aus beiden Perspektiven betrachtet werden. Aus diesem Grund tauschten sich Unterneh-
mer:innen, Arbeitgeberinstitutionen und Multiplikator:innen am 25. Februar 2026, in den Räumen der Hand-
werkskammer Düsseldorf auf Einladung des Familienministeriums NRW aus. Gemeinsam standen dabei 
Fragen zur familienfreundlichen Arbeitsorganisation, der Unterstützung von pflegenden Beschäftigten und 
die Erwartungen von Eltern an die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf im Mittelpunkt. 

Wie Unternehmen Beschäftigte mit Care‑Aufgaben entlasten können

Ein zentraler Faktor für die Vereinbarkeit ist die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Viele Teil-
nehmende wünschen sich Modelle, die sich an individuelle Lebensphasen anpassen und kurzfristige 
Auszeiten ermöglichen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll dabei nicht als Ausnahme, sondern als 
fester Bestandteil der Personalplanung begriffen werden. Daneben können auch weitere Angebote, wie z. B. 
Hilfe bei der Randzeitenbetreuung oder Sonderurlaubstage, eine wichtige Unterstützung für Beschäftigte 

Wege zur familienfreundlichen 
Arbeitswelt: Familiendialog 
„Vereinbarkeit im Fokus“

„Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf“

FAMILIENDIALOG 
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bieten. Die Teilnehmenden sehen Vereinbarkeit als Thema, das übergreifend 
gedacht werden muss. Häufig bleibt in der Diskussion rund um Vereinbarkeit 
der Fokus auf Teilzeitarbeit und Mütter bestehen. Wichtig ist daher, dass auch 
Väter angesprochen und mitgedacht werden. Auch Führungskräfte sollen 
stärker einbezogen werden – als gute Vorbilder im Umgang mit eigenen Ver-
einbarkeitserfordernissen, aber auch, indem sie Beschäftigte ermutigen und 
familiäre Themen offen ansprechen. Eine offene Unternehmenskultur sowie 
eine sensible und transparente Kommunikation tragen viel zur Entlastung von 
Arbeitnehmer:innen bei. Den Teilnehmenden ist es dabei wichtig, dass eine fai-
re Abwägung zwischen individuellen Bedürfnissen und betrieblichen Anforde-
rungen vorgenommen wird. Vereinbarkeit soll möglich sein, aber nicht zulasten 
von Kolleg:innen oder dem Unternehmen.

Bei der Entwicklung einer familienfreundlichen Arbeitsorganisation benötigen 
Unternehmen Unterstützung, etwa durch praxisnahe Informationen. Kammern 
oder Arbeitsagenturen sind hier wichtige Unterstützer und Ratgeber.

Hohe Belastung: was Beschäftigte mit 
Pflegeaufgaben brauchen

Pflegende Beschäftigte berichten von unsichtbarer Mehrfachbelastung: Sie 
müssen Berufsaufgaben, Familienleben und Pflege koordinieren. Unvorher-
sehbare Pflegeereignisse verschärfen den Druck, zusätzlich belasten Ver-
sorgungsengpässe und organisatorische Hürden. Pflegende Beschäftigte 
wünschen sich daher vor allem Flexibilität im Arbeitsalltag, klare Vertretungs-
regelungen und die Möglichkeit, während der Arbeitszeit für ihre Angehörigen 
telefonisch erreichbar zu sein. Das Wichtigste ist dabei, dass die Beschäftigten 
Verständnis und Wertschätzung erleben. Konkret können Unternehmen etwa 
durch flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, Zeitkonten oder kurzfris-
tige Freistellungen entlasten. Auch Angebote wie Pflege‑Guides, Beratungen, 
Hotlines und interne Ansprechpersonen sind hilfreich. Hier bestehen für Unter-
nehmen zum Teil Möglichkeiten, mit lokalen Partnern zu kooperieren. Zudem 
ist ein unternehmensübergreifender Austausch über Best Practices hilfreich.

Erwartungen an einen familienbewussten Arbeitgeber

Flexibilität stellt aus Sicht der Beschäftigten das Grundprinzip für eine fami-
lienbewusste Arbeitsgestaltung dar: anpassbare Arbeitszeiten, Homeoffice 
oder spontane Lösungen im Alltag. Arbeitsmodelle sollen einerseits Planungs-
sicherheit bieten und andererseits individuelle Lebensphasen berücksichtigen 
können. Die Umsetzung hängt sehr von Branche und Unternehmensgröße ab, 
weshalb kreative und realistische Lösungen gefragt sind. Zentral sind dabei 
eine wertschätzende Unternehmenskultur und eine klare Kommunikation. 
Beschäftigte wollen familiäre Themen offen ansprechen können, ohne Karrie-
reeinbußen zu riskieren. Elternschaft und Pflege sollten als Quelle für Kom-
petenzen anerkannt werden, nicht als Hindernis. Regelmäßige Informationen 
über Angebote, sichtbare Ansprechpersonen und vereinbarkeitsorientierte 
Mitarbeitendengespräche tragen viel dazu bei, dass sich Mitarbeitende mit 
Familienverantwortung wohlfühlen. 
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Homeoffice wird von Eltern häufig genutzt

Die Verbreitung von Homeoffice als eine Form des mobi-
len Arbeitens ist mit Beginn der Coronapandemie sprung-
haft angestiegen. Daten des Mikrozensus zeigen, dass im 
Jahr 2024 (wie in den beiden Vorjahren auch) ein knappes 
Viertel der Beschäftigten in Deutschland diese Arbeits-
form nutzte, während dies im Jahr 2019 nur auf 13 % der 
Beschäftigten zutraf. Allerdings ist die Anzahl der Arbeits-
tage, an denen im Homeoffice gearbeitet wird, leicht rück-
läufig (Destatis, 2025d). 

Abbildung 3-14: Häufigkeit der Homeoffice-Nutzung von erwerbstätigen Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern 
in NRW, 2023, in %

Homeoffice-Nutzung liegt dann vor, wenn an mindestens einem Tag pro Woche aus dem Homeoffice gearbeitet wird. Sowohl abhängig Beschäftigte als 

auch selbstständig Tätige wurden zu ihrer Homeoffice-Nutzung befragt und sind hier ausgewiesen.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.263, Väter: n=1.422; 95%-Konfidenzintervalle

0

30

35

20

10

5

25

40

45

15

MütterVäter

täglich mehrmals pro Woche ein- bis zweimal 
pro Woche

ein- bis zweimal pro Monat seltener nie

12

15
17

15 15
17

8
5

8
6

41
42

Abbildung 3-14 weist auf Basis der AID:A-Daten aus, wie 
häufig Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern im 
Jahr 2023 die Möglichkeit zum Homeoffice nutzten. Es 
zeigen sich kaum Geschlechterunterschiede. Knapp über 
40 % der Befragten gaben an, nie im Homeoffice zu arbei-
ten. Etwa ein Drittel der Eltern arbeitete entweder ein- bis 
zweimal pro Woche oder noch öfter, aber nicht an allen 
Werktagen der Woche im Homeoffice. Vergleichsweise we-
nige Eltern (12 % der Väter und 15 % der Mütter) berich-
teten von einer täglichen Nutzung. Eine rein gelegentliche 
Nutzung (ein- bis zweimal pro Monat oder noch seltener) 
war noch seltener. 
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Zusammenhang zwischen Vereinbarkeitskonflikten 
und Homeoffice-Nutzung für Mütter und Väter 
unterschiedlich

In Abbildung 3-15 wird dargestellt, wie sich die Verbreitung 
starker Work-to-Family- und Family-to-Work-Konflikte 
unter jenen, die mindestens einmal pro Woche Homeof-
fice nutzen, und jenen, die dies nicht tun, unterscheidet. 
Dabei wird auch danach unterschieden, ob einer Vollzeit- 
oder Teilzeitbeschäftigung nachgegangen wird. 

Für Mütter zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit, von 
starken Work-to-Family-Konflikten oder Family-to-Work-
Konflikten betroffen zu sein, relativ unabhängig davon 
ist, ob sie im Homeoffice arbeiten oder nicht. Nur bei in 
Vollzeit erwerbstätigen Müttern gibt es einen klaren Zu-
sammenhang zwischen Homeoffice-Nutzung und Fami-
ly-to-Work-Konflikten (Abbildung 3-15, unteres Panel): 
Mit Homeoffice sind sie nur in 4 % der Fälle von starken 
Family-to-Work-Konflikten betroffen, ohne Homeoffice-

Nutzung in 10 % der Fälle.23 Von starken Work-to-Family-
Konflikten (oberes Panel) sind sie signifikant häufiger 
betroffen, wenn sie in Vollzeit statt in Teilzeit arbeiten; dies 
gilt aber unabhängig von der Homeoffice-Nutzung.

Bei Vätern zeigen sich zwei Arten des Zusammenhangs. 
Erstens kann bei Vätern in Vollzeit ein signifikanter Unter-
schied in der Häufigkeit von Work-to-Family-Konflikten 
(oberes Panel) je nach Homeoffice-Nutzung beobachtet 
werden: Jene Väter, die mindestens einmal pro Woche 

23	 Allerdings ist zu beachten, dass das Homeoffice nur genutzt werden 

kann, wenn es arbeitgeberseitig angeboten wird; dies ist nicht für alle 

Berufe und Branchen der Fall (Alipour et al., 2023). Zudem (und auch 

deshalb) erlauben die beschriebenen Zusammenhänge keine kausalen 

Schlussfolgerungen. Ob die Homeoffice-Nutzung für Väter dazu 

beiträgt, Work-to-Family-Konflikte zu reduzieren, oder ob Väter mit 

ohnehin schwächeren Work-Family-Konflikten häufiger im Homeoffice 

arbeiten oder ob es ganz andere Faktoren gibt, die sowohl Work-to-

Family-Konflikte als auch Homeoffice-Nutzung beeinflussen, geht aus 

Abbildung 3-15 nicht hervor.

Abbildung 3-15: Anteil erwerbstätiger Mütter und Väter mit starken Work-to-Family- (oberes Panel) bzw. 
Family-to-Work-Konflikten (unteres Panel) in NRW nach Homeoffice-Nutzung und Arbeitsumfang, 2023, in %

Homeoffice-Nutzung (HO) liegt dann vor, wenn an mindestens einem Tag pro Woche aus dem Homeoffice gearbeitet wird. Sowohl abhängig Beschäftigte 

als auch selbstständig Tätige wurden zu ihrer Homeoffice-Nutzung befragt und sind hier ausgewiesen.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.330–1.347, Väter: n=1.174–1.191; 95%-Konfidenzintervalle 
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Väter können Arbeitszeiten häufiger an eigene 
Bedürfnisse anpassen als Mütter

In AID:A wurden abhängig Beschäftigte auch gefragt, wie 
häufig sie ihre Arbeitszeiten flexibel und kurzfristig an ihre 
Bedürfnisse anpassen können. Aus der Frage geht nicht 
hervor, in welchem Arbeitszeitmodell sie konkret arbeiten, 
eher zielt die Fragestellung auf gewisse Vereinbarkeitsas-
pekte ab. Bei Eltern ist zu erwarten, dass diese Bedürfnis-
se, an die sie Arbeitszeiten ggf. anpassen können, häufig 
in Bezug zu ihren Kindern stehen (Betreuung bei Krank-
heit, Arzttermine, Freizeitbeschäftigungen etc.). In der 
Literatur finden sich Hinweise, dass flexible Arbeitszeit-
regelungen zwar häufig als Instrument für eine bessere 
Vereinbarkeit vor allem für Mütter beworben werden, dass 

der Zugang zu ihnen aber dennoch häufiger Männern als 
Frauen offensteht – selbst wenn berücksichtigt wird, dass 
Frauen öfter in Berufen arbeiten, in denen flexible Arbeits-
zeiten schwer oder gar nicht umzusetzen sind (Jacobi et 
al., 2025). Allerdings fanden Jansen et al. (2024) mithilfe 
einer Vignettenstudie heraus, dass vor allem Mütter mit 
jüngeren Kindern häufiger starre Arbeitszeiten bevorzu-
gen, da sie durch diese trotz der damit einhergehenden 
Einschränkungen eine bessere Planbarkeit erzielen. Die 
notwendige Flexibilität scheinen die Mütter im Gegenzug 
durch eine Beschränkung auf Teilzeit zu erreichen. 

Auch unter den in AID:A befragten Eltern sind es etwas 
häufiger Väter, die von großer Flexibilität berichten. 37 % 
von ihnen berichten über die tägliche Möglichkeit, ihre 
Arbeitszeiten an ihre Bedürfnisse anzupassen, unter 
Müttern sind es 29 % (Abbildung 3-16). Mütter nennen 
hingegen häufiger als Väter niedrige Frequenzen flexibler 
Arbeitszeiten; vor allem kommt die Kategorie „seltener 
(als ein- bis zweimal im Monat)“ bei Müttern häufiger vor 
als bei Vätern (12 % vs. 16 %). Gar keine Möglichkeit der 
Arbeitszeitanpassung zu haben, trifft hingegen auf etwa 
gleich viele Mütter (27 %) und Väter (26 %) zu.

von zu Hause aus arbeiten, weisen nur zu 11 % starke 
Konflikte auf, unter solchen ohne Homeoffice-Nutzung 
sind es 18 %. Zweitens kann ein gegenteiliger Zusammen-
hang bei Vätern in Teilzeit in Bezug auf ihre Family-to-
Work-Konflikte beobachtet werden: Teilzeiterwerbstätige 
Väter, die im Homeoffice arbeiten, sind häufiger von 
diesen Konflikten betroffen als ebensolche Väter ohne 
eine Homeoffice-Nutzung. 

Abbildung 3-16: Häufigkeit einer möglichen flexiblen Arbeitszeitanpassung von abhängig beschäftigten Müttern und 
Vätern mit minderjährigen Kindern in NRW, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.266, Väter: n=1.101; 95%-Konfidenzintervalle
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Über Beruf und Familie hinweg entgrenzte 
Kommunikation weitverbreitet

Die bereits erwähnte Gefahr einer Entgrenzung von Beruf 
und Familie steht nicht nur mit der Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und -ort im Zusammenhang, sondern auch 
mit der Häufigkeit digitaler Kommunikation, die lebens-
bereichsübergreifend erfolgt (im Folgenden: grenzüber-
schreitende Kommunikation). Für Eltern mag es praktisch 
sein, wenn sie während ihrer Arbeitszeit die Freiheit 
haben, mit ihren Familienangehörigen zu kommunizieren 
oder wichtige Termine telefonisch zu vereinbaren. Dies 
verkehrt sich jedoch ins Gegenteil, wenn das Gefühl ent-
steht, dass insgesamt zu wenig Zeit oder Konzentration 
für Erwerbsarbeitsaufgaben bleibt. Umgekehrt können 
berufstätige Eltern in der Situation sein, dass ihr Arbeit-
geber eine umfangreiche Erreichbarkeit und Auskunft 
oder die Erledigung beruflicher Aufgaben außerhalb 

Täglich anpassbare Arbeitszeiten sind mit weniger 
Vereinbarkeitskonflikten verbunden

Für die Darstellung des Zusammenhangs zwischen der 
Häufigkeit der flexibel anpassbaren Arbeitszeiten und Ver-
einbarkeitskonflikten wurden die Kategorien „mehrmals 
pro Woche“ und „ein- bis zweimal pro Woche“ zu „min-
destens einmal pro Woche“ sowie „ein- bis zweimal pro 
Monat“ und „seltener“ zu „gelegentlich, aber seltener als 
einmal pro Woche“ zusammengefasst. Aus Abbildung 3-17 
geht hervor, dass Mütter und Väter, die täglich die Mög-
lichkeit haben, ihre Arbeitszeiten flexibel an ihre Bedürf-
nisse anzupassen, deutlich seltener starke Work-to-Fami-
ly-Konflikte angeben als solche, auf die dies seltener oder 
nie zutrifft. Die Gruppenunterschiede sind jeweils signi-
fikant. Für Family-to-Work-Konflikte ist dasselbe Muster 
zu erkennen, wenn auch die Unterschiede zwischen den 
Männergruppen keine Signifikanz aufweisen. 

Abbildung 3-17: Anteil abhängig beschäftigter Mütter und Väter mit starken Work-to-Family- (oberes Panel) bzw. 
Family-to-Work-Konflikten (unteres Panel) in NRW nach Häufigkeit der flexibel anpassbaren Arbeitszeiten, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.220–1.235, Väter: n=1.072–1.085; 95%-Konfidenzintervalle
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der (festen) Arbeitszeiten erwartet. Für Selbstständige 
kann sich der Druck einer sehr weitreichenden zeitlichen 
Verfügbarkeit aus dem (insbesondere internationalen) 
Kundenkontakt oder der Zusammenarbeit mit weite-
ren Akteuren ergeben. Ob diese grenzüberschreitende 
Kommunikation zur Belastung wird oder positiv gesehen 
wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel 
wird die subjektive Wahrnehmung von Beschäftigten bei 
erhöhter Erreichbarkeit durch den Arbeitgeber von der 
Arbeitsmenge, der persönlichen Bedeutung von Beruf und 
Familie und der Richtung der Kommunikation beeinflusst 
(Menz et al., 2017). 

Abbildung 3-18 zeigt zweierlei: erstens, wie häufig er-
werbstätige Mütter und Väter in NRW in ihrem Privat-
leben mit Vorgesetzten, Kolleg:innen, Kund:innen oder 
Klient:innen für berufliche Zwecke kommunizieren 
(oberes Panel), und zweitens, wie häufig sie während 
der Arbeit mit Mitgliedern ihrer Familie kommunizieren 
(unteres Panel). Etwa ein Viertel der erwerbstätigen 
Mütter und Väter gibt an, täglich oder mehrmals täglich 
im Privatleben für berufliche Zwecke zu kommunizieren. 
Geschlechterunterschiede sind hier nur geringfügig aus-
geprägt. Noch weitaus häufiger kommunizieren Mütter 
(39 %) und vor allem Väter (52 %) täglich oder mehrmals 
täglich während der Arbeit mit Familienmitgliedern. Beide 
Formen der grenzüberschreitenden Kommunikation sind 
demnach weitverbreitet. 

Abbildung 3-18: Häufigkeit grenzüberschreitender Kommunikation (oberes Panel: Kommunikation im Privatleben für 
berufliche Zwecke; unteres Panel: Kommunikation während der Arbeit mit Familienmitgliedern) von erwerbstätigen 
Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern in NRW, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.419–1.420, Väter: n=1.260–1.261; 95%-Konfidenzintervalle
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Starke Vereinbarkeitskonflikte bei Eltern, die die 
Vermischung von Beruf und Privatleben als störend 
empfinden

Die Häufigkeit, mit der Eltern über Beruf und Privatleben 
hinweg kommunizieren, gibt noch keinen Aufschluss dar-
über, ob dies die Vereinbarkeit erleichtert oder erschwert, 
d. h. von den Eltern als Chance oder als Belastung erlebt 
wird.24 Eine starke Vermischung muss von Eltern nicht 
zwingend als problematisch angesehen werden; um-
gekehrt mag bereits ein geringes Level an Vermischung 
bei einigen Eltern Stress verursachen. In AID:A wurden 

24	 Weiterführende Analysen der AID:A-Daten zeigen, dass eine Vermi-

schung von Berufs- und Privatleben (gemessen als Aufgaben, die im 

jeweils anderen Lebensbereich erledigt werden müssen) tendenziell 

von jenen Eltern als weniger störend empfunden wird, die sehr häufig 

eine grenzüberschreitende Kommunikation ausüben (ohne Abbil-

dung). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Eltern diese Kommu-

nikationsformen freiwillig nutzen, um beide Lebensbereiche flexibel zu 

organisieren und so ihre Vereinbarkeit zu erhöhen. 

erwerbstätige Eltern gefragt, inwieweit sie den beiden 
Aussagen zustimmen (Skala von 1 „Trifft voll und ganz zu“ 
bis 6 „Trifft überhaupt nicht zu“): 1. „Es stört mich, wenn 
ich in meinem Privatleben zwischendurch Dinge für die 
Arbeit erledigen muss“ und 2. „Es stört mich, wenn ich 
während der Arbeit zwischendurch private Dinge erledi-
gen muss“. Eine hohe Belastung durch Entgrenzung im 
jeweiligen Bereich wurde für Eltern dann angenommen, 
wenn sie bei der entsprechenden Frage die Antwortaus-
prägungen 1 oder 2 gewählt haben, eine mittlere Belas-
tung bei den Ausprägungen 3 oder 4 und eine niedrige 
Belastung bei den Ausprägungen 5 oder 6. 

In Abbildung 3-19 werden die Anteile der Mütter und Väter 
mit starken Work-to-Family- bzw. Family-to-Work-Kon-
flikten dargestellt, unterschieden nach dem Belastungs-
niveau durch grenzüberschreitende Kommunikation 
zwischen den Lebensbereichen Beruf und Familie. Bei 
Müttern besteht für beide Belastungsmaße ein deutlicher 
Zusammenhang mit ihrer Bewertung der Vereinbarkeit: 
Fühlen sie sich durch berufliche Aufgaben, die sie in ihrem 

Abbildung 3-19: Anteil erwerbstätiger Mütter und Väter mit Work-to-Family- (oberes Panel) bzw. 
Family-to-Work-Konflikten (unteres Panel) in NRW nach Stärke der Belastung durch berufliche Aufgaben 
im Privatleben bzw. durch private Aufgaben im Berufsleben, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.191–1.222, Väter: n=1.075–1.110; 95%-Konfidenzintervalle
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Lange Arbeitswege bei Eltern keine Seltenheit

Ein weiterer Aspekt, der die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie beeinflussen kann, ist die Länge des Arbeitswegs. 
In AID:A wurden erwerbstätige Eltern gefragt, wie viel Zeit 
bei ihnen an einem üblichen Arbeitstag auf den Arbeits-
weg (Hin- und Rückweg) entfällt. Etwa jede zehnte Mutter 
und jeder zehnte Vater gaben dabei an, keinen Arbeitsweg 
zu haben (Abbildung 3-20). Unter diesen Eltern befinden 
sich mit einem Anteil von 24 % überproportional viele 
selbstständig oder freiberuflich tätige Personen. Weitere 
19 % der Väter und 28 % der Mütter gaben einen Arbeits-
weg von unter 30 Minuten an. Jeweils etwa ein Drittel 
benötigt zwischen 30 und unter 60 Minuten und etwa 
jeder fünfte Elternteil zwischen 60 und unter 90 Minuten, 
um den Arbeitsort zu erreichen. Von einem Zeitaufwand 
von 90 Minuten und mehr sind 12 % der Mütter und sogar 
20 % der Väter betroffen. Lange Arbeitswege sind bei 
Eltern also keine Seltenheit, was für Väter noch mehr gilt 
als für Mütter. 

Privatleben erledigen müssen, nicht oder kaum gestört 
(niedrige Belastung), berichten sie signifikant weniger 
häufig (8 %) von starken Work-to-Family-Konflikten als bei 
mittleren (17 %) oder hohen Belastungen (23 %) dieser 
Art der grenzüberschreitenden Kommunikation. Dasselbe 
gilt für den Zusammenhang von Belastungen, die durch 
private Aufgaben im Berufsleben ausgelöst werden, mit 
Family-to-Work-Konflikten: Fühlen sich Mütter durch diese 
privaten Aufgaben nicht oder kaum bei ihrer beruflichen 
Tätigkeit gestört, nennen sie seltener den Konflikt, dass 
ihre Familienpflichten sie in der Ausübung ihrer Berufs-
tätigkeit behindern. Unter Vätern sind starke Work-to-
Family-Konflikte signifikant häufiger bei jenen, die von 
mittleren oder gar hohen Belastungen durch berufliche 
Aufgaben im Privatleben berichten, als dies bei jenen mit 
niedrigen Belastungen der Fall ist (18 % bzw. 21 % vs. 
10 %). Die Unterschiede sind aber nicht ganz so deutlich 
wie bei Müttern. Für Family-to-Work-Konflikte kann bei Vä-
tern kein Zusammenhang mit Belastungen durch private 
Aufgaben im Berufsleben beobachtet werden.

Abbildung 3-20: Dauer des Arbeitswegs an einem üblichen Werktag für Hin- und Rückfahrt von erwerbstätigen Müttern 
und Vätern mit minderjährigen Kindern in NRW, 2023

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=1.380, Väter: n=1.223; 95%-Konfidenzintervalle
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Bedarfe an institutioneller Kinderbetreuung 
übersteigen die Nutzung 

Vor allem im U3-Bereich liegt die aktuelle Nutzung institu-
tioneller Kinderbetreuung unter den elterlichen Bedarfen. 
Die Daten der DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) zeigten 
für 2024 in NRW eine Nutzungsquote von Eltern mit 
Kindern in der Altersstufe bis unter drei Jahre in Höhe von 
32 %, jedoch einen Bedarf von 51 %. Demnach bleiben 
durch das zu knappe Platzangebot 19 Prozentpunkte 
des Bedarfs ungedeckt. Wird die Bedarfsdeckung bei 
Ein- bis Zweijährigen in NRW betrachtet (ab dem ersten 
Geburtstag gibt es seit dem 1. August 2013 bundesweit 
einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz), zeigt 
sich folgendes Bild: Bei 40 % der Kinder ist der elterliche 
Bedarf durch ihre Nutzung gänzlich gedeckt, bei weiteren 
6 % übersteigt der Bedarf die Nutzung (weil ein höherer 
Betreuungsumfang notwendig wäre), bei 27 % besteht ein 
gänzlich ungedeckter Bedarf (Nichtnutzung trotz Bedarf) 
und 26 % haben grundsätzlich keinen Bedarf (Kayed, 
Wieschke & Kuger, 2025). Berechnungen von Geis-Thöne 
(2025a) beziffern die Betreuungslücke von unter Dreijäh-
rigen in NRW mit 85.400 Plätzen im Jahr 2025. Zudem ist 
zu beachten, dass ungedeckte Bedarfe gewisse Personen-
gruppen häufiger treffen als andere. Analysen für Gesamt-
deutschland zeigen, dass Kinder unter drei Jahren signi-
fikant seltener eine Kindertageseinrichtung besuchen, 
wenn beide Eltern im Ausland geboren sind, wenn der 
Haushalt Transferleistungen bezieht oder wenn eine nied-
rige Schulbildung der Eltern vorliegt – und das, obwohl für 
diese Kinder gleichermaßen ein Bedarf an einem Betreu-
ungsplatz besteht und sie besonders von frühkindlichen 
Bildungsangeboten profitieren könnten (Kayed, Wieschke 
& Kuger, 2025). Die Gründe für soziale Disparitäten in der 
Kita-Nutzung sind vielfältig und komplex (Boll, 2021b), je-
doch zeigt sich bereits bei der regionalen Verbreitung von 
Kindertagesstätten, dass in Stadtteilen mit größeren so-
zioökonomischen Herausforderungen eine geringere Zahl 
an Einrichtungen überhaupt vorhanden ist (Diermeier et 
al., 2025; untersucht wurden 52 deutsche Städte). 

Institutionelle Kinderbetreuung zentral für 
Vereinbarkeit, jedoch nicht immer verlässlich

Eine Grundvoraussetzung für Vereinbarkeit ist die Mög-
lichkeit einer Kinderbetreuung während der Arbeitszeit. 
Nicht nur der zeitliche Umfang der Betreuung, auch deren 
Qualität spielt hierbei eine Rolle – je kleiner die Kinder 
sind, desto wichtiger ist es, dass sich geeignete Betreu-
ungspersonen um sie kümmern. Vor allem durch die Aus-
weitung der mütterlichen Erwerbstätigkeit steigt auch der 
Bedarf an Kinderbetreuung stetig. Zentral für viele Eltern 
ist hier die Möglichkeit, auf institutionelle Kinderbetreu-
ung zuzugreifen. Deren Ausbau geht zwar stetig voran, 
jedoch unter den Vorzeichen eines anhaltenden Fach-
kräfte- und Personalmangels. 2023 meldete zeitweise 
(in den krankheitsintensiven Monaten Januar und März) 
jede siebte Kindertageseinrichtung in NRW eine Personal-
unterdeckung, was in 92 % der Fälle Angebotseinschrän-
kungen durch reduzierte Betreuungszeiten oder Teil- bzw. 
Gruppenschließungen zur Folge hatte (Autor:innengruppe 
Forschungsverbund DJI/TU Dortmund, 2024). Vor allem 
in Monaten mit hohen krankheitsbedingten Personalaus-
fällen müssen demnach viele Eltern kurzfristig alternative 
Betreuungsmöglichkeiten schaffen. 

Auswertungen der KiBS-Studie (Hüsken et al., 2025) 
zeigen, dass ungeplante Schließtage wesentlich häufiger 
die Betreuung jüngerer Kinder als die von Grundschulkin-
dern betreffen. Zudem gibt es große regionale Unterschie-
de. Die Quote der betroffenen Eltern in NRW lag 2024 
mit 51 % bei den jüngeren Kindern etwas höher als der 
bundesweite Durchschnitt (45 %), während sie bei Grund-
schulkindern mit 25 % genau dem Bundesdurchschnitt 
entsprach (ebd.).

In der bundesweiten Erwerbspersonenbefragung der 
Hans-Böckler-Stiftung berichteten 59 % der erwerbstä-
tigen oder arbeitsuchenden Eltern, deren Kinder in Kitas, 
in Schulen oder von Tageseltern betreut wurden, dass sie 
zwischen September und November 2024 von verkürzten 
Öffnungszeiten und/oder Schließungen betroffen waren. 
Die häufigste Strategie, mit diesen Einschränkungen 
umzugehen, war eine Aufteilung der Kinderbetreuung zwi-
schen den Partner:innen. Auch konnte oft auf Verwand-
te oder Freund:innen zurückgegriffen werden. Jedoch 
mussten nach eigenen Angaben auch 48 % der Mütter 
und 43 % der Väter Urlaub nehmen oder Überstunden 
abbauen. Auch eine Reduktion der Arbeitszeit wurde häu-
fig – von 40 % der Mütter und 33 % der Väter – genannt 
(Hans-Böckler-Stiftung, 2025). 
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benötigte Betreuungsumfang unterschritten wird. Diese 
Kinder besuchen eine Übermittagsbetreuung oder eine 
sonstige Form der Betreuung, die Eltern bräuchten aber 
eigentlich einen Ganztagsplatz (Hüsken et al., 2024). Zu 
beachten ist zudem, dass in NRW ein hoher Ausbaubedarf 
besteht, um den ab dem Schuljahr 2026/27 bestehenden 
Rechtsanspruch auf die ganztägige Förderung von Kin-
dern im Grundschulalter im Umfang von acht Stunden pro 
Werktag (einschließlich des Unterrichts) in einer Kinder-
tageseinrichtung oder einer Grundschule für alle Eltern 
zu erfüllen (BMBFSFJ, 2025; Huschik et al., 2025; Stöbe-
Blossey, Glaser, Krone et al., 2025). Jedoch besteht vor 
allem dann, wenn Plätze knapp sind, die Gefahr, dass ver-
mehrt ressourcenstärkere Eltern ihren Rechtsanspruch 
durchsetzen. Dies führt – neben weiteren Faktoren wie 
(hohen) Elternbeiträgen, fehlenden Informationen oder 
sprachlicher Barrieren – zu einer selektiven Nutzung der 
Ganztagsförderung und kann mit dazu führen, dass die 
mit dem Rechtsanspruch erhofften bildungs- und sozial-
politischen Potenziale, wie der Abbau herkunftsbedingter 
Ungleichheit von Bildungschancen durch ganztägige 
Förderung und die Armutsprävention durch die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nicht aus-
geschöpft werden (Glaser & Stöbe-Blossey, 2025).

Institutionelle Betreuung und Großeltern als 
wichtigste Säulen der Kinderbetreuung für Eltern 
in NRW

Neben institutioneller Kinderbetreuung sind Großeltern 
eine wichtige Säule der Betreuung; sie stellen für zahlrei-
che Eltern eine verlässliche Betreuungsmöglichkeit dar. 
Viele Großeltern betreuen ihre Enkelkinder regelmäßig 
und sind zudem häufig die erste Anlaufstelle bei Notfäl-
len. Dabei zeigt sich, dass „Großeltern mit dem Ausbau 
der Kindertagesbetreuung nicht als Betreuungspersonen 
‚substituiert‘ wurden, sondern vielmehr vermehrt mit 
der Nutzung von Kita-Angeboten und dem schulischen 
Ganztag kombiniert werden“ (Barschkett et al., 2022, 
S. 51). Zudem finden sich Hinweise, dass sich eine Groß-
elternbetreuung positiv auf die Zufriedenheit der Eltern 
mit der Kinderbetreuung sowie auf die Zufriedenheit der 
Mütter mit ihrer Freizeitgestaltung auswirkt (Barschkett 
et al., 2022).

Die Betreuungsbedarfe für Kinder im Kindergartenalter 
(drei Jahre bis Schuleintritt) sind vergleichsweise gut ge-
deckt. Für 87 % der Kinder dieser Altersstufe in NRW war 
der elterliche Betreuungsbedarf vollständig gedeckt, für 
8 % überstieg der Bedarf die Nutzung (der gewünschte 
Betreuungsumfang war größer als der angebotene). Ein 
gänzlich nicht gedeckter Bedarf betraf 2 % der Kinder 
(Nichtnutzung trotz Bedarf) und für weitere 3 % bestand 
grundsätzlich kein Bedarf. Somit zeigt sich dennoch für 
jedes zehnte Kind im Kindergartenalter, dass entweder 
ein Betreuungsplatz oder zumindest ein größerer Be-
treuungsumfang benötigt wird, aber nicht vorhanden ist 
(Kayed, Wieschke & Kuger, 2025).

Kommen die Kinder ins Grundschulalter, nimmt der elter-
liche Bedarf an institutioneller Betreuung deutlich ab. Für 
76 % der Grundschulkinder in NRW wurde 2023 ein Platz 
gewünscht, von 72 % wurde auch einer genutzt. Eine voll-
ständige Bedarfsunterdeckung im Sinne eines fehlenden 
Platzes traf demnach auf 4 % der Kinder zu. Die meisten 
betreuten Kinder besuchten dabei eine Ganztagsschule 
(65 %) oder eine Übermittagsbetreuung (29 %), be-
deutend weniger einen Hort25 (4 %) oder eine andere 
Form der institutionellen Betreuung (1 %). Zu beachten 
ist neben der Quote der Platzbedarfsunterdeckung von 
4 %, dass bei weiteren 7 % der Grundschulkinder der 

25	 Siehe hierzu Stöbe-Blossey, Glaser, Krone et al. (2025, S. 26): „Im Jahr 

2003 wurde auf der Basis eines Grundlagenerlasses die OGS [Offene 

Ganztagsschule] landesweit als Regelangebot eingeführt und eine auf 

der Kooperation von Schulen und Trägern der Jugendhilfe basierende 

Infrastruktur geschaffen. Die bis dahin bestehenden Horte, organisiert 

in der Regel in einzelnen Gruppen in altersgemischten Einrichtungen, 

wurden seitdem kontinuierlich abgebaut.“ 

Knapp 30 % der 
Kinder unter drei 
Jahren werden 
ausschließlich 
von ihren Eltern 
betreut.
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Abbildung 3-21: Kombinationen aus institutioneller Betreuung, Betreuung durch Großeltern und Betreuung durch 
andere private Personen von Kindern verschiedener Altersstufen (bis 11 Jahre) in NRW, 2023, in %

* 	Andere Betreuungskombinationen sind Kombinationen aus institutioneller Betreuung, Betreuung durch die Großeltern und Betreuung durch andere 

private Personen (Geschwister, bezahlte oder unbezahlte Helfer:innen), die nicht bereits ausgewiesen wurden.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Kinder unter 3 Jahren: n=442, Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt: n=601, Schulkinder bis 11 Jahre: 

n=739
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Für NRW geben die AID:A-Daten Aufschluss darüber, wie 
Kinder verschiedener Altersstufen an einem Werktag 
üblicherweise betreut werden (Abbildung 3-21). Während 
noch knapp 30 % der Kinder unter drei Jahren aus-
schließlich von ihren Eltern betreut werden, sind es bei 
Kindern im Kindergartenalter (drei Jahre bis Schuleintritt) 
nur noch 3 %. Hingegen wird ein Viertel der Kinder im 
Grundschulalter (bis elf Jahre) außerhalb der Unterrichts-
zeiten ausschließlich von den Eltern betreut. Eine neben 
den Eltern rein institutionelle Betreuung ist mit 53 % vor 
allem unter Kindern im Kindergartenalter weitverbreitet. 
Auch eine Kombination von institutioneller Betreuung und 
Großeltern kommt bei Kindern dieser Altersgruppe sehr 
oft vor (32 %). Dass neben den Eltern ausschließlich die 
Großeltern mitbetreuen, ist bei Kindern unter drei Jahren 
(13 %) und dann wieder bei Schulkindern (11 %) eine gän-
gige Lösung der Betreuungsproblematik. Bei 8 % bis 14 % 
der Kinder kommen andere Betreuungskombinationen 
zum Einsatz, jeweils mit einer Mitbetreuung durch andere 
private Personen (darunter Geschwister), bezahlte oder 
unbezahlte Helfer:innen.

Hohe Zufriedenheit mit institutioneller 
Kinderbetreuung 

Für das subjektive Vereinbarkeitsempfinden spielt es auch 
eine große Rolle, ob Eltern, deren Kinder institutionell 
betreut werden, mit dieser Betreuung zufrieden sind und 
ihre Kinder dort gut aufgehoben wissen. In AID:A werden 
Eltern (bzw. jeweils die Hauptauskunftsperson) zu ihrer 
Zufriedenheit mit der institutionellen Betreuung ihrer 
Kinder befragt. Aus Abbildung 3-22 geht hervor, dass die 
Mehrheit der befragten Eltern – trotz der beschriebenen 
Betreuungslücken – zufrieden mit der institutionellen Be-
treuung ihrer Kinder ist. Dies bezieht sich vermutlich auf 
die Qualität der Betreuung und die vertrauensvolle Bezie-
hung zu den Erzieher:innen. Besonders häufig zufrieden 
sind mit mehr als drei Vierteln Eltern mit Kindern unter 
drei Jahren (78 %), bei Eltern von Kindern im Kindergar-
tenalter oder Grundschulalter ist der Anteil Zufriedener 
mit je rund zwei Dritteln etwas geringer (jeweils 67 %). 
Nicht oder eher nicht zufrieden sind nur 3 % der Eltern 
(Kinder unter drei Jahren) bzw. jeweils 6 % der Eltern 
(Kinder im Kindergartenalter oder im Grundschulalter).
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Flexible Arbeitszeiten und institutionelle 
U3-Betreuung reduzieren Vereinbarkeitskonflikte 
von Vätern stärker als von Müttern

Die dargestellten Zusammenhänge zwischen elterlichen 
Vereinbarkeitskonflikten und individuellen Elternmerkma-
len, Arbeitsplatzbedingungen sowie der Betreuungssitu-
ation der Kinder werden im Folgenden multivariat unter-
sucht. Zu diesem Zweck wird ein Probit-Modell geschätzt, 
das die Wahrscheinlichkeit, dass Mütter oder Väter von 
starken Work-to-Family-Konflikten berichten, in Abhän-
gigkeit von verschiedenen Faktoren (Variablen) anzeigt. 
Die seltener wahrgenommenen Family-to-Work-Konflikte 
werden nicht multivariat untersucht. Durch den quer-
schnittlichen Charakter der Analyse können keine kausa-
len Zusammenhänge identifiziert werden. Jedoch hilft die 
Analyse zu verstehen, welche Merkmale auch dann mit 
(erhöhten) Vereinbarkeitskonflikten von Eltern assoziiert 
sind, wenn die jeweiligen anderen Faktoren konstant ge-
halten werden (ceteris paribus, c. p.: unter sonst gleichen 
Umständen). Zudem wird das Modell für Mütter und Väter 
getrennt geschätzt. 

Unten stehend sind die marginalen Effekte der unabhän-
gigen Modellvariablen zusammen mit den entsprechen-
den 95%-Konfidenzintervallen aus der Probit-Schät-
zung für väterliche (Abbildung 3-23) und mütterliche 
(Abbildung 3-24) Work-to-Family-Konflikte abgebildet. 

Abbildung 3-22: Elterliche Zufriedenheit (Hauptauskunftsperson) mit der Betreuung institutionell betreuter Kinder 
verschiedener Altersstufen in NRW, 2023, in %

Die Kategorien „Trifft nicht zu“ und „Trifft eher nicht zu“ wurden zusammengefasst.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Kinder unter 3 Jahren: n=253, Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt: n=635, Schulkinder bis 11 Jahre: 

n=642; 95%-Konfidenzintervalle
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Punktschätzer kleiner null zeigen an, dass eine Variable 
mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für hohe Verein-
barkeitskonflikte einhergeht, wohingegen Werte größer 
null eine höhere Wahrscheinlichkeit anzeigen. Für Väter 
zeigt sich, dass ein tertiärer Bildungsabschluss c. p. nicht 
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für starke Work-to-
Family-Konflikte assoziiert ist (Punktschätzer nahe null). 
Anders verhält es sich bei Müttern, bei denen ein entspre-
chend hohes Bildungsniveau c. p. mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit für Work-to-Family-Konflikte einhergeht 
(positiver Punktschätzer mit Konfidenzintervall außerhalb 
der Null). 

Während bei Vätern die Ausübung einer Teilzeitstelle (im 
Vergleich zu einer Vollzeitstelle) c. p. mit selteneren Work-
to-Family-Konflikten korreliert (jedoch nur signifikant auf 
dem 10%-Niveau), ist für Mütter ein solcher Zusammen-
hang nicht gegeben (Punktschätzer nahe null). Letzter 
Befund weicht von den im Vorigen dargestellten bivariaten 
Zusammenhängen ab, bei denen der Anteil der Mütter mit 
starken Work-to-Family-Konflikten unter Teilzeiterwerbs-
tätigen geringer war als unter Vollzeiterwerbstätigen. Dies 
kann verschiedene Gründe haben. Es ist denkbar, dass 
sich der bivariate Zusammenhang zwischen Arbeitszeit 
und Work-to-Family-Konflikten durch andere Variablen 
im Modell erklären lässt. So zeigt sich beispielsweise, 
dass Mütter in Vollzeit häufiger von flexiblen Arbeitszei-
ten berichten als Mütter in Teilzeit (ohne Abbildung). Im 
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gig von ihrem Niveau digitaler Kommunikation). Dieser 
Zusammenhang zeigt sich wiederum – anders als in den 
bivariaten Ergebnissen – für Väter nicht. Die Punktschät-
zer für einen zeitlichen Aufwand für den Arbeitsweg von 
mehr als 90 Minuten an einem üblichen Werktag sind für 
Väter und Mütter positiv (was c. p. auf häufigere Work-to-
Family-Konflikte hindeutet), jedoch nur für Väter knapp 
signifikant.

In Bezug auf die Aufteilung der Care-Arbeit in Paar-
familien (bei Alleinerziehenden muss diese gänzlich 
allein übernommen werden) zeigt sich, dass Väter, deren 
Partnerin bedeutend mehr Care-Arbeit übernimmt (Refe-
renzgruppe), im Einklang mit den bivariaten Ergebnissen 
mit c. p. deutlich höherer Wahrscheinlichkeit von starken 
Work-to-Family-Konflikten berichten. Väter in anderen 
Konstellationen scheinen sich c. p. im Hinblick auf Verein-
barkeitskonflikte nur wenig voneinander zu unterschei-
den, wobei Väter, die mehr Care-Arbeit als ihre Partne-
rinnen übernehmen, sowie alleinerziehende Väter noch 
etwas seltener von Work-to-Family-Konflikten betroffen zu 
sein scheinen als Väter, die etwa genauso viel Care-Arbeit 
wie ihre Partnerinnen übernehmen, oder solche, deren 
Partnerin zwar mehr, aber nicht bedeutend mehr Care-
Arbeit übernimmt. In der Probit-Schätzung der Mütter 

multivariaten Modell könnte der Zusammenhang zwi-
schen Arbeitszeit und Vereinbarkeitskonflikten gänzlich 
durch diese und andere erklärende Variablen aufgefangen 
werden. Zudem ist es möglich, dass durch die Konstant-
haltung aller erklärenden Variablen im Modell Konstellati-
onen entstehen, die in der Realität nicht vorkommen, was 
sich auch in den Ergebnissen niederschlagen kann. 

Neben dem Arbeitszeitumfang ist auch die wöchentliche 
Homeoffice-Nutzung nur bei Vätern c. p. mit selteneren 
Vereinbarkeitskonflikten assoziiert. Hingehen scheint 
die tägliche Möglichkeit, die Arbeitszeiten flexibel an die 
eigenen Bedürfnisse anzupassen, bei Vätern sowie noch 
stärker bei Müttern mit c. p. selteneren Work-to-Family-
Konflikten einherzugehen. Beide Befunde stehen im Ein-
klang mit den vorangegangenen bivariaten Ergebnissen. 

Väter, die täglich oder mehrmals täglich im Privatleben 
für berufliche Zwecke digital kommunizieren, haben c. p. 
eine höhere Wahrscheinlichkeit für hohe Work-to-Family-
Konflikte. Für Mütter zeigt sich dieser Zusammenhang 
nicht. Jedoch scheinen jene Mütter, die angeben, sich 
durch Aufgaben, die sie im Privatleben für ihren Beruf er-
ledigen müssen, sehr gestört zu fühlen, c. p. häufiger von 
Work-to-Family-Konflikten betroffen zu sein (unabhän-

Abbildung 3-23: Marginale Effekte der Probit-Schätzung von starken Work-to-Family-Konflikten bei Vätern in NRW, 2023

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Väter: n=763
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Abbildung 3-24: Marginale Effekte der Probit-Schätzung von starken Work-to-Family-Konflikten bei Müttern 
in NRW, 2023

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Mütter: n=715
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zeigen sich c. p. bei keiner Gruppe auf dem 5%-Niveau 
signifikante Unterschiede zur Referenzgruppe (Mutter mit 
bedeutend mehr Care-Arbeit). Jedoch scheinen Mütter, 
die mehr (aber nicht bedeutend mehr) Care-Arbeit als 
ihre Partner übernehmen, und solche, die etwa genau-
so viel erledigen, seltener von Vereinbarkeitskonflikten 
betroffen zu sein als Mütter der drei anderen Kategorien 
(Mutter mit bedeutend mehr Care-Arbeit, Vater mit mehr 
Care-Arbeit, alleinerziehend). Sowohl bei Müttern als auch 
bei Vätern spiegeln sich bezüglich dieser Variable die bi-
variaten Ergebnisse in den Punktschätzern wider.

Hinsichtlich der Betreuungssituation von (potenziell vor-
handenen) sehr jungen Kindern wurde eine unabhängige 
Variable in das Modell aufgenommen, die erstens angibt, 
ob mindestens ein Kind unter drei Jahren im Haushalt 
lebt, das nicht institutionell betreut wird (Referenzgrup-
pe), ob es zweitens ein oder mehrere U3-Kinder im Haus-
halt gibt, diese jedoch alle institutionell betreut werden 
oder ob drittens kein U3-Kind, sondern nur ältere Kinder 
mit im Haushalt leben. Signifikante Zusammenhänge 
zeigen sich nur für Väter. Im Vergleich zu Vätern, bei denen 
mindestens ein U3-Kind ohne institutionelle Betreuung im 

Die multivariate Analyse deutet darauf hin, dass Verein-
barkeitskonflikten von Vätern leichter mit Maßnahmen 
begegnet werden kann als jenen von Müttern. Während 
z. B. die wöchentliche Homeoffice-Nutzung bei Vätern 
mit weniger Work-to-Family-Konflikten assoziiert ist, zeigt 
sich dies für Mütter nicht. Auch scheinen Väter von einer 
institutionellen Betreuung sehr junger Kinder im Hinblick 
auf ihre Work-to-Family-Konflikte zu profitieren, während 
es für Mütter schwer bleibt, Beruf und Familie zu verein-
baren. Hier bedarf es ganzheitlicher Maßnahmen, die 
auch das (gelebte) Rollenverständnis von Eltern in den 
Blick nehmen und zielgenau dort ansetzen, wo Müttern 
geholfen werden kann. 

Haushalt lebt, haben Väter mit betreuten U3-Kindern so-
wie Väter ohne U3-Kinder im Haushalt c. p. seltener Work-
to-Family-Konflikte. Dieser Zusammenhang erscheint 
plausibel, wider Erwarten zeigt er sich jedoch nicht für 
Mütter, die sich hinsichtlich ihrer Work-to-Family-Konflikte 
(unter Konstanthaltung der anderen beobachteten Merk-
male) nicht nach diesen Kategorien unterscheiden. 



4	 ÖKONOMISCHE SITUATION 

VON FAMILIEN



Rund jede:r sechste 
Einwohner:in in NRW gilt als 
einkommensarmutsgefährdet.

Über die Hälfte 
der Alleinerziehenden in NRW 
ist von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht.

Jedes vierte 
minderjährige Kind in NRW ist 
von Armut im Haushaltskontext 
bedroht.

Knapp zwei Drittel 
der Familien in NRW haben 
Schulden, etwa die Hälfte von ihnen 
fühlt sich durch diese belastet.

Fast jeder fünfte  
Familienhaushalt in NRW lebt in 
einer überbelegten Wohnung.
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Medianeinkommen von Familienhaushalten in NRW 
etwas niedriger als im Bund

Nach Daten der Europäischen Erhebung über Einkommen 
und Lebensbedingungen (EU-SILC), die in Deutschland 
seit 2020 als Unterstichprobe in den Mikrozensus inte-
griert ist (MZ-SILC), verfügten die Personen in privaten 
Haushalten in NRW 2024 über ein mittleres bedarfsge-
wichtetes Haushaltsnettoeinkommen bzw. Nettoäquiva-
lenzeinkommen in Höhe von 27.288 Euro pro Jahr (Ab-
bildung 4-1), das entspricht auf zwölf Monate gerechnet 
2.274 Euro pro Monat. Paare mit und ohne Kinder wiesen 
im Mittel höhere Einkommen, Alleinerziehende und Allein-
lebende geringere Einkommen auf (ebd.). Unterschiede 
in der Größe und Zusammensetzung der Haushalte sind 
hierbei durch die Äquivalenzgewichtung bereits berück-
sichtigt (siehe Textbox). Während die mittleren Nettoäqui-
valenzeinkommen von Haushalten ohne Kinder in NRW 
geringfügig über dem Median des Bundesgebiets liegen, 
liegen die von Haushalten mit Kindern etwas darunter 
(Abbildung 4-1).

In den nächsten 
Jahren werden 
nur geringe 
bis moderate 
Einkommens
zuwächse 
prognostiziert.

4.1	 Haushaltseinkommen und 
monetäre Armut

Die Einkommen privater Haushalte in Deutschland haben 
sich in den letzten 20 Jahren mehrheitlich positiv ent-
wickelt. Vor allem zwischen 2014 und 2021 stiegen die 
bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommen infla-
tionsbereinigt stark an (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales [BMAS], 2025a; Grabka, 2025a, 2025b). 
Dazu trugen u. a. die gestiegene Frauenerwerbstätigkeit, 
sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Reallöhne und der 
Rückgang des Niedriglohnsektors, insbesondere in Ost-
deutschland, bei (Grabka, 2025b). Die Coronapandemie 
und der Krieg in der Ukraine sowie die damit verbundenen 
hohen Preissteigerungen insbesondere für Nahrungs-
mittel und Energie in den Jahren 2022 und 2023 haben 
jedoch die Realeinkommen wieder spürbar geschmälert 
(BMAS, 2025a; Grabka, 2025a; Niehuis & Stockhausen, 
2024). Familien mit niedrigen Einkommen hatten hierbei 
die höchste Teuerungsrate zu verkraften, da sie einen grö-
ßeren Anteil ihres Einkommens für diese Güter aufwen-
den müssen und zudem weniger auf finanzielle Rücklagen 
zurückgreifen können als Familien und andere Haushalte 
mit höheren Einkommen (Tober, 2025). Zuletzt hatte sich 
die Inflation wieder abgeschwächt, aber angesichts der 
seit Februar 2026 wieder stark steigenden Energieprei-
se infolge der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten 
ist für die kommenden Monate mit einem deutlichen 
Wiederanstieg der Inflationsrate zu rechnen (Deutsche 
Bundesbank, 2026). Aufgrund der weiter angespannten 
wirtschaftlichen Lage und anhaltender Strukturprobleme 
prognostizieren Wirtschaftsforscher:innen für die nächs-
ten Jahre nur geringe bis moderate Einkommenszuwäch-
se der privaten Haushalte in Deutschland (Projektgruppe 
Gemeinschaftsdiagnose, 2025; Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
[SVR Wirtschaft], 2024, 2025).
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Abbildung 4-1: Median des Nettoäquivalenzeinkommens1) in NRW und Deutschland, 20242), nach Haushaltstyp3), 
in Euro pro Jahr

1) 	 Nettoeinkommen=Bruttoeinkommen (Summe aller Bruttoeinkommenskomponenten auf persönlicher und Haushaltsebene) abzüglich 

Vermögenssteuern, regelmäßig geleisteter Geldtransfers zwischen privaten Haushalten, Einkommensteuern und Sozialbeiträgen. Äquivalenz

gewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Dargestellt sind die Äquivalenzeinkommen gemessen am Bundesmedian.

2) 	 Einkommensreferenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung.

3) 	 Kinder sind hier als Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie als Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch 

abhängig sind, definiert.

Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-SILC) – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2025a, Tabelle AR8.0; eigene Darstellung
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Einkommensungleichheit hat zugenommen

Analysen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) für Deutschland belegen, dass die ungleiche 
Verteilung der Haushaltseinkommen seit Mitte der 
1990er-Jahre zugenommen hat (BMAS, 2025a; Grabka, 
2025a, 2025b). Zwar haben alle Einkommensschichten 
über die Zeit reale Zuwächse erfahren. Die Einkommen im 
untersten Zehntel der Einkommensverteilung sind jedoch 
zwischenzeitlich immer wieder gesunken und befanden 
sich 2021 wieder auf dem Niveau von 1995, während 
höhere Einkommen bis dato Steigerungsraten von 12 % 
bis zu 58 % verzeichneten (Grabka, 2025b, Abbildung 6). 
Entsprechend ist der Gini-Koeffizient27 der verfügbaren 
Äquivalenzeinkommen – ein gängiges Maß für die Un-
gleichverteilung – nach Daten des SOEP längerfristig von 
0,282 (2010) auf 0,310 (2022) gestiegen (BMAS, 2025a, 
Indikator G01, Datenbasis SOEP). Auf Basis des Mikro-
zensus und der Europäischen Erhebung über Einkommen 
und Lebensbedingungen (MZ-SILC) ist der Trend weniger 
eindeutig erkennbar, da der Gini-Koeffizient eine größere 
Schwankungsbreite aufweist (Niehuis & Stockhausen, 
2024; Destatis, 2026b).28 Nach Daten von MZ-SILC lag 
der Gini-Koeffizient in Deutschland im Einkommensjahr 
2023 (Erhebungsjahr 2024) bei 0,295 und damit im EU-
Durchschnitt von 0,294 (Eurostat, 2026, DOI: 10.2908/
ILC_DI12). NRW verzeichnete demgegenüber einen etwas 
höheren Gini-Koeffizienten der Äquivalenzeinkommen 
von 0,305 (Statistische Ämter des Bundes und der Län-
der, 2025a, Tabelle AR.7). Auch in NRW zeigt sich länger-
fristig ein Anstieg der Einkommensungleichheit (MAGS 
NRW, 2020, 2026).

Ein weiteres Maß für die Ungleichverteilung ist das Quin-
tilverhältnis (S80/S20-Quote), das das Einkommen des 
reichsten Fünftels der Bevölkerung zu dem des ärmsten 
Fünftels in Beziehung setzt. Im Erhebungsjahr 2024 lag 
das Quintilverhältnis der Nettoäquivalenzeinkommen, 
bezogen auf das Einkommensjahr 2023, in Deutschland 
bei 4,5 (Abbildung 4-2), d. h., die reichsten 20 % der Be-
völkerung verfügten über ein 4,5-mal höheres Einkommen 
als die ärmsten 20 %. NRW verzeichnete zusammen mit 

27	 Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß der relativen Konzentra-

tion bzw. Ungleichheit der Einkommensverteilung und kann einen Wert 

zwischen 0 und 1 annehmen. Im Fall der Gleichverteilung ergibt sich 

für den Gini-Koeffizienten ein Wert von 0 und im Fall der Konzentration 

des gesamten Einkommens auf nur eine Person ein Wert von 1. Je hö-

her der Gini-Koeffizient, desto ungleicher ist das Einkommen verteilt.

28	 Das liegt u. a. an der unterschiedlichen Erfassung der Einkommen und 

den Zeitreihenbrüchen im Mikrozensus, siehe dazu weiter unten.

Median des Nettoäquivalenzeinkommens

Das Nettoäquivalenzeinkommen ist ein nach Zahl 
und Alter der Haushaltsmitglieder gewichtetes 
Nettoeinkommen. Es wird in Einkommens- und Ar-
mutsanalysen anstelle des tatsächlichen Einkom-
mens verwendet. Damit werden die Einkommen 
von Personen, die in Haushalten unterschiedlicher 
Größe und Zusammensetzung leben, vergleichbar 
gemacht. In größeren Haushalten treten typischer-
weise Kostenvorteile gegenüber Singlehaushalten 
beispielsweise durch die gemeinsame Nutzung von 
Wohnraum und Haushaltsgeräten auf. Die Gewich-
tung des Einkommens mittels einer Äquivalenz
skala trägt diesen Unterschieden Rechnung.

Nach der international anerkannten und in 
Einkommensanalysen zumeist verwendeten 
modifizierten OECD-Skala erhält die Hauptein-
kommensperson das Gewicht 1,0. Alle weiteren 
Haushaltsmitglieder im Alter von 14 Jahren und 
älter erhalten das Gewicht 0,5 und Kinder unter 
14 Jahren das Gewicht 0,3.26 Das Nettoäquivalenz-
einkommen ergibt sich daraus, dass das Netto-
einkommen des Haushalts durch die Summe der 
Gewichte geteilt wird. „Ein Paar mit 2 Kindern 
unter 14 Jahren hätte daher bei einem verfüg-
baren Einkommen von 4.500 Euro monatlich ein 
Äquivalenzeinkommen von 2.142,86 Euro (4.500/
(1,0+0,5+2*0,3) =2.142,86). Die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einer alleinlebenden Person mit 
einem Einkommen von 2.142,86 Euro würde die-
sem Haushalt als gleichwertig angesehen werden“ 
(BMAS, 2025b).

Der Median (Zentralwert) ist der mittlere Wert in 
einer nach Größe aufsteigenden Datenreihe. Er 
teilt die Reihe in zwei gleich große Hälften. Bezo-
gen auf die Einkommensverteilung bedeutet dies: 
Eine Hälfte der Bevölkerung hat höhere, die andere 
Hälfte niedrigere Einkommen als der Median. Der 
Median ist robuster gegenüber Ausreißern nach 
oben als der (arithmetische) Mittelwert. Das Me-
dianeinkommen ist daher in der Regel niedriger als 
das Durchschnittseinkommen, das durch wenige 
sehr hohe Einkommen nach oben verzerrt wird.

26	 Die Gewichtung beruht auf vereinfachenden Annahmen, etwa, dass 

alle Haushaltsmitglieder ihre Einkommen zusammenlegen und gleich 

verteilen, sodass alle dasselbe Wohlstandsniveau erreichen. Kritisch 

diskutiert wird u. a., ob die Bedarfe von Kindern unterschätzt und die 

Einspareffekte in ärmeren Haushalten überschätzt werden (Garbus-

zus et al., 2018).
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Abbildung 4-2: Quintilverhältnis (S80/S20-Quote) des Nettoäquivalenzeinkommens in den Bundesländern, 20241)

1) 	 Einkommensreferenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala.

Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-SILC) – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2025a, Tabelle AR7; eigene Darstellung
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Bayern das höchste Quintilverhältnis im Vergleich der 
Bundesländer (4,8). Damit bestätigt auch dieser Indikator, 
dass die Einkommensungleichheit in NRW besonders aus-
geprägt ist.

Armutsrisiko der Bevölkerung ist gestiegen

Mit dem Anstieg des Medianeinkommens hat sich auch 
die Schwelle, unterhalb deren ein Einkommen als niedrig 
und eine Person als armutsgefährdet gilt, im Zeitverlauf 
deutlich erhöht. Beispielsweise galten in NRW im Jahr 
2010 Paarhaushalte mit zwei Kindern unter 14 Jahren 
als armutsgefährdet, wenn ihr verfügbares Einkommen 
weniger als 1.711 Euro im Monat betrug (MAGS NRW, 
2025, Indikator 7.2). Im Jahr 2024 lag die sog. Armutsge-
fährdungsschwelle für Paarhaushalte mit zwei Kindern bei 
2.709 Euro (Tabelle 4-1). 

Der Anstieg des Medianeinkommens und damit der 
Armutsgefährdungsschwelle sowie das Zurückbleiben 
der Einkommen am untersten Rand haben dazu geführt, 
dass auch das monetäre Armutsrisiko der Bevölkerung 
gestiegen ist. 2024 galt rund jede:r sechste Einwohner:in 
in NRW als einkommensarmutsgefährdet (17,8 %), d. h., 
er oder sie verfügte über weniger als 60 % des mittleren 
Nettoäquivalenzeinkommens (gemessen am Landes-
median). Jede:r Zwölfte (8,4 %) galt demgegenüber als 
einkommensreich, d. h., er oder sie verfügte über mindes-
tens 200 % des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens 
(Erstergebnisse des Mikrozensus [MZ-Kern], Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder, 2025a, Tabellen A.3 
und A.10).
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Tabelle 4-1: Armutsgefährdungs- und Reichtumsschwellen in NRW für ausgewählte Haushaltstypen, 2024, in Euro 
pro Monat

Armutsgefährdungsschwelle 
(60 % des Medians)

Reichtumsschwelle 
(200 % des Medians)

Euro pro Monat Euro pro Monat

Alleinstehende 1.290 4.300

Paare ohne Kind(er) 1.935 6.449

Alleinerziehende mit 1 Kind unter 14 1.677 5.590

Alleinerziehende mit 2 Kindern unter 14 2.064 6.879

Paare mit 1 Kind unter 14 2.322 7.739

Paare mit 2 Kindern unter 14 2.709 9.029

Paare mit 3 Kindern unter 14 3.096 10.319

Ergebnisse des Mikrozensus (MZ-Kern) – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Schwellen gemessen am Landesmedian.

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2025a, Tabellen A.7 und A.11; eigene Darstellung

Armutskonzepte und Armutsmessung

Armut ist kein feststehender oder wertfreier Be-
griff. In der Forschung gibt es unterschiedliche 
Armutskonzepte, die sich zum Teil wechselseitig 
ergänzen. So kann Armut beispielsweise als Man-
gel an finanziellen Ressourcen (Ressourcenansatz), 
Unterversorgung und Entbehrung (Deprivation) 
in zentralen Lebensbereichen (Lebensstandard-
ansatz), Einschränkung der Handlungsspielräume 
(Lebenslagenansatz), Mangel an Verwirklichungs-
chancen (Capability-Ansatz), Ausschluss von sozia-
len Rechten (Exklusionsansatz) oder Abhängigkeit 
von sozialstaatlichen Leistungen (institutioneller 
Ansatz) verstanden werden (Beste, 2017; Dittmann 
& Goebel, 2018; Hauser, 2024). Konsens besteht 
darin, dass Armut in wohlhabenden Gesellschaften 
wie Deutschland nicht absolut, sondern relativ zum 
üblichen Lebensstandard zu bestimmen ist.

Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfährt 
das Ausmaß relativer Einkommensarmut. Als 
monetär armutsgefährdet gelten einer wissen-
schaftlichen Konvention zufolge Personen, deren 
Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 60 % des 
Medianeinkommens beträgt. Dabei bleibt unbe-
rücksichtigt, welche konkreten Bedarfe damit 
gedeckt werden müssen, wie dieses Einkommen 
verwendet wird, ob die Personen verschuldet sind 
oder auch auf Vermögen (z. B. Wohneigentum) 
zurückgreifen können. Die monetäre Armutsge-
fährdung ist daher nur ein indirekter – allerdings 
zentraler – Indikator für Mangellagen und fehlende 
Teilhabe. Die konkrete Lebenssituation kann sehr 
unterschiedlich sein (vgl. Kapitel 5.1).
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MZ-Kern wird aufgrund der Stichprobengröße von 
1 % der Bevölkerung für näherungsweise Armuts-
messungen auf und unterhalb der Ebene der 
Bundesländer genutzt. Die geringeren Fallzahlen 
der Unterstichprobe MZ-SILC sind für tiefer ge-
gliederte Analysen nicht geeignet. Bei MZ-SILC ist 
zudem zu beachten, dass der Haushaltstyp und 
das Einkommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
gemessen werden. Die Angaben zum Haushaltstyp 
beziehen sich auf das Befragungsjahr, die Angaben 
zum Einkommen auf das Vorjahr. Dies kann in den 
Fällen zu Fehleinschätzungen des Armutsrisikos 
führen, in denen sich die Haushaltszusammenset-
zung gegenüber dem Vorjahr verändert hat (z. B. 
durch Trennung/Scheidung, Geburt von Kindern 
oder Auszug eines Kindes) (BMFSFJ, 2025). 

Tabelle 4-2 zeigt zu Vergleichszwecken die auf Basis 
beider Stichproben des Mikrozensus ermittelten Armuts-
gefährdungsquoten für unterschiedliche Haushaltstypen 
und Lebensformen in NRW.30 Zu berücksichtigen ist, dass 
sich u. a. die zugrunde liegenden Einkommensdaten auf 
unterschiedliche Zeiträume (Vorjahr oder Vormonat) und 
Einkommenskonzepte beziehen, Kinder in beiden Stich-
proben unterschiedlich definiert sind (siehe Anmerkungen 
zur Tabelle) und sich die Armutsgefährdungsquoten in 
MZ-SILC auf den Bundesmedian und in MZ-Kern auf den 
geringfügig niedrigeren Landesmedian der Äquivalenzein-
kommen beziehen. Die größte Abweichung zeigt sich wie 
erwartet bei Alleinerziehenden (bzw. einer/einem Erwach-
senen) mit Kind(ern). Die für Alleinerziehende (bzw. eine:n 
Erwachsene:n) mit Kind(ern) auf Basis von MZ-Kern 
ermittelte Armutsgefährdungsquote liegt über zehn Pro-
zentpunkte über der auf Basis von MZ-SILC ermittelten 
Quote. Die oben genannten methodischen Differenzen 
legen nahe, dass die nach MZ-Kern ermittelte Quote die 
wahre Armutsgefährdung (insbesondere) Alleinerziehen-

30	 Als Haushalt zählt im Mikrozensus jede zusammenwohnende und eine 

wirtschaftliche Einheit bildende Personengemeinschaft (Mehrperso-

nenhaushalte) sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften 

(Einpersonenhaushalte). Grundlage für die Abgrenzung von Lebens-

formen, wie sie in Kapitel 2.1 beschrieben wurden, sind die sozialen 

Beziehungen zwischen den Haushaltsmitgliedern, d. h. Partnerschaft 

und Elternschaft. Die in Tabelle 4-2 in der linken Spalte dargestellten 

Haushaltstypen sind jedoch weitgehend mit den in der rechten Spalte 

dargestellten Lebensformen vergleichbar. Bei allen Haushaltstypen ist 

mit „zwei Erwachsenen“ stets ein Paar (Ehepaar oder Lebensgemein-

schaft) gemeint, „Kind“ bzw. „Kinder“ bezieht sich ausschließlich 

auf Kinder in der jeweiligen Altersabgrenzung (unter 18 bzw. unter 

25 Jahren). Dagegen können Lebensformen mit Kindern (z. B. ein Paar 

mit Kindern) auch ältere Kinder enthalten, solange das jüngste Kind in 

der Familie minderjährig ist.

Zur Armutsmessung wird in Deutschland je nach 
Verwendungszweck auf unterschiedliche Daten-
quellen zurückgegriffen.29 Die Europäische Er-
hebung über Einkommen und Lebensbedingungen 
(EU-SILC), die seit 2020 als Unterstichprobe in 
den Mikrozensus integriert ist (MZ-SILC), ist die 
amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von 
Armut und Lebensbedingungen auf Bundes- und 
europäischer Ebene (Destatis, 2025f). In MZ-SILC 
werden, jeweils bezogen auf das Vorjahr der Erhe-
bung, auskunftspflichtig alle Einkommensbestand-
teile der einzelnen Haushaltsmitglieder und deren 
genaue Höhe erhoben. „Dieses EU-weit einheitliche 
Vorgehen trägt dazu bei, dass auch selten anfallen-
de oder unregelmäßige Einkommen sowie Einkom-
men von geringer Höhe erfasst werden“ (ebd.). Im 
Kernprogramm des Mikrozensus (MZ-Kern) wird 
das Haushaltsnettoeinkommen dagegen ledig-
lich für den der Befragung vorhergehenden Monat 
und per Selbsteinstufung in Einkommensklassen 
erhoben. Dabei wird das Einkommen der Haushalte 
in MZ-Kern untererfasst. Dies betrifft insbesondere 
Haushalte, bei denen kleinere Fallzahlen zu unge-
nauen Schätzwerten führen können, sowie Haus-
halte, die ihr Einkommen aus vielen verschiedenen 
Quellen – etwa Erwerbstätigkeit, Familien- und So-
zialleistungen, Unterhalt und privaten Transfers – 
beziehen (z. B. Alleinerziehende und kinderreiche 
Haushalte) (Kühnen, 2025). Zwar lassen sich auch 
auf Basis klassierter Einkommensangaben der Be-
fragten valide Einkommens- und Armutsanalysen 
durchführen (Hochgürtel, 2019; Stauder & Hüning, 
2004). Aufgrund der Untererfassungen sind aber 
„die Einkommensangaben auf Basis MZ-Kern und 
die daraus abgeleiteten einkommensbasierten 
Indikatoren, wie die Armutsgefährdungsquote, […] 
nur eingeschränkt interpretierbar“, wie das Statis-
tische Bundesamt (2025f) anmerkt.

29	 Zwecks Vergleichbarkeit mit der Armuts- und Sozialberichterstat-

tung auf Landes- und Bundesebene stützt sich der Familienbericht 

NRW auf die im Folgenden beschriebenen amtlichen Datenquellen. 

Surveydaten wie das SOEP oder AID:A eignen sich darüber hinaus 

für Analysen der Zusammenhänge monetärer Armutsgefährdung mit 

soziodemografischen Merkmalen und Unterversorgungen in anderen 

Lebensbereichen.
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Tabelle 4-2: Armutsgefährdungsquoten1) in NRW im Kernprogramm des Mikrozensus (MZ-Kern) und in der 
Unterstichprobe der Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen (MZ-SILC), 2024, in %

Haushaltstyp MC-SILC2)3) MZ-Kern4)5) Lebensform MZ-Kern4)5)

Einpersonenhaushalt  30,0 %  29,1 % Alleinstehende 27,9 %

2 Erwachsene ohne Kind  12,7 %  9,3 % Paare ohne 
Kind(er) 9,3 %

1 Erwachsene(r) mit Kind(ern) 34,1 %  45,9 % Alleinerziehende 
mit Kind(ern) 46,2 %

2 Erwachsene und 1 Kind

15,2 %

 9,8 %

Paare mit 
Kind(ern) 17,0 %2 Erwachsene und 2 Kinder  11,9 %

2 Erwachsene und 3 oder mehr 
Kinder  33,2 %

Insgesamt 17,4 %  17,8 % Insgesamt 17,8 %

1) 	 Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala.

2) 	 Einkommensreferenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemessen am Bundesmedian.

3) 	 Kinder sind hier als Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie als Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch 

abhängig sind, definiert.

4) 	 Einkommensreferenzjahr ist das Jahr der Erhebung. Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemessen am Landesmedian.

5) 	 Kinder sind hier als Personen unter 18 Jahren ohne Lebenspartner:in und eigene Kinder im Haushalt definiert.

Ergebnisse des Mikrozensus (MZ-Kern Erstergebnisse und Unterstichprobe MZ-SILC Endergebnisse).

Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2025a, Tabellen A.3 und AR.3; MAGS NRW 2025, Indikator 7.3a (Datenquelle: IT.NRW); eigene 

Darstellung

der vermutlich über- und die nach MZ-SILC ermittelte 
Quote sie unterschätzt (BMFSFJ, 2025). Dafür spricht 
auch, dass die Armutsgefährdungsquoten für andere 
Haushaltstypen weniger differieren. Für den Haushaltstyp 

„Zwei Erwachsene ohne Kind“ weist MZ-SILC eine etwas 
höhere Armutsgefährdungsquote aus als MZ-Kern. Neben 
Paaren ohne Kind kann es sich hierbei auch um Wohnge-
meinschaften handeln.
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soziale Entbehrung (Deprivation), die vorliegt, wenn sich 
Personen nach eigener Einschätzung mindestens 7 von 13 
notwendigen und wünschenswerten Gütern für ein an-
gemessenes Leben – z. B. eine vollwertige Mahlzeit jeden 
zweiten Tag, einen einwöchigen Urlaub pro Jahr, einen 
Internetanschluss oder eine angemessene Beheizung 
der Wohnung – erzwungenermaßen nicht leisten können, 
3. eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung, definiert als 
Erwerbsumfang der im Haushalt lebenden Erwachsenen 
(18 bis 64 Jahre) von weniger als 20 % des maximal mög-
lichen Umfangs (Autor:innenteam ServiKiD, 2025). Das 
wären bei einer/einem Erwachsenen im erwerbsfähigen 
Alter z. B. weniger als 46 Arbeitstage in Vollzeit pro Jahr 
oder weniger als sieben bis acht Wochenstunden über das 
ganze Jahr gerechnet.

Nach dieser Definition waren 2025 in NRW 17,6 % der Be-
völkerung armutsgefährdet, 7,0 % erheblich materiell und 
sozial depriviert und 12,1 % wiesen eine sehr geringe Er-
werbsbeteiligung auf. Die Anteile lagen jeweils über denen 
für das gesamte Bundesgebiet (16,1 % armutsgefährdet, 
5,6 % erheblich depriviert, 10,3 % sehr geringe Erwerbs-
beteiligung). Insgesamt galten 24,0 % der Bevölkerung in 
NRW als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, 
mehr als im Bundesdurchschnitt (21,2 %) und auch im 
Durchschnitt der europäischen Mitgliedstaaten (20,9 %) 
(Endergebnisse MZ-SILC, Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder, 2026, Tabelle AR.1).

Abbildung 4-3 veranschaulicht die auf Basis von MZ-SILC 
ermittelten Quoten der von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedrohten Personen in NRW nach Haushaltstypen. 
Demnach weisen Alleinlebende und vor allem Allein-
erziehende ein überdurchschnittlich hohes Armuts- und 
Ausgrenzungsrisiko auf. Mehr als jede:r dritte Alleinerzie-
hende (34,1 %) war 2024 von (monetärer) Armut und 
mehr als jede:r zweite (52,6 %) von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht. Der bei Alleinerziehenden mehr 
als bei Paarfamilien ausgeprägte Unterschied zwischen 
Armutsgefährdungs- und AROPE-Quote deutet darauf hin, 
dass Alleinerziehende nicht nur zu höheren Anteilen von 
Einkommensarmut bedroht sind als Paarfamilien, son-
dern auch häufiger materielle und soziale Entbehrungen 
erfahren (vgl. Kapitel 5.1) und ihr durch Erwerbsbeteili-
gung erwirtschaftetes Einkommen oft nicht zur Überwin-
dung der Armutsschwelle reicht.

Über ein Drittel der Alleinerziehenden in NRW ist von 
Armut und über die Hälfte von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht

Auf Ebene der Europäischen Union wird Armut breiter 
verstanden und mit sozialer Ausgrenzung in Verbindung 
gebracht. Der zentrale statistische Indikator zur Über-
wachung der EU-Armutsziele bis 2030, zu deren Er-
reichung sich auch Deutschland verpflichtet hat, ist die 
sog. AROPE-Quote (At risk of poverty or social exclusion 
rate).31 Als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 
gelten demnach Personen, die in einem Haushalt leben, 
auf den mindestens eines der drei folgenden Kriterien 
zutrifft: 1. eine monetäre Armutsgefährdung, gemessen 
als Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des 
Medianeinkommens, 2. eine erhebliche materielle und 

31	 Dieser Indikator misst die Erreichung eines der drei Kernziele in den 

Bereichen Beschäftigung, Kompetenzen und Sozialschutz, die die 

Europäische Kommission (2021) in ihrem Aktionsplan zur Europäi-

schen Säule sozialer Rechte festgelegt hat. Konkret soll EU-weit bis 

2030 die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 

Menschen um mindestens 15 Millionen reduziert werden, von denen 

mindestens 5 Millionen Kinder sein sollen.

24 % der 
Bevölkerung 
in NRW galten 
2024 als von 
Armut oder 
sozialer 
Ausgrenzung 
bedroht.
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Abbildung 4-3: Armutsgefährdungsquote1) sowie Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Personen (AROPE-Quote2)) in NRW, 2024, nach Haushaltstyp3), in %

1) 	 Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten. Einkommensreferenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. 

Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemessen am Bundesmedian.

2) 	 Anteil der Personen, die in einem Haushalt leben, auf den mindestens eines der Merkmale Armutsgefährdung, erhebliche materielle und soziale 

Deprivation und sehr geringe Erwerbsbeteiligung zutrifft, der Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

3) 	 Kinder sind hier als Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie als Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch 

abhängig sind, definiert.

Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-SILC).

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2025a, Tabellen AR.2 und AR.3; eigene Darstellung
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Abbildung 4-4: Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen (AROPE-Quote1)) in Haushalten 
mit Kind(ern)2) in den Bundesländern3), 2024, in %

1) 	 Anteil der Personen in Haushalten, auf die mindestens eines der Merkmale Armutsgefährdung, erhebliche materielle und soziale Deprivation und 

sehr geringe Erwerbsbeteiligung zutrifft, der Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.

2) 	 Kinder sind hier als Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie als Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch 

abhängig sind, definiert.

3) 	 Für das Saarland liegen keine sicheren Daten vor. Der Wert für Mecklenburg-Vorpommern ist eingeschränkt aussagefähig,

Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-SILC). 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2025a, Tabelle AR.2; eigene Darstellung
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Fasst man Paarhaushalte und Alleinerziehende mit Kin-
dern zusammen, zeigt ein Vergleich der AROPE-Quoten in 
den Bundesländern, dass Familienhaushalte in NRW ein 
überdurchschnittlich hohes Armuts- und Ausgrenzungs-
risiko haben (Abbildung 4-4). 

Dies ist vermutlich auf Struktureffekte wie etwa die so-
ziale Zusammensetzung und das Beschäftigungsniveau 
der Familien sowie die wirtschaftliche Struktur in NRW 
zurückzuführen. Für 2024 zeigt sich, dass das überdurch-
schnittliche Armuts- und Ausgrenzungsrisiko in NRW 
durch ein im Bundesvergleich schlechteres Abschnei-
den des Landes in allen drei Komponenten von AROPE 

Armutsgefährdung von Alleinerziehenden und 
Alleinstehenden längerfristig am stärksten gestiegen

Da die Stichprobe MZ-SILC keine tiefer gehenden Dif-
ferenzierungen auf Bundeslandebene erlaubt, wird im 
Folgenden auf MZ-Kern zurückgegriffen. Es sei daran erin-
nert, dass die auf dieser Basis ermittelten Armutsgefähr-
dungsquoten vermutlich überschätzt sind s. o. Weiterhin 

getrieben wird, also eine überdurchschnittlich häufige 
Einkommensarmut, erhebliche materielle oder soziale 
Deprivation und geringe Erwerbsintensität der nordrhein-
westfälischen Haushalte.
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2010er-Jahre kann u. a. darauf zurückgeführt werden, 
dass Alleinerziehende ihren relativen Einkommensvorteil 
gegenüber verheirateten Müttern im Zeitverlauf verloren 
haben (Boehle, 2019; Neuberger et al., 2019). Dazu trugen 
die gestiegene Erwerbsbeteiligung verheirateter Mütter 
(vgl. Kapitel 3.1), eine höhere Arbeitslosigkeit unter Allein-
erziehenden und sich ändernde institutionelle Rahmen-
bedingungen wie z. B. der Ausbau des Niedriglohnsektors, 
der sinkende Beitrag der Sozialtransfers zur Reduzierung 
des Armutsrisikos und die differenziellen Wirkungen der 
Vereinbarkeitspolitik bei (Hübgen, 2020; Neuberger et 
al., 2019). Die soziale Selektion ins Alleinerziehen (z. B. 
unterschiedliche Trennungswahrscheinlichkeiten von 
Paaren nach Bildungs- und Einkommensniveau) scheint 
demgegenüber eine untergeordnete Rolle zu spielen 
(BMFSFJ, 2025). Dabei sind armutsauslösende oder 
-verstärkende Faktoren – z. B. eine fehlende Berufsaus-
bildung, kindbedingte Erwerbsunterbrechungen oder eine 
Teilzeittätigkeit – oft schon vor Eintritt in das Alleinerzie-
hen gegeben (BMFSFJ, 2025; Geis-Thöne, 2019; Hübgen, 

wird im Folgenden – anders als im vorangegangenen Ab-
schnitt – nur noch auf die Armutsgefährdungsquote, also 
das Risiko von Einkommensarmut, Bezug genommen.

Abbildung 4-5 verdeutlicht, dass die Armutsrisiken von 
Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren sowie von 
Alleinstehenden längerfristig besonders stark gestiegen 
sind.32 Auch das Armutsrisiko von Alleinerziehenden mit 
ausschließlich erwachsenen Kindern erfuhr einen spür-
baren Anstieg, während die Armutsgefährdungsquoten 
der Paare mit und ohne Kinder nur moderate Anstiege 
oder Schwankungen verzeichneten. Der Anstieg des 
Armutsrisikos von Alleinerziehenden bis Mitte/Ende der 

32	 Die optisch hervorstechenden Sprünge der Armutsgefährdungsquoten 
zwischen 2020 und 2022 sind im Wesentlichen auf methodische Umstel-
lungen der Stichprobe, Befragungsmodi (Online) und Hochrechnungs-
faktoren zurückzuführen, die Vergleichbarkeit mit früheren Erhebungen 
ist daher eingeschränkt.

Abbildung 4-5: Armutsgefährdungsquoten1) in NRW, 2005 bis 2024, nach Lebensformen, in %

1) 	 Anteil der Personen, die in Familien leben, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten beträgt. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemessen 

am Landesmedian.

Ergebnisse des Mikrozensus (MZ-Kern) (2024 Erstergebnisse). Ab 2021 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 

2022. Zeitliche Schwankungen sind zum Teil auf methodische Effekte zurückzuführen (Zeitreihenbrüche 2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quelle: MAGS NRW 2025, Indikator 7.3a (Datenquelle: IT.NRW); eigene Darstellung
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2020). Allerdings ist es auch für qualifizierte, erwerbstäti-
ge Mütter schwierig, ein existenzsicherndes Einkommen 
für sich und die Kinder zu erzielen. Viele alleinerziehende 
Mütter sind daher auf ergänzende Grundsicherungsleis-
tungen angewiesen (Lietzmann & Wenzig, 2021; D. Müller 
& Lien, 2017). Im Grundsicherungsbezug fällt die Erwerbs-
aufnahme besonders alleinerziehenden Müttern schwer 
(Hamann & Wydra-Somaggio, 2024). Eine Studie, die die 
Ausstiegswege aus dem SGB II-Leistungsbezug in den 
ersten fünf Jahren nach der Geburt des ersten Kindes be-
leuchtet, zeigt, dass alleinerziehende Mütter zwar eine ge-
ringfügig höhere Chance als Mütter in Paarhaushalten auf 
eine leistungsbeendende Erwerbstätigkeit haben (9,7 % 
vs. 7,3 %), aber auch sehr viel häufiger trotz Erwerbsauf-
nahme im Leistungsbezug verbleiben (36,7 % vs. 26,7 %) 
(Hohmeyer & Boll, 2024). Außerdem ist ihre Chance, den 

Hohe Anteile armutsgefährdeter Familien bei 
großer Kinderzahl, geringer Bildung und niedriger 
Erwerbsbeteiligung der Eltern

Eine Differenzierung nach weiteren soziodemografischen 
Merkmalen zeigt, dass Mehrkindfamilien ein überdurch-
schnittlich hohes Armutsrisiko haben (Abbildung 4-6). 
Wenn vier oder mehr Kinder zu versorgen sind, muss nach 

Abbildung 4-6: Armutsgefährdungsquoten1) von Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, 2022, nach soziodemo-
grafischen Merkmalen, in %

1) 	 Anteil der Personen, die in Familien leben, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung 

in Hauptwohnsitzhaushalten beträgt. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemes-

sen am Landesmedian.

Ergebnisse des Mikrozensus (MZ-Kern).

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Leistungsbezug ohne zeitgleiche Erwerbsaufnahme zu 
verlassen, deutlich geringer (27,3 % vs. 39,0 %) (ebd.). In 
jüngster Zeit dürfte der Zuzug geflüchteter Mütter aus der 
Ukraine, deren Arbeitsmarktintegration noch auf Hemm-
nisse stößt (Gatskova et al., 2025), für den Anstieg des 
Anteils armutsgefährdeter Alleinerziehender mitverant-
wortlich sein.
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Abbildung 4-7: Armutsgefährdungsquoten1) von Kindern unter 18 Jahren in NRW, 2022, nach soziodemografischen 
Merkmalen, in %

1) 	 Anteil der Personen, die in Familien leben, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten beträgt. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemessen 

am Landesmedian.

Ergebnisse des Mikrozensus (MZ-Kern).

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Daten des Mikrozensus 2022 über die Hälfte der Familien 
in NRW mit Einkommen unterhalb der Armutsschwelle 
wirtschaften. Hier machen sich vor allem die im Vergleich 
zu Familien mit ein oder zwei Kindern erhöhten finan-
ziellen Bedarfe von Mehrkindfamilien und die geringere 
Erwerbsbeteiligung der Mütter, die dem Bildungs- und Be-
treuungsaufwand für die Kinder geschuldet ist, bemerk-
bar (Andresen et al., 2022). Dabei ist jede achte Familie 
mit drei oder mehr minderjährigen Kindern in NRW (13 %) 
eine Familie von Alleinerziehenden, in zwei Dritteln (66 %) 
der Mehrkindfamilien weisen ein oder beide Elternteile 
einen Migrationshintergrund auf (eigene Berechnungen 
auf Basis des Mikrozensus 2022).

Die höchsten Armutsgefährdungsquoten weisen Eltern 
mit einem niedrigen Bildungsniveau (höchstens Haupt-
schulabschluss) sowie mit einer sehr geringen Erwerbs-
intensität (im Vorjahr weniger als 20 % des maximal 
möglichen Erwerbsvolumens) auf (Abbildung 4-6). Ent-
sprechend tragen eine mittlere oder höhere Bildung und 
eine stärkere Erwerbsintegration maßgeblich zur Verrin-
gerung des Armutsrisikos bei.

Für die Kinder in den Familien ergeben sich durchweg 
etwas höhere Armutsgefährdungsquoten (Abbildung 4-7). 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass Mehrkindfamilien zu 
höheren Anteilen armutsgefährdet sind als Familien mit 
ein oder zwei Kindern. Insgesamt ist jedes vierte minder-
jährige Kind in NRW (26 %) von Armut im Haushaltskon-
text bedroht.
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Hauptrisikofaktoren für Armut

Um zu prüfen, welche Faktoren mit einem erhöhten 
Armutsrisiko zusammenhängen, wenn andere Faktoren 
konstant gehalten werden, wurde auf Basis der AID:A-
Erhebung eine multivariate Analyse durchgeführt. Ab-
bildung 4-8 stellt die marginalen Effekte und 95%-Kon-
fidenzintervalle einer Probit-Regression verschiedener 
soziodemografischer Merkmale auf das Armutsrisiko 
von Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW dar. Es 
zeigt sich, dass Alleinerziehende auch dann ein höheres 
Armutsrisiko als Ehepaare haben, wenn sie ansonsten die 
gleichen soziodemografischen Merkmale – soweit sie im 
Schätzmodell aufgenommen sind – aufweisen. Gleiches 
gilt für Familien mit zweiseitigem Migrationshintergrund 
im Vergleich zu Familien ohne Migrationshintergrund. Als 
weitere Hauptrisikofaktoren für Armut erweisen sich ein 
niedriges Bildungsniveau der Eltern (höchstens Haupt-
schulabschluss) und eine niedrige Erwerbsintensität (ge-
messen von 0 % bis 100 %). Der negative Punktschätzer 
für elterliche Erwerbsintensität zeigt an, dass mit einer 
Erhöhung der Intensität, also einer schrittweisen Auswei-
tung der Erwerbstätigkeit, das Armutsrisiko für Familien 
signifikant sinkt. Mit Blick auf die Kinderzahl zeigt sich 
für Mehrkindfamilien mit drei oder mehr Kindern unter 

Armut, insbesondere wenn sie nicht nur eine kurze 
Episode, sondern von längerer Dauer ist, wirkt sich nach-
teilig auf alle Lebensbereiche von Kindern aus (Autor:in-
nenteam ServiKiD, 2025; Walper et al., 2025). Im Alltag 
müssen Kinder und Jugendliche aus einkommensärmeren 
Haushalten auf vieles verzichten, was für Gleichaltrige 
aus einkommensstärkeren Haushalten selbstverständ-
lich ist: regelmäßiges Taschengeld, eine gesunde Ernäh-
rung, gelegentlich neue Kleidung, Freizeitaktivitäten wie 
der Sportverein oder ein Kinobesuch oder das Einladen 
von Freund:innen (Andresen & Galic, 2015; Hasenbein & 
Berngruber, 2024; Lietzmann & Wenzig, 2024). Die Bil-
dungschancen sind häufig eingeschränkt, weil elterliche 
Unterstützung oder ein ruhiger Platz zum Lernen fehlen 
und das Bildungssystem sozial selektiv wirkt (Autor:in-
nenteam ServiKiD, 2025). Armut bei Kindern geht zudem 
mit Erfahrungen von Stigmatisierung, psychosozialen 
und gesundheitlichen Belastungen einher (Autor:innen-
team ServiKiD, 2025; Lampert & Kuntz, 2019; Ulrich et 
al., 2023). Die schlechten Startbedingungen mindern die 
Beschäftigungs- und Einkommenschancen im weiteren 
Lebensverlauf, sodass Armutsrisiken zum Teil bis in die 
nächste Generation weitergegeben werden (Dewilde, 
2025). Umso wichtiger ist es, frühzeitig in die Prävention 
von Kinderarmut zu investieren.

Abbildung 4-8: Marginale Effekte der Probit-Schätzung des Armutsrisikos1) von Familien mit Kindern unter 18 Jahren 
in NRW, 2023

1) 	 Anteil der Personen, die in Familien leben, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten beträgt. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Armutsgefährdungsquote gemessen am Landesmedian.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2023 NRW, n=1.119, 95%-Konfidenzintervalle
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Abbildung 4-9: Armutsrisiko1) von Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW bei unterschiedlicher Erwerbsintensität 
nach Familienform (linke Abbildung) und nach Migrationsgeschichte der Familie (rechte Abbildung)

1) 	 Anteil der Personen, die in Familien leben, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten beträgt. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. Armutsgefährdungsquote gemessen am Landesmedian.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2023 NRW, n=1.119, 95%-Konfidenzintervalle
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Wie bereits erwähnt, ist eine höhere Erwerbsintensität 
der Eltern mit einer geringeren Armutswahrscheinlich-
keit assoziiert. Der Zusammenhang stellt sich aber für 
Familien je nach Familienform und Migrationsgeschichte 
unterschiedlich dar. Um dies sichtbar zu machen, wird in 
das Ausgangsmodell ein Interaktionseffekt von Erwerbsin-
tensität der Eltern und Familienform sowie von Erwerbsin-
tensität und familialem Migrationshintergrund eingefügt. 
In Abbildung 4-9 ist dargestellt, wie sich das Armutsrisiko 
für die jeweiligen Subgruppen bei steigender Erwerbs-
intensität verhält. Demnach haben Alleinerziehende und 
Ehepaare mit sehr geringer Erwerbsintensität (linke Ab-
bildung, Wertebereich der horizontalen Achse unter 0,2), 
andere Merkmale konstant gehalten, eine ähnlich hohe 
Armutswahrscheinlichkeit von 60 % bis 70 % (linke Ab-
bildung, Wertebereich der vertikalen Achse zwischen 0,6 
und 0,7). Mit steigender Erwerbsintensität reduziert sich 
das Armutsrisiko von Ehepaaren aufgrund des stärkeren 
Einkommenszuwachses deutlich früher als das von Allein-
erziehenden. Selbst bei vollständiger Erwerbsintensität 

Kontrolle der anderen Merkmale kein höheres Armuts-
risiko als für Familien mit einem oder zwei Kindern. Dies 
deutet darauf hin, dass Familien mit drei oder mehr 
Kindern weitere selektive, sozioökonomisch nachteilige 
Merkmale aufweisen, die deren höheres Armutsrisiko 
hauptsächlich erklären. 

von 100 % (linke Abbildung, Wertebereich der horizonta-
len Achse 1,0) weisen Alleinerziehende noch ein Armuts-
risiko von über 20 % auf, während das von Ehepaaren 
praktisch auf null fällt. Das liegt daran, dass das gesamte 
Erwerbsarbeitspotenzial von Alleinerziehenden (eine Voll-
zeittätigkeit) nur die Hälfte des Potenzials von Ehepaaren 
(zweimal Vollzeittätigkeit) ausmacht. Allerdings ist die 
Armutswahrscheinlichkeit von Alleinerziehenden auch bei 
vergleichbarer Erwerbsintensität (100 % vs. 50 %) höher 
als die von Ehepaaren mit Kindern.

Vergleicht man Familien mit und ohne Migrations-
geschichte, zeigt sich ein etwas anderes Bild (rechte 
Abbildung). Die Armutswahrscheinlichkeit von Familien 
mit Migrationsgeschichte liegt bei niedriger und mittle-
rer Erwerbsintensität stets über der von Familien ohne 
Migrationsgeschichte. Erst bei sehr hohen Werten der 
Erwerbsintensität unterscheiden sich die Armutsrisiken 
von Familien ohne und mit ein- oder zweiseitigem Migra-
tionshintergrund nicht mehr. Dies deutet auf den über-
proportional hohen Anteil migrantischer Arbeitskräfte im 
Niedriglohnsektor und mögliche Diskriminierungseffekte 
am Arbeitsmarkt hin. Einige Kompositionseffekte kön-
nen als Erklärung ausgeschlossen werden, da im Modell 
auf Unterschiede nach Familienform, Kinderzahl und 
Bildungsgrad – nicht aber z. B. nach Fluchterfahrungen – 
kontrolliert wird.
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4.2	Verschuldung

Kredite und Schulden gehören für viele Haushalte zum 
Alltag und erfüllen sowohl konsumtive als auch investive 
Zwecke. Schulden entstehen nicht immer aus finanziellen 
Engpässen, sondern werden häufig gezielt aufgenommen, 
etwa zur Finanzierung von Wohneigentum oder größeren 
Anschaffungen. Die Bedeutung, die die Verschuldung für 
Haushalte einnimmt, und was sie über deren finanziel-
le Situation aussagt, hängt wesentlich vom Zweck der 
Schulden, den verfügbaren finanziellen Ressourcen sowie 
der subjektiv empfundenen Belastung durch Rückzah-
lungsverpflichtungen ab. Während bestimmte Formen der 
Verschuldung sogar eine günstige Bonität des Haushalts 
indizieren können, weil sie auf dessen gesicherten Zu-
gang zu Krediten und eine längerfristige Planungssicher-
heit hinweisen, können andere Schuldenformen eher auf 
eine finanzielle Prekarität hinweisen, da sie häufiger mit 
finanzieller Unsicherheit und Belastungen im Alltag ver-
bunden sind.

Das Kapitel verfolgt daher einen differenzierten Zugang 
zur Verschuldung von Familien. Zunächst wird anhand 
von Daten der AID:A-Erhebung dargestellt, wie verbreitet 
Schulden in Familien mit minderjährigen Kindern sind, 
welchen Zwecken sie dienen und wie stark sie von den be-
troffenen Familien als Belastung wahrgenommen werden. 
Im Anschluss richtet sich der Fokus auf problematische 
Verschuldung, bei der Zahlungsverpflichtungen dauer-
haft nicht mehr erfüllt werden können. Auf Grundlage der 
Überschuldungsstatistik wird analysiert, welche Familien 
besonders häufig von Überschuldung betroffen sind und 
welche sozialen und ökonomischen Merkmale diese Haus-
halte kennzeichnen.

Knapp zwei Drittel der Familien in NRW haben 
Schulden, etwa die Hälfte von ihnen fühlt sich 
durch diese belastet

In AID:A wird eine Auskunftsperson stellvertretend für den 
ganzen Haushalt zur Verschuldungssituation befragt. Zu-
erst wird erhoben, ob mindestens eine Person im Haushalt 
Schulden oder laufende Kredite hat. Ist dies der Fall, wird 
weiterhin gefragt, welchem Zweck diese Schulden dienen 
(1. Immobilienerwerb oder -modernisierung; 2. größere 
Anschaffungen [z. B. Auto, Möbel], Reisen oder laufende 
Lebenshaltungskosten; 3. sonstiger Zweck) und ob die 
Rückzahlung der Schulden bzw. Kreditverpflichtungen als 
große, geringe oder keine Belastung empfunden wird. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sowohl die 
Einkommensungleichheit als auch monetäre Armutsrisi-
ken in NRW – wie deutschlandweit – längerfristig zuge-
nommen haben. Der Mehrheit der Familien in NRW geht 
es finanziell gut, jedoch sind Alleinerziehende, kinder-
reiche Familien und Familien mit Migrationsgeschichte 
überproportional häufig von Armut bedroht.

Noch stärker als die Einkommen sind die Vermögen un-
gleich verteilt. Nach Daten der Vermögensbefragung „Pri-
vate Haushalte und ihre Finanzen“ (PHF) der Deutschen 
Bundesbank verfügten die reichsten 10 % der Haushalte 
in Deutschland im Jahr 2023 über 54 % des gesamten 
Nettovermögens (Deutsche Bundesbank, 2025). Im 
Durchschnitt lag das Nettovermögen privater Haushal-
te bei rund 324.800 Euro. Dieser Wert (arithmetisches 
Mittel) wird allerdings durch wenige sehr hohe Vermögen 
nach oben verzerrt. Der Median der Nettovermögen, der 
die Mitte der Vermögensverteilung markiert, war deut-
lich geringer und betrug (nominal) 103.200 Euro, wobei 
Paarhaushalte mit Kindern im Median über ein Nettover-
mögen von 166.300 Euro und Alleinerziehende über ein 
Nettovermögen von nur 10.000 Euro verfügten. Große 
Unterschiede bestehen in der Struktur der Vermögens-
bestände. Mittlere und höhere Vermögen gehen häufig 
mit Immobilien- und Unternehmensbesitz sowie risiko-
reicheren Wertpapieranlagen wie Aktien und Investment-
fonds einher. Das Vermögen der Haushalte in der unteren 
Hälfte der Vermögensverteilung setzt sich dagegen haupt-
sächlich aus Wertgegenständen, vor allem dem Pkw, und 
risikoarmen Geldanlagen (Spar- und Girokonten, Fest-
geld) zusammen (ebd.). Allein aufgrund der unterschied-
lich hohen Renditen vergrößert sich der „Armutsnach-
teil“ (Czygan & Langenberg, 2025) vermögensärmerer 
Haushalte. Aktuelle Daten zu den Vermögensbeständen 
der Haushalte und Familien in NRW liegen nicht vor. Die 
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) 2023, die diesbezügliche Informationen enthält, 
werden im Laufe des Jahres 2026 zugänglich sein.
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Drei Viertel der Familien, die Schulden und laufende 
Kredite hatten (74 %), gaben nur einen Schuldenzweck 
an: 51 % hatten sich für eine Immobilie verschuldet, wobei 
es sich sowohl um selbst genutztes Wohneigentum als 
auch um vermieteten Wohn- und Geschäftsraum handeln 
kann. 16 % nannten konsumtive Zwecke (Anschaffungen, 
Reisen, Lebenshaltungskosten) und 7 % sonstige Zwecke. 
26 % der Familien gaben mehrere Schuldenzwecke an. 
Am häufigsten (16 %) war hierbei die Kombination von 
Immobilien- und Konsumschulden (ohne Abbildung).

Insgesamt haben fast zwei Drittel (64 %) der Familien 
mit minderjährigen Kindern in NRW Schulden oder Ver-
pflichtungen aus laufenden Krediten (Abbildung 4-10). 
Bezüglich des Schuldenzwecks zeigt sich, dass knapp die 
Hälfte der Familien in NRW (46 %) Immobilienkredite, d. h. 
Schulden für den Bau, Erwerb oder die Modernisierung 
einer Immobilie, aufgenommen hat. Ein weiteres Viertel 
der Familien nahm Schulden für größere Anschaffungen, 
Reisen oder laufende Lebenshaltungskosten auf. Insge-
samt 11 % der Familien gaben zudem an, aus anderen als 
den genannten Gründen verschuldet zu sein.33 

33	 Von insgesamt 235 Haushalten, die angaben, aus einem sonstigen 

Grund verschuldet zu sein, machten 74 in einer offenen Antwort 

nähere Angaben zum Grund ihrer Verschuldung. Die Mehrheit nannte 

Konsumschulden für Alltagsgegenstände wie z. B. Handy und Handy-

verträge, Kleidung, Schulausrüstung oder Fahrräder. Einige Befragte 

gaben Konsumkredite für Möbel oder Autos an, die eigentlich der 

zweiten Kategorie („Größere Anschaffungen“) hätten zugeordnet wer-

den sollen. Zwei weitere häufig genannte Gründe waren Schulden aus 

selbstständiger Tätigkeit (z. B. Geschäftskredite, Insolvenzen) sowie 

Ausbildungsschulden (z. B. BAföG, Studienkredite, Weiterbildung). 

Hier ist zu beachten, dass BAföG-Schulden von einigen Haushalten 

möglicherweise nicht als Schulden in klassischem Sinne angesehen 

werden und daher auch nicht in der Kategorie „Sonstige Schulden“ 

aufscheinen. In der Folge könnte der Anteil der Haushalte, die aus 

sonstigen Gründen verschuldet sind, untererfasst sein. Schließlich 

lagen bei fünf Haushalten familiäre Gründe für die Verschuldung vor 

(z. B. Kredite aus vorheriger Ehe, Auszahlung der Geschwister nach 

einer Erbschaft).

Abbildung 4-10: Anteil der verschuldeten Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, insgesamt und nach Schulden-
zweck, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+, n=2.234–2.242
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Art der Schulden und empfundene Belastung 
unterscheiden sich nach sozialer Lage der Familien

Ob und zu welchem Zweck Schulden aufgenommen 
wurden, unterscheidet sich deutlich nach sozioökono-
mischen Merkmalen der Familien (Tabelle 4-3). So zeigt 
sich für die Subgruppen der Alleinerziehenden sowie 
der armutsgefährdeten Familien, dass bei ihnen deut-
lich seltener Immobilienschulden vorhanden sind als bei 
Paarfamilien bzw. bei nicht armutsgefährdeten Familien. 
Dasselbe Muster zeigt sich für Familien mit einseitigem 
und noch stärker mit zweiseitigem Migrationshintergrund 
verglichen mit Familien ohne Migrationshintergrund. Am 
deutlichsten zeigen sich Unterschiede in Familien ver-
schiedener Bildungsniveaus. Im Vergleich zu Familien mit 
mittlerer oder hoher elterlicher Bildung (45 % bzw. 58 % 
Immobilienschulden) sind Familien mit niedriger elter-
licher Bildung kaum aufgrund von Immobilienerwerb oder 
-modernisierung verschuldet (5 %) – sie dürften dem-
entsprechend auch seltener eine Immobilie besitzen.34 

34	 Sagner und Voigtländer (2019) zeigen für Deutschland, dass Haushal-

te, in denen der Haushaltsvorstand ein niedriges Bildungsniveau auf-

weist, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, Eigentum zu erwer-

ben, als Haushalte mit mittleren oder hohen Bildungsabschlüssen. Bei 

Vorliegen eines hohen Bildungsniveaus findet der Eigentumserwerb 

aufgrund der längeren Ausbildungszeiten im Durchschnitt zwar etwas 

später im Lebensverlauf statt, jedoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, 

Eigentum zu erwerben, am höchsten.

Etwa die Hälfte der Familien mit Schulden (52 %) fühlt 
sich durch die Rückzahlungen der Schulden bzw. Kre-
ditverpflichtungen etwas belastet, jeweils ein Viertel 
berichtet von keiner Belastung oder von einer großen 
Belastung (Abbildung 4-11). Es ist zu beachten, dass sich 
anhaltender finanzieller Druck negativ auf die psychische 
und körperliche Gesundheit der Eltern auswirken und das 
Risiko für Depressionen sowie weitere gesundheitliche Be-
schwerden erhöhen kann (Kufeld et al., 2025). Auch das 
Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern können 
beeinträchtigt sein, da finanzielle Sorgen, eingeschränkte 
Teilhabemöglichkeiten und elterliche Belastungen die 
Kinder selbst bedrücken (Schlimbach et al., 2024) und 
ihre sozialen, emotionalen und schulischen Entwicklungs-
chancen beeinflussen (Heintz-Martin et al., 2022; Saleth 
et al., 2022). Insbesondere bei Überschuldung können 
sich gesundheitliche Probleme verschärfen, da die Be-
troffenen oft keinen Zugang zu notwendigen Arzneimitteln 
oder Behandlungen haben (Münster et al., 2018; Warth et 
al., 2019)

Abbildung 4-11: Empfundene Belastung durch Schulden von Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, 2023, in %

Die Anteile beziehen sich auf Familien, die Schulden aufgenommen haben. Rundungsbedingt summieren sich die Prozentwerte nicht auf 100 %.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+, n=974
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armutsgefährdete Familien und Familien mit niedriger 
elterlicher Bildung sind öfter aus sonstigen Gründen 
verschuldet. Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass sie 
häufiger in finanzielle Engpässe geraten und auftretende 
Kosten nicht (sofort) begleichen können, ohne Schul-
den aufzunehmen, aber auch darauf, dass die Berufs-
ausbildung oder das Studium der Kinder hier häufiger 
schuldenfinanziert werden muss. Auch fühlen sich diese 
Familien weitaus häufiger durch bestehende Schulden 
stark belastet (Tabelle 4-3, rechte Spalte).

Dies spiegelt den fehlenden Zugang sozioökonomisch 
benachteiligter Gruppen zu (hohen) Krediten aufgrund 
nicht vorhandener finanzieller Möglichkeiten, bedingt 
z. B. durch geringe Einkommen, wider (Lersch, 2025). 
Hingegen stehen bei Familien mit gesicherter Einkom-
menssituation öfter hohe Vermögenswerte in Form einer 
Immobilie hinter der Verschuldung, wobei deren Tilgung 
bei entsprechenden finanziellen Mitteln geleistet werden 
kann. Dies bestätigt, wie oben dargelegt, dass investive 
Schulden eher als Bonitäts- und konsumtive Schulden 
eher als Prekaritätsindikator fungieren. Alleinerziehende, 

Tabelle 4-3: Anteil verschuldeter Familien mit minderjährigen Kindern in NRW und Belastungsgrad bei Verschuldung 
nach sozioökonomischen Merkmalen, 2023, in %

Anteil verschuldeter Familien nach Schuldenzweck Anteil der 
Verschuldeten mit 
starker BelastungImmobilien Anschaffungen Sonstiges

Familienform

Alleinerziehende 17 % 22 % 17 % 43 %

Paarfamilien mit 
Kind(ern) 53 % 25 % 9 % 21 %

Armutsgefährdung

Nein 55 % 27 % 9 % 18 %

Ja 11 % 17 % 21 % 63 %

Migrationshintergrund

Ohne 51 % 25 % 11 % 24 %

Einseitig 38 % 25 % 10 % 22 %

Zweiseitig 31 % 26 % 13 % 30 %

Elterliche Bildung

Niedrig 5 % 22 % 27 % 43 %

Mittel 45 % 31 % 12 % 29 %

Hoch 58 % 20 % 8 % 18 %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+, n=2.058–2.240
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Im Jahr 2023 nahmen in NRW über 107.000 Personen 
eine Schuldnerberatung in Anspruch, davon 14 % allein-
erziehende Mütter, 2 % alleinerziehende Väter, 19 % 
Eltern in Paarhaushalten und 65 % Personen aus anderen 
Haushaltstypen ohne Kinder (Tabelle 4-4). Die höchste 
durchschnittliche Verschuldung mit über 36.000 Euro lag 
bei Eltern in Paarhaushalten vor. Alleinerziehende Väter 
waren mit über 34.000 Euro deutlich mehr verschuldet 
als alleinerziehende Mütter mit über 23.000 Euro. Der 
Vergleich mit Werten für ganz Deutschland zeigt eine 
ähnliche Zusammensetzung der beratenen Personen hin-
sichtlich des Haushaltstyps sowie eine ähnliche Schulden-
höhe wie in NRW. Auffällig ist die starke Überrepräsen-
tation alleinerziehender Mütter und Väter. Sie machen 
nur 4 % der erwachsenen Gesamtbevölkerung in NRW 
aus, bilden aber mit 16 % einen viermal so hohen Anteil 
unter den beratenen Personen. Hingegen werden Eltern 
in Paarhaushalten unterdurchschnittlich oft in Schuldner-
beratungseinrichtungen beraten. Während sie 28 % der 
erwachsenen Gesamtbevölkerung stellen, machen sie 
nur 18 % der beratenen Personen aus. Insgesamt gab es 
im Jahr 2023 72.709 Kinder in NRW, deren Eltern eine 
Schuldnerberatung in Anspruch genommen haben (ohne 
Abbildung, Sonderauswertung der Überschuldungsstatis-
tik von IT.NRW).

Alleinerziehende Mütter nehmen 
überdurchschnittlich häufig das Angebot von 
Schuldnerberatungsstellen wahr

Neben einer starken finanziellen Belastung im Alltag 
werden Schulden insbesondere dann problematisch, 
wenn Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nicht mehr be-
glichen werden können, also eine Überschuldung vorliegt. 
Überschuldung entsteht häufig nicht aus einem einzel-
nen Grund, sondern aus dem Ineinandergreifen mehrerer 
Risiken (Ansen et al., 2017; Peters et al., 2025). Zu diesen 
Risiken zählen gesundheitliche Probleme, prekäre Arbeits-
bedingungen, Arbeitslosigkeit, dauerhaftes Niedrigein-
kommen sowie hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten. 
Auch ein großes und komplexes Produktangebot vor 
allem im Versandhandel mit leicht zugänglichen Finanzie-
rungsformen (z. B. Ratenzahlungen über Online-Zahlungs-
dienste) stellt Konsument:innen vor Herausforderungen. 
Für Familien ergeben sich besondere finanzielle Risiken 
zudem aus veränderten und komplexeren Beziehungs- 
und Familienkonstellationen, die häufig zusätzliche oder 
parallele finanzielle Verpflichtungen nach sich ziehen, 
beispielsweise bei Scheidungen (Lersch, 2025). 

Aktuelle Daten dazu, wie viele Familien in Deutschland 
überschuldet sind, liegen nicht vor. Jedoch können an-
hand der Überschuldungsstatistik jene Personen ana-
lysiert werden, die aufgrund ihrer Überschuldung eine 
Schuldnerberatung in Anspruch genommen haben. Die 
Daten der Überschuldungsstatistik basieren auf einer Be-
fragung von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in 
Deutschland, die in der Trägerschaft von Wohlfahrts- und 
Verbraucherverbänden sowie von Gemeindeverbänden 
und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
stehen oder die als gemeinnützig anerkannt oder als Ver-
ein eingetragen sind. Insgesamt gibt es rund 1.380 dieser 
Beratungsstellen in Deutschland. Da die Teilnahme an der 
Befragung freiwillig ist, werden die gemeldeten Daten auf 
die Grundgesamtheit aller in Schuldnerberatungsstellen 
beratenen Personen hochgerechnet (Destatis, 2026i). Im 
Folgenden werden Daten aus einer Sonderauswertung der 
Überschuldungsstatistik für NRW aus dem Jahr 2023 vor-
gestellt, die vom Landesbetrieb Information und Technik 
NRW (IT.NRW) im Auftrag des MKJFGFI NRW durchge-
führt wurde.

In Schuldnerberatungseinrichtungen beratene Eltern 
verfügen häufig über geringe Erwerbseinkommen und 
eingeschränkte Arbeitsmarktchancen

Bezüglich der sozioökonomischen Situation der be-
ratenen Eltern zeigt Abbildung 4-12, dass alleinerzie-
hende Mütter zu 28 % abhängig erwerbstätig sind und 
dies umso seltener, je mehr Kinder sie haben. Dieser 
Zusammenhang ist auch bei Eltern in Paarhaushalten 
zu beobachten: Der Erwerbstätigenanteil liegt zwar in 
dieser Gruppe insgesamt höher als bei alleinerziehenden 
Müttern, aber ebenfalls durchgehend unter 50 %. Den-
noch sind die monatlichen Einkünfte von alleinerziehen-
den Müttern nur geringfügig niedriger als die Einkünfte 
von alleinerziehenden Vätern und Eltern in Paarhaushal-
ten – mit dem Unterschied, dass Alleinerziehende einen 
höheren Anteil ihrer Einkünfte aus der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (ALG II) und sonstigen Quellen beziehen 
(Tabelle 4-5). Aus Abbildung 4-12 geht zudem hervor, 
dass über alle Haushaltstypen hinweg ein hoher Anteil an 
beratenen Personen keinen beruflichen Abschluss erlangt 
hat. Besonders unter Eltern mit drei oder mehr Kindern 
(Alleinerziehende und Paarhaushalte) ist dies weitverbrei-
tet – etwa zwei Drittel haben weder eine Berufsausbildung 
noch ein Studium abgeschlossen. Diese Befunde zeichnen 
für die Mehrheit der in Schuldnerberatungseinrichtungen 
beratenen Eltern ein Bild schwieriger bis fehlender Vor-
aussetzungen, um sich aus eigener Kraft aus den Schul-
den befreien zu können.
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Tabelle 4-4: In einer Schuldnerberatungseinrichtung beratene Personen und durchschnittliche Schuldenhöhe in NRW 
und in Deutschland nach Haushaltstyp, 2023

NRW Deutschland

Beratene 
Personen

Anteil an 
erwachsener 

Gesamt
bevölkerung

Schuldenhöhe Beratene 
Personen

Anteil an 
erwachsener 

Gesamt
bevölkerung

Schuldenhöhe

Alleinerziehen-
de Mütter 14 % 4 % 23.317 € 14 % 4 % 22.009 €

Alleinerziehen-
de Väter 2 % 1 % 34.295 € 2 % 1 % 37.952 €

Paarhaushalte 
mit Kind(ern) 19 % 29 % 36.234 € 18 % 28 % 33.620 €

Andere Haus-
haltstypen1) 65 % 66 % 33.482 € 66 % 67 % 32.735 €

Gesamt 100 % 100 % 100 % 100 %

Anzahl 107.149 594.842

1) 	 Andere Haushaltstypen umfassen alleinlebende Männer oder Frauen, Paarhaushalte ohne Kinder und sonstige Lebensformen (z. B. Wohnen in Einrich-

tungen, Vollzugsanstalten, Heimen und Ordensgemeinschaften).

Quelle: Überschuldungsstatistik, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung

Abbildung 4-12: Anteil abhängig Erwerbstätiger sowie Anteil von Personen ohne beruflichen Abschluss an in einer 
Schuldnerberatungseinrichtung beratenen Eltern in NRW nach Haushaltstyp, 2023, in %

Quelle: Überschuldungsstatistik, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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Tabelle 4-5: Monatliche Einkünfte und Komponenten von in einer Schuldnerberatungseinrichtung beratenen Eltern in 
NRW nach Haushaltstyp, 2023

Gesamte monatliche 
Einkünfte

davon aus

Erwerbstätigkeit ALG II sonstigen Quellen1)

Alleinerziehende 
Mütter 1.548 € 26 % 41 % 33 %

Alleinerziehende 
Väter 1.562 € 48 % 29 % 23 %

Paarhaushalte 
mit Kindern 1.570 € 46 % 30 % 25 %

1) 	 Sonstige Quellen sind z. B. ALG I, Wohngeld, Rente/Pensionen, Unterhaltszahlungen von Privatpersonen, Kinder- und Elterngeld

Quelle: Überschuldungsstatistik, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung

Schulden sind häufig existenzbedrohend

Eine Analyse der häufigsten Gläubiger und Schulden-
arten der beratenen Eltern zeigt eine große Bandbreite 
an Institutionen, die Forderungen gegenüber den Eltern 
haben. In Abbildung 4-14 wird dargestellt, wie hoch der 
jeweilige Anteil der Familien – differenziert nach Fami-
lienform – ist, der bei bestimmten Gläubigern bzw. für 
bestimmte Schuldenarten Verbindlichkeiten hat. Zudem 
wird die durchschnittliche Höhe der Schulden angegeben. 
Am häufigsten sind Familien demnach bei öffentlichen 

Überschuldung von Eltern geht auf unterschiedliche 
Auslöser zurück

Für alleinerziehende Mütter und Väter stellen Arbeitslosig-
keit sowie Trennung/Scheidung bzw. der Tod des Partners 
oder der Partnerin häufig den Hauptauslöser der Über-
schuldung dar (Abbildung 4-13), was die oben erwähnten 
Befunde (Lersch, 2025) bestätigt. Für Eltern in Paarhaus-
halten wird neben Arbeitslosigkeit auch eine unwirtschaft-
liche Haushaltsführung häufig als Hauptauslöser erkannt. 
Zudem lösen ein längerfristiges Niedrigeinkommen, 
Erkrankung, Sucht oder Unfall oder eine gescheiterte 
Selbstständigkeit (weniger häufig bei alleinerziehenden 
Müttern) einen Teil der Überschuldungen aus. 

Gläubigern, Telekommunikationsunternehmen und Ge-
werbetreibenden verschuldet. In vielen Fällen dürfte es 
sich um sog. Primärschulden handeln, die die Existenz-
grundlage der Schuldnerin oder des Schuldners akut 
gefährden, wenn sie nicht rechtzeitig beglichen werden 
(z. B. Bußgelder, offene Krankenkassenbeiträge, Rück-
stände bei Vermieter:innen und Energieunternehmen). 
Als besonders problematisch vor dem Hintergrund einer 
drohenden Wohnungslosigkeit erscheinen Mietschulden, 
die bei 25 % der alleinerziehenden Mütter, 23 % der 
alleinerziehenden Väter und 19 % der Eltern in Paarhaus-
halten bestehen und mit einer durchschnittlichen Höhe 
von jeweils über 4.500 Euro eine beträchtliche Geldsum-
me ausmachen. Eltern in Paarhaushalten haben bei den 
meisten Gläubigern höhere Schulden als alleinerziehende 
Väter und vor allem als alleinerziehende Mütter, wobei die 
größte Differenz bei Ratenkrediten besteht. Hier liegt die 
durchschnittliche Schuldenhöhe mit über 32.000 Euro 
weit über dem Betrag für alleinerziehende Väter (über 
23.000 Euro) und alleinerziehende Mütter (knapp 
20.000 Euro). Hypothekarkredite sind für in Schuldner-
beratungsstellen beratene Eltern von untergeordneter 
Bedeutung und werden daher in Abbildung 4-14 nicht 
ausgewiesen.
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Abbildung 4-13: Hauptauslöser der Überschuldung von in einer Schuldnerberatungseinrichtung beratenen Eltern in NRW 
nach Haushaltstyp, 2023, in %

Nur eine Nennung möglich. Rundungsbedingt summieren sich die Prozentwerte nicht bei jedem Haushaltstyp auf 100 %.

* 	Zahlungsverpflichtungen aus Bürgschaft, Übernahme oder Mithaftung, gescheiterte Immobilienfinanzierung, Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung, 

Haushaltsgründung/Geburt eines Kindes, Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen, unzureichende Kredit- oder Bürgschaftsberatung, Sonstiges.

Quelle: Überschuldungsstatistik, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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Abbildung 4-14: Häufigste Gläubiger1) und Schuldenarten von in einer Schuldnerberatungseinrichtung beratenen Eltern 
in NRW und durchschnittliche Schuldenhöhe der in dieser Kategorie verschuldeten Eltern nach Haushaltstyp, 2023

1) 	 Ohne Hypothekarkredite von Kreditinstituten.

2) 	 Öffentliche Gläubiger sind Institutionen des öffentlichen Rechts, die keinen gerichtlichen Titel benötigen, um Zwangsvollstreckungen (z. B. eine Konto-

pfändung) durchzuführen. Hierzu zählen Kommunen, Landes- und Bundesbehörden, Sozialversicherungsträger (Jobcenter, Krankenkassen) und 

Rundfunkanstalten.

Quelle: Überschuldungsstatistik, Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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Die vorangegangenen Analysen zeigen, dass Schulden in 
Familien mit minderjährigen Kindern weitverbreitet sind 
und unterschiedliche Zwecke erfüllen. Ein Teil der Familien 
nutzt Kredite für den Immobilienerwerb und größere An-
schaffungen, ohne dabei eine hohe finanzielle Belastung 
zu empfinden. In diesen Fällen sind Schulden Ausdruck 
von Investitionen und setzen vergleichsweise stabile öko-
nomische Rahmenbedingungen voraus.

Dem stehen Familien gegenüber, bei denen Schulden mit 
erheblichen Belastungen verbunden sind. Insbesondere 
Alleinerziehende, armutsgefährdete Familien sowie Fami-
lien mit niedriger elterlicher Bildung sind seltener auf-
grund von Immobilien verschuldet, häufiger aus sonstigen 
Gründen und fühlen sich deutlich öfter stark belastet. 
Die Analysen der Überschuldungsstatistik verdeutlichen, 
dass diese Gruppen in der Schuldnerberatung überreprä-
sentiert sind und Überschuldung häufig mit kumulierten 
sozialen und ökonomischen Risiken einhergeht.
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dem Durchschnitt aller Haushalte in NRW (39 %) und in 
Deutschland (42 %). Differenziert nach der Familienform 
zeigt sich, dass etwas mehr als die Hälfte der Ehepaare 
mit Kindern (53 %) über selbst genutztes Wohneigen-
tum verfügt. Lebensgemeinschaften mit Kindern wohnen 
deutlich seltener im Wohneigentum (29 %). Die Eigen-
tumsquote alleinerziehender Mütter ist halb so hoch 
(17 %) wie die der alleinerziehenden Väter (37 %). Dies 
deutet darauf hin, dass Väter nach einer Trennung oder 
Scheidung häufiger in der Familienwohnung verbleiben, 
wenn es sich um Wohneigentum handelt (van Houdt, 
2023).36 Mütter ziehen häufiger als Erste aus der ge-
meinsamen Wohnung aus und müssen dabei in der Regel 
niedrigere Wohnstandards in Kauf nehmen (Ferrari et al., 
2019; Mikolai & Kulu, 2018; Mikolai et al., 2019). Aufgrund 
der wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung 
ist es jedoch wahrscheinlich, dass auch der in der gemein-
samen Wohnung verbliebene Partner das Wohneigentum 
nicht auf Dauer halten kann (Lersch, 2025), außer z. B. im 
Fall einer Wiederverpartnerung (Mikolai et al., 2025).

36	 Zu berücksichtigen ist hier allerdings die hohe Zahl geflüchteter Müt-

ter mit ihren Kindern, die ab Februar 2022 aus der Ukraine zuzogen 

und teils zeitnah in einer privaten Wohnung unterkamen (Brücker et 

al., 2023; Tanis, 2025). Dies könnte die im Mikrozensus 2022 ermittel-

te Eigentumsquote alleinerziehender Mütter geringfügig nach unten 

gedrückt haben.

56 % der 
Familien mit 
Kindern unter 
18 Jahren in 
NRW wohnen 
zur Miete.

4.3	Wohnen

Die Wohnsituation ist eine zentrale Dimension der Le-
benslagen von Familien. Adäquates Wohnen vermittelt 
Schutz, emotionale Geborgenheit, Sicherheit und Zuge-
hörigkeit. Das Recht auf Wohnen ist als Teil des Rechts auf 
einen angemessenen Lebensstandard im Sozialpakt der 
Vereinten Nationen verankert.35 Wohnen steht zudem in 
engem Zusammenhang mit der physischen und psy-
chischen Gesundheit. Die Weltgesundheitsorganisation 
definiert „gesundes Wohnen“ als Zusammenspiel von 
physischer Struktur der Wohnunterkunft (z. B. Schutz vor 
Witterungseinflüssen und Gefahren, Sanitärausstattung, 
Energieversorgung), dem Gefühl von Zuhause (Wohnung 
als emotionaler Rückzugsort), der Qualität des unmittel-
baren Wohnumfelds (z. B. Zugang zu Natur und Infra-
struktur) und der Einbindung in die Nachbarschaft und 
lokale Gemeinschaft (World Health Organization [WHO], 
2018).

Familien haben spezielle Bedürfnisse und Anforderungen 
an das Wohnen. Neben einer ausreichenden Größe und 
Ausstattung und nutzungsoffenen Räumen, die Anpas-
sungen an sich verändernde Wohnraumbedarfe in ver-
schiedenen Familienphasen und Familienformen erlau-
ben, ist insbesondere ein kindgerechtes Wohnumfeld mit 
Zugang zu Kitas, Schulen, Spiel- und Naturflächen und 
familienergänzender Infrastruktur zu nennen (Arbeits-
gemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e. V. 
[AGF], 2024; Autor:innenteam ServiKiD, 2025). Auch die 
Erschwinglichkeit bzw. Bezahlbarkeit des Wohnraums 
spielt eine immer wichtigere Rolle. Entlang dieser Krite-
rien für familiengerechten Wohnraum werden im Folgen-
den, soweit verfügbar, aktuelle Daten zur Wohnsituation 
von Familien in NRW vorgestellt.

Etwas mehr als jedes zweite Ehepaar mit 
minderjährigen Kindern wohnt im Eigentum

Nach Ergebnissen des Mikrozensus 2022 wohnen 44 % 
der Familienhaushalte mit Kindern unter 18 Jahren in 
NRW im selbst genutzten Wohneigentum, 56 % wohnen 
zur Miete (in einer Wohnung oder einem Haus) (Ab-
bildung 4-15). Die Eigentumsquote der Familienhaus-
halte mit minderjährigen Kindern liegt damit etwas über 

35	 Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, ICESCR), A/RES/2200A(XXI) vom 16. Dezember 1966 

(Inkrafttreten: 3. Januar 1976). Deutschland ratifizierte den Sozialpakt 

am 15. November 1973, BGBl. 1973 II S. 1533.
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Abbildung 4-15: Wohneigentumsquote1) von Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, 2022, in %

1) 	 Anteil der Eigentümerhaushalte in selbst bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Wohnheime) an allen Haushalten in bewohnten Wohnungen 

in Wohngebäuden. Nur Haushalte, die allein in einer Wohnung leben.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Regional dürfte es große Unterschiede in der Wohn-
eigentumsquote von Familien geben. Auf dem Land und 
im suburbanen Raum leben deutlich mehr Haushalte im 
Eigentum als in den Ballungszentren. Die höchsten Eigen-
tumsquoten, bezogen auf alle Haushalte, gab es 2022 
in den Kreisen Höxter (60 %), Euskirchen und Olpe (je 
58 %), die niedrigsten in der Landeshauptstadt Düssel-
dorf (22 %) sowie in Gelsenkirchen und Köln (je 24 %) 
(Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen [BMWSB], 2025). Bundesweit ist die Eigen-
tumsquote seit 2011 leicht rückläufig, da die Erschwing-
lichkeit von Wohneigentum aufgrund des zeitweise 
starken Zinsanstiegs und steigender Immobilienpreise ab-
genommen hat und zudem junge Menschen seltener über 
hinreichende Ersparnisse und Eigenkapital zur Eigen-
tumsbildung verfügen (BMAS, 2025a; Sagner & Voigtlän-
der, 2025; Voigtländer, 2023). Nach Berechnungen von 
Bartels und Kolleg:innen (2024) für den Siebten Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung wuchsen 
die Arbeitseinkommen deutscher Haushalte zwischen 
2007 und 2022 im Mittel um 10 % bis 15 %, während die 
Immobilienpreise im selben Zeitraum um 64 % gestiegen 
sind. In NRW ging die Schere weniger stark auf, aber das 
Ergebnis ist gleich: Auch hier reichte 2022 ein Medianein-

kommen nicht mehr aus, um die laufenden Kreditkosten37 
für ein Haus oder eine Eigentumswohnung im Median-
Preissegment abzahlen zu können (C. Bartels et al., 2024; 
BMAS, 2025a). Daran dürfte sich auch in den beiden 
Folgejahren, in denen sich die Preise für Wohnimmobilien 
stabilisiert haben (NRW.BANK, 2026b), wenig geändert 
haben. Nach Berechnungen der NRW.BANK auf Basis von 
Marktdaten38 hat sich zwar die Erschwinglichkeit eines 
Bestandseigenheims 2024 im Vergleich zu 2023 und 
2022 verbessert. Durchschnittlich mussten Haushalte in 
NRW aber immer noch 6,6 Jahreseinkommen für den Kauf 
eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung 
im Bestand aufwenden. Die Erschwinglichkeit ist dabei 
regional sehr unterschiedlich ausgeprägt: Während man 
beispielsweise im Hochsauerlandkreis 2024 ein Eigen-
heim im Mittel für weniger als fünf Jahreseinkommen 
erwerben konnte, musste man in Düsseldorf, Köln und 
Münster mehr als zehn Jahreseinkommen aufwenden 
(NRW.BANK, 2026b, S. 63).

37	 Jährliche Zins- und Tilgungszahlungen für einen Kredit mit der 

üblichen Laufzeit von 25 Jahren, Fremdkapitalanteil von 70 % und an-

genommener Sparquote von 11 % (C. Bartels et al., 2024, S. 61).

38	 empirica Preisdatenbank, Basis VALUE Marktdaten.
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Reihenhaus (Abbildung 4-16). Die übrigen 56 % bewoh-
nen eine Wohnung in einem frei stehenden oder gereihten 
Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhäuser können sich in 
Größe und Gebäudeform stark unterscheiden und z. B. 
kleinere Mehrparteienhäuser, mehrgeschossige Häuser-
blocks oder Hochhäuser umfassen.39

39	 Ergänzende Daten des Zensus 2022, die sich allerdings nicht auf Familien 
mit minderjährigen Kindern, sondern auf Familien mit Kindern ohne Alters-
begrenzung beziehen, zeigen, dass zum Stichtag 15. Mai 2022 32 % der 
Alleinerziehenden und 20 % der Paare mit Kind(ern) in einem Wohnge-
bäude mit drei bis sechs Wohnungen wohnten. 21 % vs. 13 % bewohnten 
ein Gebäude mit sieben bis zwölf Wohnungen und 8 % vs. 5 % bewohnten 
ein Gebäude mit 13 und mehr Wohnungen (Statistische Ämter des Bun-
des und der Länder, 2025b, Tabelle 5000H-2005, eigene Berechnungen).

Mehrzahl der Migrationsfamilien wohnt 
im Mehrfamilienhaus

Die Eigentumsquote steht in Zusammenhang mit dem 
Gebäudetyp, in dem die Haushalte leben. Landesweit 
leben 22 % der Familien in einem frei stehenden Einfami-
lienhaus, 21 % bewohnen eine Doppelhaushälfte oder ein 

Abbildung 4-16: Gebäudetyp, in dem Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW wohnen, nach Familienform, 
Kinderzahl und Migrationshintergrund der Eltern, 2022, in %
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Weniger Wohnfläche für alleinerziehende Mütter, 
Mehrkindfamilien und Migrationsfamilien

Die Mehrzahl der Familien in NRW lebt in geräumigen 
Wohnungen. Nach Daten des Zensus 2022 bewohnten 
zum Stichtag 15. Mai 2022 35 % der Alleinerziehenden 
und 63 % der Paare mit Kindern ohne Altersbegrenzung 
eine Wohnung mit mindestens 100 Quadratmetern Wohn-
fläche.40 Nur 3 % der Paare, aber beachtliche 12 % der 
Alleinerziehenden mit Kindern bewohnten Wohnungen 
mit weniger als 60 Quadratmetern Wohnfläche (Statisti-
sche Ämter des Bundes und der Länder, 2025b, Tabelle 
5000H-2006, eigene Berechnungen).

Die Wohnungsgröße allein ist wenig aussagekräftig, 
relevanter ist die Relation der Wohnfläche zur Zahl der 
Personen im Haushalt. Familien haben zwar die größeren 
Wohnungen als Alleinlebende oder Paare ohne Kinder, 
aber weniger Wohnfläche pro Person zur Verfügung (Her-
wegen et al., 2024). In NRW betrug die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Person in Familien mit minderjährigen 
Kindern 2022 31,4 Quadratmeter. Äquivalenzgewichtet, 
d. h., unter der Annahme, dass der Wohnflächenbedarf 
pro Person mit zunehmender Haushaltsgröße unter-
proportional wächst, hatten Familien durchschnittlich 
54,5 Quadratmeter pro Person zur Verfügung (Abbil-
dung 4-17).41 Mit zunehmender Kinderzahl nimmt die zur 

40	 Eine Familie besteht nach der Definition des Zensus 2022 aus der 

Bezugsperson eines privaten Haushalts und mindestens einer wei-

teren Person, z. B. der Partnerin/dem Partner oder einem Kind der 

Bezugsperson. Als Kinder zählen leibliche, Stief- und Adoptivkinder 

ungeachtet ihres Alters, deren üblicher Aufenthaltsort sich im privaten 

Haushalt mindestens eines Elternteils (Bezugsperson oder deren 

Partner:in) befindet. Per Definition kann pro Haushalt nur eine Kern-

familie existieren. Weitere im Haushalt lebende Personen sind nicht 

der Kernfamilie zugeordnet. Gegebenenfalls leben also Familien mit 

weiteren Personen in der Wohnung zusammen. Die hier aus dem Zen-

sus referierten Daten zur Wohnfläche und zum Gebäudetyp (Fußnote 

39) beziehen sich auf Familien am Haupt- oder Nebenwohnsitz (ohne 

Wohnheime), während sich die Daten aus dem Mikrozensus 2022 auf 

Familien in Hauptwohnsitzhaushalten beziehen.

41	 Die Äquivalenzgewichtung erfolgt nach der von Meyer-Ehlers (1971) 

entwickelten Skala zur „optimalen Wohnflächenversorgung“, die 

sich in der Forschung als Standard etabliert hat und u. a. auch in 

der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung 

(Indikator G14) verwendet wird. Die Skala bewertet die Wohnfläche in 

Relation zur Haushaltsgröße und unterstellt, dass der Wohnflächen-

bedarf mit jeder zusätzlichen Person im Haushalt unterproportional 

wächst, da z. B. nicht jede zusätzliche Person eine eigene Küche oder 

ein eigenes Bad benötigt. Demnach wäre beispielsweise die Wohnflä-

chenversorgung eines Einpersonenhaushalts auf 55 qm mit der einer 

Alleinerziehenden mit einem Kind auf 70 qm (x Äquivalenzgewicht 

1,57 / 2 Personen=55 qm pro Kopf) oder einer Paarfamilie mit zwei 

Kindern auf 99 qm (x Äquivalenzgewicht 2,22 / 4 Personen=55 qm 

pro Kopf) vergleichbar. Anders als bei der Äquivalenzgewichtung der 

Haushaltseinkommen (Kapitel 4.1) wird das Alter der Haushaltsmit-

glieder hierbei nicht berücksichtigt.

Hinsichtlich des Gebäudetyps zeigen sich erneut Unter-
schiede nach Familienform sowie nach Kinderzahl und 
nach Migrationshintergrund der Eltern (Abbildung 4-16). 
Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Fami-
lien ohne und mit Migrationshintergrund. Während über 
die Hälfte der Familien ohne Migrationshintergrund in 
einem frei stehenden Einfamilienhaus (30 %) oder einem 
Doppel- oder Reihenhaus (25 %) lebt, wohnt die Mehrzahl 
der Familien mit einseitigem (53 %) oder beidseitigem 
(72 %) Migrationshintergrund in einem Mehrfamilienhaus. 
Dies ist Ausdruck der residenziellen Segregation, d. h. 
der ungleichmäßigen Verteilung sozialer, ethnischer und 
demografischer Gruppen auf Wohnstandorte, in diesem 
Fall aufgrund der unterschiedlichen Bebauungsstruktur 
auch zwischen Stadt und Land. Segregation ist in erster 
Linie ein städtisches Phänomen und hat sowohl Vorteile 
(z. B. Zugang zu Sozialkapital) als auch Nachteile (z. B. 
mangelnde Integration, soziale Schließung), in jedem Fall 
verstärkt sie soziale Ungleichheiten. Analysen von Marcel 
Helbig (2023) zufolge ist die ethnische Segregation, ge-
messen am Ausländeranteil an der Bevölkerung, in den 
Städten des Ruhrgebiets besonders stark ausgeprägt. 
Dort geht sie auch mit einer Armuts- und Bildungssegre-
gation, d. h. der räumlichen Konzentration und Trennung 
sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen in bestimm-
ten Stadtteilen und Wohnquartieren einher (El-Mafaalani 
& Strohmeier, 2015; Jeworutzki & Schräpler, 2019, 2020; 
Knüttel & Kersting, 2021).

Der Wohnflächen
konsum hat sich 
seit den 1950er- 
Jahren mehr als 
verdoppelt.
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Abbildung 4-17: Durchschnittliche Wohnfläche pro Person in Familien mit Kindern unter 18 Jahren in NRW, 2022, 
in Quadratmetern

* 	 Äquivalenzgewichtung nach der von Meyer-Ehlers (1971) entwickelten Skala zur „optimalen Wohnflächenversorgung“.

Quelle: Mikrozensus 2022, FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, DOI: 10.21242/12211.2022.00.00.1.1.1; eigene Berechnungen
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Verfügung stehende Wohnfläche pro Kopf erwartungs-
gemäß ab. Die Unterschiede nach Familienform – u. a. 
die geringere Wohnfläche alleinerziehender Mütter als 
die der Vergleich zu alleinerziehenden Väter – hängen mit 
dem Eigentumsstatus und dem bewohnten Gebäudetyp 
zusammen (s. o.). Familien mit Migrationshintergrund, 
die ebenfalls seltener im Wohneigentum und häufiger zur 
Miete in (städtischen) Mehrfamilienhäusern leben, haben 
deutlich weniger Wohnfläche pro Kopf zur Verfügung als 
Familien ohne Migrationshintergrund.

Verknappung von bezahlbarem Wohnraum und Lock-
in-Effekt am Wohnungsmarkt

Der Wohnflächenkonsum, d. h. die durchschnittliche 
Wohnfläche pro Kopf, ist in den letzten Jahrzehnten kon-
tinuierlich gestiegen und hat sich seit den 1950er-Jahren 
mehr als verdoppelt (Kholodilin & Kohl, 2026). Haupt-

treiber ist die Abnahme großer Haushalte und die starke 
Zunahme der Einpersonenhaushalte (I. Weber, 2020). Die 
Entwicklung verlief jedoch nicht für alle Bevölkerungs-
gruppen gleich. So konnten Hauseigentümer:innen im 
Vergleich zu städtischen Mietern zwischen 1985 und 
2022 durchweg höhere und stetige Zuwächse der durch-
schnittlichen äquivalenzgewichteten Wohnfläche pro Kopf 
verzeichnen. Bei städtischen Mieterhaushalten kam der 
Zuwachs ab 2010 zum Erliegen, in den Großstädten nahm 
die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf sogar wieder 
ab (Kohl et al., 2024). Dies ist zum großen Teil auf die 
Verknappung von bezahlbarem Wohnraum in den städ-
tischen Ballungsräumen zurückzuführen. Auf der einen 
Seite ist die Nachfrage nach städtischen Mietwohnun-
gen – u. a. bedingt durch die abnehmende Erschwinglich-
keit von Wohneigentum (s. o.) und die hohe Binnen- und 
Außenwanderung in die Ballungsräume – stark gestiegen 
(Henger, 2026). Auf der anderen Seite ist die Bautätigkeit 
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(NRW.BANK, 2026a). Ohne die zuletzt stark erhöhten 
Investitionen von Bund und Land in die Förderung des so-
zialen Wohnungsbaus42 würde sich der Sozialwohnungs-
bestand nach Modellrechnungen der NRW.BANK (2025, 
S. 27 ff.) bis 2040 nahezu halbieren.

Das Missverhältnis zwischen Wohnungsnachfrage und 
-angebot verstärkt den Druck auf die Mieten für neu oder 
wieder zu vermietende Wohnungen. Allein in den Jahren 
2023 und 2024 nahmen die Neuvertragsmieten bun-
desweit um 5,8 % und 5,0 % gegenüber dem Vorjahr zu 

42	 Der Bund hat seine Finanzhilfen für von den Ländern geförderte Inves-

titionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus seit 2023 deutlich er-

höht. Insgesamt belaufen sich die bis 2029 zugesagten Zuschüsse auf 

23,5 Milliarden Euro (BMWSB, 2026). Die Landesregierung NRW hat 

ihr öffentliches Wohnraumförderprogramm, das von 2023 bis 2027 

läuft, Ende 2025 auf insgesamt 12 Milliarden Euro aufgestockt und 

fördert damit den Neubau im Ländervergleich am stärksten (Henger, 

2026, S. 257). 

seit der Zinswende 2022 massiv eingebrochen und erholt 
sich nur langsam (Henger, 2026; Simons & Grade, 2026). 
Bundesweit wurden zwischen 2021 und 2025 nur 74 % 
der in diesem Zeitraum benötigten Wohnungen fertigge-
stellt (Henger, 2026, S. 240). In Düsseldorf waren es 70 % 
und in Köln sogar nur 33 % (ebd., S. 242). Zudem nimmt 
das Angebot an preisgebundenen Mietwohnungen durch 
das Auslaufen von Sozial- und Belegbindungen ab (Pestel 
Institut, 2026). So ist der Bestand an öffentlich geförder-
ten Mietwohnungen in NRW binnen zehn Jahren um rund 
15 % von 488.858 (2014) auf 414.229 (2024) gesunken 

Abbildung 4-18: GREIX-Mietpreisindex für ausgewählte Städte in NRW, 2015 bis 2025, Basisjahr 2015=100
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Quelle: Kiel Institut für Weltwirtschaft, 2026, auf Basis der VALUE Marktdatenbank; eigene Darstellung
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(Henger, 2026). Regional gibt es dabei große Unterschie-
de, wie beispielsweise der vom Kiel Institut für Weltwirt-
schaft berechnete GREIX-Mietpreisindex für Städte und 
Kreise in NRW zeigt. Der GREIX-Mietpreisindex bündelt 
die auf mehreren Plattformen inserierten Angebots-
mieten für Wohnungen, basierend auf der VALUE Markt-
datenbank. Qualitätsunterschiede zwischen den Woh-
nungen (z. B. Lage, Ausstattung) werden dabei mittels 
hedonischer Regression herausgerechnet (Amaral et al., 
2025). Abbildung 4-18 zeigt die längerfristige Entwick-
lung des GREIX-Mietpreisindex für ausgewählte Städte in 
NRW. Deutlich wird, dass die Angebotsmieten seit 2015 
nominal stark gestiegen sind, am stärksten in Mönchen-
gladbach (plus 55 %). Real, d. h., inflationsbereinigt, fiel 
der Anstieg sehr viel geringer aus, da auch die Einkom-
men längerfristig stark gestiegen sind (vgl. Kapitel 4.1). 
Allerdings ist seit der kurzen Erholungsphase 2021 bis 
2023 auch unter Berücksichtigung der gestiegenen Kauf-
kraft ein deutlich spürbarer Wiederanstieg der Angebots-
mieten zu verzeichnen.

Die Bestandsmieten sind im Zeitverlauf weniger stark ge-
stiegen, sodass sich der Abstand zwischen Bestands- und 
Angebotsmieten vergrößert hat. Nach Analysen des ifo 
Instituts liegen die durchschnittlichen Angebotsmieten 
für inserierte Wohnungen bundesweit um 31 % über den 
Bestandsmieten, selbst im günstigsten Marktsegment 
(25%-Perzentil der Angebotsmieten) beträgt der Abstand 
noch 14 % (Falck et al., 2025). Wohnungswechsel werden 
damit zunehmend unattraktiv. Viele Haushalte verbleiben 
in ihrer Wohnung, auch wenn deren Größe, Ausstattung 
oder Lage nicht mehr ihrem familiären, beruflichen oder 
gesundheitlichen Bedarf entspricht. Dieser Lock-in-Ef-
fekt führt zu einer ineffizienten Verteilung von Wohnraum 
und verschärft die Verknappung des Wohnungsangebots, 
was wiederum die Mieten weiter steigen lässt (Falck et al., 
2025; SVR Wirtschaft, 2024). Gerade Familien mit gerin-
geren Einkommen können sich einen Umzug finanziell oft 
nicht leisten und verbleiben ggf. in beengten Wohnverhält-
nissen. Der Lock-in-Effekt befördert daher auch das sog. 
Crowding, d. h. Überbelegungen von Wohnraum (Kohl et 
al., 2024).

Fast jeder fünfte Familienhaushalt in NRW lebt in 
einer überbelegten Wohnung

Nach einer Definition des Statistischen Amtes der 
Europäischen Union lebt aktuell (2024) fast jeder fünfte 
Haushalt mit abhängigen Kindern in NRW (19,1 %) in einer 
überbelegten Wohnung, etwas mehr als im Bundesdurch-
schnitt (17,3 %).43 Besonders häufig leben Alleinerzie-
hende und ihre Kinder in einer überbelegten Wohnung 
(31,7 %), während Paare mit Kindern seltener von Überbe-
legung betroffen sind (15,5 %). Als überbelegt gelten z. B. 
Wohnungen, in denen das Wohnzimmer auch als Schlaf-
raum genutzt wird, in denen sich drei oder mehr Kinder 
unter zwölf Jahren ein Zimmer teilen oder in denen keine 
getrennten Zimmer für Mädchen und Jungen zwischen 
12 und 17 Jahren vorhanden sind.

Daten für Deutschland verweisen auf große Unterschiede 
der Überbelegungsquoten zwischen Erwachsenen mit 
deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit (6,5 % 
vs. 30,0 %), Eigentümer- und Mieterhaushalten (3,6 % 
vs. 18,4 %), Land- und Stadtbewohner:innen (5,8 % vs. 
16,7 %) sowie Personen mit Einkommen oberhalb und 
unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze (8,9 % vs. 
26,4 %).44 Abbildung 4-19 zeigt den Anteil der Personen, 
die in Deutschland in einer überbelegten Wohnung leben, 
differenziert nach Altersgruppen und Armutsgefährdung. 
Deutlich wird, dass Kinder unter 18 Jahren – zum Teil 
auch definitionsbedingt – weitaus häufiger von Überbe-
legung betroffen sind als Erwachsene und Senior:innen 
ab 65 Jahren. Darüber hinaus ist der Anteil der armuts-
gefährdeten Kinder, die in einer überbelegten Wohnung 
leben, aktuell mehr als dreimal so hoch wie der der nicht 
armutsgefährdeten Kinder (2025: 46,5 % vs. 13,8 %). 
Schließlich ist im zeitlichen Verlauf zwischen 2021 und 
2025 nur bei armutsgefährdeten Kindern und Erwach-
senen ein deutlicher Anstieg der Überbelegungsquote 
zu verzeichnen, während die Quoten der nicht armuts-
gefährdeten Kinder und Erwachsenen sowie der älteren 
Personen stagnierten.

43	 Ergebnisse des Mikrozensus, Unterstichprobe MZ-SILC. Quelle: Son-

derauswertung von IT.NRW 2025, sowie Eurostat, 2026 DOI:10.2908/

ilc_lvho05a (4. Februar 2026).

44	 Quelle: Eurostat, 2026, DOI: 10.2908/ilc_lvho15, DOI: 10.2908/

ilc_lvho05c, DOI: 10.2908/ilc_lvho05d und DOI: 10.2908/ilc_lvho05a 

(4. Februar 2026).
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Abbildung 4-19: Überbelegungsquote1) nach Altersgruppen und Armutsgefährdung, Deutschland, 2021 bis 2025, in %

1) 	 Prozentualer Anteil der Personen, der in einem überbelegten Haushalt lebt. Ein Haushalt gilt als überbelegt, wenn ihm nicht folgende Mindestzahl an 

Räumen zur Verfügung steht: ein Raum pro Haushalt, ein Raum pro Paar, das in dem Haushalt lebt, ein Raum für jede weitere Person ab 18 Jahren, 

ein Raum für zwei Kinder unter zwölf Jahren, ein Raum für zwei Kinder desselben Geschlechts im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, ein Raum pro Kind 

zwischen 12 und 17 Jahren, wenn sie unterschiedlichen Geschlechts sind.

Ergebnisse der Mikrozensus-Unterstichprobe Einkommen und Lebensbedingungen (MZ-SILC).

Quelle: Eurostat, 2026, DOI:10.2908/ilc_lvho05a (30. Januar 2026)
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Beengte Wohnverhältnisse stellen einen Risikofaktor 
für die physische und psychische Gesundheit dar. Über-
belegung geht häufig mit Beeinträchtigungen der Wohn-
innenräume z. B. durch erhöhtes Staubaufkommen, 
Feuchtigkeit und Schimmelbildung einher (Eiffener et 
al., 2025; Lorentzen et al., 2022). Das Zusammenrücken 
auf engem Raum begünstigt die Übertragung von In-
fektionskrankheiten wie etwa Atemwegserkrankungen 
und Magen-Darm-Beschwerden (WHO, 2018) und hat, 
zusammen mit anderen nachteiligen Wohn- und Umwelt-

bedingungen, während der COVID-19-Pandemie maß-
geblich zum Infektions- und Hospitalisierungsrisiko von 
Erwachsenen und Kindern beigetragen (Brinkmann et al., 
2022; Dragano, Dortmann et al., 2022; Ghosh et al., 2021; 
Herath et al., 2024). Der Mangel an Privatsphäre und 
Rückzugsmöglichkeiten beeinträchtigt darüber hinaus 
die psychische Gesundheit und kann zu erhöhtem Stress, 
depressiven Verstimmungen und Angststörungen führen 
(A. Keller et al., 2022; Regoeczi, 2008; Singh et al., 2019). 
Auch Schlafmangel ist mit räumlicher Enge assoziiert 
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Die reine Mietbelastung von Haushalten, d. h. der Anteil 
der Miete am Haushaltseinkommen, ist zwischen 2014 
und 2022 nach Wohnungswechseln gestiegen (Falck et 
al., 2025). Sofern die Mieterhaushalte nicht umzogen, 
blieb ihre durchschnittliche Mietbelastung über die Zeit 
relativ stabil. Im Bestand hatten in erster Linie einkom-
mensschwache Haushalte in den Großstädten steigende 
Mietbelastungen zu verzeichnen (ebd.). Auch die hohen 
Energiepreise haben vor allem Haushalte mit niedrigen 
Einkommen überproportional stark belastet (Amaral & 
Zetzmann, 2025). Familien waren und sind besonders 
betroffen. 2023 gaben in NRW rund 11 % der Personen in 
Haushalten mit abhängigen Kindern im Vergleich zu 9 % 
der Personen in Haushalten ohne Kinder an, ihre Wohnung 
aus Geldmangel nicht angemessen heizen zu können. 
Unter den Alleinerziehenden mit abhängigen Kindern 
waren es sogar rund 23 % (IT.NRW, 2024a). 

Nach Ergebnissen der Erhebung über Einkommen und 
Lebensbedingungen (Unterstichprobe MZ-SILC) gaben 
in Deutschland Haushalte mit abhängigen Kindern 2025 
durchschnittlich 23 % ihres verfügbaren Einkommens für 
Wohnkosten45 aus. Armutsgefährdete Haushalte mit 
Kindern wendeten mit durchschnittlich 40 % ihres Ein-
kommens doppelt so viel auf wie nicht armutsgefährdete 
Familienhaushalte (20 %) (Eurostat, 2026, DOI: 10.2908/
ilc_mded01). Der Anteil der Personen in Familienhaushal-
ten, die mehr als 40 % ihres Einkommens für Wohnkosten 
ausgaben und somit nach EU-Definition als durch Wohn-
kosten überbelastet gelten, betrug knapp 9 % (Eurostat, 
2026, DOI: 10.2908/ilc_lvho07e).

In NRW waren 2024, ebenso wie im Bundesdurchschnitt, 
12 % der Bevölkerung durch Wohnkosten überbelastet. 
Alleinlebende (23 %) und Alleinerziehende mit abhängi-
gen Kindern (16 %) wiesen dabei überdurchschnittlich 
hohe Überbelastungsquoten auf, während Personen in 
Haushalten mit zwei Erwachsenen und Kindern (9 %) 
unterdurchschnittlich durch Wohnkosten belastet waren 
(Abbildung 4-20).

45	 Die in der Statistik erfassten Wohnkosten umfassen die monatlichen 

Ausgaben, die mit dem Wohnen eines Haushalts verbunden sind. Bei 

Mieter:innen entsprechen die Wohnkosten der Bruttowarmmiete, die 

an den Vermieter bzw. die Vermieterin gezahlt werden, und den Zah-

lungen an Dritte (z. B. für Strom). Bei Eigentümer:innen setzen sich 

die Wohnkosten aus den Zinszahlungen für Hypothekenkredite, den 

Energie- und Heizkosten, der Grundsteuer sowie weiteren Nebenkos-

ten (z. B. für den Wasserverbrauch, die Müllabfuhr oder den Schorn-

steinfeger) zusammen. Auch die Kosten für regelmäßige Wartungen 

und Instandhaltungen werden zu den Wohnkosten gezählt. Eventuell 

erhaltene Wohngeldleistungen bzw. Lastenzuschüsse werden nicht 

von den Wohnkosten abgezogen. Mieter:innen, die mietfrei wohnen, 

werden dagegen bei der Berechnung der Wohnkosten berücksichtigt.

(Edmed et al., 2025). Gut dokumentiert sind die negativen 
Folgen beengter Wohnverhältnisse für die sozioemotio-
nale und kognitive Entwicklung von Kindern (Clair, 2019; 
Evans, 2006; Leventhal & Newman, 2010). Diese werden 
teils durch eine geringere Ansprechbarkeit der Eltern und 
angespannte Eltern-Kind-Interaktionen vermittelt (Evans 
et al., 2010; Marsh et al., 2019). Hinzu kommt der fehlen-
de Platz zum Spielen und Lernen. Internationale Studien 
belegen entsprechend einen Zusammenhang zwischen 
Überbelegung und schulischem Erfolg (Lopoo & London, 
2016; Simson & Umblijs, 2021; Solari & Mare, 2012). Auch 
die Möglichkeiten, gleichaltrige Freund:innen einzuladen, 
sind oft nicht gegeben (Schlimbach et al., 2024). Dies 
begünstigt sozialen Rückzug und schränkt die Teilhabe-
chancen der Kinder und Jugendlichen ein.

Beengte Wohnverhältnisse sind dabei häufig nicht das 
alleinige Problem, sondern korrelieren im Armutskontext 
mit anderen nachteiligen Wohn- und Umweltbedingungen. 
Dazu zählen z. B. Qualitätsmängel der Wohnung, erhöhte 
Lärm- und Schadstoffexposition durch eine Wohnlage an 
Hauptverkehrsstraßen, geringere Nachbarschaftsqualität, 
erschwerter Zugang zu Naturflächen oder zu relevan-
ter Infrastruktur (z. B. Bildungs- und Freizeitangebote) 
(Autor:innenteam ServiKiD, 2025). Zur Schaffung eines 
kind- und familiengerechten Wohnumfelds bedarf es 
daher umfassender und partizipativer Ansätze der Stadt-
planung sowie kommunaler Armutsprävention.

Steigende Wohnkosten belasten vor allem Familien mit 
niedrigen Einkommen

Die Wohnkosten sind über die Zeit gestiegen, wobei in den 
letzten Jahren vor allem die nach Beginn des russischen 
Angriffskriegs gegen die Ukraine schlagartig gestiegenen 
Energiekosten und die steigenden Wohnnebenkosten zu 
Buche schlagen. Laut Verbraucherpreisindex für Deutsch-
land nahmen die durchschnittlichen Nettokaltmieten 
(Bestands- und Angebotsmieten zusammengefasst) 
zwischen 2020 und 2025 um rund 10 % zu, während die 
(kalten) Wohnnebenkosten um rund 19 % und die Kosten 
für Haushaltsenergie um rund 46 % stiegen (Destatis, 
2026a). Auch in NRW sind die Energiekosten und die 
Nebenkosten z. B. für Sach- und Haftpflichtversicherun-
gen, Grundsteuer und wohnungsbezogene Dienstleistun-
gen deutlich stärker angestiegen als die Kaltmieten (Haus 
& Grund Rheinland Westfalen, 2025; NRW.BANK, 2026b).
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Abbildung 4-20: Quote der Überbelastung durch Wohnkosten1) in NRW nach Haushaltstyp2), 2024, in %

1) 	 Anteil der Haushalte, die mehr als 40 % ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgeben.

2) 	 Kinder sind hier als Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie als Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch 

abhängig sind, definiert.

Ergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-SILC).

Quelle: Sonderauswertung von IT.NRW, Statistisches Landesamt, Düsseldorf; eigene Darstellung
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Zu berücksichtigen ist, dass Haushalte, die Grundsiche-
rungsleistungen oder Sozialhilfe nach SGB II und SGB XII 
beziehen und deren Kosten der Unterkunft und Heizung 
vollständig oder teilweise von den Kommunen übernom-
men werden, keine Wohnkostenüberbelastung aufweisen 
(können). Im Niedrigeinkommensbereich werden hohe 
Wohnkosten durch das Wohngeld abgefedert, dies ändert 
jedoch auf Dauer nichts an den Ursachen der Kosten
dynamik (Falck et al., 2025).

Familien machen fast die Hälfte der wegen 
Wohnungslosigkeit untergebrachten Personen aus

Besonders prekär ist die Lage obdach- und wohnungslo-
ser Menschen. Während in der öffentlichen Wahrnehmung 
alleinstehende Männer und Jugendliche das Bild der 
Obdach- und Wohnungslosigkeit prägen, stellen de facto 
Familien mit Kindern in Notunterkünften, Gewaltschutz-
einrichtungen oder verdeckten Mitwohnverhältnissen bei 
Freund:innen oder Verwandten die größte Gruppe unter 

den Wohnungslosen dar (Daigler, 2024). Die amtliche 
Wohnungslosenstatistik, die 2022 erstmals erhoben wur-
de, erfasst als Ausschnitt dieser Gruppen Personen, die 
zum Stichtag 31. Januar jeden Jahres wegen Wohnungs-
losigkeit untergebracht waren. Dazu zählen Menschen in 
kommunalen Einrichtungen, Notunterkünften oder Ein-
richtungen der Wohnungsnotfallhilfe, die keinen mietver-
traglich abgesicherten Wohnraum haben. Auch Geflüch-
tete mit positivem Abschluss eines Asylverfahrens, einer 
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz 
(nach § 24 AufenthG) oder einer Aufenthaltserlaubnis 
über das Chancen-Aufenthaltsrecht, die zum Stichtag 
untergebracht waren, zählen dazu. Personen, die ohne 
Unterkunft auf der Straße oder in einer ungesicherten 
Unterkunft (z. B. Wohnwagen) leben, verdeckt Wohnungs-
lose, die z. B. vorübergehend bei Bekannten oder Ange-
hörigen untergekommen sind, sowie Personen, die zum 
Zeitpunkt der Zählung außerhalb der Wohnungslosenhilfe 
institutionell untergebracht waren (z. B. in einem Frauen-
haus), werden in der Statistik nicht berücksichtigt.
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Abbildung 4-21: Wegen Wohnungslosigkeit untergebrachte Personen in NRW nach Haushaltstyp, 2022 bis 2025

Ergebnisse der Wohnungslosenstatistik. Angaben zum Stichtag 31. Januar jeden Jahres.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22971-0051 (23. Februar 2026); eigene Darstellung
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Wie Abbildung 4-21 verdeutlicht, ist die Zahl der wegen 
Wohnungslosigkeit untergebrachten Personen in NRW 
seit Beginn der statistischen Erfassung deutlich gestie-
gen, und zwar von 35.815 (31. Januar 2022) auf zuletzt 
117.815 (31. Januar 2025) Personen. Die Zahl der wegen 
Wohnungslosigkeit untergebrachten Familien – Allein-
erziehende und (Ehe-)Paare mit Kind(ern) zusammen-
gefasst – stieg im selben Zeitraum von 15.895 auf 
55.930 Personen. Ihr Anteil an allen untergebrachten 
Wohnungslosen wuchs von 44 % auf 47 %, d. h., fast die 
Hälfte der wegen Wohnungslosigkeit untergebrachten 
Personen sind Eltern und ihre Kinder. Der starke Anstieg 
ist nicht nur, wie Abbildung 4-22 zeigt, zu einem Großteil 
auf die Fluchtmigration nach Deutschland zurückzufüh-
ren, sondern hat auch methodische Gründe, da die Daten-
meldungen von Kommunen und Einrichtungen anfänglich 
noch große Lücken aufwiesen und sich von Jahr zu Jahr 
verbessern.

Abbildung 4-22 zeigt die zeitliche Entwicklung der Zahl 
untergebrachter wohnungsloser Personen in Alleinerzie-
henden- und Paarfamilien in NRW, differenziert nach der 
Staatsangehörigkeit der Personen. Deutlich wird der 
starke Anstieg wohnungsloser Familien mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit, während die Zahl wohnungs-
loser Familien mit deutscher Staatsangehörigkeit auf 
niedrigem Niveau weitgehend stabil blieb. Personen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit machten zum Stich-
tag 31. Januar 2025 88 % aller wegen Wohnungslosigkeit 
untergebrachten Personen in NRW aus, ihr Anteil an den 
wegen Wohnungslosigkeit untergebrachten Personen in 
Familien betrug 96 %. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts kamen Ende Januar 2025 bundesweit fast 
ein Drittel der aus diesem Grund untergebrachten Per-
sonen (29 %) aus der Ukraine. Flucht und Migration sind 
jedoch nicht die einzigen Gründe für Wohnungslosigkeit. 
Auch Mietschulden, Trennung/Scheidung, Arbeits-
platzverlust, Krankheit, Sucht oder Gewalterfahrungen 
können einen Wohnungsverlust auslösen, wobei häufig 
mehrere dieser Probleme zusammenkommen (Busch-
Geertsema et al., 2019).



126 Familienbericht NRW

Abbildung 4-23: Wegen Wohnungslosigkeit untergebrachte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in NRW nach Dauer 
der Unterbringung, 2022 bis 2025, in %

Ergebnisse der Wohnungslosenstatistik. Angaben zum Stichtag 31. Januar jeden Jahres.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22971-0055 (4. Februar 2026); eigene Darstellung
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Abbildung 4-22: Wegen Wohnungslosigkeit untergebrachte Personen in Familien in NRW nach Staatsangehörigkeit, 
2022 bis 2025

Ergebnisse der Wohnungslosenstatistik. Angaben zum Stichtag 31. Januar jeden Jahres.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22971-0051 (4. Februar 2026); eigene Darstellung
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Familien und Kinder in Notunterkünften sind besonders 
großen Belastungen ausgesetzt (Autor:innenteam Servi-
KiD, 2025). Bemängelt werden u. a. unzureichende sani-
täre und hygienische Verhältnisse, fehlende Privatsphäre, 
beengte Wohnverhältnisse, die wenig Raum zum Spielen 
und Lernen lassen und Konflikte unter den Bewohner:in-
nen befördern, mangelnder Gewaltschutz und eine zu 
geringe sozialarbeiterische Unterstützung (Engelmann, 
2022; D. Weber et al., 2023). Dabei stellt die Unterbrin-
gung oft keine Übergangs-, sondern eine Dauerlösung dar.

In NRW waren zum Stichtag 31. Januar 2025 nach Mel-
dungen der Kommunen und Einrichtungen 31.740 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren wegen Wohnungslo-
sigkeit untergebracht, davon 88 % bzw. 28.075 Kinder 
zusammen mit ihren Eltern. Fast alle Minderjährigen in 
untergebrachten wohnungslosen Familien (96 %) hat-
ten eine ausländische Staatsangehörigkeit. Aus Abbil-
dung 4-23 geht hervor, dass jedes zweite Kind (51 %) 
schon zwei Jahre oder länger untergebracht war.

4.4	Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen

Der Staat entlastet und unterstützt Familien mit einer 
Vielzahl monetärer Leistungen. Zu nennen sind bei-
spielsweise die steuerliche Freistellung des kindlichen 
Existenzminimums im Rahmen des Familienleistungsaus-
gleichs (Kindergeld und steuerlicher Kinderfreibetrag), 
das Elterngeld, der Unterhaltsvorschuss, der Kinderzu-
schlag und das Wohngeld. Darüber hinaus existiert mit 
den Grundsicherungsleistungen im SGB II und SGB XII 
ein Auffangnetz für Menschen, die ihren Lebensunterhalt 
nicht aus eigener Kraft bestreiten können. In der Sum-
me tragen diese Geldleistungen, zusammen mit Steu-
ern und Sozialabgaben, erheblich zur Reduzierung der 
Einkommensungleichheit und des Armutsrisikos in der 
Bevölkerung bei (BMFSFJ, 2021a; Stichnoth, 2016). Ohne 
staatliche Sozialtransfers wäre die Armutsgefährdungs-
quote in Deutschland 2025 um 8,4 Prozentpunkte höher 
ausgefallen als tatsächlich (24,5 % statt 16,1 %), wie 

Abbildung 4-24: Armutsgefährdungsquoten1) von Personen in Deutschland vor und nach Sozialtransfers2) nach 
Haushaltstyp3), 2025, in %

Erstergebnisse des Mikrozensus (Unterstichprobe MZ-SILC).

1) 	 Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in 

Hauptwohnsitzhaushalten. Einkommensreferenzjahr ist das Vorjahr der Erhebung. Äquivalenzgewichtung nach der modifizierten OECD-Skala. 

Dargestellt ist die Armutsgefährdungsquote gemessen am Bundesmedian.

2) 	 An den Haushalt oder an einzelne Haushaltsmitglieder gezahlte staatliche Sozialleistungen. Dazu zählen Kindergeld, Wohngeld, Arbeitslosen

unterstützung und Leistungen der Grundsicherung, Leistungen im Rahmen von Bildung und Gesundheit sowie alle sonstigen staatlichen Sozialleistun-

gen. Pensions- und Rentenzahlungen stellen in dieser Definition keine Sozialtransfers, sondern Einkommen dar.

3) 	 Kinder sind hier als Personen im Alter von unter 18 Jahren sowie als Personen im Alter von 18 bis einschließlich 24 Jahren, sofern sie ökonomisch 

abhängig sind, definiert.

Quelle: Eurostat, 2026, DOI: 10.2908/ilc_li10b und 10.2908/ilc_li03 (20. Februar 2026); eigene Darstellung
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Die Gründe für die Nichtinanspruchnahme von Sozial-
leistungen sind vielschichtig. Aus der Literatur lässt sich 
ableiten, dass es vor allem die Komplexität des Sozial-
systems und bürokratische Hürden sind, die Menschen an 
der Inanspruchnahme hindern (Baisch et al., 2023) und 
auch die Verwaltung gelegentlich überfordern (Janda & 
Siedorf, 2025). Hierzu zählen u. a. langwierige Antragsver-
fahren, zu erbringende Nachweise oder die aufwendige 
Prüfung vorrangiger Leistungen. Hinzu kommen Unkennt-
nis und mangelnde Information über Rechtsansprüche, 
Sprachbarrieren, Schamgefühle sowie stigmatisierende 
und diskriminierende Erfahrungen der Antragstellenden 
(Baisch et al., 2023). Beispielsweise bemängeln viele Be-
troffene fehlenden Respekt im Umgang mit Grundsiche-
rungsbeziehenden (Wilke 2024) oder vermissen bei den 
zuständigen Behörden Verständnis für die besonderen 
Herausforderungen von Eltern mit Kindern (Huppertz et 
al., 2024). Auch Sorgen vor der Offenlegung der eigenen 
Situation vor Angehörigen, Freund:innen und Nachbar:in-
nen spielen eine Rolle. Zum Teil findet im Bestreben nach 
Autonomie und Anerkennung eine bewusste Abgrenzung 
von dem als stigmatisierend wahrgenommenen Sozialsys-
tem statt (Sielaff & Wilke, 2024; van Rießen, 2024). Dem 
könnte durch proaktive Ansprache und Information der 
Anspruchsberechtigten, vereinfachte (nicht nur) digitale 
Zugänge zu Leistungen, automatisierte Antrags- und Be-
willigungsverfahren sowie mehr Diversitätssensibilität in 
der Verwaltung entgegengewirkt werden (Bachmann et 
al., 2023; Baisch et al., 2023).

Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen 
untergräbt ihre Wirkung und Effizienz

Die staatlichen Leistungen haben jedoch unterschied-
liche Verteilungswirkungen und sind im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Stabilität von Familien und die Armuts-
prävention unterschiedlich wirksam (Bonin et al., 2014; 
BMFSFJ, 2021a). Hinzu kommt, dass viele Leistungen, die 
die Lebenslage der Betroffenen verbessern könnten, nicht 
in Anspruch genommen werden (Baisch et al., 2023). Das 
Ausmaß ist hierbei beträchtlich: Mikrosimulationsstudien 
zufolge nehmen zwischen einem Drittel und der Hälfte der 
Personen, die ihrem Einkommen nach anspruchsberech-
tigt wären, keine Grundsicherungsleistungen nach SGB II 
in Anspruch (BMAS, 2025a; Matta & Engels, 2025). Bei 
anderen Leistungen wie dem Wohngeld oder dem Kinder-
zuschlag waren die Nichtinanspruchnahmequoten in der 
Vergangenheit noch höher (ebd.), diese dürften aber seit 
der Wohngeld-Plus-Reform (2023) und der Reform des 
Kinderzuschlags (2019/20) gesunken sein.46 Auch die 
Leistungen für Bildung und Teilhabe erreichen nur einen 
Teil der Kinder, deren Bildungs- und Teilhabechancen sie 
sicherstellen sollen (Bogumil & Gräfe, 2024; Neske-Rixius, 
2025). Das Problem der Nichtinanspruchnahme betrifft 
nicht nur Deutschland, sondern ist in allen europäischen 
Wohlfahrtsstaaten zu beobachten (Frericks & Höppner, 
2024). Im Ergebnis kommen bei den Betroffenen weniger 
Leistungen an, als ihnen rechtlich zustehen, was nicht nur 
Wirkung und Effizienz der Leistungen untergräbt, sondern 
auch Fragen der Gerechtigkeit aufwirft (van Oorschot, 
1991).

46	 Durch die Reformen und die Dynamisierung der Leistungen wurde al-

lerdings auch der jeweilige Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. 

Die seither stark gestiegenen Empfängerzahlen deuten daher nicht 

notwendig auf eine höhere Inanspruchnahme hin.

Abbildung 4-24 verdeutlicht. Insbesondere Alleinerzie-
hende und Paarhaushalte mit drei oder mehr abhängigen 
Kindern wären ohne regelmäßige Sozialleistungen in noch 
weit stärkerem Maße von Einkommensarmut betroffen 
(ebd.). In NRW reduzierten die Sozialtransfers das Ar-
mutsrisiko der Bevölkerung 2025 um 9,5 Prozentpunkte 
von 27,2 % auf 17,7 % (Erstergebnisse des Mikrozensus 
[MZ-SILC], Statistische Ämter des Bundes und der Län-
der, 2025a, Tabelle AR.4).
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Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) fördert gezielt Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen und unterstützt sie in ihren Möglich-
keiten zur sozialen Partizipation. Gefördert werden u. a. Ausgaben für Schule und Kita, 
gemeinschaftliches Mittagessen, Lernförderung sowie Freizeit-, Sport- und Kulturange-
bote. Ziel ist es, finanzielle Hürden abzubauen und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. 
Die konkrete Umsetzung der Leistungen erfolgt durch die Kommunen. Dabei zeigt sich 
vielerorts, dass trotz bestehender Anspruchsberechtigung viele Kinder und Jugendliche 
Leistungen aus dem BuT nicht oder nur teilweise in Anspruch nehmen.

Vor diesem Hintergrund hat das Land Nordrhein-Westfalen mehrere Aktivitäten umge-
setzt, um Ursachen, Handlungsbedarfe und Lösungsansätze systematisch herauszuarbei-
ten: ein Policy Paper, mehrere Praxisworkshops sowie eine landesweite Online-Befragung.

Das Policy Paper analysiert auf Grundlage vorhandener Studien, Daten und Praxiserfah-
rungen die strukturellen Herausforderungen des BuT in Nordrhein-Westfalen. Die Daten 
zeigen: Es sind vor allem Zugangsbarrieren, die einer höheren Inanspruchnahme im Weg 
stehen. Zu den zentralen Hemmnissen für Familien zählen mangelnde Informationen, 
aufwendige Antragsverfahren sowie Sprach‑ und Verständnisschwierigkeiten. Viele Eltern 
wissen auch nicht, welche Leistungen ihnen zustehen. Teilweise spielt auch Scham eine 
Rolle, die eigene finanzielle Situation offenlegen zu müssen. Gleichzeitig bestehen über 
die Umsetzung des BuT auf kommunaler Ebene große Gestaltungsspielräume, um praxis-
nahe Lösungen zur Verbesserung des Zugangs und der Nutzung der Leistungen zu ent-
wickeln und umzusetzen. Vielversprechende Ansätze sind die Entwicklung vereinfachter 
und möglichst automatisierter Verfahren, die Bereitstellung niedrigschwelliger Informa-
tionen in verständlicher Sprache, eine aktive Ansprache von Familien sowie eine stärkere 
Vernetzung relevanter Akteure an familiennahen Orten wie Schulen, Kitas oder Vereinen.

Bildung und 
Teilhabe fördern: 
Erkenntnisse aus der 
kommunalen Praxis
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Diese Befunde und bestehende Handlungsspielräume wurden durch die Ergebnisse von 
Praxisworkshops weiter vertieft. Im November 2024 wurden in Düsseldorf und Dort-
mund zwei ganztägige Praxisworkshops unter dem Titel „Partizipation ermöglichen – 
Erfolgsfaktoren für eine verbesserte Inanspruchnahme des Bildungs‑ und Teilhabepakets 
(BuT) in NRW“ durchgeführt. Ergänzend fanden im Januar und Februar 2026 in Bochum 
vertiefende Workshops zu den Schwerpunkten „Vereinfachung von Datenaustauschen 
zwischen Behörden“ sowie „Verwaltungsverfahren neu denken – Beispiele aus der Pra-
xis“ statt.

Die Workshops zeigen übereinstimmend, dass die Komplexität der bestehenden Verwal-
tungsverfahren die größte Hürde für die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen dar-
stellt. Mehrfachanträge, umfangreiche Nachweispflichten und lange Bearbeitungszeiten 
überfordern viele Familien und führen dazu, dass Leistungen gar nicht oder nur teilweise 
genutzt werden. Als besonders wirksam werden vereinfachte Verfahren beschrieben, etwa 
automatisierte Weiterbewilligungen bei fortbestehendem Leistungsbezug, pauschalierte 
Leistungen für wiederkehrende Bedarfe sowie der Verzicht auf wiederholte Einzelnach-
weise. Kommunale Praxisbeispiele belegen, dass solche Entbürokratisierungen sowohl 
Familien als auch Verwaltungen spürbar entlasten und zugleich die Inanspruchnahme der 
Leistungen erhöhen.

Die Digitalisierung, etwa in Form von digitalen Antragsverfahren, E-Akten, Bildungskar-
ten oder Online‑Assistenten, kann ein wichtiger Hebel zur Vereinfachung der Verfahren 
sein. Sie entfaltet ihre Wirkung jedoch nur dann, wenn sie einheitlich, standardisiert und 
kompatibel ausgestaltet ist. Derzeit führen unterschiedliche IT‑Verfahren, lokale Einzellö-
sungen und fehlende Schnittstellen häufig zu Mehraufwand statt zu Entlastung.

Die Ansprache leistungsberechtigter Familien gelingt nach Einschätzung der Fachkräfte 
nur begrenzt über klassische behördliche Kommunikationswege. Deutlich wirksamer ist 
der Zugang über familiennahe Orte und Institutionen, insbesondere über Schulen, Kitas, 
Schul‑ und Stadtteilsozialarbeit, Vereine und weitere Multiplikatoren. Voraussetzung 
dafür ist eine verständliche, niedrigschwellige und möglichst mehrsprachige Aufbereitung 
der Informationen. Zugleich wird betont, dass das BuT als Unterstützung und Teilhabe-
chance kommuniziert werden sollte und nicht als stigmatisierende Sozialleistung.

In der Gesamtschau zeigen die Ergebnisse der verschiedenen Aktivitäten ein deutliches 
Bild: Das BuT ist ein wichtiges Instrument zur Armutsprävention von Kindern und Jugend-
lichen. Die Potenziale werden jedoch durch bestehende Hürden und Hemmnisse im Zu-
gang von Familien zu den Leistungen des BuT gebremst. Gleichzeitig existieren in vielen 
Kommunen bereits gute Ansätze, die wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der 
BuT-Leistungen in Nordrhein-Westfalen geben können. 
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Zentrale Ergebnisse der Online-Befragung zum Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT)

Im Mai 2025 wurde eine landesweite Online-Befragung zu den 
Leistungen des BuT durchgeführt. Befragt wurden knapp 400 
Leitungskräfte und Fachverantwortliche aus kommunalen Behör-
den, Jobcentern sowie Bildungs- und Beratungseinrichtungen, die 
Familien bei der Antragstellung unterstützen oder BuT-Leistungen 
bewilligen. Im Fokus standen insbesondere der Zugang zu Leistun-
gen in den Rechtskreisen Kinderzuschlag/Wohngeld (BKGG) und 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie Antragsverfahren, 
Informationswege, Kooperationen und Herausforderungen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Papieranträge weiterhin die gängigste 
Antragsform sind, während vollständig digitale Verfahren bislang 
nur begrenzt verfügbar sind. Zwar besteht in vielen Kommunen 
Interesse an digitalen Lösungen, deren Umsetzung wird jedoch 
häufig durch technische, organisatorische oder personelle Hürden 
erschwert. In der Informationsarbeit setzen die meisten Einrichtun-
gen auf eine gezielte Ansprache von Familien über Schulen, Kitas 
und Schulsozialarbeit sowie auf analoge Materialien wie Flyer.

Als zentrale Herausforderungen werden insbesondere fehlerhafte 
oder unvollständige Anträge, begrenzte Ressourcen und Sprachbar-
rieren bei Familien genannt. Gleichzeitig machen die Rückmeldun-
gen erfolgreiche Good Practices sichtbar – darunter vereinfachte 
Verfahren, niedrigschwellige Zugänge und enge Kooperationen mit 
Bildungseinrichtungen.
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Erwerbstätigkeit verbundene Einkommenszuwachs durch 
den Entzug von Transferleistungen teilweise oder ganz 
aufgezehrt wird (Bruckmeier & Weber, 2024). Nach dem 
Scheitern der Kindergrundsicherung und der inzwischen 
beschlossenen Neuregelung der Grundsicherung (sie-
he dazu weiter unten) ist die Schnittstellenproblematik 
die nächste wichtige Herausforderung, die angegangen 
werden muss. Mit den Empfehlungen der Sozialstaats-
kommission (BMAS, 2026a) und anderer Expert:innen 
(z. B. Peichl et al., 2023) liegen neue Vorschläge zur Zu-
sammenlegung von Leistungen auf dem Tisch.

Der Bezug von SGB II-Leistungen wird zum Teil als In-
dikator für die staatlich „bekämpfte Armut“ verwendet. 
Einkommensarmut und SGB II-Bezug sind jedoch nicht 
identisch, auch wenn große Überschneidungen im betrof-
fenen Personenkreis bestehen (Bäcker & Kistler, 2024). 
Zu berücksichtigen ist, dass es aufgrund der Nichtinan-
spruchnahme von Grundsicherungsleistungen zu einer 
„verdeckten Armut“ kommt.

278.522 Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen 
Kindern in NRW bezogen 2024 SGB II-Leistungen

Nach Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
bezogen 2024 in NRW 278.522 Bedarfsgemeinschaften 
mit (unverheirateten) Kindern unter 18 Jahren Regelleis-
tungen nach dem SGB II. Damit lebten in jeder dritten Be-
darfsgemeinschaft in NRW (34 %) minderjährige Kinder. 
Im Zeitverlauf ist erkennbar, dass die Zahl der Bedarfs-
gemeinschaften mit minderjährigen Kindern in den ersten 
zwei Jahren nach Inkrafttreten des SGB II im Januar 2005, 
d. h. nach der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe („Hartz IV“), stark stieg und danach wieder 
sank, bis die Aufnahme von anerkannt Geflüchteten (Asyl-
berechtigte, subsidiär Schutzberechtigte, GFK-Flüchtlin-
ge) aus Syrien, Irak und Afghanistan Mitte der 2010er-
Jahre zu einem Wiederanstieg führte (Abbildung 4-25). 
Seit 2017 ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern tendenziell rückläufig. Auch nach der durch den 
Ukrainekrieg bedingten starken Zunahme der SGB II-
Empfängerzahlen in den Jahren 2022 und 2023 setzte 
sich dieser Trend 2024 fort, was u. a. auf die fortschreiten-
de Erwerbsintegration ukrainischer Geflüchteter verweist 
(Brücker et al., 2025; Kosyakova et al., 2026b).48 Aller-
dings haben ukrainische Mütter mit kleinen Kindern, vor 
allem (temporär oder dauerhaft) Alleinerziehende, nach 

48	 Die Beschäftigtenquote ukrainischer Geflüchteter in NRW liegt dabei 

unter dem Bundesdurchschnitt (Brücker et al., 2025; Kosyakova et al., 

2026a).

Familien in der Grundsicherung

Vor diesem Hintergrund informiert der folgende Abschnitt 
über Zahl und Anteil der Familien in NRW, die Grund-
sicherungsleistungen nach dem SGB II beziehen. Infor-
mationen über das Ausmaß der Nichtinanspruchnahme 
von Grundsicherungsleistungen in NRW liegen nicht vor, 
dieses dürfte sich jedoch kaum von den oben genannten 
für Deutschland ermittelten Quoten unterscheiden.

Für Familien, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eige-
nen Mitteln bestreiten können, ist die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende bzw. das Bürgergeld nach SGB II 
das wichtigste soziale Auffangnetz. Leistungen nach 
dem SGB II erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr 
vollendet und die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht 
haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind und ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 
SGB II), sowie nicht erwerbsfähige Angehörige – Eltern, 
Ehe- und Lebenspartner:innen und vor allem Kinder –, 
die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft zusammen-
leben (§ 7 Abs. 2 und 3 SGB II). Die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende soll Leistungsberechtigten ein men-
schenwürdiges Leben ermöglichen und durch Beratung 
und Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit zu einer 
Überwindung oder zumindest Verringerung der Hilfebe-
dürftigkeit beitragen (§ 1 SGB II).

Die Höhe der Regelsätze – das sozialrechtliche Existenz-
minimum – wird von der Bundesregierung alle fünf Jahre 
nach dem im Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) 
definierten Statistikmodell, das sich an den Verbrauchs-
ausgaben einkommensschwacher Haushalte orientiert, 
festgelegt (BMAS, 2026b).47 Das methodische Vorgehen 
bei der Bedarfsermittlung, Höhe und Angemessenheit der 
Regelsätze – insbesondere im Hinblick auf das kindliche 
Existenzminimum und die Anerkennung von Umgangs-
mehrbedarfen bei getrennter Betreuung – sowie die 
Schnittstellen zu vorgelagerten Sozial- und Familien-
leistungen (z. B. Kinderzuschlag, Wohngeld) und zum 
Steuerrecht werden seit Jahren kritisch diskutiert (vgl. 
u. a. Becker, 2022; BMFSFJ, 2021a, 2025; Expert:innen-
beirat und Projekt „Familie und Bildung: Politik vom Kind 
aus denken“, 2023; Famula, 2017; Harich, 2024; Lenze, 
2019; Ott et al., 2012, 2020). Ein Problem sind die hohen 
Grenzbelastungen im Steuer-Transfer-System, die dazu 
führen, dass der mit einer Aufnahme oder Ausweitung der 

47	 Datengrundlage ist die nur alle fünf Jahre erhobene Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe (EVS). Zwischen den Erhebungszeitpunkten 

werden die Regelsätze entlang der Preis- und Lohnentwicklung regel-

mäßig angepasst.
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Abbildung 4-25: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren1) in NRW nach Zahl der Kinder, 
2005 bis 2024

1) 	 Minderjährige unverheiratete Kinder.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025c; eigene Darstellung
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wie vor große Schwierigkeiten beim Arbeitsmarktzugang. 
Fehlende Kinderbetreuung und Sprachkenntnisse, die 
schwierige Anerkennung ausländischer Abschlüsse, spä-
tere Teilnahme an arbeitsmarktnahen Maßnahmen und 
die Segregation des Arbeitsmarkts hemmen den Einstieg 
oder führen zu nicht existenzsichernden Beschäftigungen 
im Niedriglohnbereich (Fendel et al., 2025; Kosyakova et 
al., 2026b).

Abbildung 4-25 lässt zudem erkennen, dass längerfris-
tig die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit einem Kind 
zurückgegangen ist, während die Zahl der Bedarfsgemein-
schaften mit drei und mehr Kindern stieg. Im Ergebnis 
reduzierte sich der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit 
einem Kind an allen Bedarfsgemeinschaften mit min-
derjährigen Kindern in NRW von 50 % (2009) auf 43 % 
(2024), während der Anteil der Bedarfsgemeinschaften 
mit drei und mehr Kindern im selben Zeitraum von 18 % 
(2009) auf 25 % (2024) stieg (Abbildung 4-26). Der Anteil 
der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren 
an allen Bedarfsgemeinschaften in NRW blieb über die 
Zeit relativ stabil und bewegt sich seit 2009 zwischen 
34 % und 36 % (ohne Abbildung).
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Abbildung 4-26: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren1) in NRW nach Zahl der Kinder, 
2009 bis 2024, in %

1) 	 Minderjährige unverheiratete Kinder.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025c; eigene Darstellung
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Tabelle 4-6: Strukturmerkmale von Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren1) in NRW, 2014 und 2024

2014 2024

Anzahl
in % der BG 

mit Kind(ern) 
U18

in % 
aller BG Anzahl

in % der BG 
mit Kind(ern) 

U18

in % 
aller BG

Alleinerziehenden-BG 157.702 54 % 19 % 144.416 52 % 18 %

Partner-BG mit Kind(ern) 135.183 46 % 16 % 133.429 48 % 16 %

BG

mit 1 Kind 145.980 50 % 17 % 120.898 43 % 15 %

mit 2 Kindern 92.375 31 % 11 % 87.142 31 % 11 %

mit 3 und mehr Kindern 55.779 19 % 7 % 70.482 25 % 9 %

BG mit Kind(ern)

unter 3 Jahren 82.765 28 % 10 % 72.282 26 % 9 %

von 3 bis unter 6 Jahren 60.705 21 % 7 % 59.495 21 % 7 %

von 6 bis unter 18 Jahren 150.664 51 % 18 % 146.745 53 % 18 %

BG mit Kindern U18 
zusammen 294.134 100 % 35 % 278.522 100 % 34 %

1) 	 Minderjährige unverheiratete Kinder (U18).

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025b; 2026a; eigene Berechnungen
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In acht von zehn Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern war im Oktober 2025 mindestens ein 
Regelleistungsberechtigter ausländische:r 
Staatsbürger:in

Angaben zur Staatsangehörigkeit der in den Bedarfsge-
meinschaften lebenden Personen in NRW liegen aktuell 
für den Monat Oktober 2025 vor. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte in fünf von zehn Bedarfsgemeinschaften von Allein-
erziehenden (48 %) und in acht von zehn Bedarfsgemein-
schaften von Paaren mit Kindern (79 %) mindestens ein 
Regelleistungsberechtigter bzw. eine Regelleistungsbe-
rechtigte eine ausländische Staatsangehörigkeit (Ab-
bildung 4-27). Dies kann als Indiz gewertet werden, dass 
Paarfamilien mit Migrationsgeschichte überproportional 
oft auf SGB II-Leistungen angewiesen sind.

Hinsichtlich anderer Strukturmerkmale wie der Fami-
lienform oder des Alters des jüngsten Kindes in der 
Bedarfsgemeinschaft zeigen sich im Zehn- oder Mehrjah-
resvergleich kaum Veränderungen (Tabelle 4-6). Allein-
erziehende und ihre Kinder machten 2024 etwas mehr 
als die Hälfte der Bedarfsgemeinschaften mit minderjäh-
rigen Kindern in NRW aus (52 %), Paargemeinschaften 
mit Kindern entsprechend weniger (48 %). Jede vierte 
Bedarfsgemeinschaft mit minderjährigen Kindern (26 %) 
hatte ein oder mehrere Kinder unter drei Jahren zu be-
treuen (ebd.).

Abbildung 4-27: Anteile der Bedarfsgemeinschaften in NRW, in denen mindestens ein Regelleistungsberechtigter eine 
ausländische Staatsangehörigkeit hat1), nach Typ der Bedarfsgemeinschaft2), Oktober 2025, in %

Daten zu Leistungen nach dem SGB II nach einer Wartezeit von 3 Monaten. Datenstand: Januar 2026.

1) 	 Das Merkmal Staatsangehörigkeit ist ein Personenmerkmal. Da innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft Personen mit unterschiedlichen Staatsangehö-

rigkeiten leben können, kann einer Bedarfsgemeinschaft keine Staatsangehörigkeit zugewiesen werden. In dieser Statistik werden die Bedarfsgemein-

schaften aufgeführt, in denen mindestens ein Regelleistungsberechtigter die ausgewählte Staatsangehörigkeit hat. Eine Bedarfsgemeinschaft kann 

demnach mehrfach gezählt werden, wenn die Regelleistungsberechtigten in dieser Bedarfsgemeinschaft jeweils unterschiedliche Staatsangehörigkei-

ten haben.

2) 	 Das Merkmal Kinder bezieht sich auf unverheiratete minderjährige Kinder.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Auftragsnummer 204567, Januar 2026; eigene Berechnungen
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tens einen Regelleistungsberechtigten, der bzw. die An-
gehörige:r eines Drittstaats außerhalb von EU, EWR und 
Schweiz war. In 14 % der Alleinerziehenden-BG war dies 
eine Person mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Bei den 
Paaren bzw. Partner-BG mit Kindern sind durchweg höhe-
re Anteile von Bedarfsgemeinschaften mit ausländischen 
Regelleistungsberechtigten zu verzeichnen. In zwei von 
drei Partner-BG mit Kindern (67 %) war mindestens ein 
Regelleistungsberechtigter Angehörige:r eines Drittstaats. 
In rund jeder vierten Partner-BG mit Kindern (27 %) gab 
es mindestens einen Regelleistungsberechtigten, die bzw. 
der Staatsangehörige:r eines der acht wichtigsten außer-
europäischen Asylherkunftsländer war.

Abbildung 4-28 zeigt die Verteilung nach ausgewählten 
Staatsangehörigkeiten. Zu berücksichtigen ist, dass es 
zu Mehrfachzählungen kommt, wenn es in einer Be-
darfsgemeinschaft mehrere Regelleistungsberechtigte 
mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten gibt. Die 
in der Abbildung 4-28 dargestellten Anteilswerte lassen 
sich daher nicht aufsummieren. Im Oktober 2025 war 
demnach in 9 % der Alleinerziehenden-BG mindestens 
ein Regelleistungsberechtigter Staatsbürger:in eines EU- 
oder EWR-Staats oder der Schweiz. Darunter hatte in 6 % 
der Alleinerziehenden-BG mindestens ein Regelleistungs-
berechtigter eine Staatsangehörigkeit aus einem der elf 
mittel- und osteuropäischen Staaten (ohne Malta und Zy-
pern), die seit 2004 der Europäischen Union beigetreten 
sind. In 40 % der Alleinerziehenden-BG gab es mindes-

Abbildung 4-28: Anteile der Bedarfsgemeinschaften insgesamt sowie der Bedarfsgemeinschaften von 
Alleinerziehenden und Paaren mit Kindern1) in NRW, in denen mindestens ein Regelleistungsberechtigter 
eine ausländische Staatsangehörigkeit hat2), nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten3), Oktober 2025, in %

Daten zu Leistungen nach dem SGB II nach einer Wartezeit von 3 Monaten. Datenstand: Januar 2026.

1) 	 Unverheiratete minderjährige Kinder.

2) 	 Das Merkmal Staatsangehörigkeit ist ein Personenmerkmal. Da innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft Personen mit unterschiedlichen Staatsangehö-

rigkeiten leben können, kann einer Bedarfsgemeinschaft keine Staatsangehörigkeit zugewiesen werden. In dieser Statistik werden die Bedarfsgemein-

schaften aufgeführt, in denen mindestens ein Regelleistungsberechtigter die ausgewählte Staatsangehörigkeit hat. Eine Bedarfsgemeinschaft kann 

demnach mehrfach gezählt werden, wenn die Regelleistungsberechtigten in dieser Bedarfsgemeinschaft jeweils unterschiedliche Staatsangehörigkei-

ten haben.

3) 	 EU, EWR und Schweiz = EU-Staaten, Liechtenstein, Norwegen, Island, Schweiz. EU-Osterweiterung (ohne Malta und Zypern) = Bulgarien, Estland, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn. Asylherkunftsländer (HKL 8) = Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, 

Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Auftragsnummer 204567, Januar 2026; eigene Berechnungen
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Abbildung 4-29: SGB II-Quoten von Alleinerziehenden und Paaren mit minderjährigen Kindern1) in NRW, 2005 bis 
20242), in %

1) 	 Anteil der Bedarfsgemeinschaften im SGB II an den Familien desselben Familientyps in der Bevölkerung. Das Merkmal Kinder bezieht sich auf 

unverheiratete minderjährige Kinder in Bedarfsgemeinschaften.

2) 	 2024 vorläufige Ergebnisse. Zeitliche Schwankungen in den Daten beruhen teilweise auf methodischen Effekten (Zeitreihenbrüche des Mikrozensus 

in den Jahren 2005, 2011, 2016, 2017, 2020 und 2021, siehe Anhang A).

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2026a; eigene Darstellung
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Fast jede zweite Familie von Alleinerziehenden ist auf 
Grundsicherungsleistungen angewiesen

Die SGB II-Hilfequoten für Alleinerziehende und Paare 
mit minderjährigen Kindern, d. h. der Anteil der Bedarfs-
gemeinschaften im SGB II an den Familien desselben Fa-
milientyps in der Bevölkerung, weisen über die Zeit einige 
Schwankungen auf, die zum Teil methodisch durch Zeit-
reihenbrüche in den Daten bedingt sind. Abbildung 4-29 
lässt erkennen, dass Alleinerziehende und ihre Kinder in 
allen Jahren sowohl in NRW als auch im Bundesdurch-
schnitt rund fünfmal häufiger SGB II-Leistungen beziehen 
als Paarfamilien mit Kindern. Die SGB II-Quote von Allein-
erziehenden-BG mit Kindern in NRW liegt dabei durch-

gängig deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Während 
die SGB II-Quote von Alleinerziehenden im Bund tenden-
ziell rückläufig ist und zuletzt (2024) rund 35 % betrug, 
blieb sie in NRW auf hohem Niveau von zuletzt (2024) 
45 %. Dagegen ist bei den Bedarfsgemeinschaften von 
Paaren mit minderjährigen Kindern in den letzten Jahren 
auch in NRW ein leichter Rückgang der SGB II-Quote zu 
verzeichnen.
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Abbildung 4-30: SGB II-Quoten von Bedarfsgemeinschaften1) in NRW nach Typ der Bedarfsgemeinschaft, 2024, in %

1) 	 Anteil der Bedarfsgemeinschaften im SGB II an den Familien desselben Familientyps in der Bevölkerung. Das Merkmal Kinder bezieht sich auf unver-

heiratete minderjährige Kinder.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2026a; eigene Darstellung
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Aus Abbildung 4-30 geht hervor, dass im Jahr 2024 rund 
45 % der Alleinerziehenden und 9 % der Paare mit min-
derjährigen Kindern in NRW SGB II-Leistungen bezogen. 
Damit war fast jede zweite Familie von Alleinerziehenden 
auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Allerdings 
wiesen auch Paarfamilien mit drei und mehr minderjähri-
gen Kindern eine überdurchschnittlich hohe SGB II-Quote 
auf (21 %).

In je einem Drittel der Bedarfsgemeinschaften mit 
minderjährigen Kindern sind die Eltern erwerbstätig 
oder arbeitslos

Aktuelle Angaben zur Erwerbsbeteiligung der Bedarfs-
gemeinschaften in NRW liegen für den Monat Juni 2025 
vor. Demnach war zu diesem Zeitpunkt in über einem 
Drittel der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 
18 Jahren (36 %) mindestens ein erwerbsfähiger Leis-

tungsberechtigter (ELB)49 – ein Elternteil oder der/die 
Partner:in – erwerbstätig, d. h., dass er oder sie ein Ein-
kommen aus abhängiger oder selbstständiger Erwerbstä-
tigkeit erzielte (Abbildung 4-31). In diesen Fällen wird das 
Bürgergeld durch Erwerbseinkommen ergänzt und der 
Leistungsanspruch entsprechend verringert.50 In einem 
weiteren Drittel der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern 
unter 18 Jahren (34 %) waren die Eltern bzw. erziehungs-

49	 „Als erwerbsfähig gilt gemäß § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit 

oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den 

üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens 

drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Innerhalb der Grundsiche-

rungsstatistik SGB II werden Personen nur dann als erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte ausgewiesen, wenn sie Bürgergeld für ELB (vor 

2023: Arbeitslosengeld II) beziehen“ (Statistik der Bundesagentur für 

Arbeit, 2025a).

50	 Diese Bedarfsgemeinschaften bzw. Personen, die zusätzlich zum 

Erwerbseinkommen Bürgergeld beziehen, werden umgangssprachlich 

als „Aufstocker“ bezeichnet. Die Bundesagentur für Arbeit reserviert 

den Begriff „Aufstocker“ dagegen für arbeitslose Personen, deren 

Arbeitslosengeld nicht zur Bedarfsdeckung der Bedarfsgemeinschaft 

reicht und die deshalb ergänzend Bürgergeld beziehen (Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit, 2026b).
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berechtigte auch in einer schulischen Ausbildung oder 
einem Studium befinden können oder aufgrund familiärer 
Verpflichtungen51 oder gesundheitlicher Einschränkungen 
vorübergehend von der Pflicht zur Arbeitsaufnahme be-
freit sind. Andererseits können zur Bedarfsgemeinschaft 
auch weitere potenziell erwerbstätige Personen, z. B. 
volljährige Kinder, gehören.

51	 Derzeit gilt für Erziehende, dass eine Arbeitsaufnahme oder Maß-

nahmeteilnahme zumutbar ist, wenn das Kind das dritte Lebensjahr 

vollendet hat und die Betreuung in einer Tageseinrichtung oder der 

Tagespflege sichergestellt ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II). Dieser Zeit-

punkt wird mit der neuen Grundsicherung, die ab 1. Juli 2026 in Kraft 

tritt, auf die Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes abgesenkt.

berechtigten ELB arbeitslos. Dabei zeigen sich einige 
Unterschiede nach der Kinderzahl (Abbildung 4-31). 
So sind in Bedarfsgemeinschaften mit drei und mehr 
minderjährigen Kindern die Eltern häufiger arbeitslos 
(38 %) als in Bedarfsgemeinschaften mit zwei Kindern 
(34 %) oder einem Kind (28 %). Dass der Anteil der Be-
darfsgemeinschaften mit arbeitslosen Eltern bei Allein-
erziehenden mehr als doppelt so groß ist wie bei Paar-
familien (47 % vs. 20 %), erklärt sich daraus, dass in den 
Paarfamilien beide Elternteile arbeitslos sein müssen, um 
hier gezählt zu werden. Es ist also gut möglich oder sogar 
wahrscheinlich, dass es weitere Paare gibt, in denen nur 
ein Elternteil arbeitslos ist. Die Familienstruktur erklärt 
auch, warum der Anteil der Bedarfsgemeinschaften mit 
mindestens einem erwerbstätigen ELB in Paarfamilien 
doppelt so groß ist (49 %) wie in Alleinerziehendenfami-
lien (25 %), denn bei Paaren können zwei Elternteile, bei 
Alleinerziehenden nur ein Elternteil erwerbstätig sein. Ge-
nerell zu beachten ist, dass sich erwerbsfähige Leistungs-

Abbildung 4-31: Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern1) in NRW nach Zahl der Kinder und Erwerbsbeteili-
gung2), Juni 2025, in %

1) 	 Unverheiratete minderjährige Kinder.

2) 	 Anteil der Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter (ELB) erwerbstätig ist, sowie Anteil der Bedarfsge-

meinschaften, in denen alle ELB der Elterngeneration (d. h. alle ELB, von denen angenommen wird, dass sie erziehungsberechtigt sind) arbeitslos sind. 

In Alleinerziehenden-BG betrifft dies einen, in Partner-BG beide erwachsenen ELB.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025b; eigene Darstellung
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und 15 % der erwerbstätigen Leistungsberechtigten in 
Partner-BG – das entspricht bezogen auf die Gesamtzahl 
der erwerbstätigen Leistungsberechtigten in den Bedarfs-
gemeinschaften 1 % der erwerbstätigen Leistungsbe-
rechtigten in Alleinerziehenden-BG und 4 % der erwerbs-
tätigen Leistungsberechtigten in Partner-BG – waren trotz 
Vollzeitbeschäftigung auf Bürgergeld angewiesen.

Betrachtet man statt der Bedarfsgemeinschaften 
(Familienebene) die erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten (ELB) in den Bedarfsgemeinschaften (Personen-
ebene), stellt sich die Erwerbssituation etwas anders 
dar. Demnach waren im Juli 2025 (nach Datenstand 
Januar 2026) von den ELB in NRW, die in einer Alleiner-
ziehenden-BG lebten, 19 % erwerbstätig, von den ELB in 
einer Partner-BG mit minderjährigen Kindern waren es 
24 % (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Auftrags-
nummer 112862, eigene Berechnungen). Gegenüber 
dem Juli 2020 bedeutete dies einen leichten Rückgang 
der Erwerbstätigkeit um zwei Prozentpunkte (Alleiner-
ziehenden-BG) bzw. einen Prozentpunkt (Partner-BG). 
Wie Abbildung 4-32 verdeutlicht, handelte es sich bei der 
Erwerbstätigkeit der ELB im Juli 2025 überwiegend um 
eine sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung 
(je 33 % in beiden BG-Typen) oder eine ausschließlich 
geringfügige Beschäftigung (38 % in Alleinerziehenden-
BG und 30 % in Partner-BG). Immerhin 5 % der erwerbs-
tätigen Leistungsberechtigten in Alleinerziehenden-BG 

Abbildung 4-32: Erwerbstätige erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen 
Kindern1) in NRW nach Art der Erwerbstätigkeit, Juli 2025, in %

1) 	 Unverheiratete minderjährige Kinder.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Auftragsnummer 112862, Januar 2026; eigene Berechnungen
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Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen 
Kindern in NRW erhielten im Juni 2025 
durchschnittlich 1.542 Euro Bürgergeld und 
hatten ein durchschnittliches Haushaltsbudget 
von 2.402 Euro zur Verfügung

Tabelle 4-7 gibt einen Einblick in die finanzielle Situation 
der Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern 
in NRW im Juni 2025. Berücksichtigt sind nur Bedarfs-
gemeinschaften, in denen es mindestens einen Regel-
leistungsberechtigten gibt. Erkennbar ist, dass der vom 
Jobcenter ermittelte Bedarf der Gesamtregelleistung, der 
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zur Bedarfsdeckung der Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft notwendig ist, aufgrund der Einkommensanrech-
nung stets höher ist als der Zahlungsanspruch, d. h. das 
tatsächlich ausbezahlte Bürgergeld. Das Haushaltsbud-
get, d. h. der Geldbetrag, der sich aus dem erhaltenen 
Bürgergeld und dem eigenen Einkommen zusammensetzt 
und den Bedarfsgemeinschaften im Kalendermonat tat-
sächlich zur Verfügung steht, ist dagegen im Durchschnitt 
geringfügig höher als der ermittelte Bedarf.

Die Gesamtregelleistung umfasst den gesetzlich festge-
legten Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
Leistungen für Mehrbedarfe (z. B. für Alleinerziehende, 
Schwangere, bei Behinderung oder krankheitsbedingt 
kostenaufwendiger Ernährung) und die Kosten der 
Unterkunft (Bruttokaltmiete) und Heizung. Da Grundsi-
cherungsleistungen nur Personen erhalten, deren Ein-
kommen das Existenzminimum unterschreitet, müssen 
zuvor alle vorrangigen Leistungen (z. B. Kinderzuschlag, 

Tabelle 4-7: Durchschnittliche Bedarfe und Zahlungsansprüche Gesamtregelleistung sowie durchschnittliches 
Haushaltsbudget von Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern1) in NRW, Juni 2025

Gesamtregelleistung2) Einkommen Haushaltsbudget3)

Bedarfe

Zahlungsanspruch

verfügbar
davon 
ange

rechnet
Summe

Anteil des 
Bürger-
gelds

Summe dar. KdU4)

Euro Euro % Euro % Euro %

Alleinerziehenden-BG 2.015 € 1.289 € 43 % 805 € 90 % 2.093 € 62 %

Partner-BG 
mit Kind(ern) 2.834 € 1.825 € 45 % 1.189 € 85 % 3.014 € 61 %

BG mit Kind(ern) U18 
zusammen 2.402 € 1.542 € 44 % 986 € 87 % 2.528 € 61 %

mit 1 Kind 1.900 € 1.304 € 45 % 722 € 83 % 2.025 € 64 %

mit 2 Kindern 2.435 € 1.543 € 44 % 1.020 € 87 % 2.563 € 60 %

mit 3 und 
mehr Kindern 3.237 € 1.957 € 44 % 1.406 € 91 % 3.363 € 58 %

BG insgesamt 1.520 € 1.141 € 45 % 459 € 83 % 1.600 € 71 %

1) 	 Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Regelleistungsberechtigten. Das Kindermerkmal bezieht sich auf unverheiratete minderjährige Kinder.

2) 	 Die Gesamtregelleistung (Bürgergeld) umfasst den Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts, Leistungen für Mehrbedarfe und Kosten der 

Unterkunft. Der Bedarf wird grundsätzlich personenbezogen ermittelt und bezeichnet den Geldbetrag, der zur Sicherung des Lebensunterhalts der 

Personen in der BG notwendig ist. Dieser wird um vorhandenes Einkommen sowie ggf. vom Jobcenter ausgesprochene Leistungsminderungen 

reduziert und ergibt den Zahlungsanspruch der Gesamtregelleistung, d. h. das tatsächlich an die BG ausbezahlte Bürgergeld. 

3) 	 Das Haushaltsbudget setzt sich aus dem Zahlungsanspruch für die Gesamtregelleistung und dem verfügbaren Einkommen der Personen zusammen, 

wobei nur die Regelleistungsberechtigten (RLB) der BG berücksichtigt werden. Das Haushaltsbudget ist der Geldbetrag, der der BG im Kalendermonat 

tatsächlich zur Verfügung steht.

4) 	 Anteil der Kosten der Unterkunft (KdU) am Zahlungsanspruch Gesamtregelleistung.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025b; eigene Berechnungen
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Wohngeld, Renten) ausgeschöpft werden. Auch werden 
grundsätzlich alle Einkommensarten – z. B. Kindergeld, 
Unterhalt, Erwerbseinkommen, andere Sozialleistungen, 
Kapital- und Zinserträge – auf die Höhe der Leistung 
angerechnet.52 Im Durchschnitt wurden bei Bedarfsge-
meinschaften mit minderjährigen Kindern in NRW im hier 
betrachteten Kalendermonat Juni 2025 87 % des verfüg-
baren Einkommens auf den Gesamtbedarf angerechnet. 
Damit belief sich die Höhe des an sie ausbezahlten Bür-
gergelds auf durchschnittlich 1.542 Euro. Als Haushalts-
budget hatten die Bedarfsgemeinschaften mit minderjäh-
rigen Kindern im Juni 2025 durchschnittlich 2.528 Euro 
zur Verfügung (Tabelle 4-7). Das Bürgergeld machte also 
rund zwei Drittel (64 %) des Haushaltsbudgets aus. Be-
darfsgemeinschaften von Alleinerziehenden erhielten im 
Schnitt 1.289 Euro Bürgergeld und kamen auf ein Haus-
haltsbudget in Höhe von durchschnittlich 2.093 Euro. 
Bedarfsgemeinschaften von Paaren mit Kindern wurden 
durchschnittlich 1.825 Euro Bürgergeld ausbezahlt. Ihr 
Haushaltsbudget betrug durchschnittlich 3.014 Euro. 
Hiervon waren alle laufenden Kosten einschließlich Wohn-
kosten zu tragen, wobei die Wohnkosten bzw. Kosten der 
Unterkunft und Heizung bei Bedarfsgemeinschaften mit 
minderjährigen Kindern im Juni 2025 durchschnittlich 
44 % des erhaltenen Bürgergelds ausmachten.

52	 Bestimmte Einkommensarten sind von der Einkommensanrechnung 

ausgenommen. Hierzu zählen u. a. Grundrenten nach dem Bundes-

versorgungsgesetz, Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschä-

digungsgesetz, Mutterschaftsgeld, Pflegegeld, Landeserziehungsgeld 

und steuerfreie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätig-

keiten. Darüber hinaus gibt es bestimmte Freibeträge bei Einkommen 

und Vermögen. Die mit dem Bürgergeld eingeführte einjährige Karenz-

zeit für die Anrechnung von Vermögen wird mit der neuen Grundsiche-

rung wieder abgeschafft. Auch die Höhe des Schonvermögens wird 

reduziert.

Über eine halbe Million Kinder im SGB II

In den Bedarfsgemeinschaften des SGB II in NRW lebten 
im Juni 2025 522.806 Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren. Gegenüber dem Juni 2020 ist die Zahl der 
minderjährigen Kinder in Bedarfsgemeinschaften um 
43.758 Kinder bzw. 7,7 % gesunken (Abbildung 4-33). Kon-
tinuierlich zurückgegangen ist insbesondere die Zahl der 
Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit (Rückgang im 
genannten Zeitraum um 70.997 Kinder bzw. 20 %), wäh-
rend aufgrund der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter 
in das SGB II ab Juni 2022 die Zahl der Kinder mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit stieg (im gesamten Zeit-
raum von Juni 2020 bis Juni 2025 um 27.539 Kinder bzw. 
13 %). Der Anteil ausländischer Kinder an allen Kindern 
in Bedarfsgemeinschaften nahm entsprechend von 38 % 
(Juni 2020) auf 46 % (Juni 2025) zu.

Wie aus Abbildung 4-33 ersichtlich wird, handelt es sich 
bei den minderjährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaf-
ten mehrheitlich um nicht erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte (NEF), d. h. Kinder unter 15 Jahren, die in der 
Regel mit ihren Eltern in der Bedarfsgemeinschaft leben 
und Sozialgeld (bzw. Bürgergeld für NEF) beziehen. Hinzu 
kommen Kinder im Alter von 15 bis unter 18 Jahren, 
die selbst erwerbsfähig und hilfebedürftig sind (ELB), 
sonstige Leistungsberechtigte (SLB), die keinen An-
spruch auf Gesamtregelleistung (Bürgergeld) haben, aber 
z. B. Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II oder 
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II er-
halten, Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL), die ihren 
individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken 
können, sowie vom Leistungsanspruch ausgeschlossene 
Personen (AUS). Hierunter fallen Kinder, die in einer Be-
darfsgemeinschaft leben, jedoch selbst keinen Anspruch 
auf SGB II-Leistungen haben, z. B. weil sie BAföG beziehen 
oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungs
berechtigt sind.53

53	 Letzteres ist der Fall, wenn in schutzsuchenden Familien nur ein Teil 

der Mitglieder einen gültigen Aufenthaltstitel hat, der zu Leistungen 

nach dem SGB II berechtigt.

Rund 240.000 minderjährige Kinder (46 %) lebten im Juni 
2025 in einer Bedarfsgemeinschaft von Alleinerziehen-
den, rund 280.000 minderjährige Kinder (54 %) in einer 
Partner-BG (Abbildung 4-34). Der größte Teil der Kinder 
(46 %) lebte mit zwei oder mehr Geschwistern in der Be-
darfsgemeinschaft. Über die Hälfte der Kinder (53 %) war 
zwischen 6 und 15 Jahre alt.
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Abbildung 4-33: Bestand an Kindern unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften1) in NRW, Juni 2020 bis Juni 2025

1) 	 Unverheiratete minderjährige Kinder in Bedarfsgemeinschaften.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025b; eigene Berechnungen
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Abbildung 4-34: Bestand an Kindern unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften1) in NRW nach Strukturmerkmalen, 
Juni 2025, in %

1) 	 Unverheiratete minderjährige Kinder in Bedarfsgemeinschaften.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025b; eigene Berechnungen
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Bund, seit 2020 nähern sich die NEF-Quoten in NRW und 
im Bund wieder an. Zuletzt, im Jahr 2024, betrugen sie 
16,8 % in NRW und 12,7 % in Deutschland. 

Regional weist die NEF-Quote in NRW eine große Spann-
breite auf. Die niedrigsten Werte verzeichneten 2024 die 
Kreise Borken (7,8 %), Olpe (7,9 %) und Coesfeld (8,1 %), 
die höchsten Werte wiesen die Städte Dortmund (29,2 %), 
Essen (29,9 %) und Gelsenkirchen (35,0 %) auf (Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit, 2026c). Dabei konzentrie-
ren sich Kinder im SGB II-Bezug auch innerhalb der Städ-
te auf bestimmte Wohngebiete und wachsen dort sozial 
segregiert mit anderen sozial benachteiligten Kindern auf 
(Amonn & Rohling, 2023).

Jedes sechste minderjährige Kind in NRW lebt in 
einer Bedarfsgemeinschaft im SGB II 

Die Hilfebedürftigkeit von Kindern in NRW lässt sich an-
hand von drei Indikatoren bestimmen: der NEF-Quote, der 
SGB II-Quote der Kinder unter 18 Jahren und dem Anteil 
der Kinder in Bedarfsgemeinschaften an der gleichaltri-
gen Bevölkerung.

Die NEF-Quote beschreibt den prozentualen Anteil der 
nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jah-
ren an der Bevölkerung unter 15 Jahren. Sie wird vor allem 
auf kommunaler Ebene zur Abschätzung des Armuts-
potenzials bei Kindern herangezogen, betrifft sie doch 
hauptsächlich Kinder, die SGB II-Leistungen beziehen, 
weil ihr eigenes Einkommen und das ihrer Eltern nicht 
zum Lebensunterhalt reicht. Abbildung 4-35 zeigt die zeit-
liche Entwicklung der NEF-Quote im Vergleich zur SGB II-
Quote der Bevölkerung, d. h. dem Anteil der Leistungsbe-
rechtigten nach dem SGB II an der Bevölkerung. Deutlich 
wird, dass die NEF-Quote stets über der SGB II-Quote 
liegt, d. h., dass Kinder unter 15 Jahren häufiger Grund-
sicherungsleistungen beziehen als der Bevölkerungs-
durchschnitt. Zudem liegt die NEF-Quote in NRW über 
der NEF-Quote im Bundesgebiet. Vor allem in den 2010er-
Jahren ist die NEF-Quote in NRW stärker gestiegen als im 

Die SGB II-Quote der Kinder unter 18 Jahren in Bedarfs-
gemeinschaften beschreibt den Anteil der leistungsbe-
rechtigten Kinder – also der nicht erwerbsfähigen (NEF), 
erwerbsfähigen (ELB) und sonstigen Leistungsberech-
tigten (SLB) – an der gleichaltrigen Bevölkerung. Sie ist 
ebenso wie die NEF-Quote leicht rückläufig und betrug 
zuletzt, im Juni 2025, 15,8 % (Abbildung 4-36). Bei der 
Bestimmung des Anteils der Kinder unter 18 Jahren in 
Bedarfsgemeinschaften an der gleichaltrigen Bevölkerung 
werden zusätzlich Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL) 
und die vom Leistungsanspruch ausgeschlossenen Kinder 

Abbildung 4-35: NEF-Quote1) und SGB II-Quote2) in NRW und Deutschland, 2005 bis 2024, in %

1) 	 Anteil der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren.

2) 	 Anteil der leistungsberechtigten Personen an der Bevölkerung von null Jahren bis zur Regelaltersgrenze.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2026c; eigene Darstellung
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Unterschiedliche Verläufe in der Grundsicherung bei 
hohem Anteil von Langzeitbezieher:innen

Für manche Kinder und ihre Eltern ist das Leben im 
SGB II-Bezug eine vorübergehende Episode, für andere 
ein länger währender Zustand. Teilweise wechseln sich 
auch Phasen des Bezugs und Nichtbezugs ab (Bruck-
meier et al., 2020; Gohl, 2025; Lietzmann & Hohmeyer, 
2022; Tophoven et al., 2017). Ausgehend vom Bestand 

(AUS) mit einbezogen. Der prozentuale Anteil bezieht 
sich folglich auf alle minderjährigen Kinder, die in einem 
Haushalt von leistungsberechtigten Personen nach dem 
SGB II leben. Er ist entsprechend etwas höher als die 
SGB II-Quote der leistungsberechtigten Kinder und be-
trug in NRW im Juni 2025 16,7 % (ebd.). Insgesamt lebte 
damit jedes sechste Kind in NRW in einem Haushalt, der 
zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums auf 
SGB II-Leistungen angewiesen war.

Abbildung 4-36: SGB II-Quote der leistungsberechtigten Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften sowie Anteil 
der Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften an der gleichaltrigen Bevölkerung in NRW, Juni 2020 
und Juni 2025, in %

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025b; eigene Darstellung
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Abbildung 4-37: Bestand an Regelleistungsberechtigten und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in NRW 
nach bisheriger Verweildauer im Regelleistungsbezug, Juni 2025, in %

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2025d; eigene Darstellung

1 bis unter 2 Jahre 2 bis unter 4 Jahre 4 Jahre und längerunter 1 Jahr

Regelleistungsberechtigte (RLB) 20 15 22 43

RLB in Alleinerziehenden-BG 20 15 26 40

RLB in Partner-BG mit Kindern 19 15 24 43

Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) 22 16 26 36
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befanden sich im Juni 2025 in NRW über ein Drittel der 
nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (36 %) und 
über zwei Fünftel der Regelleistungsberechtigten in Be-
darfsgemeinschaften von Alleinerziehenden (40 %) und 
Paaren mit Kindern (43 %) bereits vier Jahre und länger 
im Regelleistungsbezug (Abbildung 4-37). Längsschnitt-
studien belegen, dass vor allem Mütter mit kleinen Kin-
dern Schwierigkeiten haben, den Leistungsbezug durch 
Aufnahme einer existenzsichernden Beschäftigung zu be-
enden (Bruckmeier et al., 2020; Gohl, 2025; Hohmeyer & 
Boll, 2024). Neben der familiären Betreuungssituation, die 
Mütter häufig in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung 
arbeiten lässt, kommen häufig mehrere nachteilige Be-
dingungen wie eine geringe Qualifikation, wenig bis keine 
Erwerbserfahrung, geringes Einkommen des Partners (so-
fern vorhanden) oder ein eingeschränkter Arbeitsmarkt-
zugang bei ausländischer Staatsangehörigkeit zusammen 
(ebd.).54 Lange Verweildauern in der Grundsicherung 
mindern die sozialen Chancen der Kinder. Jugendliche 
aus Familien, die über längere Zeit SGB II-Leistungen 
beziehen, beginnen seltener eine Ausbildung und treten 
im Schnitt später in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung ein als Jugendliche mit kürzerem Leistungs-
bezug in der Jugend. Damit erhöht sich auch ihr Risiko, 
selbst wieder auf SGB II-Leistungen angewiesen zu sein 
(Brunner et al., 2025).

Ausblick auf die neue Grundsicherung

Das im März 2026 vom Deutschen Bundestag beschlos-
sene Gesetz zur Umgestaltung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende55 tritt im Sommer dieses Jahres in Kraft. 
Die neue Grundsicherung soll die Vermittlung in Arbeit 
stärken und die Mitwirkung der Leistungsberechtigten 
verbindlicher gestalten. Dies soll u. a. durch eine aus-
drückliche Regelung des Vermittlungsvorrangs in Aus-
bildung und Arbeit (§ 3a SGB II) und die Verschärfung der 
Zumutbarkeitsregeln insbesondere für alleinstehende 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte erfolgen. Erziehende 
sollen künftig bereits nach dem 14. Lebensmonat des 
Kindes für den Arbeitsmarkt aktiviert werden. Die Jobcen-
ter erhalten mehr Möglichkeiten, Nicht-Mitwirkende durch 
Leistungsminderungen zu sanktionieren. Werden etwa 
Fördermaßnahmen abgelehnt, soll die Grundsicherung 
für drei Monate um 30 Prozent gekürzt werden. Eine ent-
sprechende Kürzung ist auch nach zwei ohne wichtigen 

54	 Speziell zur Situation der Alleinerziehenden im SGB II in NRW siehe 

Amonn und Blumental (2021).

55	 Deutscher Bundestag, Drucksache 21/3541 vom 12.01.2026 (Gesetz-

entwurf der Bundesregierung), Drucksache 21/4087 vom 11.02.2026 

(Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesre-

gierung), Drucksache 21/4522 vom 04.032026 (Beschlussempfehlung 

und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Buchstabe a).

Grund versäumten Terminen beim Jobcenter vorgesehen, 
nach dem dritten nicht wahrgenommenen Termin droht 
eine komplette Streichung der Geldleistung. Dies soll ins-
gesamt zu vermehrten Beschäftigungsaufnahmen führen 
(Gesetzentwurf der Bundesregierung, S. 3). Gleichzeitig 
sollen die Jobcenter Menschen noch gezielter und besser 
auf dem Weg in Arbeit unterstützen.

Familien- und Sozialverbände befürchten negative Folgen 
(nicht nur) für Familien. Vor allem drei Punkte der Reform 
werden kritisch gesehen (Deutscher Juristinnenbund e. V 
[djb] et al., 2026): 1. die vorgesehenen Leistungskürzun-
gen, die nicht nur die sanktionierte Person, sondern die 
gesamte Familie und insbesondere die Kinder treffen, 2. 
die Deckelung der Wohnkosten auf maximal 150 Prozent 
der lokalen Angemessenheitsgrenze, die angesichts der 
angespannten Wohnungsmärkte zu hohen Mietschulden, 
erzwungenen Wohnungswechseln bis hin zu Wohnungs-
verlust führen kann – bereits jetzt liegen die Wohnkosten 
bei rund 45 % der neu in den Leistungsbezug kommenden 
Alleinerziehenden und 36 % der neu zugehenden Paare 
mit Kindern über dem ortsüblichen Richtwert, bei 10 % 
bzw. 9 % überschreiten sie die 150-Prozentgrenze (Bähr 
et al., 2026), 3. die Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme 
für Erziehende bereits kurz nach dem ersten Geburtstag 
des Kindes, die dem Kindeswohl nicht immer gerecht wird 
und angesichts fehlender Kita-Plätze und struktureller 
Integrationshemmnisse in den Arbeitsmarkt unrealistisch 
ist. Außerdem wird die Sorge geäußert, dass der Vermitt-
lungsvorrang in Arbeit die Chance auf eine nachhaltige 
Erwerbsintegration mindert. Wichtiger sei eine frühzeitige 
Beratung und Qualifizierung von Eltern, wie sie auch von 
der Sachverständigenkommission des Zehnten Familien-
berichts (BMFSFJ, 2025) empfohlen wurde.

Ob die Sorgen zutreffen werden, hängt von der konkreten 
Umsetzung der Neuregelungen der Grundsicherung ab. 
Auf jeden Fall ist es wichtig, die weitere Umsetzung genau 
zu beobachten und möglichen Fehlentwicklungen gegen-
zusteuern. Neben den Folgen für Familien sollte auch 
geprüft werden, wieweit die Reform das Nichtinanspruch-
nahmeverhalten verändert.
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Die haushaltsbezogene Skala umfasst Deprivations-
merkmale, die sich auf alle Haushaltsmitglieder auswirken 
können, und zwar, ob der Haushalt 

•	 einen festen Betrag pro Monat spart,
•	 abgenutzte, aber sonst noch brauchbare Möbel durch 

neue ersetzt,
•	 unerwartet anfallende Ausgaben mit eigenem Geld 

bezahlt, z. B. eine kaputte Waschmaschine ersetzt.

Die kindbezogene Skala deckt sowohl materielle als auch 
soziale Entbehrungen ab und umfasst die Fragen, ob

•	 das Kind bzw. die Kinder im Haushalt drei Mahlzeiten 
am Tag zu sich nehmen,

•	 es für das Kind bzw. die Kinder altersgerechte Bücher 
im Haus gibt,

•	 das Kind bzw. die Kinder einer regelmäßigen Freizeit
beschäftigung nachgehen, z. B. Sport, Musizieren o. Ä.,

•	 das Kind bzw. die Kinder einen geeigneten Platz 
in der Wohnung zum Lernen oder Hausaufgaben 
machen haben,

•	 das Kind bzw. die Kinder mindestens eine Woche 
pro Jahr in den Urlaub fahren.

Wenn diese Dinge in einem Haushalt nicht vorliegen, kön-
nen die Befragten angeben, ob dies aus finanziellen oder 
aus anderen Gründen der Fall ist. Wird bei mindestens 
einem Kriterium der jeweiligen Skala angegeben, dass der 
Haushalt aus finanziellen Gründen auf etwas verzichtet, 
wird geschlussfolgert, dass dieser Haushalt von einer 
haushaltsbezogenen bzw. kindbezogenen Deprivation 
betroffen ist.

Im Folgenden werden zunächst die beiden Formen der 
Deprivation beschrieben: Wie häufig kommen sie jeweils 
unter den Familien in NRW vor und wie hängen sie zusam-
men? Welche Kriterien der Deprivation sind am weitesten 
verbreitet? Ferner wird untersucht, inwiefern Deprivation 
und Armutsgefährdung zusammenhängen und welche 
Merkmale von Familien am häufigsten mit Deprivation 
einhergehen. 

Materielle und soziale Voraussetzungen, elterliche Ge-
sundheit und soziale Unterstützung zählen zu zentralen 
Dimensionen familiärer Lebensbedingungen, da sie die 
alltäglichen Handlungsspielräume von Familien struktu-
rieren, eng miteinander verflochten sind und das kindliche 
Aufwachsen maßgeblich prägen. Das folgende Kapitel 
nimmt verschiedene Dimensionen der Lebensumstände 
von Familien wie ihren Lebensstandard, die elterliche 
Gesundheit und das Niveau sozialer Unterstützung in 
den Blick und geht den Fragen nach, wie heterogen die 
Lebensbedingungen von Familien sind, wie viele Familien 
belastende Einschränkungen in diesen Lebensbereichen 
erfahren und welche Merkmale mit solchen Risikolagen 
zusammenhängen. 

5.1	 Materielle und soziale Deprivation

Bei der Messung materieller und sozialer Deprivation 
geht es darum, die materielle und soziale (Unter-)Ver-
sorgung von Familien abzubilden. Die Leitfrage dabei 
ist, ob Familien auf notwendige Güter und Aktivitäten 
aus finanziellen Gründen verzichten müssen und ob ihr 
Lebensstandard die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht. Eine Mangellage (Deprivation) liegt dann vor, 
wenn eine Person zu einem Haushalt gehört, der unfrei-
willig auf bestimmte Güter oder Dienstleistungen verzich-
ten muss, die für ein angemessenes Leben als notwendig 
erachtet werden (Townsend, 1979). Als Ergänzung zur 
Einkommensarmut erfasst die Deprivationsmessung die 
Lebenslage, indem sie die Ergebnisse individuellen Han-
delns nach dem Einsatz verfügbarer Ressourcen abbildet 
(Andreß et al., 2004). 

Die AID:A-Daten enthalten zwei Listen mit Kriterien zur 
Messung der Deprivation: Die eine Liste erfasst die ma-
terielle Deprivation des Haushalts (haushaltsbezogene 
Deprivation), die andere, ob speziell die Kinder im Haus-
halt auf Dinge verzichten müssen, die als essenziell für 
ihre materielle und soziale Teilhabe betrachtet werden 
(kindbezogene Deprivation). Beide Listen werden von 
einer Auskunftsperson ausgefüllt, die einen Fragebogen 
über die Situation des Haushalts beantwortet. 
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Tabelle 5-2: Kindbezogene Deprivation in Familien 
mit minderjährigen Kindern in NRW nach Anzahl der 
zutreffenden Kriterien, 2023, in %

Anzahl der zutreffenden Kriterien Häufigkeit

Kein Kriterium erfüllt 88 %

1 Kriterium erfüllt 10 %

2 Kriterien erfüllt 1,5 %

3 Kriterien erfüllt 0,3 %

4 Kriterien erfüllt 0,2 %

5 Kriterien erfüllt 0,2 %

Gesamt 100 %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.249

Auf Basis der AID:A 2023 Haupterhebung können die 
landesspezifischen Ergebnisse zur Verbreitung von De-
privation mit dem Bundesdurchschnitt verglichen werden. 
Dabei zeigt sich, dass Familien in NRW etwas stärker 
von haushaltsbezogener Deprivation betroffen sind als 
im Bundesdurchschnitt: Bundesweit liegt der Anteil der 
Familien, die mindestens ein Kriterium angeben, bei 27 % 
und damit vier Prozentpunkte unter dem Niveau von NRW 
(31 %). Mit Blick auf die kindbezogene Deprivation liegt 
NRW lediglich ein Prozentpunkt höher als der Bundes-
durchschnitt (12 % vs. 11. %, ohne Abbildung).

Auf Haushaltsebene (Abbildung 5-1) treten in NRW zwei 
der drei abgefragten Deprivationen jeweils bei etwa jeder 
fünften Familie und damit am häufigsten auf. Dies betrifft 
die fehlende Möglichkeit, jeden Monat eine feste Summe 
zu sparen, sowie den Verzicht auf neue Möbel, wenn alte 
abgenutzt sind. Besser aufgestellt sind Familien beim 
dritten Kriterium: 91 % der Familien sind in der Lage, 
unerwartete Ausgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten, 
also ohne sich zu verschulden, nur 9 % sind dahin gehend 
depriviert. Es kann daraus geschlussfolgert werden, dass 
die überwiegende Mehrheit der Familien zwar in der Regel 
kleine Rücklagen für Notfälle aufbauen kann, die Spar-
summe jedoch nicht regelmäßig ist. Dies erschwert u. a. 
die Umsetzung von Sparzielen. 

Haushaltsbezogene Deprivation ist weiter verbreitet 
als kindbezogene Deprivation

Den Daten der AID:A-Befragungen in NRW zufolge sind 
etwa 31 % der Familien mit Kindern unter 18 Jahren von 
Deprivation auf Haushaltsebene und etwa 12 % von 
kindbezogener Deprivation betroffen.56 Bei den meisten 
betroffenen Familien trifft ein Kriterium der jeweiligen 
Skala zu; eine Kumulation von Deprivationsfaktoren, die 
auf eine stark eingeschränkte Teilhabe hindeutet, kommt 
hingegen seltener vor (siehe Tabelle 5-1 und Tabelle 5-2). 
Dies gilt insbesondere im Fall der kindbezogenen Depri-
vation: Bei einer von zehn Familien trifft ein Kriterium zu, 
während zwei oder mehr Kriterien von lediglich 2,2 % der 
Familien angegeben werden. Hinsichtlich der haushalts-
bezogenen Deprivation kommt hingegen eine Kumulation 
von Kriterien bei insgesamt 15 % der Familien vor: So 
geben 9 % bzw. 6 % der Familien in NRW an, dass bei 
ihnen zwei bzw. alle drei Kriterien der haushaltsbezogenen 
Skala zutreffen. 

Tabelle 5-1: Haushaltsbezogene Deprivation in Familien 
mit minderjährigen Kindern in NRW nach Anzahl der 
zutreffenden Kriterien, 2023, in %

Anzahl der zutreffenden Kriterien Häufigkeit

Kein Kriterium erfüllt 69 %

1 Kriterium erfüllt 17 %

2 Kriterien erfüllt 9 %

3 Kriterien erfüllt 6 %

Gesamt 100 %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.238

56	 Die Fragen zu Deprivation gelten als sensibel: Betroffenen Befragten 

kann es schwerfallen, diese Mangellagen in Gegenwart einer Intervie-

werin oder eines Interviewers zuzugeben. In der AID:A-Studie dürfen 

die Befragten diese Fragen deshalb allein beantworten. Das trägt zu 

einer sehr geringen Antwortverweigerung und hohen Belastbarkeit der 

Angaben bei. 
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Der Verzicht auf Urlaub von mindestens einer Woche Dau-
er ist das Kriterium, auf das die kindbezogene Deprivation 
in den meisten Fällen zurückgeführt werden kann (Ab-
bildung 5-2). In NRW betrifft der Verzicht auf Urlaub von 
mindestens einer Woche Dauer 11 % der Familien, wobei 
insgesamt 12 % der Familien überhaupt eine kindbezoge-
ne Deprivation aufweisen. Etwa 2 % der Familien können 
nicht allen Kindern eine regelmäßige Freizeitbeschäfti-
gung ermöglichen, während in etwa 1,5 % der Familien 
nicht jedes Kind einen Platz zum Lernen hat. Auf altersge-
rechte Bücher oder drei Mahlzeiten pro Tag für die Kinder 
verzichten weniger als 1 % der Familien. 

Abbildung 5-1: Anteil der Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, die die Kriterien für haushaltsbezogene 
Deprivation erfüllen, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.251–2.266

Möglich oder Verzicht aus anderen GründenVerzicht aus finanziellen Gründen

Unerwartete Ausgaben bezahlen 9 91

Abgenutzte Möbel durch neue ersetzen 20 80

Einen festen Betrag pro Monat sparen 22 78

Abbildung 5-2: Anteil der Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, die die Kriterien für kindbezogene Deprivation 
erfüllen, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.258–2.268

Möglich oder Verzicht aus anderen GründenVerzicht aus finanziellen Gründen

Eine Woche Urlaub pro Jahr 11 89

Platz zum Lernen 99

Regelmäßige Freizeitbeschäftigung 98

Altersgerechte Bücher 99

Drei Mahlzeiten am Tag 99

1,5

2,1

0,6

0,6

Eltern scheinen insbesondere darum bemüht, Depriva-
tionserfahrungen im Alltag der Kinder zu vermeiden. Fast 
allen Familien gelingt es insbesondere, wichtige Lern-
voraussetzungen ihrer Kinder zu erfüllen, indem sie den 
Kindern altersgerechte Bücher und einen geeigneten 
Lernort bereitstellen. Auch regelmäßige Freizeitaktivitäten 
sind in fast allen Familien möglich: Damit stehen Kindern 
Gelegenheiten offen, um Freundschaften zu knüpfen und 
Kompetenzen zu erlernen. Eine seltene, aber kostspielige-
re Ausgabe, wie die für einen Urlaub, ist allerdings für jede 
zehnte Familie nicht möglich. Einen Urlaub zu erleben, ist 
für Kinder jedoch eine wichtige Erfahrung: Durch die Er-
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Für die im Folgenden vorgestellten Analysen wurde die 
Skala der kindbezogenen Deprivation aus methodischen 
Gründen in eine dichotome Variable – mindestens ein 
Kriterium erfüllt vs. keine Deprivation – zusammenge-
fasst. Dies liegt darin begründet, dass die kindbezogene 
Deprivation hauptsächlich durch den Verzicht auf Urlaub 
gekennzeichnet ist und nur wenige Familien zwei oder 
mehr Deprivationskriterien angeben (vgl. Tabelle 5-1), 
weshalb mögliche Zusammenhänge mit anderen Merkma-
len bei höheren Skalenwerten nicht aussagekräftig sind. 
Die Skala zur haushaltsspezifischen Deprivation lässt sich 
dagegen in vollem Umfang nutzen und Unterschiede hin-
sichtlich der Kumulation von Deprivationskriterien nach 
Merkmalen sind aufschlussreich.

Wie Abbildung 5-3 zeigt, erfüllen alleinerziehende Familien 
mehr als doppelt so häufig mindestens ein Deprivations-
kriterium wie Paarfamilien. Zudem ist bei ihnen eine 
stärkere Kumulation von Deprivationsmerkmalen zu be-
obachten: Rund jede dritte alleinerziehende Familie erfüllt 
mehr als ein Kriterium und ist damit deutlich stärker von 
Entbehrungen betroffen als Paarfamilien.

Differenziert nach Kinderzahl zeigt sich eine höhere Be-
troffenheit von Mehrkindfamilien (42 %) als von Familien 
mit einem oder zwei Kindern, wobei die Unterschiede 
geringer ausfallen als beim Vergleich der Familienformen. 
Auffällig ist, dass sich Ein- und Zweikindfamilien hinsicht-
lich des Auftretens von Deprivation kaum unterscheiden 
(30 % bzw. 28 %). 

lebnisse in einem neuen Umfeld erweitern sie ihr Wissen 
und ihre sozialen Kompetenzen und stärken ihr Selbst-
vertrauen (BMFSFJ, 2017; Fehr, 2012). Um Kindern diese 
Chancen zu ermöglichen und sie vor sozialer Ausgren-
zung zu schützen, sind Angebote der Kinder- und Jugend-
hilfe wie Familienfreizeiten und Jugendfreizeiten und die 
niedrigschwellige Bereitstellung von Zuschüssen für deren 
Inanspruchnahme für Familien mit kleinem Einkommen 
von großer Bedeutung (Ludwig et al., 2020).

Deprivation hängt mit Familienmerkmalen, 
insbesondere dem Bildungsniveau der Eltern, 
zusammen

Der Anteil der von Deprivation betroffenen Familien 
variiert im Zusammenhang mit der Familienform und mit 
Merkmalen der Eltern. Die Zusammenhänge zwischen 
Deprivation und Familienmerkmalen ähneln dabei denen 
beim Armutsrisiko, da beide Maße Benachteiligungen 
abbilden und sich stark überschneiden (siehe dazu weiter 
unten). Wie in Kapitel 3 ausführlich beschrieben, sind 
Alleinerziehende weniger am Arbeitsmarkt beteiligt als 
Paarfamilien, Mehrkindfamilien seltener als Familien mit 
einem oder zwei Kindern und Eltern mit Migrationsge-
schichte seltener als Eltern ohne Migrationsgeschichte. 
Die Gruppen mit geringerer Erwerbsbeteiligung erreichen 
häufiger einen geringeren Lebensstandard und sind 
häufiger von Deprivation betroffen (Autor:innenteam 
ServiKiD, 2025; BMAS, 2025a, Indikator A09; BMFSFJ, 
2025). Darüber hinaus beeinflusst das Bildungsniveau 
der Eltern deren Zugang zum Arbeitsmarkt und damit 
die Einkommenschancen des Haushalts. Daher variiert 
die Betroffenheit von Deprivation stark nach Bildung der 
Eltern (IT.NRW, 2025d; Destatis, 2023). Diese Zusammen-
hänge werden im Folgenden mit Blick auf die AID:A-NRW-
Daten untersucht. Ferner wird überprüft, ob das Depri-
vationsrisiko mit dem Regionstyp57 zusammenhängt. Ein 
solcher Zusammenhang wäre möglich, da tendenziell die 
Mieten in Großstädten wesentlich höher als in Mittel- und 
Kleinstädten oder Landgemeinden sind, was mit einer 
geringeren Wohnkostenbelastung einhergeht (Destatis et 
al., 2024, S. 245 ff.). 

57	 Als Indikator des Regionstyps wurde die vom Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR) bereitgestellte Variable „Sied-

lungsstruktureller Regionstyp“ verwendet, welche „die funktional-

räumlich abgegrenzten Raumordnungsregionen [klassifiziert]“ (BBSR, 

2026). Bei der Variablenkonstruktion werden vier Siedlungsstruktur-

merkmale herangezogen: Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittel-

städten, Vorhandensein und Größe einer Großstadt, Einwohnerdichte 

der Raumordnungsregion, Einwohnerdichte der Raumordnungsregion 

ohne Berücksichtigung der Großstädte. Mittels dieser Merkmale 

werden drei Kategorien von Regionen definiert: städtische Regionen, 

Regionen mit Verstädterungsansätzen und ländliche Regionen. Dabei 

wird keine Region in NRW als ländlich kategorisiert (BBSR, 2026).

Ein weiteres Merkmal, das mit dem Deprivationsrisiko 
zusammenhängt, ist die Migrationsgeschichte der Eltern 
(Abbildung 5-3): Mit etwa einem Viertel sind Familien 
ohne Migrationsgeschichte am seltensten von haushalts-
bezogener Deprivation betroffen, während fast drei Viertel 
von ihnen keines der Kriterien erfüllen. Die Betroffenheit 
bei Familien mit einer einseitigen Migrationsgeschichte 
fallt hingegen höher aus: nur zwei von drei Familien geben 
kein Kriterium an (65 %). Am höchsten ist der Anteil der 
deprivierten Haushalte unter den Familien mit beid-
seitiger Migrationsgeschichte (50 %). Zudem lässt sich 
neben einer höheren Betroffenheit auch eine intensivere 
Deprivation festhalten. 13 % der Familien mit zweiseitiger 
Migrationsgeschichte erfüllen alle drei Kriterien der De-
privation, während es in den anderen beiden Gruppen nur 
4 % bzw. 5 % sind. 
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Abbildung 5-3: Haushaltsbezogene Deprivation in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW nach Familienform, 
Kinderzahl, Migrationsgeschichte und siedlungsstrukturellem Regionstyp, 2023, in %

Aufgrund von Rundungen können sich die Anteile nicht exakt zu 100 % aufsummieren.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.056–2.238 
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henden Familien fast dreimal so hoch wie in Paarfamilien 
(9 %). Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Vergleich von 
Mehrkindfamilien und Familien mit einem Kind oder mit 
zwei Kindern (23 % vs. 10 % bis 11 %). Betrachtet man die 
Migrationsgeschichte, zeigt sich ein klarer Gradient bei 
der kindbezogenen Deprivation: Familien ohne Migra-
tionsgeschichte sind am seltensten betroffen (rund 9 %), 
gefolgt von Familien mit einseitiger Migrationsgeschich-
te (14 %). Am höchsten ist das Risiko bei Familien mit 
beidseitiger Migrationsgeschichte (22 %). Eine separate 
Analyse des Verzichts auf Urlaub (ohne Abbildung) ergibt, 
dass nur Familien mit beidseitiger Migrationsgeschichte 
deutlich häufiger darauf verzichten (19 %). Familien ohne 
Migrationsgeschichte und solche mit einseitiger Migra-
tionsgeschichte unterscheiden sich hingegen kaum (9 % 
bzw. 11 %). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Urlaubs-
reisen in Familien mit Migrationsgeschichte auch Besuche 
bei Verwandten im Herkunftsland umfassen können. 

Am stärksten variiert die Betroffenheit von Deprivation 
jedoch nach Bildung der Eltern: Während 82 % der Eltern 
mit einem hohen Bildungsstand kein Kriterium für haus-
haltsbezogene Deprivation angeben, sinkt der Anteil 
auf etwa zwei Drittel (64 %) unter den Eltern mit einem 
mittleren Bildungsstand bzw. auf lediglich 26 % unter den 
Eltern mit niedrigem Bildungsstand. Die Intensität der De-
privation hängt ebenfalls stark mit dem Bildungsstand der 
Eltern zusammen: Etwa 1 % der hochgebildeten Familien 
gab an, alle drei Kriterien zu erfüllen, wohingegen dies bei 
30 % der Familien mit geringem Bildungsstand zutrifft. 

Die Erwartung, dass haushaltsbezogene Deprivation mit 
dem Regionstyp zusammenhängt, konnte nicht bestätigt 
werden. Möglicherweise trägt die große Diversität der 
Wohnlagen innerhalb der nordwestfälischen Städte dazu 
bei, dass die Unterschiede zwischen städtischen Regio-
nen58 und Regionen mit Verstädterungsansätzen59 nicht 
sehr ausgeprägt sind. 

Die kindbezogene Deprivation ist, wie bereits erwähnt, 
wesentlich weniger verbreitet als die haushaltsbezo-
gene Deprivation und insbesondere von der fehlenden 
Möglichkeit, den Kindern einen Urlaub von mindestens 
einer Woche zu ermöglichen, geprägt. Zahlreiche Studien 
belegen, dass Eltern ihre Kinder vor Deprivation schützen 
wollen und Ausgaben für ihre Kinder höher priorisieren als 
Ausgaben für sich selbst (Boll et al., 2024). 

Auch im Fall der kindbezogenen Deprivation lassen sich 
Zusammenhänge mit einigen Familienmerkmalen fest-
stellen (Abbildung 5-4). Die größten Unterschiede zeigen 
sich erneut beim Vergleich der Deprivationsrisiken nach 
Bildungsstand der Eltern: Ein niedriger Bildungsstand der 
Eltern geht mit einer Häufigkeit von 46 % bei der kind-
bezogenen Deprivation einher. Demgegenüber erfahren 
lediglich 4 % der Kinder hochgebildeter Eltern kindbezo-
gene Deprivation. Des Weiteren spielen die Familienform, 
die Kinderzahl und die Migrationsgeschichte eine Rolle: In 
rund 25 % der alleinerziehenden Familien machen Kinder 
Deprivationserfahrungen. Damit ist die Rate in alleinerzie-

58	 Als „städtische Regionen“ zählen „Regionen, in denen mind. 50 % 

der Bevölkerung in Groß- und Mittelstädten lebt und in der sich eine 

Großstadt mit rund 500.000 Einwohnern und mehr befindet sowie 

Regionen mit einer Einwohnerdichte ohne Berücksichtigung der Groß-

städte von mindestens 300 E./km².“ (BBSR, 2026). 

59	 Als „Regionen mit Verstädterungsansätzen“ zählen Regionen, in 

denen mindestens 33 % der Bevölkerung in Groß- und Mittelstädten 

leben (mit einer Einwohnerdichte zwischen 150 und 300 Einwoh-

ner:innen/km²), sowie Regionen, in denen sich mindestens eine Groß-

stadt befindet und die eine Einwohnerdichte ohne Berücksichtigung 

der Großstädte von mindestens 100 Einwohner:innen/km² aufweisen 

(BBSR, 2026). Laut der Klassifikation des BBSR gilt keine Region in 

NRW als „ländlich“. 

Deprivation und Armutsgefährdung treten oft, aber 
nicht immer zusammen auf

Deprivation und Armutsrisiko sind unterschiedliche, aber 
dennoch miteinander verbundene Maße zur materiellen 
Lage von Familien (Boll et al., 2024). So deuten die AID:A-
Daten darauf hin, dass armutsbetroffene Familien öfter 
und stärker Deprivation erfahren als nicht armutsgefähr-
dete Familien. 

Mit Blick auf die Einzelkriterien der haushalts- und kind-
bezogenen Deprivation lässt sich feststellen, dass die 
Häufigkeit von allen Deprivationskriterien um ein Vielfa-
ches höher unter Familien ist, die gleichzeitig von Armut 
bedroht sind, als unter denjenigen, die nicht armuts-
gefährdet sind (Abbildung 5-5). Mehr als die Hälfte der 
armutsgefährdeten Familien kann keinen festen Betrag im 
Monat sparen oder abgenutzte Möbel durch neue erset-
zen, während diese Kriterien nur auf etwa jede zehnte der 
nicht armutsgefährdeten Familien zutreffen. Unerwartete 
Ausgaben können 30 % der armutsgefährdeten Familien 
nicht mit eigenem Geld bezahlen, während dies nur bei 
3 % der nicht armutsgefährdeten Familien der Fall ist. 
Dabei fällt auf, dass der Verzicht auf einen festen monat-
lichen Sparbetrag und auf neue Möbel die häufigsten An-
zeichen von Deprivation in beiden Familiengruppen sind, 
während unerwartete Ausgaben mit eigenem Geld nicht 
bestreiten zu können deutlich seltener vorkommt.
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Abbildung 5-4: Kindbezogene Deprivation in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW nach Familienform, 
Kinderzahl, Migrationsgeschichte und siedlungsstrukturellem Regionstyp, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.067–2.252
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Abbildung 5-5: Anteil der Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, die die Kriterien für haushaltsbezogene 
Deprivation erfüllen, nach Armutsgefährdung, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: nicht armutsgefährdete Haushalte n=1.850–1.856, armutsgefährdete Haushalte n=297–304; 
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Abbildung 5-6: Anteil der Familien mit minderjährigen Kindern in NRW, die die Kriterien für kindbezogene Deprivation 
erfüllen, nach Armutsgefährdung, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: nicht armutsgefährdete Haushalte n=1.846–1.853, armutsgefährdete Haushalte n=303–304; 
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Ähnliche Muster lassen sich mit Blick auf die kindbezo-
gene Deprivation feststellen. Insgesamt trifft mindestens 
ein Kriterium der kindbezogenen Deprivation bei 38 % 
der armutsgefährdeten Familien und lediglich 5 % der 
nicht armutsgefährdeten Familien zu (ohne Abbildung). 
Von den fünf hinterlegten Kriterien konnten nur drei nach 
dem Vorhandensein einer Armutsgefährdung differen-
ziert werden. Der Verzicht auf drei Mahlzeiten am Tag 
oder auf altersgerechte Bücher wurde in beiden Gruppen 
kaum festgestellt, sodass weitere Differenzierungen nicht 
aussagekräftig wären. Bei den übrigen drei Kriterien 
lässt sich feststellen, dass das Risiko der kindbezogenen 
Deprivation stark mit der Armutsgefährdung von Familien 
zusammenhängt (Abbildung 5-6). Der Verzicht auf einen 
einwöchigen Urlaub wird von mehr als einem Drittel der 
armutsgefährdeten Familien, aber nur von 4 % der nicht 
armutsgefährdeten Familien berichtet. Regelmäßige Frei-
zeitaktivitäten und ein Platz zum Lernen fehlen bei etwa 
1 % der Kinder ohne Armutsgefährdung, aber bei 8 % bzw. 
5 % derjenigen mit Armutsgefährdung. 

Im Fall der haushaltsbezogenen Deprivation lässt sich 
mithilfe des Deprivationsindex auch die Intensität der De-
privation untersuchen (Abbildung 5-7). Die Unterschiede 
in der haushaltsbezogenen Deprivation je nach Armuts-
risikolage sind bedeutend: Von den nicht armutsgefährde-
ten Familien gibt nur ein Fünftel mindestens ein Kriterium 
an, wobei in den meisten Fällen (14 % aller nicht armuts-
gefährdeten Familien) genau ein Kriterium zutrifft. Liegt 
das Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle, ist das Risiko, von haushaltsbezogener Depriva-
tion betroffen zu sein, mit 73 % hingegen sehr hoch. Dabei 
geben 27 % der armutsgefährdeten Familien ein Kriterium 
an, 25 % zwei und 21 % alle drei Kriterien.

Abbildung 5-7: Anteile der armutsgefährdeten und der nicht armutsgefährdeten Familien mit minderjährigen Kindern in 
NRW, in denen eine haushaltsbezogene Deprivation vorliegt, insgesamt und nach Anzahl der zutreffenden Kriterien, 
2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: nicht armutsgefährdete Haushalte n=1.843, armutsgefährdete Haushalte n=295 
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Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet gelingt es 
jedoch fast einem Drittel der von Einkommensarmut be-
troffenen Familien, Geld zu sparen, unerwartete Ausgaben 
aus eigener Tasche zu bezahlen und abgenutzte Möbel 
durch neue auszutauschen. Doch auch unter den nicht 
armutsgefährdeten Familien ist das Deprivationsrisiko mit 
fast 20 % alles andere als vernachlässigbar. 
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Bei starker haushaltsbezogener Deprivation kommt 
kindbezogene Deprivation öfter vor 

Die Messungen der haushaltsbezogenen und der kindbe-
zogenen Deprivation erfolgen unabhängig voneinander 
auf Basis unterschiedlicher Fragen im Fragebogen. Es sind 
deshalb verschiedene Konstellationen möglich: Es kann 
sein, dass keine Deprivation, eine oder beide Formen von 
Deprivation in einem Haushalt vorkommen. 

Die Ergebnisse der AID:A-NRW-Daten deuten darauf 
hin, dass das Risiko kindlicher Deprivationserfahrungen 
sehr vom Lebensstandard des Haushalts abhängig ist. 
Wie Abbildung 5-8 zeigt, steigt der Anteil der Haushalte, 
in denen mindestens ein Kriterium der kindbezogenen 
Deprivation erfüllt ist, mit zunehmender Anzahl der 
Kriterien der haushaltsbezogenen Deprivation. In einem 
nicht unerheblichen Anteil der von haushaltsbezogener 
Deprivation betroffenen Haushalte wird jedoch keines der 
Kriterien der kindbezogenen Deprivation erfüllt. Selbst 
bei der höchsten Stufe der haushaltsbezogenen Depriva-
tion (drei Kriterien erfüllt) berichtet ein gutes Viertel der 
Haushalte, dass keines der Kriterien der kindbezogenen 
Deprivation erfüllt ist.

Die Gegenüberstellung von Armutsrisiko und Depriva-
tionserfahrung unterstreicht, dass der Blick auf das Haus-
haltseinkommen nicht immer ausreichend ist, um die 
Lebensbedingungen und Teilhabechancen von Familien 
abzuleiten. Der Forschung zufolge hängt prinzipiell der 
Lebensstandard zu einem bestimmten Zeitpunkt vom 
vorhandenen Einkommen und Vermögen ab. Allerdings ist 
das Einkommen im vorherigen Jahr ein besserer Prädiktor 
des Lebensstandards als das Einkommen im laufenden 
Jahr (Beste, 2017, S. 175 ff.). Das liegt daran, dass sich Ein-
kommen aufgrund von Schicksalsschlägen wie Krankheit, 
Arbeitslosigkeit oder Trennung schnell verschlechtern 
können. Wurden in der Vergangenheit Vermögen auf-
gebaut oder eine Immobilie erworben, kann der Lebens-
standard (mindestens eine Weile) erhalten bleiben, auch 
nachdem das Einkommen gesunken ist. Sind hingegen in 
der Vergangenheit Schulden entstanden, steigt das Risiko, 
dass ein armutsfestes Einkommen nicht vor Deprivation 
schützt. Darüber hinaus tragen höhere Bildung, das Vor-
handensein von sozialer Unterstützung und Selbstwirk-
samkeit dazu bei, dass auch Personen mit einem gerin-
gen Einkommen einen ausreichenden Lebensstandard 
aufweisen. Die regionalen Lebenshaltungskosten spielen 
dagegen für den Zusammenhang zwischen Einkommen 
und Lebensstandard eine untergeordnete Rolle (Beste, 
2017, S. 184).

Abbildung 5-8: Häufigkeit kindbezogener Deprivation in Familien mit minderjährigen Kindern in NRW nach Intensität 
der haushaltsbezogenen Deprivation, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=2.225 ; 95%-Konfidenzintervalle 
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Im Kontext familialer Lebenslagen spielt der elterliche 
Gesundheitszustand eine wichtige Rolle. Eltern tragen 
nicht nur Verantwortung für ihre eigene Gesundheit, 
sondern auch für die ihrer Kinder. Zum einen prägen sie 
das familiale Umfeld, geben ihr (Gesundheits-)Wissen den 
Kindern weiter und sind auch mit Blick auf eine gesunde 
und gesundheitsfördernde Lebensweise Vorbilder für 
ihre Kinder (Schönberger, 2022). Andererseits können 
Einschränkungen des Wohlbefindens oder eine geringe 
Zufriedenheit mit dem eigenen Gesundheitszustand die 
Teilhabe in anderen Bereichen, wie dem Erwerbsleben, der 
Freizeitgestaltung oder dem Sozialleben, stark einschrän-
ken. Darüber hinaus wirken sich gesundheitliche Ein-
schränkungen der Eltern häufig negativ auf das Familien-
klima, das Erziehungsverhalten und damit potenziell auch 
auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder aus (Hahl-
weg & Bodenmann, 2020; Turney & Hardie, 2018). Um-
gekehrt wirkt aber soziale Teilhabe gesundheitsförderlich, 
da sie zum Selbstwertgefühl und zu einer Stärkung der 
eigenen (sozialen) Ressourcen beiträgt (Blättner, 2007). 
Vor diesem Hintergrund liefert die Berücksichtigung des 
elterlichen Gesundheitszustands eine zentrale Dimension, 
um die Ressourcen von Familien und ihre soziale Teilha-
be ganzheitlich und mehrdimensional zu erfassen. Der 
Gesundheitszustand ist somit nicht nur ein Indikator des 
individuellen Wohlbefindens, sondern gibt Hinweise auf 
strukturelle Teilhabebarrieren. 

Im Folgenden werden die Antworten von Eltern in NRW 
mit mindestens einem minderjährigen Kind bezüglich 
ihrer Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands 
ausgewertet. Die AID:A-Studie verwendet dazu die Frage 
„Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemei-
nen bewerten? Stufen Sie bitte von 1 ‚sehr gut‘ bis 6 ‚sehr 
schlecht‘ ab“, sodass die Antworten der Eltern etwa wie 
Schulnoten gelesen werden können. Die Frage wird beiden 
Eltern im Haushalt gestellt, was Vergleiche zwischen 
den Angaben von Müttern und Vätern60 ermöglicht. Eine 
Untersuchung der Merkmale, die mit einer verminderten 
wahrgenommenen elterlichen Gesundheit zusammenhän-
gen, gibt Hinweise auf Zielgruppen, die von gesundheits-
fördernden Maßnahmen besonders profitieren könnten.

60	 Aufgrund der geringen Fallzahl konnten die Angaben zur Gesundheit 

mit den AID:A-Daten lediglich für männliche und weibliche Befragte 

differenziert werden.

Die Auswertungen der AID:A-Daten zeigen zwar enge Zu-
sammenhänge zwischen dem Lebensstandard der Kinder 
und dem des Haushalts sowie der Einkommenssituation 
der Familie. Zugleich wird allerdings deutlich, dass diese 
Indikatoren nicht deckungsgleich sind. So berichten 
einige Familien trotz monetärer Armut keine gravieren-
den Einschränkungen ihres Lebensstandards, während 
umgekehrt auch Familien oberhalb der Armutsrisiko-
schwelle von Deprivation betroffen sind. Für die Sozial-
berichterstattung unterstreicht dies die Notwendigkeit 
eines breiteren Armutsbegriffs, der neben der monetären 
Armutsgefährdung auch weitere Indikatoren der Lebens-
situation berücksichtigt (BMAS, 2001; Groh-Samberg et 
al., 2020; Groh-Samberg & Voges, 2013). Für die Ableitung 
politisch beeinflussbarer Anknüpfungspunkte wäre insbe-
sondere relevant, unter welchen Bedingungen es armuts-
betroffenen Familien gelingt, haushaltsbezogene und 
kindbezogene Deprivation zu vermeiden. Eine vertiefte 
Analyse monetär armer, aber nicht deprivierter Familien 
war mit den AID:A-NRW-Daten aufgrund geringer Fallzah-
len jedoch nicht möglich.

5.2	Gesundheitszustand der Eltern

Der Gesundheitszustand ist ein wesentlicher Aspekt für 
eine differenzierte Betrachtung der Lebensrealitäten von 
Familien. Ein Standardmaß zur Erfassung des subjektiven 
Gesundheitszustands ist die Selbsteinschätzung des 
allgemeinen Gesundheitszustands, wie sie auch in AID:A 
erhoben wird. Dieser subjektive Indikator korreliert einer-
seits mit objektiven gesundheitsbezogenen Messungen 
(z. B. Diagnosen und Gesundheitsparametern wie Blut-
druck) (Wu et al., 2013) und ist andererseits ein guter Prä-
diktor für die zukünftige Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen. Insgesamt erfasst dieser Indikator nicht 
nur vorhandene Krankheiten und Gesundheitsbeschwer-
den, sondern insbesondere das persönliche Wohlbefinden 
(Lampert et al., 2018).

Gesundheit ist mit anderen Lebenslagedimensionen wie 
der finanziellen Situation, den Wohnverhältnissen und 
sozialen Netzwerken verknüpft (Hurrelmann & Richter, 
2022; Weyers, 2025). Schlechte Gesundheit kann berufli-
che Teilhabe oder das soziale Leben erschweren, während 
mangelnde Ressourcen den Zugang zu Gesundheits-
leistungen verschlechtern können (Phelan et al., 2010; 
WHO, 2025). In diesem Sinne stellt Gesundheit nicht nur 
eine Ressource für die gesellschaftliche Partizipation dar, 
sondern ist zugleich Spiegel bestehender sozialer Un-
gleichheiten.
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Abbildung 5-9: Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands von Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern 
in NRW, 2023, in %

Aufgrund von Rundungen können sich die Anteile nicht exakt zu 100 % aufsummieren.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: Väter n=332, Mütter n=1.825; 95%-Konfidenzintervalle
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Mütter und Väter in NRW schätzen ihren 
Gesundheitszustand meist positiv ein

In Ländern mit einem hohen Wohlstandsniveau und 
einer universellen Krankenversicherungspflicht wie in 
Deutschland fällt die subjektive Bewertung des eigenen 
Gesundheitszustands mehrheitlich gut bis sehr gut aus 
(Heidemann et al., 2021). Dies zeigt sich auch in den 
AID:A-Daten für NRW. Eltern mit minderjährigen Kindern 
bewerten ihren Gesundheitszustand im Durchschnitt mit 
der Schulnote 2,3 (Abbildung 5-9). Die durchschnittliche 
Bewertung unterscheidet sich zwischen Müttern und Vä-
tern kaum (2,28 bei Vätern gegenüber 2,32 bei Müttern). 
Ein Vergleich der Antwortverteilungen zeigt jedoch, dass 
Väter signifikant öfter die Note 2 vergeben als Mütter. 
Gleichzeitig vergeben Mütter etwas häufiger die Note 1, 
aber auch die Noten 4 und 5. Obwohl die durchschnitt-
liche Bewertung bei beiden Geschlechtern gleich ausfällt, 
ist demnach die Streuung der Antworten bei den Müttern 
etwas größer als bei den Vätern. Das heißt, es gibt gering-
fügig mehr Mütter als Väter, die ihren Gesundheitszustand 
als sehr gut oder als eher schlecht einschätzen.

Der Gesundheitszustand einer Person wird von verschie-
denen Faktoren beeinflusst, darunter insbesondere von 
Alter, sozioökonomischen Faktoren und verfügbaren 
Ressourcen. Neben genetischen Veranlagungen können 
Umweltfaktoren (z. B. Schadstoffbelastung, Luftqualität) 
und der Lebensstil (Ernährung, Bewegung, Stressbelas-
tung, Teilnahme an Präventionsangeboten) das Risiko für 
bestimmte Krankheiten erhöhen oder reduzieren. Darüber 
hinaus spielt die Gesundheitskompetenz sowohl bei der 
Krankheitsprävention als auch beim Umgang mit Erkran-
kungen eine wesentliche Rolle (Griese, 2022). Schließlich 
wird der Zugang zu Gesundheitsangeboten und Behand-
lungen auch von Faktoren wie der Dichte und Erreichbar-
keit von Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrich-
tungen im Wohnumfeld, der Höhe von Zuzahlungen für 
bestimmte Leistungen oder Sprachbarrieren beeinflusst. 
All diese Faktoren hängen eng mit dem sozioökonomi-
schen Status einer Person zusammen. Dementsprechend 
zeigen Ergebnisse aus Deutschland und anderen Ländern 
konsistent, dass zentrale Gesundheitsindikatoren wie die 
Lebenserwartung (Geyer, Haan & Tréguier, 2024; Hoebel 
et al., 2025) oder die Inzidenz von chronischen Krankhei-
ten (Fiedler, 2024) stark mit sozioökonomischen Merk
malen korrelieren.
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fasst: Die negativen Einschätzungen des eigenen Gesund-
heitszustands (Noten 4–6) wurden zusammengefasst, 
während die positiven Einschätzungen (Note 1–3) separat 
betrachtet werden. Die hier dargestellten Auswertungen 
vergleichen die relative Häufigkeit dieser Angaben. 

Vor diesem Hintergrund wird auch hier untersucht, in-
wiefern die Einschätzung der eigenen Gesundheit der 
Eltern in NRW mit der Familienform, dem Bildungsstand, 
dem Armutsrisiko und der Wohnlage zusammenhängt. Da 
negative Selbsteinschätzungen des Gesundheitszustands 
(Noten 4–6) selten vorkommen, wurde die sechsstufige 
Skala umkodiert und in vier Kategorien zusammenge-

Abbildung 5-10: Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands von Eltern mit minderjährigen Kindern in NRW nach 
Familienform, Bildungsstand, Armutsgefährdung und siedlungsstrukturellem Regionstyp, 2023, in %

Aufgrund von Rundungen können sich die Anteile nicht exakt zu 100 % aufsummieren.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=3.024–3.158
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Deprivation (GISD)61 (Michalski et al., 2022) belegt. Mit 
Blick auf den subjektiven Gesundheitszustand lässt sich 
jedoch anhand der AID:A-Daten für das Land NRW kein 
signifikanter Zusammenhang mit diesem räumlichen In-
dikator feststellen. 

Schließlich fallen die Unterschiede bei der Einschätzung 
des eigenen Gesundheitszustands zwischen Eltern mit 
und denen ohne Migrationsgeschichte gering aus. Die 
Note 2 wird etwas häufiger von Eltern ohne Migrations-
geschichte berichtet (47 % vs. 42 %), während Eltern mit 
Migrationsgeschichte häufiger die Note 3 vergeben (27 % 
vs. 24 %). Eher negative Bewertungen (Noten 4–6) sind 
aber in beiden Gruppen gleichermaßen selten. Dieses Er-
gebnis deckt sich mit den Befunden der GEDA-Studie des 
RKI. In dieser Studie wurden keine Unterschiede bei der 
Einschätzung der Gesundheit in Bezug auf Herkunft oder 
Aufenthaltsstatus festgestellt, jedoch ein stark negativer 
Zusammenhang mit Diskriminierungserfahrungen bzw. 
ein positiver mit dem Zugehörigkeitsgefühl in Deutsch-
land (Bartig, 2023). Bei der Deutung dieser Ergebnisse 
ist allerdings insgesamt zu berücksichtigen, dass sowohl 
die AID:A-Stichprobe als auch die der GEDA-Studie (Allen 
et al., 2021) nur Personen in privaten Haushalten umfas-
sen, die über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. 
Somit schließt der Vergleich Personen in Gemeinschafts-
unterkünften sowie Personen mit sehr geringen oder 
fehlenden Deutschkenntnissen, die eine höhere Barriere 
bei der Nutzung der Gesundheitsversorgung erfahren, aus 
(Kajikhina et al., 2023; Kim, 2024).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mehr-
heit der Eltern in NRW nach eigener Einschätzung einen 
guten bis sehr guten Gesundheitszustand aufweist. Rund 
jeder zehnte Elternteil schätzt allerdings den eigenen Ge-
sundheitszustand eher negativ ein. Diese Gruppe ist öfter 
alleinerziehend, hat ein geringeres Bildungsniveau und ist 
häufiger von Armut betroffen. 

Die Befunde des Familienberichts NRW stehen im Ein-
klang mit den Ergebnissen der Literatur, indem sie einen 
Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand und 
sozioökonomischen Merkmalen aufzeigen. Gesundheit 
gilt als essenzielle Voraussetzung, damit sich Menschen 
beispielsweise in Bildung und Arbeitsmarkt verwirklichen 
können. Es zeigt sich jedoch auch, dass ein größerer 
Umfang persönlicher Ressourcen, wie Bildung, soziale 
Kontakte und Einkommen, zu einem besseren Gesund-

61	 „Der GISD ist ein Maß relativer sozioökonomischer Benachteiligung 

(Deprivation) der Regionen in Deutschland und beruht auf neun räum-

lich aggregierten Einzelindikatoren zur Abbildung der drei Kerndi-

mensionen sozioökonomischer Ungleichheit (Bildung, Beschäftigung, 

Einkommen)“ (Hoebel et al., 2025, S. 2).

Die größten Unterschiede lassen sich beim Vergleich 
zwischen Eltern mit und solchen ohne Armutsgefähr-
dung und zwischen Alleinerziehenden und Eltern in 
Paarfamilien feststellen (Abbildung 5-10): Ein Viertel 
der armutsgefährdeten Eltern (26 %), aber nur 8 % der 
nicht armutsgefährdeten Eltern bewerten ihren Gesund-
heitszustand mit Noten schlechter als 3. Fast die Hälfte 
der nicht armutsgefährdeten Eltern vergibt die Note 2, 
während es bei armutsgefährdeten Eltern nur gut ein 
Viertel ist (48 % vs. 27 %). Der Vergleich zwischen allein-
erziehenden Eltern und Eltern in Paarfamilien weist das 
gleiche Muster auf: Nur 9 % der Eltern in Paarfamilien 
bewerten ihren Gesundheitszustand negativ, aber 24 % 
der Alleinerziehenden. Gleichzeitig vergeben Eltern in 
Paarfamilien am häufigsten die Note 2 (47 %), während 
Alleinerziehende am häufigsten die Note 3 vergeben 
(29 %). Ähnliche Unterschiede im Gesundheitszustand 
je nach Familienform für Deutschland wurden zuletzt von 
Rattay et al. (2024) auf Basis der Studie „Gesundheit in 
Deutschland aktuell (GEDA)“ des Robert Koch-Instituts 
(RKI) berichtet. Neben der schlechteren allgemeinen 
Einschätzung wurden höhere Häufigkeiten von Rauchen, 
depressiven Symptomen, chronischen Krankheiten 
und Nutzung von psychologischer Unterstützung unter 
alleinerziehenden Eltern als unter Eltern in Paarfamilien 
aufgezeigt. Die Studie zeigt darüber hinaus, dass die 
Varianz unter den alleinerziehenden Eltern sehr groß 
ist und Faktoren wie hohe Bildung, das Ausüben einer 
Erwerbstätigkeit und starke soziale Unterstützung diese 
Unterschiede stark verringen oder gar abbauen können 
(Rattay et al., 2024).

Darüber hinaus unterscheiden sich die Verteilungen der 
Bewertungen von Eltern mit höherem von denjenigen 
mit niedrigem bzw. mittlerem Bildungsstand. 13 % der 
Eltern mit mittlerem sowie 16 % derjenigen mit niedrigem 
Bildungsstand bewerten ihren Gesundheitszustand mit 
Noten schlechter als 3. Das sind fast doppelt so hohe An-
teile wie der unter Eltern mit hohem Bildungsstand (8 %). 
Ferner verwenden 43 % der Eltern mit mittlerem bzw. 
48 % derjenigen mit hohem Bildungsstand die Note 2, 
während unter den Eltern mit niedrigem Bildungsstand es 
nur etwa ein Drittel ist (34 %). 

Dagegen zeigen sich entlang des Regionstyps kaum 
Unterschiede. Hoebel und Kollegen (2025) haben zwar 
deutschlandweit eine Korrelation zwischen Lebenserwar-
tung und der regionalen sozioökonomischen Deprivation, 
gemessen anhand des German Index of Socioeconomic 
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Insbesondere für Familien ist ein hohes Maß an sozialer 
Unterstützung ein wichtiger Schutzfaktor vor Stress. Dies 
wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Eltern aus und 
verbessert in belasteten Familien die Qualität der Eltern-
Kind-Beziehung sowie die Selbstwirksamkeit in der Erzie-
hung (Armstrong et al., 2005; Dong et al., 2025; Fierloos 
et al., 2023). Studien zufolge trägt soziale Unterstützung 
bei armutsgefährdeten Eltern zu einer einfühlsameren 
und stärker am Kind ausgerichteten Erziehung bei, die 
wiederum die kindliche Entwicklung positiv beeinflusst 
(Negi & Sattler, 2025).

Zur Messung der sozialen Unterstützung kommt in der 
AID:A-Studie ein gängiges Instrument zum Einsatz: die 
„Oslo Social Support Scale“ (OSSS-3) (Kocalevent et al., 
2018). Die OSSS-3 besteht aus drei Fragen und misst 
das Ausmaß erwarteter sozialer Unterstützung. Die 
drei Fragen erfassen die Anzahl enger Freund:innen, die 
Anteilnahme anderer Personen und die Verfügbarkeit 
praktischer Hilfe in der Nachbarschaft. Für die erste Frage 
stehen vier Antwortalternativen, für die zweite und dritte 
jeweils fünf Antwortalternativen zur Verfügung, die auf 
unterschiedlich starke wahrgenommene soziale Unter-
stützung hindeuten. Die Antworten werden in Punkte 
umgewandelt: Ein Punkt wird für das geringste Unter-
stützungsniveau vergeben, vier bzw. fünf für das höchste. 
Diese Punkte werden in einem Summenindex addiert, der 
von 3 bis 14 variieren kann: je höher die Werte, umso stär-
ker das Maß an wahrgenommener sozialer Unterstützung. 
Die OSSS-3-Gesamtpunktzahl wird üblicherweise in drei 
große Kategorien unterteilt: Eine Gesamtpunktzahl von 
3 bis 8 wird als geringe soziale Unterstützung, von 9 bis 11 
als mäßige soziale Unterstützung und von 12 bis 14 als 
starke soziale Unterstützung klassifiziert. 

Mangelnde 
soziale Unter-
stützung hängt 
mit geringerer 
Lebenszufrieden-
heit zusammen.

heitszustand und einer höheren Lebenserwartung führt. 
Deshalb erfahren bestimmte Personengruppen eine Ku-
mulation von Benachteiligungen bzw. teilhabefördernden 
Bedingungen (Faltermaier, 2020; Mielck & Wild, 2022). 

5.3	Soziale Unterstützung

Menschen leben in sozialen Gefügen. Sie etablieren und 
pflegen Beziehungen unterschiedlicher Art und Intensität 
in verschiedenen Lebensbereichen, beispielsweise familiä-
re, freundschaftliche oder kollegiale Beziehungen. Soziale 
Unterstützung bezeichnet alle Ressourcen, die Menschen 
über solche sozialen Beziehungen erhalten oder als ver-
fügbar wahrnehmen und die ihnen dabei helfen, Belas-
tungen zu bewältigen oder ihren Alltag zu stabilisieren 
(Borgmann et al., 2017).

Soziale Unterstützung umfasst verschiedene, in der 
Praxis oft überlappende Formen. Instrumentelle Unter-
stützung bezieht sich auf konkrete Hilfeleistungen, etwa 
Unterstützung bei Alltagsaufgaben oder finanzielle Hilfen. 
Emotionale Unterstützung umfasst Gespräche über 
Gefühle, Sorgen oder Belastungen sowie Ausdruck von 
Zuneigung, Verständnis und Wertschätzung. Informatio-
nelle Unterstützung umfasst Hinweise, Ratschläge und 
Wissen, die bei der Einschätzung von Situationen oder bei 
Entscheidungen helfen (Berkman & Glass, 2000; Borg-
mann et al., 2017; Vonneilich, 2020). Auch lose Bekannt-
schaften (schwache Beziehungen) bieten Potenzial für 
soziale Unterstützung: Neben einem allgemeinen Gefühl 
von Zugehörigkeit stellen sie oft eine Brücke zu anderen 
sozialen Umfeldern dar und können Zugang zu informa-
tioneller Unterstützung (z. B. bei der Jobsuche) bieten 
(Granovetter, 1973). 

Zur sozialen Unterstützung zählen sowohl die tatsäch-
lich empfangene Hilfe (erhaltene Unterstützung) als auch 
die subjektiv wahrgenommene Unterstützung, also die 
Erwartung, bei Bedarf Hilfe zu erhalten. Studien zufolge 
ist die subjektiv wahrgenommene Unterstützung ein guter 
Prädiktor für psychisches Wohlbefinden, Stress, Gesund-
heitsverhalten und körperliche Beschwerden. Sie hängt 
stärker mit diesen Variablen zusammen als die tatsäch-
lich empfangene Hilfe (Borgmann et al., 2017; Vonneilich, 
2020). Darüber hinaus gilt mangelnde soziale Unterstüt-
zung als wichtiger Prädiktor für Einsamkeit (X. Zhang & 
Dong, 2022). Einsamkeit ist ein zunehmendes Phänomen 
(BMFSFJ, 2024, 2025), das mit etlichen negativen Folgen 
für Wohlbefinden, Lebensqualität und Gesundheit einher-
geht (Berngruber et al., 2025; Bücker, 2022). 
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Wie steht es um die Situation von Pflegefamilien in NordrheinWestfalen – und was brauchen sie, um Kin-
dern ein stabiles Zuhause zu bieten? Diese Fragen bestimmten den Familiendialog am 20. September 2025 
in Düsseldorf. Deutlich wurde dabei vor allem eines: Pflegeeltern stemmen einen verantwortungsvollen 
Alltag, stoßen dabei jedoch immer wieder auf strukturelle Hürden, bürokratische Lasten und fehlende An-
erkennung. In Kleingruppen tauschten sich die Teilnehmenden zu verschiedenen Themen intensiv aus und 
schilderten, mit welchen Belastungen sie im Alltag konfrontiert sind und welche konkreten Angebote und 
Hilfen ihnen Unterstützung bieten. Es wurde deutlich: Die Herausforderungen der Pflegefamilien sind groß – 
ebenso wie der Handlungsbedarf. 

Kindgerechte Gestaltung von Umgangskontakten mit der Herkunftsfamilie

Die Rechte und Bedürfnisse ihrer Pflegekinder sind den Pflegemüttern und -vätern ein besonderes Anlie-
gen. Dies betrifft auch die Frage, wie und ob Umgangskontakte mit der Herkunftsfamilie gestaltet werden. 
Die Pflegeeltern betonten, dass sich die Kontakte mit der Herkunftsfamilie konsequent am Wohl der Kinder 
ausrichten müssen – und nicht an den Rechten der Herkunftsfamilie. So würden teils Termine stattfinden, 
obwohl sich die Kinder oder Fachärzt:innen dagegen ausgesprochen hätten, die Kontakte würden zudem 
nicht systematisch überprüft. Bei solchen erzwungenen Kontakten seien die Folgen oft erheblich: Rückfälle, 

emotionale Belastungen und Verhaltensauffälligkeiten. 
Auch die Pflegeeltern selbst fühlen sich durch wiederkeh-
rende Konflikte emotional stark gefordert. Verschiedene 
Maßnahmen können aus Sicht der Eltern Verbesserung 
bringen, etwa das Recht auf Beistand für Kinder oder 
eine gesetzliche Begrenzung der Anzahl der Kontakte. 
Alternative Formen wie biografische Tagebücher können 
helfen, die Familienbiografie zu bewahren, ohne Kinder in 
belastende Situationen zu zwingen.  

Professionelle Begleitung von 
Pflegefamilien bei Übergängen 

Pflegefamilien berichteten, dass die Zeit mit ihrem 
Pflegekind von zahlreichen Übergängen geprägt ist: Von 
der Bereitschafts‑ zur Dauerpflege, von der Kurzzeit‑ zur 
Langzeitpflege oder hin zur Adoption. Sie wünschen sich, 
dass fachlich unterstützte und kontinuierlich gestalte-

Kindeswohl stärken, Familien 
unterstützen: Pflegefamilien 
im Fokus

Pflegefamilien
FAMILIENDIALOG 
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te Übergänge zur Regel werden. Dafür müssen die 
entsprechenden Anlaufstellen ihre Zuständigkeiten 
klären und bürokratische Hindernisse müssen ab-
gebaut werden. 

Besondere Wendepunkte für Pflegefamilien sind die Aufnahme von Kindern sowie ihr Übergang ins Erwach-
senenleben. Vor der Aufnahme von Kindern wünschen sich Pflegeeltern eine frühzeitige multiprofessionelle 
Diagnostik, um die Bedürfnisse der Kinder einschätzen und sich darauf einstellen zu können. Werden die 
Kinder volljährig, enden viele Unterstützungsleistungen abrupt, obwohl die jungen Menschen zu diesem 
Zeitpunkt oft noch nicht ausreichend selbstständig seien. Eine längere Begleitung der Kinder und weitere 
finanzielle Unterstützung würden die Familien deutlich entlasten.

Einheitliche Standards in der Zusammenarbeit mit Jugendamt und 
Familiengericht 

Die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern wird von den Pflegeeltern sehr unterschiedlich wahrgenom-
men. Da es an Standards mangele, hänge viel von den einzelnen Mitarbeitenden ab. Die Teilnehmenden 
berichteten hier sowohl von sehr guten als auch von stark belastenden Erfahrungen. Im Kontakt mit dem 
Jugendamt erleben die Pflegeeltern außerdem ein Machtgefälle. Auch Verfahren vor dem Familiengericht 
werden häufig als hohe emotionale und finanzielle Belastung empfunden. Oft würden die Rechte der leib-
lichen Eltern über das Wohl des Kindes gestellt und die Besonderheiten von Pflegeverhältnissen ignoriert. 
Pflegeeltern fordern rechtliche Verbesserungen ihrer Stellung, etwa ein Klagerecht für Unterhaltszahlungen, 
eine leichtere Übertragung der Vormundschaft und eine unabhängige Beschwerdestelle.

Mehr Raum und Hilfe für Pflegekinder in Schule und Kita

Pflegeeltern wünschen sich für ihre Pflegekinder mehr Möglichkeiten zur Inklusion sowie eine individuellere 
Förderung im Bildungssystem. Dabei sind eine inklusive Grundhaltung der Lehrkräfte und gezielte Fort-
bildungen zu verschiedenen Diagnosen und deren Symptomen entscheidend, damit die Kinder aktiv am 
Schulalltag teilnehmen können. Wenn Eltern Unterstützungsleistungen beantragen, stehen sie oft vor lang-
wierigen und bürokratischen Verfahren. Zusätzlich kommt es bei Übergängen zwischen Kita, Grundschule 
und weiterführender Schule häufig zu wiederholten Begutachtungen. Die dafür erforderlichen Informatio-
nen müssen sich Pflegeeltern meist eigenständig aneignen. Für die Zukunft wünschen sie sich eine bessere 
Ausbildung der Lehrkräfte sowie einen erleichterten Zugang zu relevanten Informationen.

Pflegeeltern sind mehr als „Eltern auf Zeit“

Pflegeeltern liegt das Wohl ihrer Kinder am Herzen. Um dies durchzusetzen, müssen sie viele Herausforde-
rungen meistern und Hürden überwinden. Wichtig sind für sie eine professionelle fachliche Begleitung auf 
Augenhöhe, bundesweit einheitliche Standards und klare Zuständigkeiten der offiziellen Stellen. Auch müs-
sen notwendige Informationen leicht zugänglich sein. Darüber hinaus wünschen sie sich, dass ihre Liebe 
und Sorge für ihre Kinder gesehen werden und sie als gleichwertige Eltern und Expert:innen für ihre Kinder 
anerkannt werden. 
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Tabelle 5-3: Soziale Unterstützung von Eltern minderjähriger Kinder in NRW nach Stärke der wahrgenommenen 
sozialen Unterstützung, 2023, in %

  Väter Mütter Alle Eltern

Geringe soziale Unterstützung 20 % 21 % 20 %

Mäßige soziale Unterstützung 58 % 49 % 53 %

Starke soziale Unterstützung 23 % 30 % 27 %

Aufgrund von Rundungen können sich die Anteile nicht exakt zu 100 % aufsummieren.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: Väter n=1.310, Mütter n=1.792, Eltern n=3.102

Die meisten Eltern schätzen ihre soziale 
Unterstützung als mäßig bis stark ein

Unter Eltern mit minderjährigen Kindern geben knapp 
mehr als die Hälfte an, über eine mäßige soziale Unter-
stützung zu verfügen, ein Fünftel schätzt die soziale Un-
terstützung als gering und etwas mehr als ein Viertel als 
stark ein (Tabelle 5-3). Die Geschlechterunterschiede sind 
gering, aber erkennbar. Mütter berichten häufiger starke 
Unterstützung als Väter (30 % vs. 23 %). Umgekehrt liegt 
der Anteil mit mäßiger Unterstützung bei Vätern höher 
(58 % vs. 49 %). Der Anteil mit geringer Unterstützung 
unterscheidet sich praktisch nicht (20 % bis 21 %).

Soziale Unterstützung hängt mit Gesundheit, 
Lebenszufriedenheit und Selbstwirksamkeit in 
der Erziehung zusammen

Anhand der AID:A-Daten für NRW lässt sich der in der 
Literatur beschriebene Befund reproduzieren, wonach 
die Einschätzung des Gesundheitszustands der Eltern 
von der Stärke der sozialen Unterstützung abhängt (Ab-
bildung 5-11). Nur 11 % der Eltern mit geringer sozialer 
Unterstützung bewerten ihren Gesundheitszustand als 
„sehr gut“, während dieser Anteil unter den Eltern mit 
starker sozialer Unterstützung bei 29 % liegt. Gut ein 
Fünftel (22 %) der Eltern mit geringer sozialer Unter-
stützung bewertet ihren Gesundheitszustand hingegen 
negativ (Note 4n–6). Dieser Anteil verringert sich auf 9 %, 
wenn die Eltern über eine mäßige soziale Unterstützung 
verfügen, und fällt auf 7 %, wenn sie über eine starke 
soziale Unterstützung verfügen. 
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Es bestehen allerdings auch erhebliche Unterschiede im 
Zusammenhang mit anderen Variablen. Hinsichtlich der 
Lebenszufriedenheit unterscheiden sich die Bewertungen 
von Eltern mit geringer, mäßiger oder starker sozialer 
Unterstützung beispielsweise signifikant voneinander. 
Die Lebenszufriedenheit wurde auf einer sechsstufigen 
Skala gemessen, wobei 1 die schlechteste und 6 die beste 
Bewertung darstellt. Eltern mit geringer sozialer Unter-
stützung vergaben im Durchschnitt 4,3 von 6 Punkten, 
Eltern mit mäßiger Unterstützung 5 Punkte und Eltern mit 
starker Unterstützung 5,2 Punkte (ohne Abbildung). Die 
Eltern mit geringer Unterstützung liegen damit fast einen 
Punkt hinter den Eltern mit starker Unterstützung.

Auch der Vergleich der selbst eingeschätzten Selbstwirk-
samkeit in der Erziehung zeigt signifikante Unterschiede. 
Die in der AID:A-Studie verwendete Skala umfasst zwei Di-
mensionen: den Grad der Überforderung in der Erziehung 
und die Einschätzung der eigenen Erziehungsfähigkeiten. 
Die Antworten werden auf einer sechsstufigen Skala ein-
getragen, wobei der Wert 1 auf eine geringe und der Wert 6 
auf eine hohe Selbstwirksamkeit hindeutet. In diesem Fall 
liegen die Bewertungen der Eltern mit mäßiger und der-
jenigen mit starker Unterstützung sehr nah beieinander 
(5,2 vs. 5,3 Punkte) und damit beide signifikant höher als 
diejenigen der Eltern mit geringer sozialer Unterstützung 
(4,8) (ohne Abbildung). 

Abbildung 5-11: Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands von Eltern mit minderjährigen Kindern in NRW 
nach Stärke der wahrgenommenen sozialen Unterstützung, 2023, in %

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=3.102
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Die Intensität der sozialen Unterstützung zeigt 
einen sozialen Gradienten

Die bisher dargestellten Auswertungen untermauern 
die Ergebnisse aus der Literatur: Die wahrgenommene 
soziale Unterstützung ist eine wichtige Ressource für 
Individuen und Familien und trägt in vielerlei Hinsicht zu 
einer besseren Lebensqualität bei. Der Zugang zu dieser 
Ressource hängt häufig jedoch vom Reziprozitätsprin-
zip ab: Menschen, die Hilfe geben, erwarten zwar nicht 
immer sofort eine Gegenleistung, aber Hilfen erfolgen 
meist wechselseitig und werden irgendwann erwidert 
(Vonneilich, 2020). Personen mit geringen individuellen 
Ressourcen – etwa wenig Zeit, geringe finanzielle Mittel 
oder fehlende praktische/fachliche Fähigkeiten – haben 
oft eine geringere Fähigkeit, Hilfe anzubieten oder soziale 
Austauschbeziehungen zu pflegen. Das erschwert ihnen, 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder dauerhaft 
verfügbar zu halten (Offer, 2012). Dementsprechend wird 
im Folgenden untersucht, inwiefern Personengruppen, 
die von anderen Formen von Benachteiligungen betroffen 
sind, über eine geringe soziale Unterstützung verfügen. 
Darunter zählen alleinerziehende Eltern, Eltern mit gerin-
ger Bildung, mit Migrationsgeschichte und armutsgefähr-
dete Eltern. Da das Arbeitsumfeld ein wichtiger Lebens-
kontext ist, in dem Kontakte entstehen, wird auch geprüft, 
ob nicht erwerbstätige Eltern eine geringere soziale Unter-
stützung erfahren als erwerbstätige Eltern.
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Abbildung 5-12: Wahrgenommene soziale Unterstützung von Eltern minderjähriger Kinder in NRW nach Familienform, 
Bildungsstand, Migrationsgeschichte, Erwerbsstatus und Armutsgefährdung, 2023, in %

Aufgrund von Rundungen können sich die Anteile nicht exakt zu 100 % aufsummieren.

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n =2.978–3.103
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Die Daten zeigen deutliche soziale Unterschiede in der 
wahrgenommenen Unterstützung (Abbildung 5-12). Be-
sonders ausgeprägt sind die Differenzen nach Bildungs-
niveau und Armutsgefährdung. Personen mit niedrigem 
Bildungsstand berichten sehr häufig geringe Unterstüt-
zung (46 %) und selten starke Unterstützung (15 %), 
während bei Hochgebildeten das Muster umgekehrt ist 
(15 % geringe vs. 30 % starke Unterstützung). Auch Ar-
mutsgefährdung zeigt einen ausgeprägten Effekt: Armuts-
gefährdete Haushalte geben wesentlich häufiger geringe 

Unterstützung an (37 %) und deutlich seltener starke 
(20 %) als nicht armutsgefährdete Haushalte (16 % bzw. 
29 %). Bei Alleinerziehenden und Paarfamilien liefert 
der Vergleich weniger eindeutige Ergebnisse: Alleinerzie-
hende berichten öfter sowohl geringe (29 % vs. 19 %) 
als auch starke Unterstützung (31 % vs. 26 %), während 
Paarfamilien wesentlich häufiger eine mäßige soziale 
Unterstützung angeben (55 % vs. 40 %). Personen mit 
Migrationsgeschichte berichten häufiger geringe Unter-
stützung (27 %) und seltener starke (22 %) als Personen 
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Eltern mit geringen Ressourcen berichten häufiger von 
Deprivation, gesundheitlichen Einschränkungen und/oder 
einer geringen sozialen Unterstützung.

Die Beobachtung, dass die Familien bzw. Eltern, die von 
diesen Faktoren betroffen sind, ein ähnliches soziode-
mografisches Profil aufweisen, könnte zu der Schluss-
folgerung führen, dass diese Faktoren als verschiedene 
Facetten eines Phänomens zu verstehen sind und ent-
sprechend gemeinsam auftreten. Um diese Hypothese 
zu testen, wurde empirisch untersucht, wie oft haushalts-
bezogene Deprivation, geringe soziale Unterstützung und 
eine negative Bewertung des Gesundheitszustands allein 
bzw. gleichzeitig (Kookkurrenz) auftreten. Abbildung 5-13 
zeigt, welcher Anteil der Eltern in der AID:A-NRW-Studie 
angibt, von gravierenden Mängeln und/oder gesundheit-
lichen Einschränkungen und/oder einer geringen sozialen 
Unterstützung betroffen zu sein.

ohne Migrationsgeschichte (17 % bzw. 30 %). Beim Er-
werbsstatus fällt auf, dass nicht erwerbstätige Eltern ein 
erhöhtes Risiko für geringe Unterstützung haben (32 %). 
Über die Hälfte der erwerbstätigen Eltern geben an, mä-
ßige Unterstützung zu erhalten. Diese Kategorie wird von 
lediglich 44 % der nicht erwerbstätigen Eltern verwendet. 
Am häufigsten geben Teilzeitbeschäftigte starke Unter-
stützung an (31 %).

5.4	Gesamtbetrachtung von Deprivation, 
elterlichem Gesundheitszustand und 
sozialer Unterstützung

Die bisherigen Ergebnisse zeichnen ein konsistentes Bild 
der Zusammenhänge zwischen den sozioökonomischen 
Merkmalen von Familien einerseits und ihren Lebensbe-
dingungen andererseits: Alle drei untersuchten Aspekte 
der Lebensbedingungen von Familien – Lebensstandard, 
Einschätzung des elterlichen Gesundheitszustands und 
soziale Unterstützung – hängen mit ökonomischen Res-
sourcen, Bildung und familiären Merkmalen zusammen. 

Abbildung 5-13: Darstellung der relativen Häufigkeit und Kookkurrenz von haushaltsbezogener Deprivation, geringer 
sozialer Unterstützung und negativer Bewertung des Gesundheitszustands (Anteile unter allen Eltern)

Quellen: AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=3.064. Abbildung generiert mit DeepVenn (Hulsen, 2022).
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Studien zufolge hängen darüber hinaus sowohl Armut 
(Langenkamp & Brülle, 2024) als auch eine geringe 
soziale Unterstützung (X. Zhang & Dong, 2022) oft mit 
Einsamkeit zusammen. Zwar lässt sich dieser Zusam-
menhang nicht kausal interpretieren, er deutet jedoch auf 
ein Risiko hin, dass sozial benachteiligte Personen auch 
sozial isoliert sind. Dadurch werden sie auch für Fachkräf-
te und Angebote schwer erreichbar. Vor dem Hintergrund 
dieser Problematik ist es wichtig, dass die verschiedenen 
Hilfesysteme miteinander kommunizieren und koope-
rieren. So können Hilfesuchende unabhängig davon, mit 
welchem Hilfesystem sie in Kontakt kommen, in ver-
schiedenen Lebensbereichen bedarfsgerecht beraten und 
unterstützt werden.

Für eine wirksame Unterstützung benachteiligter Ziel-
gruppen spielen jedoch insbesondere verhältnispräventi-
ve Ansätze eine wichtige Rolle, die darauf abzielen, durch 
Änderungen der strukturellen Lebensbedingungen sowie 
der gesellschaftlichen Normen und Praktiken das Gesund-
heitsverhalten positiv zu prägen (Mielck & Wild, 2022). 

Insgesamt sind 41 % aller Eltern von mindestens einem 
Faktor betroffen. Rund ein Drittel von ihnen (14 % aller 
Eltern) sind von mehreren Faktoren gleichzeitig betrof-
fen. Eine Kumulation aller drei Risikolagen betrifft 2 % 
der Eltern.

Auch wenn sich auf Basis der vorliegenden Analysen 
keine Aussagen über Kausalitäten treffen lassen, deutet 
die beobachtete Kookkurrenz auf strukturelle Benach-
teiligungen hin, die sich oft über mehrere Lebensberei-
che erstrecken. Materielle Deprivation, gesundheitliche 
Einschränkungen und geringe soziale Unterstützung sind 
also miteinander verflochtene Risikolagen, die in be-
stimmten Gruppen systematisch häufiger auftreten und 
sich gegenseitig verstärken können. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es wenig zielführend, einzelne Problem-
lagen politisch isoliert zu adressieren. Die Befunde weisen 
vielmehr auf einen spezifischen Teil der Elternschaft hin, 
der gleichzeitig von mehr als einer Art der Belastung be-
troffen ist. Diese Familien stellen eine zentrale Zielgruppe 
für sozial- und familienpolitische Maßnahmen dar, da 
sich bestehende Risiken hier kumulieren und langfristige 
Folgen für das elterliche Wohlbefinden und die kindliche 
Entwicklung wahrscheinlich sind.

Bei der Planung und Gestaltung von Präventions- und 
Unterstützungsangeboten sollte berücksichtigt werden, 
dass benachteiligte Zielgruppen durch individuelle Inter-
ventionen zur Verbesserung des individuellen Verhaltens 
(Verhaltensprävention) nur schwer erreicht werden 
können (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
[BZgA], 2006).



6	 SORGEN ÜBER 

MULTIPLE KRISEN



Die größten Sorgen 
der Eltern beziehen 
sich am häufigsten auf 
gesellschaftliche und 
politische Entwicklungen.

77 % 
der Mütter sind sehr besorgt 
über eine mögliche gesell-
schaftliche Spaltung, unter 
Vätern sind es 72 %. Sorgen 
über eine Zunahme von 
Ausländerfeindlichkeit und 
Fremdenhass sowie Sorgen 
vor Gewalt und Kriminalität 
sind unter Eltern ähnlich weit 
verbreitet.
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Vielfältige, teils zeitgleiche Krisen belasten Kinder, 
Jugendliche und Eltern stark

Die COVID-19-Pandemie war für viele Familien der Aus-
gangspunkt einer Phase multipler Belastungen. Sie führte 
über einen längeren Zeitraum zu Kontaktbeschränkungen, 
eingeschränktem Schulbetrieb und massiven Veränderun-
gen des Familien- und Berufslebens. Längsschnittdaten 
der COPSY-Studie (COrona und PSYche) zeigen, dass sich 
vor allem im ersten Jahr der Pandemie psychische Auf-
fälligkeiten und Angstsymptome unter Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen stark erhöht haben und 
deren gesundheitsbezogene Lebensqualität gesunken 
ist. Trotz einer anschließenden Verbesserung waren auch 
2024 mehr von ihnen betroffen als zu Zeiten vor der 
Pandemie (Kaman et al., 2025). Coronabezogene Belas-
tungen betrafen alle sozialen Schichten, wenn auch unter-
schiedlich stark und teils aus unterschiedlichen Gründen. 
So fühlten sich Erwachsene mit niedriger Bildung stärker 
in ihrer finanziellen Situation, Personen mit hoher Bildung 
hingegen stärker in den Bereichen Familie, Sozialleben 
und Freizeit belastet (Kersjes, Demirer et al., 2025). 
Pandemiebedingte Veränderungen in der beruflichen und 
finanziellen Situation (z. B. erhöhte Wochenarbeitszeiten 
in den versorgungsrelevanten Berufen, Homeoffice, [dro-
hende] Arbeitslosigkeit) trugen zur Verschlechterung der 
psychischen Gesundheit von Erwachsenen bei (Dragano, 
Reuter et al., 2022). In den ersten Monaten der Pandemie 
konnten Kurzarbeitergeld und Familienleistungen wie der 
Notfall-Kinderzuschlag die Entgeltausfälle der Familien 
nur bedingt kompensieren, zumal vom Kurzarbeitergeld 
nicht alle Familien gleichermaßen und manche gar nicht 
profitieren konnten. Zu den finanziellen Sorgen kamen 
in den Familien enorme zeitliche Mehrfachbelastungen: 
Familien – und hier vor allem Mütter – mussten Kinder-
betreuung, Homeschooling, Haus- und Erwerbsarbeit 
gleichzeitig schultern (Boll, 2021a) und viele von ihnen 
übernahmen vor allem zu Zeiten umfassender Kita- und 
Schulschließungen noch mehr Care-Arbeit als zuvor (Jes-
sen et al., 2021). Hoffnungen, dass die Pandemie, auch 
durch die Nutzung von Homeoffice durch viele Väter (und 
Mütter), den Anteil der Väter an der Kinderbetreuung im 
Paar nachhaltig erhöhen würde, haben sich nicht erfüllt 
(Boll, 2026).

Familien sehen sich seit einigen Jahren mit einer Verdich-
tung globaler und gesellschaftlicher Krisen konfrontiert, 
die sich in kurzer Abfolge überlagern. Dies kann Sorgen 
sowie psychische Belastungen auslösen (Entringer & 
Buchinger, 2024; Rohrer et al., 2021). Empirische Studien 
zu den damit einhergehenden negativen Konsequenzen – 
etwa in Bezug auf Depression, (Zukunfts-)Ängste oder 
die gesundheitsbezogene Lebensqualität – nehmen dabei 
zumeist die individuelle Ebene in den Blick. Je nach For-
schungsfokus beziehen sie sich entweder auf Kinder und 
Jugendliche (teils auch junge Erwachsene) (siehe z. B. 
Kaman et al., 2025; Lass-Hennemann et al., 2024) oder 
auf die erwachsene Bevölkerung (Dragano, Reuter et al., 
2022; Jessen et al., 2021; siehe z. B. Kersjes, Junker et al., 
2025), häufig jedoch, ohne familiäre Kontexte systema-
tisch zu berücksichtigen.

Gleichzeitig stellt die Familie eine zentrale soziale Res-
source dar, um mit dem Spannungsfeld zwischen ge-
sellschaftlichen Verunsicherungen, individuellen Bewälti-
gungsanforderungen und der Notwendigkeit, den eigenen 
Alltag unter sich verändernden Rahmenbedingungen zu 
organisieren, umzugehen. Ein unterstützendes Familien-
klima kann dazu beitragen, Belastungen abzufedern und 
die Bewältigung von Krisen zu erleichtern. Eltern kommt 
dabei eine besondere Rolle zu, da sie ihren Kindern helfen 
sollen, Unsicherheiten einzuordnen, Informationen zu 
bewerten und mit Sorgen umzugehen. Durch ihr eigenes 
Handeln und ihre Kommunikation können sie prägen, wie 
Kinder gesellschaftliche Krisen wahrnehmen und welche 
Bedeutung diesen zugeschrieben wird. Zugleich ist dieser 
Prozess nicht einseitig: Kinder und Jugendliche bringen 
eigene Perspektiven, Fragen und Sorgen in die Familie ein 
und können ihre Eltern für gesellschaftliche Entwicklun-
gen, die ihre eigene Zukunft betreffen, sensibilisieren. Sor-
gen entstehen damit nicht isoliert auf individueller Ebene, 
sondern werden innerhalb der Familie geteilt, eingeordnet 
und in ihrer Bedeutung wechselseitig beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden zunächst 
einige der vielfältigen Krisen skizziert, mit denen Familien 
in den letzten Jahren konfrontiert waren. Im Anschluss 
wird auf Basis der AID:A-Daten dargestellt, welche The-
men und Lebensbereiche Familien die größten Sorgen 
bereiten und wie sich diese Sorgen zwischen Müttern, 
Vätern und Kindern unterscheiden. Im Anschluss wird zwi-
schen den sozioökonomischen Merkmalen der Eltern, die 
sie berichten, differenziert. In einem letzten Schritt wird 
untersucht, wie stark Sorgen von Eltern und Kindern mit 
deren Bewertung des Familienklimas einhergehen. 
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Eine bereits seit Längerem allgegenwärtige Krise betrifft 
den Klimawandel. Inzwischen gibt es ein breites Bewusst-
sein dafür, dass die Klimakrise heutige und zukünftige Be-
drohungen auslöst – auf direktem Weg, z. B. durch Hitze, 
Überflutungen, Dürre oder Waldbrände, sowie indirekt, 
z. B. durch Luftverschmutzung, die leichtere Übertragung 
von Infektionskrankheiten oder mentale Belastungen 
(Holzinger, 2024). Negative Folgen des Klimawandels tre-
ten schon jetzt auf, z. B. durch verstärkte Hitzewellen im 
Sommer. Unter den Teilnehmer:innen des NRW-Gesund-
heitssurveys 2022, einer telefonischen Befragung von 
Menschen ab 18 Jahren in NRW, gaben 61 % der Frauen 
und 45 % der Männer an, sommerliche Hitzewellen als 
belastend oder eher belastend zu empfinden (Landes-
zentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen, 2024). Natur-
katastrophen, die durch den Klimawandel sowohl in ihrer 
Häufigkeit als auch in ihrer Intensität verstärkt auftreten 
werden, können auch über das Ereignis selbst hinaus 
Menschen gefährden. So war als direkte Auswirkung des 
Ahrtal-Hochwassers in der lokalen Bevölkerung eine deut-
liche Zunahme abgerechneter Gesundheitsleistungen im 
stationären Bereich zu beobachten, u. a. in den Bereichen 
psychische und Verhaltensstörungen sowie Verletzungen 
(Augustin et al., 2024). Die Bedrohungen des Klimawan-
dels lösen klimabezogene Sorgen aus, die inzwischen 
weitverbreitet sind – 63 % der Jugendlichen gaben im 
Jahr 2024 an, Angst vor dem Klimawandel zu haben (Al-
bert et al., 2024). Unter Eltern berichtet ein knappes Vier-
tel (23 %) davon, dass sie sich durch Sorgen aufgrund des 
Klimawandels belastet fühlen (Körber-Stiftung, 2025). 
Studien finden positive statistische Korrelationen zwi-
schen Klimasorgen einerseits und allgemeinen Ängsten 
oder Depressivität andererseits sowohl für Erwachsene 
(Hajek & König, 2023; Wullenkord et al., 2021) als auch für 
Jugendliche (Lass-Hennemann et al., 2024). Diese Ana-
lysen basieren jedoch auf querschnittlichen Daten, sodass 
unklar bleibt, ob Klimasorgen psychische Belastungen 
verstärken, umgekehrt bestehende psychische Vulnerabi-
litäten zu stärkeren Klimasorgen führen oder gemeinsame 
Drittvariablen beiden Phänomenen zugrunde liegen.

Wie häufig und wie stark vor allem junge Menschen mit 
diesen multiplen Krisen konfrontiert sind, hängt auch von 
ihrem Medienkonsum ab. 61 % der 18- und 19-Jährigen, 
die an der JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) 
2025 teilnahmen, berichten davon, über das Weltgesche-
hen von Instagram zu erfahren (Medienpädagogischer 
Forschungsverbund Südwest [mpfs], 2025). Neben der 
ständigen Konfrontation mit negativen Entwicklungen und 
Ereignissen gehen vor allem von sozialen Medien weitere 
Gefahren für die psychische Gesundheit aus, so die Aus-
bildung einer Sucht, Cybermobbing oder die Beeinflus-
sung durch Fake News (Paschke & Thomasius, 2024). Bei 
Kindern und Jugendlichen mit problematischer Nutzung 
von sozialen Medien (gekennzeichnet z. B. durch Kontroll-

Parallel dazu verschärften sich geopolitische Konflikte. 
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 
2022 sowie die Eskalationen des Nahostkonflikts im Okto-
ber 2023 und erneut im Februar 2026 waren und sind von 
einer hohen medialen Präsenz begleitet. Solche Konfron-
tationen können Zukunftsängste, Hoffnungslosigkeit und 
Traurigkeit auslösen (Kaman et al., 2025). Während im 
Jahr 2019 knapp die Hälfte (46 %) der in der Shell-Ju-
gendstudie befragten Jugendlichen angegeben hatte, vor 
einem Krieg in Europa Angst zu haben, war es 2024 mit 
81 % die bedeutende Mehrheit (Albert et al., 2024). Eine 
Befragung von saarländischen Schüler:innen der Klassen 
7 bis 9 zeigte eine Korrelation zwischen Belastungen, die 
durch den Russland-Ukraine-Krieg ausgelöst werden, und 
Angstsymptomen der Jugendlichen (Lass-Hennemann et 
al., 2024). Und auch Eltern sorgen sich. Eine im Jahr 2025 
im Auftrag der Körber-Stiftung durchgeführte Befragung 
ergab, dass sich unter Eltern mit Kindern im Alter von 
12 bis 18 Jahren insgesamt 54 % durch Sorgen aufgrund 
der weltpolitischen (Sicherheits-)Lage belastet fühlen, 
darunter Mütter noch etwas häufiger als Väter (58 % vs. 
51 %). Ähnlich häufig (jeweils 51 %) wurde nur Zeitmangel 
als Belastungsfaktor genannt (Körber-Stiftung, 2025).

Ökonomische Unsicherheiten gehören ebenfalls zu den 
dominanten Krisenerfahrungen der letzten Jahre. Die 
schon ab 2021 verstärkten Preissteigerungen von Haus-
haltsenergie („Energiekrise“) und Nahrungsmitteln betra-
fen die gesamte Bevölkerung, jedoch in unterschiedlichem 
Maße. So waren die haushaltsspezifischen Inflationsraten 
insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 für einkom-
mensschwache Familien mit zwei Kindern am höchsten 
ausgeprägt (Tober, 2025). Dies liegt darin begründet, dass 
Menschen mit niedrigem Einkommen einen größeren Teil 
ihres Geldes als Familien mit höheren Einkommen für 
Alltagsgüter ausgeben müssen, die von den Teuerungen 
stark betroffen sind. Zugleich haben sie weniger Spiel-
raum als reichere Familien, ihr Konsumniveau durch 
Rückgriff auf Erspartes aufrechtzuerhalten (Dullien & 
Tober, 2023). In einer Untersuchung auf Basis der Studie 
„Gesundheit in Deutschland aktuell“ des RKI wurde unter 
Erwachsenen ab 2022 ein starker Anstieg von Personen 
mit depressiven Symptomen festgestellt. Dieser Anstieg 
betraf zwar alle ökonomischen Schichten, jedoch Perso-
nen aus niedrigen Einkommens- und Bildungsschichten in 
besonderem Maße. Die Autor:innen argumentieren, dass 
die „verstärkten Preissteigerungen für Haushaltsenergie 
und Nahrungsmittel […] zu einer Zunahme depressiver 
Symptome in den niedrigen sozioökonomischen Grup-
pen ab 2022 beigetragen haben [könnten] und somit zu 
einem Anstieg der absoluten und relativen Ungleichheit“ 
(Kersjes, Junker et al., 2025, S. 514). 
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•	 Dass Deutschland in Kriege hineingezogen 
werden könnte.

•	 Dass Gewalt und Kriminalität zunehmen.
•	 Dass sich unsere Gesellschaft immer mehr 

spalten könnte.
•	 Dass es noch mehr Zuwanderung nach Deutschland 

geben könnte.
•	 Dass Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass in 

Deutschland zunehmen könnten.
•	 Dass ich die Schule/meine Ausbildung bzw. mein 

Studium/meine Arbeit nicht schaffe.
•	 Dass unsere Demokratie gefährdet sein könnte.

verlust und ernsthafte Konsequenzen im Alltag) wurden 
höhere Stresslevel sowie ausgeprägtere depressive und 
Angstsymptome festgestellt (DAK-Gesundheit, 2023). 
Auch gab fast ein Viertel der in der COPSY-Studie befrag-
ten jungen Menschen an, dass ihnen die Nutzung sozialer 
Medien nicht guttut (Kaman et al., 2025). Unter Eltern 
löst dies eine weitere Sorge aus. Der Medienkonsum ihres 
Kindes beunruhigt die Hälfte der Eltern von 12- bis 18-Jäh-
rigen und ist damit ihre häufigste Sorge, wenn es um ihr 
Kind geht (Körber-Stiftung, 2025). 

Diese Vielzahl an Krisen und Belastungen, die Familien in 
den vergangenen Jahren gleichzeitig bewältigen mussten, 
stellt eine zusätzliche Beanspruchung dar, die zu den 
ohnehin bestehenden Alltagsanforderungen hinzukommt. 
Eltern stehen unter dem Druck, Erwerbsarbeit, Kinderbe-
treuung und Haushalt zu organisieren (vgl. hierzu Kapi-
tel 3.3 zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf), während 
sie zugleich mit anhaltenden gesellschaftlichen Unsicher-
heiten umgehen müssen, die sie selbst und die Zukunft 
ihrer Kinder bedrohen. Gleichzeitig verfügen Familien über 
vielfältige Bewältigungsstrategien, die helfen können, mit 
Krisen umzugehen und Belastungen abzufedern. So konn-
te bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein 
deutlich niedrigeres Risiko für eine geminderte gesund-
heitsbezogene Lebensqualität, psychische Auffälligkeiten, 
ängstliche und depressive Symptome festgestellt wer-
den, wenn sie über ausgeprägte familiäre Ressourcen im 
Sinne eines guten Familienklimas verfügten (Kaman et 
al., 2025). Dies galt auch für personale Ressourcen (wie 
Problemlösungsfähigkeiten und Optimismus) und soziale 
Unterstützung (Kaman et al., 2025).

Gesellschaftliche Themen bereiten Eltern in NRW 
die größten Sorgen

In der AID:A-Zusatzerhebung NRW+ wurden Eltern sowie 
Kinder ab zwölf Jahren gebeten62, das Ausmaß ihrer Sor-
gen zu elf verschiedenen Themenbereichen anzugeben, 
wobei jeweils die Kategorien „Keine Sorgen“, „Wenig Sor-
gen“ und „Große Sorgen“ zur Auswahl standen. Die The-
menbereiche wurden mit folgendem Wortlaut abgefragt: 

•	 Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
•	 Dass ich und meine Familie in Armut leben müssen
•	 Dass ich im Krankheitsfall nicht gut versorgt 

sein könnte
•	 Die Folgen des Klimawandels

62	 Die Fragen zu Sorgen wurden, neben Eltern, allen Zielpersonen bis 

32 Jahre gestellt. In die folgenden Analysen flossen nur die Antworten 

von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ein, die mit 

mindestens einem Elternteil im Haushalt leben. 

In Abbildung 6-1 werden für alle elf Themenbereiche 
die Anteile an Kindern, Müttern und Vätern mit keinen, 
wenigen und großen Sorgen dargestellt. Insgesamt zeigt 
sich, dass sich große Sorgen der Eltern am häufigsten auf 
gesellschaftliche und politische Entwicklungen beziehen. 
Die höchsten Anteile großer Sorgen finden sich bei der 
möglichen gesellschaftlichen Spaltung, der Zunahme 
von Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass sowie bei 
der Sorge vor Gewalt und Kriminalität. Der Anteil der 
Mütter mit großen Sorgen rangiert bei diesen Themen 
zwischen 76 % und 80 %, bei Vätern sind es zwischen 
61 % und 72 %. Auch dass Deutschland in einen Krieg 
hineingezogen werden könnte, die allgemeine wirtschaft-
liche Entwicklung, die Folgen des Klimawandels und die 
Gefährdung der Demokratie werden von einem größeren 
Teil der Eltern als sehr belastend eingeschätzt (Mütter: 
zwischen 49 % und 64 % große Sorgen; Väter: zwischen 
36 % und 44 %).

Sorgen, die sich auf problematische Situationen in ihrer 
individuellen Lebenslage beziehen, kommen zwar seltener 
vor, sind aber dennoch bei vielen Eltern präsent. So geben 
34 % der Mütter und 23 % der Väter an, große Sorge zu 
haben, im Krankheitsfall nicht gut versorgt zu sein. 23 % 
der Mütter und 17 % der Väter äußern große Sorgen, dass 
ihre Familie in Armut leben muss. Unter erwerbstätigen 
Eltern sind es zudem 18 % der Mütter und 9 % der Väter, 
die große Sorgen haben, ihre Arbeit nicht zu schaffen.
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Abbildung 6-1: Anteile an Kindern (12 bis 17 Jahre) sowie Müttern und Vätern mit mindestens einem minderjährigen 
Kind in NRW mit keinen, wenigen oder großen Sorgen in verschiedenen Bereichen, 2023, in %

Quelle: AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Väter: n=795–798, Mütter: n=1.116–1.124, Kinder: n=500–506
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Wie geht es Familien in NRW? Welche Hürden müssen sie täglich meistern? Wo braucht es mehr Unterstüt-
zung? Und wie kann die Politik gezielt helfen? Um diese Fragen ging es beim Familiendialog am 28. Februar 
2026 in Essen. Eingeladen waren Familien aus ganz Nordrhein-Westfalen, um sich gemeinsam über ihre 
Erfahrungen auszutauschen. Im Mittelpunkt des Dialogs standen vier Fragen: Welche Themen beschäftigen 
Familien? Wie können sie Hilfe finden? Welche Bedingungen erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf? Wie müssen Orte gestaltet sein, damit sich Familien willkommen fühlen? 

Familien berichten über Hürden im Alltag

Zentrales Thema für viele Familien sind die steigenden Kosten im Alltag und insbesondere die Kinderbe-
treuung. Hier berichten die Teilnehmenden etwa von Unterschieden der Kita-Gebühren in verschiedenen 
Kommunen, aber auch von unklaren OGS-Regelungen und dem Mangel an pädagogischen Fachkräften und 
Lehrkräften. Themen wie die psychische Belastung von Kindern, Auswirkungen von Social Media und Fragen 
der Medienerziehung bereiten Eltern Sorgen. 

Familien mit Einwanderungsgeschichte berichten von besonderen Belastungen. Sie sind häufiger mit 
Diskriminierung sowie abwertendem Verhalten im Alltag und im Bildungssystem konfrontiert. Zudem sind 
hilfreiche Informationen und Angebote oft nicht ausreichend mehrsprachig verfügbar und zugänglich. Auch 
Eltern von pflegebedürftigen Kindern nehmen Hürden im Bildungssystem wahr. Aus ihrer Sicht ist die 
Umsetzung von Inklusion in vielen Bereichen noch ausbaufähig.

Unterstützung ist vielfältig, aber nicht 
immer leicht zu finden

Familien suchen in der Regel zunächst Unterstützung in 
ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld. Wichtige Informati-
ons- und Austauschquellen sind dabei Internetrecherchen, 
Kinderärzt:innen, Erzieher:innen und der Freundeskreis. 
Die Teilnehmenden berichten zudem von zahlreichen etab-
lierten Angeboten wie Frühen Hilfen, Familienbildung oder 
Familienbüros. Dennoch werden diese Angebote von vielen 
Eltern nicht gefunden oder erst zu spät wahrgenommen.

Migrantenselbstorganisationen und Vereine stellen eine 
wichtige Unterstützung für Familien mit Einwanderungs-
geschichte dar. Insbesondere Sprachbarrieren erschweren 
den Alltag; darüber hinaus werden lange Wartezeiten bei 
Anträgen und Behörden sowie fehlende Kinderbetreuung 
während Sprachkursen kritisiert. Eltern von Pflegekindern 

Was Familien in NRW bewegt

für alle Familien
FAMILIENDIALOG 
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oder Kindern mit Beeinträchtigungen bemängeln zudem, dass viele Leistungen nicht ausreichend auf 
komplexe Lebenslagen abgestimmt sind. Sie wünschen sich zentrale Anlaufstellen, die Angebote bündeln 
und eine koordinierende Lotsenfunktion übernehmen.

Betreuungslücken und starre Arbeitszeiten 
erschweren die Vereinbarkeit

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Eltern ein zentrales 
Thema. Dabei hat das jeweilige Arbeitszeitmodell einen großen 
Einfluss darauf, wie Familien ihre Vereinbarkeit gestalten können. 
Flexibilität und Teilzeit können hier wertvolle Entlastung bieten. 
Gleichzeitig werden auch Nachteile gesehen, etwa das Festste-
cken in der sog. „Teilzeitfalle“. Vor allem Mütter sorgen sich zudem 
um mögliche berufliche Nachteile durch Elternzeiten. Die größte 
Sorge betrifft jedoch die Kinderbetreuung. Familien berichten von 
langen Schließzeiten, Personalmangel und fehlender Betreuung in 
den Randzeiten. Den Übergang von der Kita in die Schule erleben 
die Eltern als besonders schwierig, da die Betreuungsstrukturen 
neu organisiert werden müssen. 

Was Familien brauchen, um sich willkommen zu fühlen

Familien wünschen sich Orte, an denen Bedürfnisse von Kindern und Eltern sichtbar berücksichtigt werden. 
Dazu gehören barrierefreie Wege, sichere Verkehrsflächen, saubere Toiletten, Wickelmöglichkeiten und Räu-
me, die Kindern Platz bieten. Es gibt jedoch viele Orte und Situationen im Alltag, in denen Familien fürchten, 
als störend zu gelten oder ungern gesehen zu sein. Als ein Beispiel wurden etwa die Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln genannt, in denen es häufig wenig Platz für Kinderwagen gibt. Auch die Wohnungssuche 
beschreiben viele Eltern als sehr schwierig. 

Eltern fordern mehr Mitgestaltung, bessere Sichtbarkeit vorhandener Angebote, kürzere Wege im Alltag 
sowie bezahlbaren Wohnraum. Sie wünschen sich niedrigschwellige Beratung, verlässliche Kindertages
betreuung und eine Infrastruktur, die Familien systematisch einbezieht.
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Deutlich seltener als ihre Eltern sind Kinder und Jugend-
liche über ihre mögliche Versorgung im Krankheitsfall 
besorgt. Dies erklärt sich vermutlich teils daraus, dass 
sie das Eintreten einer schweren Krankheit als weniger 
wahrscheinlich ansehen, und teils daraus, dass sie sich – 
wenn dieser Fall doch eintreten sollte – durch ihre Eltern 
versorgt wüssten. Ein interessanter Befund zeigt sich 
bei der Sorge, in Armut zu leben. Zwar sind ähnlich viele 
Kinder wie Eltern sehr besorgt, dass dieser Fall auftritt 
(große Sorgen der Kinder: 18 %; Mütter: 23 %; Väter: 
17 %), jedoch befindet sich unter Kindern eine größere 
Anzahl derer, die gänzlich ohne dahin gehende Sorgen 
sind (54 %), als unter Müttern (39 %) und Vätern (22 %). 
Gegebenenfalls gelingt es vielen Eltern, deren finanzielle 
Situation zwar nicht einfach, aber nicht ganz prekär ist, 
Armutssorgen von ihren Kindern fernzuhalten. 

Eltern in vulnerablen Lebenslagen häufiger besorgt 
in Bezug auf materielle, soziale und arbeitsbezogene 
Unsicherheiten

Um die Sorgen von Familien im Zusammenhang mit 
deren sozioökonomischen Merkmalen untersuchen und 
übersichtlich darstellen zu können, werden im Folgenden 
jeweils solche Sorgen-Items zu einem Index zusammen-
gefasst, die von den Befragten häufig derselben Sorgen-
kategorie zugeordnet wurden. Zu diesem Zweck wurde 
eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Auf Basis 
dieser Ergebnisse wurden folgende vier Items zu einer 
ersten Skala zusammengefasst: Folgen des Klimawandels, 
Spaltung der Gesellschaft, Zunahme von Rassismus sowie 
Gefährdung der Demokratie. Die Skala erfasst Sorgen, die 
sich auf längerfristige gesellschaftliche Entwicklungen 
und ihre möglichen Auswirkungen auf das demokratische 
Zusammenleben, den sozialen Zusammenhalt und öko-
logische Veränderungen beziehen, und wird „Sorgen zu 
gesellschaftlicher Stabilität und Zukunftsentwicklungen“ 
genannt. Eine zweite Skala umfasst folgende Items: wirt-
schaftliche Entwicklung, Leben in Armut, Versorgung im 
Krankheitsfall, Zuwanderung sowie Zunahme von Krimi-
nalität. Diese Skala umfasst somit Sorgen, die sich auf die 
individuelle wirtschaftliche und soziale Absicherung im 
Alltag sowie auf wahrgenommene Risiken im unmittelba-
ren Lebensumfeld beziehen, kurz „Sorgen zu materieller 
und sozialer Sicherheit“. Die beiden Mittelwertindizes die-
ser beiden Skalen haben einen Wertebereich von 1 bis 3, 
wobei höhere Werte ein höheres Maß an Sorgen in den 
zugrunde liegenden Items abbilden. Die Sorgen vor einer 
deutschen Kriegsbeteiligung sowie davor, die Arbeit bzw. 
Schule nicht zu schaffen, zeigten sich in der Hauptkom-
ponentenanalyse als vergleichsweise eigenständige Items 
und wurden daher in keinen Index integriert.

Mütter in fast allen Themenbereichen mehr 
besorgt als Väter

Mütter geben insgesamt häufiger große Sorgen an als 
Väter. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede bei 
politisch-gesellschaftlichen Risiken: So äußern Mütter 
deutlich häufiger große Sorgen hinsichtlich einer deut-
schen Kriegsbeteiligung, der Gefährdung der Demokra-
tie, der Zunahme von Gewalt und Kriminalität sowie von 
Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass. Ihr Anteil an 
„großen Sorgen“ liegt bei diesen Themen zwischen 14 und 
23 Prozentpunkte über dem Anteil großer Sorgen bei Vä-
tern. Auch bei alltagsnäheren Themen wie der Versorgung 
im Krankheitsfall, der wirtschaftlichen Entwicklung oder 
Armutsrisiken sind Mütter häufiger sehr besorgt. Ledig-
lich beim Thema Zuwanderung liegen die Angaben von 
Müttern (43 %) und Vätern (45 %) in etwa gleichauf. Ins-
gesamt deutet sich an, dass Mütter die aktuellen Krisen-
lagen stärker als belastend wahrnehmen als Väter.

Große Sorgen auch unter Kindern und Jugendlichen 
weitverbreitet

Auch Kinder und Jugendliche berichten bezüglich einiger 
Themenbereiche häufig von großen Sorgen. Insbesondere 
betreffen diese Sorgen gesellschaftliche Entwicklungen. 
So äußern 53 % der Heranwachsenden große Sorgen 
über eine Zunahme von Ausländerfeindlichkeit und Frem-
denhass und 49 % große Sorgen über die Zunahme von 
Gewalt und Kriminalität. Ebenfalls häufig geben Kinder 
und Jugendliche große Sorgen im Zusammenhang mit 
den Folgen des Klimawandels an (44 %). Auch die Angst, 
dass Deutschland in Kriege hineingezogen werden könnte, 
betrifft viele Heranwachsende. 45 % berichten hier große 
Sorgen. Da die Schule eine große Bedeutung in ihrer 
jetzigen und zukünftigen Lebensrealität hat, ist zudem der 
Anteil der Kinder von Interesse, die sich Sorgen über ihre 
eigene Bildungszukunft machen. 20 % der Kinder und Ju-
gendlichen geben an, große Sorgen zu haben, die Schule 
nicht zu schaffen, weitere 35 % machen sich zumindest 
wenige Sorgen, 44 % keine Sorgen. 

Kinder und Jugendliche zu geringeren Anteilen häufig 
besorgt als Eltern

Insgesamt zeigen sich die Sorgen der Kinder und Jugend-
lichen etwas weniger stark ausgeprägt als die von Müttern 
und Vätern. Über fast alle Themenbereiche hinweg be-
richten sie seltener von großen Sorgen und häufiger von 
keinen Sorgen als Eltern. Die ähnlichsten Sorgenmuster 
von Kindern und Eltern finden sich in Bezug auf den Kli-
mawandel und das Versagen in Schule bzw. Arbeit. Zudem 
ähnelt die Stärke der auftretenden Sorgen von Kindern 
und Jugendlichen häufiger jenen der Väter, während Müt-
ter besorgter sind. 
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lich höher als bei Eltern mit mittlerer oder hoher sozialer 
Unterstützung. Keine signifikanten Unterschiede der 
mittleren Sorgenwerte – und daher auch nicht abgebil-
det – bestehen zwischen Personen mit und solchen ohne 
Migrationshintergrund.

Weitere Analysen (ohne Abbildung) zeigen, dass die 
dargestellten Unterschiede der elterlichen Sorgen nach 
sozioökonomischen Merkmalen für Mütter sowie Väter 
in etwa gleich stark ausgeprägt sind, wobei Mütter – wie 
bereits gezeigt – insgesamt höhere Sorgenwerte aufwei-
sen. Auch bei Kindern und Jugendlichen lassen sich nach 
Armutsgefährdung und Gesundheitszustand differenzier-
te Sorgenmuster beobachten. Diese ähneln den zuvor 
beschriebenen Mustern der Eltern, sind jedoch etwas 
weniger stark ausgeprägt als bei diesen. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Sorgen in Krisen-
zeiten nicht gleich verteilt über die Familien sind, sondern 
sich in ihren Ausprägungen nach sozialem Status und 
Ressourcenausstattungen der Familien unterscheiden: 
Während gesellschaftliche Risiken etwas stärker von hö-
her gebildeten Eltern wahrgenommen werden, konzentrie-
ren sich konkrete materielle und arbeitsbezogene Sorgen 
eher bei Eltern in vulnerablen Lebenslagen. 

Zusammenhang zwischen Sorgen und 
Familienklima bei Kindern und Jugendlichen 
ausgeprägter als bei Eltern

Wie bereits dargelegt, gelten familiäre Ressourcen vor 
allem für Kinder und Jugendliche als wertvolle Ressource, 
um mit den multiplen Belastungslagen der aktuellen Zeit 
umzugehen. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden 
beleuchtet, wie sehr Sorgen von Eltern und Kindern mit 
deren Bewertung des Familienklimas zusammenhängen. 
Zur Messung des Familienklimas wurden den Befragten 
in AID:A fünf Aussagen vorgelegt, die sie jeweils auf einer 
Skala von 1 („Trifft voll zu“) bis 6 („Trifft überhaupt nicht 
zu“) bewerten sollten. Die Antworten wurden zu zwei Mit-
telwertindizes zusammengefasst, wobei der erste Index 
folgende drei Items umfasst: 

•	 Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen.
•	 In unserer Familie können wir über alles sprechen.
•	 In unserer Familie gibt es einen starken Zusammenhalt.

In Abbildung 6-2 sind die mittleren Sorgenwerte von 
Eltern in Bezug auf gesellschaftliche Stabilität und Zu-
kunftsentwicklungen (Sorgenindex 1), auf materielle und 
soziale Sicherheit (Sorgenindex 2) und auf ihre Arbeit 
dargestellt, jeweils getrennt nach sozioökonomischen 
Merkmalen.63 Die Auswertungen zeigen über alle sozio-
ökonomischen Gruppen hinweg hohe Sorgenwerte vor 
allem über die beiden Sorgenindizes hinweg. Jedoch wird 
auch deutlich, dass sich die wahrgenommenen Belastun-
gen je nach sozialer Lage und Ressourcenausstattung 
der Familien unterscheiden. So zeigt sich in Bezug auf Ar-
mutsgefährdung, dass gesellschaftliche Sorgen bei nicht 
armutsgefährdeten Eltern mit einem mittleren Indexwert 
von 2,6 ausgeprägter sind als bei armutsgefährdeten 
Eltern mit einem Wert von 2,4. Hingegen berichten im Be-
reich „Materielle und soziale Sicherheit" armutsgefährde-
te Eltern höhere Werte als nicht armutsgefährdete Eltern 
(2,4 vs. 2,2). Auch die Sorge, ihre Arbeit nicht zu schaffen, 
ist bei armutsgefährdeten Eltern größer (1,9 vs. 1,7). Bei 
allen drei Sorgenthematiken sind die Gruppenunter-
schiede zwischen armutsgefährdeten und nicht armuts-
gefährdeten Eltern signifikant. Damit wird sichtbar, dass 
materielle und soziale Lebenslagen und arbeitsbezogene 
Unsicherheiten diejenigen Eltern mehr beschäftigen, die 
ökonomisch belastet sind, während übergeordnete ge-
sellschaftliche Risiken etwas häufiger von nicht armuts-
gefährdeten Eltern betont werden.

Hinsichtlich der weiteren sozioökonomischen Merkmale 
zeigt sich folgendes Bild: Mit höherem Bildungsniveau 
nehmen Eltern gesellschaftliche Risiken etwas stärker 
wahr, gleichzeitig äußern sie weniger Sorgen hinsichtlich 
der eigenen wirtschaftlichen und sozialen Absicherung. 
Die Sorge, Arbeit oder Ausbildung nicht zu schaffen, 
unterscheidet sich kaum zwischen den Bildungsgruppen. 
Hingegen berichten Eltern mit schlechterem Gesund-
heitszustand (Noten 4–6) sowohl größere materielle 
und soziale Sorgen als auch größere Sorgen, ihre Arbeit 
nicht zu schaffen. Die gesellschaftlichen Sorgen liegen 
bei gesundheitlich belasteten Eltern nur leicht höher als 
bei Eltern, die ihre Gesundheit mit den Noten 1, 2 oder 3 
bewerten. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der verfüg-
baren sozialen Unterstützung der Eltern. Während sich 
im Themenbereich „Gesellschaftliche Stabilität" kaum 
Unterschiede zeigen, liegen die Sorgen um materielle und 
soziale Sicherheit sowie um arbeitsbezogene Unsicherhei-
ten bei Eltern mit geringer sozialer Unterstützung deut-

63	 Sorgen über eine deutsche Kriegsbeteiligung unterscheiden sich 

kaum zwischen den untersuchten sozioökonomischen Gruppen, wes-

halb sie in Abbildung 6-2 nicht ausgewiesen werden. 
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Quelle: AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen: n=1.629–1.916

Abbildung 6-2: Mittlere Sorgenwerte in Bezug auf verschiedene Sorgenthematiken von Eltern mit minderjährigen 
Kindern in NRW, nach sozioökonomischen Merkmalen, 2023
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Tabelle 6-1: Paarweise Korrelationen zwischen Sorgen und Familienklima von Eltern und Kindern, NRW, 2023

Index zum Familienklima

Verbundenheit Konfliktbelastung

Sorgen über… Eltern

Gesellschaftliche Stabilität und 
Zukunftsentwicklungen 0,01 −0,05*

Materielle und soziale Sicherheit −0,06* −0,04*

Nichtschaffen von Arbeit −0,06* −0,11*

Kinder

Gesellschaftliche Stabilität und 
Zukunftsentwicklungen −0,10* −0,14*

Materielle und soziale Sicherheit −0,13* −0,12*

Nichtschaffen von Schule −0,22* −0,27*

* 	Mindestens signifikant auf dem 5%-Niveau. 

Quelle: AID:A 2024 NRW+; Fallzahlen Eltern: n=1.666–1.913, Kinder: n=498–509

Dieser Index misst das Ausmaß an positiver emotionaler 
Nähe, Offenheit und Zusammenhalt innerhalb der Familie 
und wird im Folgenden Verbundenheitsindex genannt. 
Der zweite Index basiert auf folgenden Items und wird 
Konfliktbelastungsindex genannt:

•	 Streitigkeiten werden bei uns mit Schimpfen und 
Schreien ausgetragen.

•	 In unserer Familie kommt es oft zu Reibereien.

Die beiden Indizes nehmen Werte zwischen 1 und 6 an, 
wobei höhere Werte jeweils ein besseres Familienklima an-
geben (mehr Verbundenheit bzw. weniger Konflikte). 

In Tabelle 6-1 sind die paarweisen Korrelationen zwischen 
den Sorgen und dem Familienklima dargestellt, getrennt 
für Eltern und für Kinder (12 bis 17 Jahre). Zwischen den 
Sorgen der Eltern und ihrer Einschätzung des Familien-
klimas bestehen insgesamt nur sehr schwache negative 
Zusammenhänge. Die größte, wenn auch immer noch ge-
ringe Korrelation mit einem Korrelationskoeffizienten (r) 
von −0,11 besteht zwischen arbeitsbezogenen Sorgen und 
dem Konfliktbelastungsindex. Dies bedeutet, dass Eltern, 
die sich mehr Sorgen machen, ihre Arbeit nicht zu schaf-
fen, von etwas stärkeren Konflikten innerhalb der Familie 
berichten. 
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innerfamiliärer Bewältigung – etwa Gesprächsstrategien, 
Rückzug, gegenseitige Unterstützung oder gemeinsames 
Handeln – kommen im Alltag zum Einsatz? Ein Schließen 
dieser Forschungslücke könnte dabei helfen, spezifische 
Unterstützungsbedarfe von Familien im Umgang mit 
multiplen Krisen zu identifizieren und passgenaue An-
gebote, z. B. im Rahmen der Familienbildung, zu erstellen. 
Dafür bräuchte es eine gezielte Datenerhebung, die nicht 
nur im Querschnitt umgesetzt wird, sondern Familien 
über längere Zeit beobachtet. Mithilfe eines qualitativen 
Ansatzes könnten zuerst verschiedene Umgangs- und 
Bewältigungsstrategien identifiziert werden, die bereits 
in Familien praktiziert werden. Auf dieser Basis wäre eine 
fundierte Konzeption standardisierter Erhebungsinst-
rumente möglich. Ein solches Forschungsdesign könnte 
dazu beitragen, bislang wenig sichtbare familiale Prozesse 
systematisch zu erfassen und ihre Bedeutung für das 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, aber auch für 
die Lebensrealitäten der Eltern in multiplen Krisenzeiten 
besser zu verstehen.

Zwei Drittel 
der Eltern 
sorgen sich um 
die Spaltung der 
Gesellschaft.

Bei den Kindern und Jugendlichen fallen die Zusammen-
hänge ausgeprägter aus. Höhere Sorgen – unabhängig 
davon, ob sie gesellschaftliche, materielle bzw. soziale 
oder schulbezogene Themen betreffen – gehen durch-
gängig mit niedrigerer wahrgenommener familiärer 
Verbundenheit (r = −0,10 bis −0,22) und höherer Kon-
fliktbelastung (r = −0,12 bis −0,27) einher. Am stärksten 
zeigt sich dies bei der Sorge, die Schule nicht zu schaffen. 
Auch wenn die Korrelationen nicht auf kausale Zusam-
menhänge oder die zugrunde liegenden Wirkungsmecha-
nismen schließen lassen, ordnen sich die Ergebnisse in 
die Forschungsliteratur insofern ein, als ein stützendes 
Familienklima vor allem für Kinder und Jugendliche eine 
zentrale Ressource darstellen kann, um mit Belastungen 
umzugehen (Kaman et al., 2025, 2021).

Umgang mit multiplen Krisen innerhalb Familien 
bislang wenig untersucht

Trotz der wachsenden Evidenz zu Sorgen und psychi-
schen Belastungen in Krisenzeiten ist bislang wenig 
darüber bekannt, wie Familien diese Belastungslagen im 
Alltag konkret aufarbeiten. Offene Fragen betreffen ins-
besondere die innerfamiliäre Kommunikation: In welchem 
Umfang werden gesellschaftliche Krisen (z. B. Krieg, Infla-
tion, Klimawandel) innerhalb der Familie thematisiert oder 
eher vermieden? Wer übernimmt in solchen Situationen 
die Rolle, Halt zu geben, Informationen zu sortieren oder 
Gefühle zu regulieren? Und unter welchen Bedingungen 
kann Schweigen oder das Ausweichen vor schwierigen 
Themen selbst zu einer Belastung werden? 

Für einzelne Krisenfelder lässt sich zumindest auf 
Forschung zu Bewältigungsstrategien auf individueller 
Ebene verweisen. So zeigen internationale Studien, dass 
klimabezogene Sorgen nicht ausschließlich mit Rückzug 
verbunden sind, sondern auch mit klimaschutzbezoge-
nem Handeln und Engagement zusammenhängen können 
(Ogunbode et al., 2022). Für Familien stellt sich damit die 
Anschlussfrage, wie Sorgen in gemeinsame Handlungs- 
oder Bewältigungspraxen übersetzt werden. Wie werden 
gesellschaftliche Krisen in Familien thematisiert, welche 
Bedeutung wird ihnen zugeschrieben und welche Formen 
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Halbjahresgespräch 
der Familienverbände

Die nordrhein-westfälischen Familienverbände waren von 
Beginn an in die Erstellung des Berichts eingebunden. Im 
Rahmen der Halbjahresgespräche am 7. November 2024 
und am 20. November 2025 präsentierte das Deutsche 
Jugendinstitut den aktuellen Sachstand. Während sich 
die Sitzung im November 2024 schwerpunktmäßig mit 
der Konzeption des Berichts befasste, wurden im No-
vember 2025 die inhaltlichen Anmerkungen der Verbän-
de berücksichtigt und erste Fragen eingeordnet. In der 
anschließenden Diskussion mit Staatssekretär Lorenz 
Bahr wurden die vielfältigen Perspektiven der Verbände 
deutlich. Die Anregungen aus den Gesprächen flossen in 
die weitere Arbeit am Familienbericht ein.



7	 POLITISCHE 

HANDLUNGSKORRIDORE



Handlungsbedarf für 
mehr Chancen, Vielfalt 
und Zusammenhalt

	1 	� Kinderwünsche 
ernst nehmen

	2 	�Alle Familien        
zählen

	3 	�Armut bekämpfen, 
Stabilität schaffen

	4 	�Familie und Beruf 
zusammendenken

	5 	�Bildung als 
Aufstiegschance

	6 	�Hilfe muss 
ankommen

	7 	�Kein Kind 
zurücklassen

	8 	�Zuhause                  
für alle

	9 	�Stark                   
durch Krisen



189Familien im Blick. Lebenslagen verstehen. Zukunft gestalten. 

weiter verschärfen. Zur Bewältigung des demografischen 
Wandels braucht es neben einer qualifizierten Zuwande-
rung auch vermehrte Anstrengungen, die Geburtenrate zu 
steigern und potenzielle Eltern in der Verwirklichung ihrer 
Kinderwünsche zu unterstützen.

Die Familienpolitik kann die Geburtenrate nicht direkt und 
schon gar nicht kurzfristig beeinflussen, aber für stabile 
und verlässliche Rahmenbedingungen sorgen, die junge 
Menschen ermutigen, sich für Kinder zu entscheiden. 
Zu berücksichtigen ist, dass sich Kinderwünsche und 
Fertilitätsintentionen über den Lebensverlauf hinweg 
entwickeln und durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 
werden, die zum Teil außerhalb des Kernbereichs der 
Familienpolitik liegen (Boll et al., 2013), z. B. im Bereich 
der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- oder Wohnungspolitik. 
Wichtig wäre es, die Sorgen und Unsicherheiten potenziel-
ler Eltern zu adressieren und mit geeigneten Maßnahmen 
aufzufangen und zu entschärfen. Einige mögliche Ansatz-
punkte sind Maßnahmen zur partnerschaftlichen Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, finanzielle Anreize und 
steuerliche Entlastungen für Familien, Information, Auf-
klärung und Beratung zu Kinderwunsch und Elternschaft 
sowie der Abbau rechtlicher und finanzieller Hemmnisse 
beim Zugang zu medizinisch assistierter Reproduktion. 

Der rechtliche Reformbedarf im Bereich der Repro-
duktionsmedizin ist bekannt (Deutsche Akademie der 
Naturforscher Leopoldina e. V. & Union der Deutschen 
Akademien der Wissenschaften e. V., 2019; Kommission 
zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungs-
medizin [Kom-rSF], 2024). Was die finanzielle Förderung 
betrifft, hat das Land Nordrhein-Westfalen seit 2019 
ungewollt kinderlose Paare durch eine Beteiligung an der 
Bundesförderung für Kinderwunschbehandlungen unter-
stützt. Dieser Zuschuss galt ausschließlich für heterose-
xuelle Paare und deckte bis zu 50 % des Eigenanteils ab, 
der nach Abzug des Krankenkassenbeitrags verblieb. Im 
Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung war eine 
Erweiterung des Anspruchs auf lesbische Paare vorgese-
hen. Nachdem der Bund im Jahr 2024 seine Fördermittel 
reduziert hatte, hat die Landesregierung das Programm 
ausgesetzt. Damit bietet Nordrhein-Westfalen als eines 
von sieben Bundesländern derzeit keine Förderung für 
Kinderwunschbehandlungen mehr an. Das Land sollte ge-
nauer eruieren, welche längerfristigen fiskalischen Folgen 
das Aussetzen der Förderung durch die geringere Zahl 
geborener Kinder hat, und prüfen, ob bzw. in welchem 
Umfang eine Wiederaufnahme der Förderung möglich ist. 

Die Ergebnisse des Familienberichts deuten darauf hin, 
dass es den meisten Familien in Nordrhein-Westfalen gut 
geht. Die Familienpolitik der Landesregierung zielt nach 
eigenen Angaben darauf ab, „Familien in all ihrer Vielfalt 
zu unterstützen […]. Allen Familienmodellen sollen gute 
Rahmenbedingungen für ihr Familienleben ermöglicht 
werden“, wie es auf der Homepage des MKJFGFI NRW 
heißt. Neben etablierten Landesprogrammen wie „kin-
derstark – NRW schafft Chancen“ oder der „Familienzeit 
NRW“ tragen innovative Modellprojekte, Familiendialoge 
und Evaluationen der Familienleistungen (z. B. Juncke, 
2020) zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Fami-
lienpolitik bei.

Die im Bericht ausgeführten Analysen zeigen weiterhin, 
dass es Aspekte des Familienlebens gibt, die Familien 
in NRW vor besondere Herausforderungen stellen, bzw. 
Lebenssituationen, die mit höheren Risiken von Benach-
teiligungen einhergehen. Dieses letzte Kapitel schärft den 
Blick für solche kritischen Aspekte, benennt ausgewählte 
Handlungsbedarfe und zeigt den diesbezüglichen Hand-
lungsspielraum der Familienpolitik auf. Die folgenden 
Ausführungen stellen keine Position der Landesregierung, 
sondern die Sicht der Autorinnen des Berichts dar.

Verwirklichung von Kinderwünschen 
erleichtern

Wie Deutschland insgesamt und auch andere europäische 
Länder registriert das Land NRW einen Rückgang der 
Familienzahl und der Zahl der Geburten (vgl. Kapitel 2.1). 
Zwar wurden die längerfristigen demografischen Verän-
derungen durch Zuwanderung und eine vorausschauende 
Familienpolitik gebremst, doch seit 2021 ist die zusam-
mengefasste Geburtenziffer erneut stark gesunken. 
Die geringe Geburtenrate der über 30-Jährigen und die 
abnehmende Zahl potenzieller Mütter deuten darauf hin, 
dass Nachholeffekte nur schwach ausfallen können. Ins-
gesamt zeichnet sich damit ein andauernder Geburten-
rückgang deutlich ab. Gleichzeitig bleiben Kinderwünsche 
in der Bevölkerung relativ stabil. Auch diese Tendenz wird 
deutschlandweit beobachtet. Als Gründe für die Diskre-
panz zwischen gewünschter und realisierter Kinderzahl 
werden Verunsicherungen potenzieller Eltern angesichts 
wirtschaftlicher und politischer Krisen, wachsender An-
sprüche und Erwartungen an Elternschaft sowie unzurei-
chender Rahmenbedingungen für Familien (bezahlbarer 
Wohnraum, verlässliche Kinderbetreuung, sicherer Ar-
beitsplatz etc.) vermutet. Setzen sich die aktuellen demo-
grafischen Trends fort, wird dies zu einer beschleunigten 
Alterung der Gesellschaft führen und den Fachkräfteman-
gel sowie die Schieflage der Sozialversicherungssysteme 
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Wirtschaftliche Stabilität von 
Familien fördern

Der Mehrheit der Familien in NRW geht es finanziell 
gut, jedoch weisen insbesondere Alleinerziehende und 
Mehrkindfamilien, darunter viele Familien mit Migrations-
geschichte, ein überproportional hohes Armutsrisiko auf 
(vgl. Kapitel 4.1). Die Gründe für die Armut von Familien 
sind komplex, zwei Risikofaktoren stechen jedoch beson-
ders hervor: ein niedriges Bildungsniveau und, teils damit 
verbunden, eine geringe Erwerbsintegration der Eltern. 
Folgerichtig sind Investitionen in Bildung und berufliche 
Qualifizierung sowie eine verbesserte Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zwei zentrale Stellschrauben, um Armut 
zu vermeiden und die wirtschaftliche Stabilität von Fami-
lien zu fördern (vgl. weiter unten).

Ziel sollte die ökonomische Gleichstellung von Frauen und 
Männern sein. Zwar hat sich das Erwerbsvolumen von 
Frauen und Müttern, insbesondere verheirateten Müttern, 
in den letzten 25 Jahren deutlich erhöht (vgl. Kapitel 3.1). 
Allerdings arbeiten viele Frauen und Mütter in Teilzeit 
und erzielen geringere Einkommen als ihre Partner, was 
sich langfristig, auch mit Blick auf die Rente, und speziell 
im Fall einer Trennung negativ auf ihre finanzielle Situ-
ation und Alterssicherung auswirken kann. Gleichzeitig 
übernehmen Frauen noch immer den größten Teil der 
unbezahlten Care-Arbeit, d. h. der Hausarbeit und Kin-
derbetreuung (und ggf. Pflege weiterer Angehöriger) im 
Haushalt. Dies gilt selbst in Paarfamilien, in denen beide 
Elternteile in Vollzeit erwerbstätig sind (ebd.). Eine gleich-
berechtigte oder zumindest gleichmäßigere Aufteilung 
von Erwerbs- und Sorgearbeit entspricht nicht nur dem 
Wunsch vieler Eltern, sondern hat auch positive gesamt-
wirtschaftliche Effekte (Weßler-Poßberg et al., 2025). 
Ökonomische Gleichstellung benötigt dabei Rahmenbe-
dingungen, die einerseits die Erwerbstätigkeit von Frauen 
fördern – z. B. durch verlässliche und qualitativ hochwer-
tige Kinderbetreuungsangebote (s. u.) und den Abbau von 
Fehlanreizen im Steuer- und Transfersystem (Ehegatten-
splitting, beitragsfreie Mitversicherung, Minijobs) (Beblo 
et al., 2025) –, andererseits Männern und Vätern mehr 
Beteiligung an Care-Aufgaben ermöglichen, z. B. durch die 
Vätermonate beim Elterngeld. In der Diskussion sind zu-
dem Vorschläge, vollzeitnahe Erwerbstätigkeit von Eltern 
in betreuungsintensiven Phasen durch steuerliche Ver-
günstigungen oder einen pauschalen finanziellen Anreiz zu 
fördern (Calahorrano et al., 2025). Oftmals stehen jedoch 
gar nicht die Arbeitsplätze zur Verfügung, um Arbeitszeit-
wünsche von Müttern und Vätern nach Aufstockung oder 
einer befristeten Verringerung der Arbeitszeit zu realisie-
ren. Hier sind auch die Arbeitgeber gefordert, flexiblere 
Lösungen zu finden und mehr Arbeitsplätze im Arbeits-
zeitkorridor zwischen 25 und 35 Stunden zu schaffen.

Diversität von Familien anerkennen 

Der Geburtenrückgang hängt auch mit veränderten Part-
nerschafts- und Heiratsmustern zusammen. Die Familien-
formen haben sich ausdifferenziert. Ehepaare mit Kindern 
sind zwar weiterhin die häufigste Familienform, aber eine 
steigende Zahl von Kindern wächst bei unverheirateten 
Eltern, alleinerziehenden Müttern und Vätern, in Stief- und 
Patchwork- oder Regenbogenfamilien auf (vgl. Kapitel 2.1).

Diese strukturelle Diversität von Familien stellt neue An-
forderungen an die rechtliche und soziale Absicherung 
der Familienformen sowie an die bedarfsgerechte Aus-
gestaltung familienpolitischer Instrumente. Das Familien-
recht ist an diese Diversität noch nicht hinreichend an-
gepasst. Viele Regelungen knüpfen an die (heterosexuelle) 
Ehe und leibliche Elternschaft an und werden anderen 
Familienkonstellationen, in denen Erziehende faktisch 
Verantwortung für Kinder übernehmen, nicht gerecht. 
Reformbedarf besteht u. a. hinsichtlich der Stärkung der 
gemeinsamen Elternverantwortung in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften sowie verbindlicher Regelungen 
der Ausgleichsansprüche im Fall ihrer Trennung (BMFSFJ, 
2021a, 2025). Des Weiteren bedarf es eines transparen-
ten Rechtsrahmens für unterschiedliche, paritätische 
und asymmetrische Modelle geteilter Betreuung, wobei 
neben Änderungen im Kindschafts- und Unterhaltsrecht 
auch notwendige Anpassungen im Sozial- und Steuer-
recht (z. B. Anerkennung von Umgangsmehrbedarfen) 
mitbedacht werden müssen (BMFSFJ, 2025). Auch eine 
Stärkung der Rechtsstellung von Stiefeltern steht noch 
aus (BMFSFJ, 2021a). Gleiches gilt für die Anerkennung 
der Mitmutterschaft bei lesbischen Elternpaaren sowie 
mögliche Regelungen für Mehrelternkonstellationen, 
gerade auch nach reproduktionsmedizinischer Zeu-
gung (BMFSFJ, 2021a; Roßbach & Münstermann, 2025; 
Sanders, 2025). Eine umfassende Modernisierung und 
Anpassung des Familienrechts an gelebte Realitäten 
erscheint weiterhin geboten und sollte auf Bundesebene 
weiterverfolgt werden.
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nungszeiten künftig Kern- und Randzeiten festlegen kön-
nen, um ihr pädagogisches Personal flexibler einsetzen 
zu können (Gesetzentwurf vom 27. Januar 2026, Landtag 
NRW, Drucksache 18/17575). Nachdem in der Verbände-
beteiligung mehrfach kritisiert worden war, dass dies zu 
einer Absenkung der pädagogischen Qualität insbeson-
dere in den Randzeiten führen könne (vgl. z. B. GEW NRW, 
2026), hat die Landesregierung Änderungsvorschläge 
eingebracht, die eine Erhöhung der Mindestkernzeit von 
25 auf 35 Stunden pro Woche sowie verbesserte Regelun-
gen zur befristeten Überbelegung von Gruppen vorsehen 
(Änderungsantrag vom 15. April 2026, Landtag NRW, 
Drucksache 18/18523). Außerdem wurden die Mittel für 
die Sprachbildung, das Kita-Helfer:innen-Programm und 
die Kita-Personaloffensive um weitere 106 Millionen Euro 
pro Kindergartenjahr aufgestockt, sodass für die kom-
menden Jahre 420 Millionen Euro mehr für den Kita-Be-
reich zur Verfügung stehen. Damit soll laut MKJFGFI die 
frühkindliche Bildung gestärkt und mehr Verlässlichkeit 
der Kitas erreicht werden. Angesichts der weitreichenden 
Veränderungen, die die KiBiz-Reform vorsieht, sollten die 
Folgen für Personaleinsatz und pädagogische Qualität, 
Arbeitsbelastung und Zufriedenheit des Kita-Personals 
sowie Nutzungsverhalten und Zufriedenheit der Eltern 
engmaschig monitoriert werden. Dabei sollte insbeson-
dere auf Qualitätsentwicklungen und das Nutzungsver-
halten in benachteiligten Soziallagen geachtet werden. 
Bei möglichen negativen Entwicklungen muss zeitig 
nachgesteuert werden. 

Hinsichtlich der Kleinkinderbetreuung zeigen Daten des 
„Landesmonitors Frühkindliche Bildungssysteme“ für 
Nordrhein-Westfalen eine auffällige Konzentration von 
Betreuungsaufnahmen im August. Zwar stellen August 
und September auch bundesweit die häufigsten Ein-
trittsmonate dar; in Nordrhein-Westfalen werden jedoch 
rund 85 % der Kinder erstmals im August in eine Be-
treuung aufgenommen, während sich die Aufnahmen 
bundesweit stärker verteilen (26 % im August, 19 % im 
September). In den übrigen Monaten liegen die Eintritts-
anteile in Nordrhein-Westfalen jeweils nur im niedrigen 
einstelligen Bereich, was auf eine geringe unterjährige 
Flexibilität beim Zugang zu Betreuungsplätzen hindeutet 
(Bertelsmann Stiftung, o. J.). Ob dies primär institutio-
nellen Rahmenbedingungen folgt oder den Präferenzen 
und Bedarfen der Eltern entspricht, ist auf Basis der 
vorliegenden Daten nicht abschließend zu beurteilen und 
bedarf weiterer Klärung.

Die Kindererziehung ist nicht die einzige Care-Aufgabe, 
die Eltern mit der Erwerbsarbeit vereinbaren müssen. 

Vereinbarkeit von Familie, Beruf und 
Pflege erleichtern

Eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und verläss-
liche Kindertagesbetreuung ist ein entscheidendes Inst-
rument, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu kön-
nen. Sie trägt nicht nur zu höherer Erwerbsbeteiligung von 
Müttern und somit zur Verbesserung der Einkommens-
lage von Familien bei. Sie erleichtert auch die Umsetzung 
von Kinderwünschen und fördert die Entwicklungs- und 
Bildungschancen der Kinder (Bonin et al., 2013). Berech-
nungen auf Grundlage der DJI-Kinderbetreuungsstudie 
zufolge kann NRW den Betreuungsbedarf der Familien 
trotz Kita-Ausbaus nicht vollumfänglich decken. Im U3-
Bereich fehlen aktuell laut einer Studie des IW Köln etwa 
85.000 Plätze, sodass etwa 18,5 % der unter Dreijährigen 
mit Betreuungsbedarf keinen Platz bekommen (Geis-Thö-
ne, 2025a, vgl. Kapitel 3.3). Zudem wächst die Zahl der 
Kitas, die ihre Leistungen aufgrund von Personalunterde-
ckungen einschränken müssen (Gossen & Lange, 2025). 
Nach Daten des MKJFGFI NRW (2025) war allein in den 
ersten vier Monaten des Jahres 2025 fast jede dritte Kita 
in NRW von Personalunterdeckungen betroffen und muss-
te ggf. Angebote ganz oder teilweise reduzieren. Im Be-
reich des Ganztags für Grundschulkinder ist der aktuelle 
Betreuungsbedarf der Eltern in NRW weitgehend gedeckt. 
Mit Blick auf den ab Schuljahr 2026/27 geltenden Rechts-
anspruch besteht aber noch erheblicher Ausbaubedarf 
(BMBFSFJ, 2025). Hierzu wird in den Kommunen derzeit 
das Investitionsprogramm Ganztagsausbau in NRW mit 
einem Gesamtvolumen von Bund, Land und Kommunen in 
Höhe von 892 Millionen Euro umgesetzt. Weiterhin zu be-
rücksichtigen ist, dass sozial benachteiligte Familien, etwa 
Familien mit Migrationsgeschichte oder armutsgefährdete 
Familien, seltener Zugang zu einer hochwertigen Kinder-
betreuung und Ganztagsförderung haben (S. Fischer et 
al., 2024; Stöbe-Blossey, Glaser, Nieding & Wimmers, 
2025). Der mit dem Rechtsanspruch verbundene Ausbau 
der Ganztagsangebote für Grundschulkinder verbessert 
zwar grundsätzlich die Zugangschancen der Kinder. Ohne 
eine gezielte bedarfsorientierte Ausgestaltung besteht 
jedoch die Gefahr, soziale Ungleichheiten zu verstärken 
(Meiner-Teubner & Hüsken, 2026).

Der Kita-Ausbau in NRW wurde u. a. durch den anhal-
tenden Fachkräftemangel in sozialen Berufen gebremst 
(Autor:innengruppe Forschungsverbund DJI/TU Dort-
mund, 2024). Der Geburtenrückgang könnte mittelfristig 
Spielräume schaffen, um die Qualität und den Umfang 
der Betreuungsangebote auch zu Randzeiten zu ver-
bessern. Im Rahmen der von der Landesregierung im 
Januar 2026 beschlossenen umfassenden Reform des 
Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) ist u. a. geplant, dass die 
Träger von Kindertageseinrichtungen innerhalb ihrer Öff-
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kultureller Hürden für mehr Geschlechtergerechtigkeit, zu 
dem das Land mit Informations- und Sensibilisierungs-
kampagnen beitragen kann.

Alleinerziehende sind in besonderem Maße auf familien-
freundliche Arbeitsbedingungen angewiesen. Studien 
zeigen beispielsweise, dass kurzfristige Änderungen der 
Arbeitszeiten bei Alleinerziehenden stärkere Work-to-Fa-
mily-Konflikte auslösen als bei Eltern in Paarfamilien (Min-
notte, 2012). Darüber hinaus spielen nach einer Trennung 
rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen – ins-
besondere Betreuungs- und Unterhaltsregelungen – eine 
wichtige Rolle, da sie maßgeblich die Spielräume für 
Erwerbstätigkeit und ökonomische Eigenständigkeit 
beeinflussen. Der Zehnte Familienbericht betont daher 
die Bedeutung von Regelungen, die eine gemeinsame 
Elternverantwortung unterstützen, unterschiedliche Be-
treuungsmodelle berücksichtigen und die ökonomische 
Eigenständigkeit beider Elternteile stärken (BMFSFJ, 
2025). Hilfreich sind in diesem Zusammenhang, neben 
speziellen Angeboten für Alleinerziehende, auch präventi-
ve Informations- und Beratungsangebote zu den länger-
fristigen ökonomischen Folgen unterschiedlicher Arbeits-
teilungsmodelle, beispielsweise in Partnerschafts- und 
Geburtsvorbereitungskursen (vgl. BMFSFJ, 2025, S. 226) 
oder den Familien(grundschul)zentren in NRW.

Erwerbschancen durch Qualifizierung 
verbessern

Eine wichtige Voraussetzung für die materielle Absiche-
rung von Familien ist, dass sie durch ihre Erwerbstätigkeit 
ein existenzsicherndes Einkommen erzielen können. Die 
Ergebnisse des Berichts zeigen, dass niedrige Bildung, 
mehrere Kinder, eingeschränkte Betreuungsmöglichkei-
ten oder zusätzliche Sorgeverpflichtungen dazu führen 
können, dass Eltern keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, 
ihr Erwerbspotenzial nicht ausschöpfen oder nur eine 
Beschäftigung im Niedriglohnbereich ausüben können. 
Investitionen in die berufliche Aus- und Weiterbildung sind 
jedoch nicht nur ein sozialpolitisches Gebot, sondern auch 
eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit: Angesichts der 
strukturellen Herausforderungen durch Dekarbonisierung, 
Digitalisierung, geopolitische und demografische Verände-
rungen bedarf es neuer fachlicher und fachübergreifender 
Kompetenzen, um den Wandel zu bewältigen und wirt-
schaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben.

Auch die Pflege von kranken oder behinderten Familien-
angehörigen kann zeitliche Ressourcen vieler Eltern 
beanspruchen. Der Bericht enthält zwar keine neuen 
Erkenntnisse darüber, wie viele Familien Pflege leisten 
und wie sie mit diesen Aufgaben umgehen, dennoch ist 
aus der Literatur bekannt, dass die Pflegeaufgaben über-
durchschnittlich häufig von Frauen geleistet werden, die 
ihre Erwerbsbeteiligung dafür einschränken (Büscher 
et al., 2023; Geyer, Haan & Teschner, 2024) und große 
Schwierigkeiten haben, wenn sie nach der Pflege eine 
Wiederaufnahme oder Ausweitung ihrer Erwerbstätigkeit 
anstreben (Ehrlich et al., 2020). Hierdurch entstehen für 
Frauen erhebliche Armutsrisiken, insbesondere im Alter. 
Der Unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf (2023) hat u. a. eine Lohnersatzleistung analog 
zum Elterngeld vorgeschlagen, um die wirtschaftliche 
Eigenständigkeit der Pflegenden zu sichern. Diese müsste 
allerdings vom Bund umgesetzt werden.

Eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Erwerbsarbeit, Familie und Pflege spielen 
familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Hier sind ins-
besondere auch Arbeitgeber und Personalverantwortliche 
gefordert, familienbewusste Maßnahmen für mehr Verein-
barkeit (weiter) zu entwickeln. Das Land NRW unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen bei der Etablierung 
einer frauen- und familienfördernden Personalpolitik 
mittels der Kompetenzzentren Frau und Beruf. Mit Blick 
auf Pflege ist das Landesprogramm „Vereinbarkeit Beruf 
& Pflege“ das zentrale Instrument, um Ansprechpersonen 
für Pflegeleistende in Betrieben auszubilden und um Be-
triebe dabei zu unterstützen, bedarfsgerechte Vereinbar-
keitsstrukturen aufzubauen. Studien belegen signifikante 
Korrelationen zwischen Familienfreundlichkeit und Arbeit-
geberattraktivität im Hinblick auf die Personalgewinnung 
und Personalbindung (Evans-Borchers et al., 2024; 
Hammermann & Stettes, 2023). Flexible und gleichzeitig 
planbare Arbeitszeitmodelle, die es Eltern erlauben, ihre 
Arbeitszeiten an externe Taktgeber (Kita, Schule, Arztter-
mine etc.) oder auch kurzfristig für Notfälle anzupassen, 
sind hierbei besonders wichtig (Weßler-Poßberg et al., 
2024). Auch das Homeoffice kann Familien entlasten. 
Allerdings zeigen die Ergebnisse des Berichts, dass die 
Vermischung von Berufs- und Familiensphäre häufig eine 
Doppelbelastung erzeugt und die regelmäßige Arbeit 
daheim nur bei vollzeitberufstätigen Vätern, nicht aber 
bei Müttern zu einer spürbaren Verringerung von sub-
jektiv wahrgenommenen Vereinbarkeitskonflikten führt 
(vgl. Kapitel 3.3). Zudem trägt das Homeoffice neueren 
Befunden zufolge wenig dazu bei, die ungleiche Aufteilung 
von Hausarbeit und Kinderbetreuung in Paarfamilien zu 
reduzieren (Schüller, 2026). Dies deutet darauf hin, dass 
es weiterer Maßnahmen bedarf, um eine partnerschaft-
liche Aufgabenteilung und mehr Vereinbarkeit für beide 
Elternteile zu erreichen. Dies betrifft etwa auch den Abbau 
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in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz sind 
die Anerkennungsverfahren in der Regel langwierig und 
kostspielig, wie jüngst der Sachverständigenrat für Inte-
gration und Migration (SVR) in seinem Jahresgutachten 
(2025) feststellte. Zügigere und vereinfachte Anerken-
nungsverfahren wären sinnvoll. Der SVR unterstützt dazu 
Bestrebungen, die diversen Zuständigkeiten im Bereich 
der Fachkräfteeinwanderung stärker auf Bundesebene zu 
zentralisieren. Weiterhin von Bedeutung bleiben gezielte 
Beratungsangebote, Sprach- und Integrationskurse sowie 
Nachqualifizierungen und Unterstützung bei der Arbeits-
platzsuche für Neuzuwander:innen und Schutzsuchende. 
Auch hier ist insbesondere für Mütter eine verlässliche 
Kinderbetreuung unerlässlich, etwa um Sprachkurse zu 
besuchen oder Teilqualifikationen zu erreichen, um im 
Ausland erworbene Bildungsabschlüsse vollständig hier 
anerkennbar zu machen.

Als bundesweit vorbildlich gilt das von der Landesregie-
rung geförderte „Kommunale Integrationsmanagement 
NRW“ (KIM NRW), das die Angebote vor Ort bündelt und 
die Anliegen von Neuzugewanderten ganzheitlich adres-
siert. Damit werden sowohl die strategische Steuerung 
und Koordinierung der kommunalen Integrationsarbeit 
als auch ein rechtskreisübergreifendes Fallmanagement 
gestärkt (Bogumil et al., 2023; SVR Integration, 2025). 
Systematische Erkenntnisse, wieweit Familien und speziell 
Mütter von den Angeboten profitieren, liegen allerdings 
nicht vor (vgl. Reichwald et al., 2026). Zu prüfen bleibt, 
welche Folgen sich aus dem geplanten Rechtskreiswech-
sel für ukrainische Geflüchtete vom SGB II ins AsylbLG so-
wie den Änderungen im SGB II (u. a. Vermittlungsvorrang 
in Arbeit, vgl. Kapitel 4.4) für eine nachhaltige Arbeits-
marktintegration und die Chancen von Familien auf ein 
existenzsicherndes Erwerbseinkommen ergeben.

Nichtinanspruchnahme von 
Sozialleistungen reduzieren

Staatliche Familien- und Sozialtransfers tragen in hohem 
Maße zur Reduzierung der Armutsrisiken von Familien bei 
(vgl. Kapitel 4.4). Effizienz und Wirksamkeit des Transfer-
systems werden jedoch dadurch eingeschränkt, dass ein 
erheblicher Teil der Anspruchsberechtigten bestimmte 
Leistungen nicht in Anspruch nimmt. Die Gründe hier-
für sind vielfältig und sollten parallel adressiert werden 
(Bachmann et al., 2023; Baisch et al., 2023).

Ein Hindernis aufseiten der Adressat:innen ist fehlendes 
oder unzureichendes Wissen über das Leistungsangebot, 
die Antragsverfahren und die zuständigen Stellen. Das 
Land NRW begegnet diesem Problem mit dem Familien-
portal NRW, das aktuelle Informationen über familienbe-
zogene Leistungen und Unterstützungsangebote bereit-

Im Hinblick auf die Qualifikationen der Eltern ist die Aus-
gangssituation in NRW im Allgemeinen schlechter als im 
Bundesdurchschnitt. Ein bedeutender Teil der Eltern in 
NRW verfügt nur über geringe Bildungsqualifikationen. 
Knapp ein Drittel der Eltern mit minderjährigen Kindern 
in NRW hat keinen beruflichen Bildungsabschluss. Jeder 
zehnte Elternteil hat keinen Schulabschluss. Eine be-
sonders vulnerable Gruppe stellen junge Eltern dar, die 
sich weder in Beschäftigung noch in Aus- oder Weiter-
bildung befinden (NEET – Not in Education, Employment 
or Training). Über die Hälfte der jungen Eltern im Alter 
von 20 bis 24 Jahren in NRW, mehr als im Bund, befindet 
sich in diesem Status und riskiert damit, dauerhaft von 
Prekarität betroffen zu sein. Auch unter Alleinerziehenden 
und Familien mit Migrationsgeschichte findet sich ein be-
trächtlicher Anteil von Müttern mit geringer Qualifikation. 
Daraus leitet sich ein erhöhter Bedarf an nachholender 
Qualifizierung und Weiterbildung ab. 

Aus- und Weiterbildungen lassen sich zum Teil nur schwer 
mit Care-Arbeit vereinbaren, wenn sie außerhalb der 
üblichen Betreuungszeiten stattfinden oder wenn Be-
treuungsplätze nicht in ausreichendem Umfang verfüg-
bar sind. Empirische Analysen auf Basis des Nationalen 
Bildungspanels (NEPS) zeigen, dass Eltern – insbesonde-
re Mütter – ihre Teilnahme an beruflicher Weiterbildung 
nach der Geburt eines Kindes deutlich reduzieren (Zoch, 
2023). Eine Verbesserung des Angebots an institutionel-
ler Kinderbetreuung trägt zu einer höheren Nutzung von 
Weiterbildungen bei (Zoch, 2024). Der Zehnte Familienbe-
richt weist darauf hin, dass Qualifizierungsprogramme für 
Eltern enger mit verlässlicher Kinderbetreuung verknüpft 
werden müssen, um insbesondere Alleinerziehenden 
und gering qualifizierten Eltern den Zugang zu Aus- und 
Weiterbildung zu ermöglichen (BMFSFJ, 2025). Hierbei 
könnte der Ausbau von Teilzeitmodellen für Ausbildungen 
Eltern den Zugang zu Berufsqualifikationen erleichtern. 
Maßnahmen wie die Fortführung und der Ausbau des 
Landesprogramms „Teilzeitberufsausbildung – Einstieg 
begleiten – Perspektiven öffnen (TEP)“, das u. a. bei der 
Suche nach Ausbildungsplätzen hilft und die Teilneh-
menden mit Coachingangeboten unterstützt, und der in 
Kooperation mit der Regionaldirektion NRW der Bundes-
agentur für Arbeit ins Leben gerufene Aktionsplan Teilzeit-
berufsausbildung gehen in die richtige Richtung. 

Eltern mit Migrationsgeschichte weisen zum Teil mitt-
lere und hohe berufliche Qualifikationen auf, allerdings 
werden die im Ausland erworbenen Abschlüsse nicht 
immer als mit einem deutschen Abschluss gleichwertig 
anerkannt. Die Anerkennung hat jedoch große Bedeutung 
für die Arbeitsmarktintegration und kann die Beschäfti-
gungs- und Einkommenschancen von Zugewanderten und 
Geflüchteten maßgeblich erhöhen (Brücker et al., 2021). 
Trotz gewisser Erleichterungen durch das im März 2020 
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siert, erfolgen können. Die Umsetzung dieser grundlegen-
den Reformen liegt in der Zuständigkeit des Bundes. Auf 
kommunaler Ebene werden bereits Ansätze erprobt, die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Ämter zu stärken und 
die Verfahrenskomplexität für Hilfesuchende zu reduzie-
ren. Das Land kann diesen Prozess unterstützen, indem 
es den Austausch zwischen Kommunen fördert und zur 
Verbreitung bewährter Praktiken beiträgt.

Teilhabe von armutsgefährdeten 
Familien verbessern

Armutserfahrungen belasten den Familienalltag und 
schränken die Teilhabe- und Entwicklungschancen der 
Kinder ein (Walper et al., 2025). Der Bericht zeigt, dass 
Armut häufig mit materieller Entbehrung, gesundheitli-
chen Risiken und eingeschränkter sozialer Unterstützung 
einhergeht und sich nachteilige Lebensbedingungen 
gegenseitig verstärken (vgl. Kapitel 5). Trotz großer 
elterlicher Anstrengungen gelingt es dabei nicht immer, 
Kinder vollständig vor den Folgen von Armut zu schützen. 
Armutslagen können sich so im Lebensverlauf verfestigen 
und intergenerational fortwirken.

Vor diesem Hintergrund kommt präventiven und sozial-
investiven Ansätzen eine zentrale Bedeutung zu, um 
der intergenerationalen Transmission von Armut ent-
gegenzuwirken. Dies erfordert sowohl ein konsequentes 
Umdenken der Politik vom Kind aus als auch eine Stär-
kung der familiären Rahmenbedingungen. Für Kinder 
ist insbesondere der Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Angeboten der frühen Bildung, schulischer Förderung 
sowie Möglichkeiten sozialer Teilhabe – etwa in Vereinen 
oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit – zen-
tral, um Entwicklungs- und Bildungschancen zu sichern.64 
Gleichzeitig sind unterstützende Angebote für Eltern 
erforderlich, um Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken, 
Belastungen frühzeitig zu reduzieren und eine Kumulation 
von Risikolagen zu vermeiden.

Ein wirksamer Ansatz liegt in der kommunalen Armuts-
prävention (J. Fischer, 2024; Holz, 2010; Richter-Korn-
weitz, 2024). Träger- und rechtskreisübergreifend koordi-
nierte Unterstützungsangebote können dazu beitragen, 
Zugangsbarrieren zu Bildungseinrichtungen, Behörden, 
Gesundheitsversorgung und anderen wichtigen Diensten 
zu verringern und Familien niedrigschwellig zu begleiten. 

64	 Die „Europäische Kindergarantie“, zu deren Umsetzung sich auch 

Deutschland bekannt hat, benennt fünf wichtige Handlungsfelder: 

den Zugang zu früher Bildung, schulischen Angeboten, gesunder Er-

nährung, Gesundheitsversorgung und angemessenem Wohnraum (vgl. 

Autor:innenteam ServiKiD, 2025).

stellt – auch in einfacher Sprache sowie neben Deutsch 
in neun weiteren Sprachen. Das Portal ermöglicht eine 
themen- und altersbezogene Suche, hilft bei der Identi-
fikation zuständiger Stellen vor Ort und erlaubt für einige 
Leistungen eine digitale Antragstellung. Geplant ist, das 
Angebot durch Erklärvideos und weitere digitale Formate 
zu ergänzen.

Ob das Portal bildungsbenachteiligte Eltern und Eltern 
mit anderen Familiensprachen als Deutsch in dem Maße 
erreicht, in dem es benötigt würde, ist allerdings nicht 
bekannt. User-Experience-Studien wären wichtig, um 
Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Angeboten 
frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Darüber 
hinaus setzen die bestehenden Informationswege voraus, 
dass Eltern selbst aktiv werden und die für sie relevanten 
Informationen eigenständig auffinden. Eine mögliche 
Erleichterung wäre der Einsatz KI-gestützter Lösungen, 
bei denen Hilfesuchende ihr Anliegen in eigenen Worten 
formulieren und automatisch zur passenden Information 
weitergeleitet werden. Bei komplexeren Bedarfs- und 
Problemlagen ist allerdings eine persönliche Beratung 
unverzichtbar. Erfahrungen aus anderen europäischen 
Ländern zeigen, dass die Nichtinanspruchnahme von 
Sozialleistungen durch proaktive Ansprache potenziell 
Anspruchsberechtigter, etwa durch Informationsschrei-
ben per Post, wirksam reduziert werden kann (Bachmann 
et al., 2023; Baisch et al., 2023). Auch niedrigschwellige 
Strukturen und Lotsendienste vor Ort, wie sie in kom-
munalen Präventionsketten verankert sind (vgl. unten), 
sind ein wichtiger Baustein. Ihr Vorteil ist es, dass sie sich 
häufig an ansonsten schwer erreichbare Personen richten 
und die Bedürfnisse von Familien und anderen Personen-
gruppen ganzheitlich betrachten (Bachmann et al., 2023). 
Das trägt auch zur Entstigmatisierung der Inanspruch-
nahme von Hilfen bei.

Haupthindernisse für die Inanspruchnahme liegen jedoch 
nicht bei den Adressat:innen, sondern in strukturellen 
Barrieren wie bürokratischen Hürden und der Struktur 
des Hilfesystems selbst (Baisch et al., 2023). Antragsver-
fahren sind häufig komplex und aufwendig. Ansprüche auf 
verschiedene Leistungen müssen bei unterschiedlichen 
Ämtern oder Leistungsträgern separat geltend gemacht 
werden, teils unter Berücksichtigung von Vor- und Nach-
rangigkeitsregelungen. Diese Komplexität belastet nicht 
nur die Hilfesuchenden, sondern erschwert auch die Prü-
fung von Leistungsansprüchen auf Verwaltungsseite. Eine 
Zusammenlegung und Vereinfachung von Leistungen, wie 
sie u. a. die Kommission zur Sozialstaatsreform (BMAS, 
2026a) empfiehlt, würde dazu beitragen, dass Ansprüche 
für Betroffene transparenter und verständlicher werden, 
Antragsverfahren vereinfacht werden können – etwa 
durch konsequente Umsetzung des Once-Only-Prinzips – 
und Leistungsbewilligungen schneller, ggf. auch automati-
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Ziel der Landesprogramme ist der flächendeckende 
Aufbau bedarfsgerechter und aufeinander abgestimmter 
Unterstützungsstrukturen für Kinder und Jugendliche 
auf kommunaler Ebene. Ein zentrales Element ist das 
Netzwerk der kommunalen Verwaltungen, das die ver-
waltungsinterne und -externe Zusammenarbeit verschie-
dener Akteure befördert. Die Evaluation von „kinderstark“ 
(Berger et al., 2023) kommt insgesamt zu einer positiven 
Bewertung: Hervorgehoben werden insbesondere die Be-
deutung des Netzwerks, die wachsende Beteiligung von 
Kommunen sowie die gelungene Umsetzung von Maßnah-
men wie Familiengrundschulzentren, Lotsendiensten in 
Geburtskliniken und Kinder- und Jugendarztpraxen, kom-
munalen Familienbüros und aufsuchenden Angeboten in 
den geförderten Handlungsfeldern des Programms (ebd.). 
Unterstützung erhielten die Kommunen in der Vergangen-
heit von der am Institut für Soziale Arbeit (ISA) in Münster 
eingerichteten „Servicestelle Prävention“ (vgl. u. a. Deffte 
et al., 2020) und erhalten sie weiterhin von den bei den 
Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe (LWL) und Rhein-
land (LVR) angesiedelten Landesjugendämtern.

Aus dem ursprünglichen Pilotprojekt mit 18 Modellkom-
munen ist ein landesweites Netzwerk von 147 der 186 Ju-
gendamtsbezirke geworden und es ist zu wünschen, 
dass sich weitere Kommunen auf den Weg machen, 
eine Präventionskette im Interesse der Kinder und ihrer 
Familien aufzubauen. Zu klären ist, in welchem Umfang 
die längerfristige Finanzierung verstetigt und die Über-
führung der aufgebauten Strukturen und Angebote in die 
Regelstrukturen sichergestellt werden kann. Ein Hinder-
nis für die fallbezogene Arbeit mit den Familien ist den 
Ergebnissen der Evaluation zufolge (Berger et al., 2023) 
der datenschutzkonforme Austausch von Informationen 
zwischen den verschiedenen Hilfesystemen. Hier könnte 
das Land durch die Bereitstellung standardisierter, recht-
lich geprüfter Verfahren – etwa in Form von Einwilligungs-
erklärungen und Leitfäden – zur Entlastung der Praxis 
beitragen. Des Weiteren bedarf es einer Stärkung der 
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit mit Blick auf 
ältere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – ge-
rade vor dem Hintergrund der großen Zahl von NEET, die 
sich weder in Arbeit noch in einer schulischen oder beruf-
lichen Ausbildung befinden (Berger et al., 2023, S. 74; 
vgl. Kapitel 3.1). Unabhängig davon erscheint es zentral, 
Förderstrukturen so auszugestalten, dass kontinuierliche 
Angebote und verlässliche Planungsperspektiven für die 
Kommunen gewährleistet werden. Armutsprävention ist 
hierbei als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen zu verstehen (J. Fischer, 2024; Meysen et al., 
2024; Richter-Kornweitz, 2024).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass besonders belastete 
Familien – etwa armutsgefährdete, gering qualifizierte 
oder zugewanderte Familien – bestehende Unterstüt-
zungsangebote tendenziell seltener nutzen. Gründe 
hierfür liegen insbesondere in Informationsdefiziten, 
bürokratischen Hürden und eingeschränkten Ressourcen 
zur eigenständigen Inanspruchnahme. Eine abgestimmte 
Zusammenarbeit der relevanten Akteure auf kommuna-
ler Ebene kann dazu beitragen, Zugänge zu erleichtern, 
indem Informationen gebündelt, Schnittstellen redu-
ziert und Weitervermittlungen systematisch organisiert 
werden. Dabei sind aufsuchende Ansätze von besonderer 
Bedeutung, da stark belastete Familien Unterstützungs-
angebote häufig nicht eigenständig nachfragen. Niedrig-
schwellige, proaktive Formate – wie sie etwa im Bereich 
der Frühen Hilfen oder den Familienzentren und Kommu-
nalen Integrationszentren in NRW etabliert sind – ermög-
lichen es, diese Zielgruppen frühzeitig zu erreichen und 
Unterstützungsprozesse für ein gelingendes Aufwachsen 
von Kindern anzustoßen. Insbesondere bei Familien mit 
Einwanderungsgeschichte kommt auch der Zusammen-
arbeit mit Elternnetzwerken und Migrantenselbstorgani-
sationen eine wichtige Bedeutung zu.

Darüber hinaus sind verhältnispräventive Maßnahmen 
auf Ebene des Wohnumfelds zentral. Quartiersentwick-
lung, soziale Infrastruktur und Nachbarschaftsstrukturen 
beeinflussen maßgeblich die Lebenslagen von Kindern 
und Familien sowie ihre Möglichkeiten zur sozialen 
Teilhabe. Insbesondere in sozial segregierten Quartie-
ren können fehlende Begegnungsräume und schwach 
ausgeprägte soziale Netzwerke bestehende Belastungen 
verstärken. Eine kind- und familiengerechte Gestaltung 
des Wohnumfelds unter Beteiligung der Zielgruppen kann 
dem entgegenwirken und zur Stabilisierung von Familien 
beitragen.

Der Aufbau kommunaler Präventionsketten spielt seit 
Längerem eine zentrale Rolle in der Familienpolitik Nord-
rhein-Westfalens (Mavroudis, 2024). Wichtige Anstöße 
bildeten die Förderprogramme des LVR-Landesjugend-
amts Rheinland und das gemeinsam mit der Bertelsmann 
Stiftung auf den Weg gebrachte Landesprogramm „Kein 
Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ 
(2012–2016), auf das die Landesinitiative „Kommunale 
Präventionsketten“ (2017–2019) folgte. Seit 2020 wird 
der Ansatz im Rahmen des Landesprogramms „kinder-
stark – NRW schafft Chancen“ fortgeführt. 
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seits zu Ausweichreaktionen, die das Wohnungsangebot 
weiter verknappen und die Mobilität im Wohnungsbestand 
senken (Kholodilin & Kohl, 2022; Kholodilin et al., 2018).

Familiengerechte Wohnungspolitik zielt nicht nur auf 
die Schaffung bezahlbaren und bedarfsgerechten 
Wohnraums, sondern schließt ebenso die Qualität des 
Wohnumfelds – Zugang zu Grünflächen, Bildungs- und 
Betreuungsinfrastruktur, Begegnungsräumen – mit ein. 
Dies kommt letztlich allen Einwohner:innen zugute. Ins-
besondere in sozial segregierten städtischen Quartieren, 
wie sie im Ruhrgebiet besonders ausgeprägt sind, bedarf 
es integrierter Ansätze, die Wohnraumversorgung, soziale 
Infrastruktur und Gemeinwesenarbeit zusammendenken 
(vgl. oben).

Resilienz von Familien stärken

In den letzten Jahren hat sich eine Abfolge globaler und 
gesellschaftlicher Krisen überlagert: Die COVID-19-
Pandemie, geopolitische Konflikte, Energiepreiskrise 
und Inflation sowie die Klimakrise haben die psychische 
Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Eltern belastet 
(vgl. Kapitel 6). Diese Krisen treffen Familien jedoch nicht 
gleichmäßig. Familien in bereits prekären Lebenslagen – 
mit geringen finanziellen Ressourcen, eingeschränkten 
Erwerbsmöglichkeiten oder kumulierten Belastungen – 
sind von den negativen Auswirkungen überproportio-
nal betroffen und verfügen gleichzeitig über geringere 
Ressourcen für ihre Bewältigung. Multiple Krisen machen 
soziale Ungleichheiten damit nicht nur sichtbar, sondern 
können sie verstärken und verfestigen.

Gleichzeitig zeigen die Befunde, dass familiäre Ressour-
cen einen entscheidenden Unterschied machen. Ein 
positives Familienklima wirkt für Kinder und Jugendliche 
als zentraler Schutzfaktor: Wer in einem Umfeld auf-
wächst, das von Verbundenheit, Offenheit und gegen-
seitigem Rückhalt geprägt ist, entwickelt in Krisensitua-
tionen seltener psychische Probleme. Umgekehrt können 
Einkommensverluste, steigende Lebenshaltungskosten 
und unsichere Beschäftigungsverhältnisse den Druck auf 
Eltern erhöhen und das Familienklima belasten. Eine So-
zialpolitik, die materielle und soziale Vulnerabilität gezielt 
adressiert – durch einkommenssichernde Transfers, sta-
bile Beschäftigung und entlastende Infrastruktur –, stärkt 
damit nicht nur die Lebenssituation von Familien, sondern 
auch ihre Fähigkeit, Krisen gemeinsam zu bewältigen.

Familiengerechten Wohnraum schaffen

Die Wohnsituation stellt eine zentrale Dimension der Le-
benslagen von Familien dar. Aufgrund der zunehmenden 
Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen ist bezahlba-
rer und familiengerechter Wohnraum für viele Familien zu 
einer wachsenden Herausforderung geworden. Insbeson-
dere Familien mit geringen Einkommen sind überproporti-
onal stark durch Überbelegung und Wohnkosten belastet 
(vgl. Kapitel 4.3). Die Wohnungspolitik steht damit vor 
der Herausforderung, im angespannten Wohnungsmarkt 
sowohl auf eine erhöhte Verfügbarkeit von Wohnraum als 
auch auf dessen sozialverträgliche Verteilung hinzuwirken 
(Thomsen et al., 2020).

Vordringlich erscheint zunächst die Schaffung von mehr 
bezahlbarem Wohnraum, sowohl durch den Neubau als 
auch durch die Umnutzung von Bestandsgebäuden. Mit 
Erleichterungen im Baurecht, der Beschleunigung von 
Antrags- und Genehmigungsverfahren und der Mobilisie-
rung von Bauland haben Bund und Land wichtige Rah-
menbedingungen geschaffen, um den Wohnungsneubau 
anzukurbeln. Erfolge werden sich jedoch eher langfristig 
zeigen. Das gilt auch für die zuletzt stark erhöhten In-
vestitionen in die öffentliche Wohnraumförderung – von 
2023 bis 2027 stellt die Landesregierung insgesamt 
12 Milliarden Euro bereit –, die neben dem Neubau von be-
zahlbaren Mietwohnungen auch der Modernisierung des 
Bestands zugutekommt.65 Mit dem Neubau und dem An-
kauf und der Verlängerung von Belegungsrechten steuert 
die Landesregierung der sinkenden Zahl von Sozialwoh-
nungen massiv entgegen. Allerdings ist absehbar, dass 
der hohe Sozialwohnungsbestand – mit 26 Sozialwoh-
nungen je 1.000 Einwohner:innen weist NRW die höchste 
Sozialwohnungsquote unter den Flächenländern auf 
(Daub, 2025), 7,6 % der Mieterhaushalte in NRW wohnen 
in einer Sozialwohnung (Pestel Institut, 2026) – aufgrund 
der großen Zahl der jährlich auslaufenden Mietpreis- und 
Belegungsbindungen weiter absinken wird.

Mietpreisregulierungen in angespannten Wohnungsmärk-
ten können auf kürzere Sicht Abhilfe schaffen, bergen 
aber auch Risiken. Im Rahmen der seit März 2025 gelten-
den Mieterschutzverordnung NRW findet eine Mietpreis-
bremse derzeit in 57 statt wie zuvor in 18 Kommunen An-
wendung (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2025). 
Studien zufolge können Mietpreisregulierungen den An-
stieg der Mieten dämpfen, allerdings kommt es vermieter-

65	 Ein Teil der Fördermittel fließt auch in die Förderung selbst genutzten 

Wohneigentums sowie die Förderung von Wohnraum für spezifische 

Zielgruppen (z. B. Auszubildende und Studierende, Menschen mit Be-

hinderungen, von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und Männer).
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Die Angebote der Gesundheitsförderung (§§ 20, 20a, 20b 
SGB V) und der Familienförderung – Familienbildung, -be-
ratung und -erholung (§ 16 SGB VIII) – spielen in krisenge-
prägten Zeiten eine besondere Rolle. Indem sie individuelle 
Gesundheitskompetenzen sowie familiale Schutzfaktoren 
wie das Familienklima stärken und stabilisieren, tragen 
sie dazu bei, Familien krisenresilienter und widerstands-
fähiger gegenüber künftigen Belastungen zu machen. Ein 
konkretes Beispiel hierfür ist das Programm „Familienzeit 
NRW“, das Familien mit geringem Einkommen einen ge-
meinsamen Urlaub in einer Familienferienstätte vorrangig 
in NRW ermöglicht. Es schafft damit Teilhabemöglich-
keiten für Familien, die von Erholung, gemeinsamer Zeit 
und pädagogischen Angeboten besonders profitieren, 
sich diese aber aus eigenen Mitteln nicht leisten könnten 
(Tursun et al., 2021; von Hehl et al., 2025).66

Neben diesen primärpräventiven Angeboten braucht es 
Anlaufstellen für Eltern und Kinder, die psychosoziale 
Hilfe benötigen. Kitas und Schulen kommt dabei eine 
wichtige Früherkennungsfunktion zu. Fachkräfte sollten 
systematisch darin unterstützt werden, Belastungszei-
chen zu erkennen und Familien gezielt weiterzuvermit-
teln. Die psychotherapeutische Versorgung ist allerdings 
sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwach-
sene vielerorts überlastet, Wartezeiten sind lang. Niedrig-
schwellige Beratungs- und Gruppenangebote – etwa im 
Rahmen der Gesundheitsberatung, der Familienberatung 
oder der Jugendhilfe – können diese Versorgungslücke 
teilweise schließen und sollten gezielt in Sozialräumen 
mit hoher Belastungsdichte verankert werden, um die 
Familien zu erreichen, die am meisten auf Unterstützung 
angewiesen sind.

66	 Ein weiteres Beispiel ist das Landesprogramm „Gesunde Kita – Seeli-

sche Gesundheit“, mit dem die Umsetzung des bundesweit erfolg-

reichen Weiterbildungs- und Elternprogramms „Schatzsuche“ zur 

Förderung der Resilienz und seelischen Gesundheit von Kindern im 

Setting Kita unterstützt wird.

Familiäre Resilienz umfasst nicht nur die individuelle 
psychische Widerstandskraft von Eltern und Kindern, son-
dern zielt auf das gesamte Familiensystem (Fröhlich-Gild-
hoff & Rönnau-Böse, 2022; Walsh, 2021) und seine soziale 
Umwelt (Daly, 2025). Familiäre Resilienz kann auf unter-
schiedlichen Wegen gestärkt werden. Präventiv können 
etwa im Rahmen von Trainingsprogrammen und Kursen 
familiale Ressourcen und Schutzfaktoren (z. B. emotiona-
le Verbundenheit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit) 
gefördert werden, die die positive Bewältigung von Krisen 
erleichtern (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). 
Darüber hinaus können Eltern durch niedrigschwellige 
Information und Beratung darin unterstützt werden, 
Belastungszeichen bei sich selbst und ihren Kindern 
frühzeitig zu erkennen, anzusprechen und geeignete Hilfs-
angebote aufzusuchen. Dazu gehört auch die Begleitung 
bei der Frage, wie altersgerecht mit Kindern über Sorgen, 
Unsicherheiten und gesellschaftliche Krisen gesprochen 
werden kann. Angebote der Medienbildung gewinnen in 
diesem Zusammenhang an Bedeutung, da Kinder im Netz 
auf für sie belastende oder irreführende Inhalte stoßen, 
die Eltern oft schwer einzuschätzen und zu begleiten 
wissen. Familienfreizeiten und gemeinsame Freizeitange-
bote stärken nicht nur die Eltern-Kind-Beziehung durch 
gemeinsam erlebte Erfahrungen, sondern bieten gerade 
belasteten Familien Erholung und Abstand vom Alltag. 
Begegnungsräume und Gelegenheiten, andere Familien 
aus demselben Sozialraum kennenzulernen, wie sie in 
Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern angebo-
ten werden, aktivieren soziale Ressourcen und können – 
wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialer 
Hintergründe zusammenkommen – auch zum Abbau von 
Vorurteilen beitragen.
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rhein-Westfalen gefördert. Im Rahmen der AID:A 2024 
NRW+ Studie wurden zusätzlich 2.276 Haushalte befragt. 
Die Erhebung schloss im Juli 2024 an die bundesweite 
AID:A-Befragung 2023 an und wurde im Dezember 2024 
abgeschlossen. Inhaltlich kamen in beiden Erhebungen 
weitgehend identische Instrumente zum Einsatz. Einzelne 
Themen – darunter die in Kapitel 6 behandelten Fragen zu 
Sorgen von Eltern und Kindern – wurden ausschließlich in 
der NRW-Zusatzerhebung erhoben.

Für die Auswertungen wurden die beiden Stichproben, so-
weit möglich, zusammengeführt, d. h., Befragte aus Nord-
rhein-Westfalen aus der AID:A-Haupterhebung 2023 und 
der AID:A-NRW+-Zusatzstichprobe 2024 wurden gemein-
sam analysiert. Zur besseren Unterscheidung werden im 
Text folgende Bezeichnungen verwendet:

•	 AID:A 2023 HE und AID:A 2024 NRW+: alle befragten 
Haushalte in Nordrhein-Westfalen aus Haupt- und Zu-
satzerhebung

•	 AID:A 2024 NRW+: ausschließlich Befragte der nord-
rhein-westfälischen Zusatzerhebung

Die AID:A-Analysen für den Familienbericht NRW be-
schränken sich auf Familien mit minderjährigen Kindern. 
Die Stichprobe beider Erhebungen in NRW umfasst ins-
gesamt 2.276 Familien mit 4.397 Kindern unter 18 Jahren. 
Die Fallzahlen für einzelne Auswertungen sind unter den 
jeweiligen Abbildungen und Tabellen im Text vermerkt.

Mikrozensus

Der Mikrozensus ist eine regelmäßige repräsentative 
Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutsch-
land und gilt als die größte jährliche Befragung dieser Art. 
Rund 1 % der Bevölkerung, das entspricht etwa 800.000 
Personen in rund 400.000 Privathaushalten und Gemein-
schaftsunterkünften, wird ausgewählt und auskunfts-
pflichtig zu seinen Lebensbedingungen befragt. Die Er-
hebung wird seit 1957 gemeinsam von den Statistischen 
Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. Sie 
liefert verlässliche Daten zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage der Bevölkerung. Zu den thematischen Schwer-
punkten gehören u. a. Haushalts- und Familienstrukturen, 
Erwerbstätigkeit, Einkommen, Bildung, Migration und 
Wohnsituation. Die Ergebnisse werden auf die Gesamtbe-
völkerung hochgerechnet, um belastbare Aussagen über 
soziale und demografische Entwicklungen zu ermög-
lichen. Der Mikrozensus dient als wichtige Grundlage für 
wissenschaftliche Analysen und die Sozialberichterstat-
tung und wird von Verantwortlichen aus Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft, den Medien und der breiten Öffentlich-
keit genutzt.

ANHANG A: BESCHREIBUNG 

DER VERWENDETEN DATEN

AID:A und AID:A NRW+

Der repräsentativ angelegte Survey „Aufwachsen in 
Deutschland: Alltagswelten“ (kurz: AID:A) des Deut-
schen Jugendinstituts (DJI) liefert seit 15 Jahren wichtige 
Informationen zur Situation von Kindern, Jugendlichen, 
jungen Erwachsenen und ihren Familien in Deutschland. 
Im Fokus stehen dabei das Aufwachsen und Leben in 
unterschiedlichen familiären und sozialen Kontexten. 
Zielgruppe sind Personen im Alter von 0 bis 32 Jahren 
sowie deren enge Bezugspersonen, etwa Eltern, Ge-
schwister oder im Haushalt lebende Partner:innen. Durch 
das haushaltsbezogene Erhebungsdesign können sowohl 
individuelle Lebenslagen als auch familiäre Rahmen-
bedingungen analysiert werden. AID:A bietet damit eine 
verlässliche Grundlage für die Familien-, Kinder- und 
Jugend- und Sozialberichterstattung.

Im Jahr 2019 begann eine neue, längsschnittlich ange-
legte AID:A-Erhebung, die im Jahr 2023 mit einer zweiten 
Haupterhebung fortgesetzt wurde. Zusätzlich zu den 
Panelteilnehmenden wurde eine Auffrischungsstichprobe 
in die Untersuchung einbezogen. Neben den Zielperso-
nen im Alter von 0 bis 32 Jahren wurden auch weitere 
im Haushalt lebende Personen in diesem Altersbereich 
sowie die Eltern minderjähriger Kinder befragt. Die Daten-
erhebung wurde durch geschulte Interviewer:innen des 
infas Instituts im Rahmen persönlicher Interviews (CAPI) 
durchgeführt. Zusätzlich wurden alternative Befragungs-
modi über Telefon (CATI) und Online-Befragung (CAWI) 
sowie CASI (computer-assisted self interview) angeboten, 
um möglichst allen ausgewählten Haushalten die Teilnah-
me zu ermöglichen. Zielpersonen ab neun Jahren be-
antworteten die Fragen überwiegend selbst, bei jüngeren 
Kindern wurden die Angaben von sorgeberechtigten 
Personen gemacht. 

Zwischen Mai 2023 und November 2023 wurden bundes-
weit 5.891 Haushalte mit 12.626 Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen befragt. Ein wesentlicher Teil 
der Befragungen entfiel auf Nordrhein-Westfalen. Um 
die Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien 
in diesem Bundesland vertieft analysieren zu können, 
wurde die Stichprobe – wie bereits bei AID:A 2019 – durch 
eine landesspezifische Zusatzerhebung erweitert. Diese 
Erweiterung wurde durch das Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord-
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Aufgrund der Auswirkungen der methodischen Neuge-
staltung sowie der Coronapandemie sind die Ergebnisse 
des Mikrozensus 2020 nicht in der gewohnten fachlichen 
und regionalen Auswertungstiefe verfügbar, weshalb 
sie im Bericht nicht als Vergleichsmaßstab für die Zeit 
danach herangezogen werden. In den Folgejahren haben 
sich Qualität und Zuverlässigkeit der Daten wieder auf das 
gewohnte Niveau erhöht (Destatis, 2026g).

Für einzelne Fragestellungen wurden darüber hinaus 
anonymisierte Daten des Mikrozensus 2022 ausgewer-
tet, die vom Forschungszentrum der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder (FDZ) über eine kontrollierte 
Datenfernverarbeitung (KDFV) für wissenschaftliche 
Forschungszwecke bereitgestellt wurden. 

Europäische Erhebung über Einkommen 
und Lebensbedingungen

Die Europäische Erhebung über Einkommen und Lebens-
bedingungen (European Union Statistics on Income and 
Living Conditions; EU-SILC) liefert EU-weit harmonisierte 
und vergleichbare Daten über Einkommen, Armut und 
Lebensbedingungen in der Europäischen Union. Die Er-
hebung wird seit 2005 jährlich in allen Mitgliedstaaten 
der EU durchgeführt. In Deutschland ist sie seit 2020 als 
Unterstichprobe in den Mikrozensus (MZ-SILC) integriert, 
darin werden pro Jahr rund 40.000 Haushalte befragt. 
Neben dem Einkommen werden weitere wichtige Le-
bensbereiche wie die materielle und soziale Entbehrung, 
Bildung, Gesundheit und Wohnsituation erhoben. Die 
SILC-Erhebung ist die amtliche Hauptdatenquelle für 
die Messung von Armut und sozialer Ausgrenzung auf 
Bundesebene. Hier wie auf europäischer Ebene dient sie 
der Überwachung der Armuts- und Nachhaltigkeitsziele 
der EU. Im Familienbericht NRW werden Ergebnisse der 
Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen in 
Kapitel 4.1 und 4.3 verwendet. 

Weitere amtliche Statistiken

In verschiedenen Kapiteln werden für die Analyse weitere 
amtliche Statistiken wie z. B. die Geburtenstatistik, die 
Wanderungsstatistik, die Überschuldungsstatistik oder 
die SGB II-Statistik herangezogen. Soweit erforderlich, 
finden sich nähere Erläuterungen dazu in den jeweiligen 
Kapiteln.

Der Familienbericht NRW stützt sich in weiten Teilen auf 
veröffentlichte Daten und Ergebnisse des Mikrozensus, 
die für die berichtsrelevanten Fragestellungen eigens 
aufbereitet wurden. Bei Zeitreihendaten ist zu berück-
sichtigen, dass die Ergebnisse aufgrund methodischer 
Änderungen des Mikrozensus nur eingeschränkt über die 
Jahre vergleichbar sind. Für die Aussagen im Familien-
bericht sind insbesondere folgende Zeitreihenbrüche von 
Belang (vgl. u. a. Destatis, 2022):

•	 2005: Umstellung des Mikrozensus von einer Erhe-
bung mit fester Berichtswoche auf eine kontinuierliche 
Erhebung mit gleitender Berichtswoche. Erstmalige 
Erfassung des Migrationshintergrunds.

•	 2011: neue Hochrechnung der Ergebnisse anhand der 
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 
(zuvor auf Basis der Volkszählung 1987 bzw. des Ein-
wohnerregisters der DDR 1990).

•	 2016: aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe 
auf Basis des Zensus 2011.

•	 2017: Erfassung von unverheirateten Paaren mit Aus-
kunftspflicht (zuvor freiwillige Angabe). Erfassung des 
Migrationshintergrunds „im weiteren Sinne“ bezieht 
auch außerhalb des Haushalts lebende Elternteile 
ein (diese Angaben lagen bereits für die Jahre 2005, 
2009 und 2013 vor). Zuvor wurden nur die im Haushalt 
lebenden Eltern berücksichtigt (sog. Migrationshinter-
grund „im engeren Sinne“).

•	 2020: methodische Neugestaltung des Mikrozensus 
(vgl. u. a. Hundenborn & Enderer, 2019), u. a. Integra-
tion der Europäischen Erhebung über Einkommen und 
Lebensbedingungen (EU-SILC) sowie der Erhebung 
über Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) als Unterstichproben in den Mikrozensus; insge-
samt erhöhter Stichprobenumfang; Konzept der festen 
Berichtswoche; neues Multi-Mode-Erhebungsdesign. 
Ergebnisse zu Haushalten/Lebensformen/Familien be-
ziehen sich auf die Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaus-
halten statt wie zuvor (bis 2019) auf die Bevölkerung 
am Hauptwohnsitz (Hochgürtel & Weinmann, 2020). Es 
werden neu Kinder aller Familienstände statt wie zuvor 
nur ledige Kinder berücksichtigt (Hochgürtel & Wilke, 
2022). Neuregelung der Veröffentlichung von zwei Er-
gebnisarten: Erst- und Endergebnisse.

•	 Ab 2021: rückwirkend Hochrechnung der Ergebnisse 
des Mikrozensus anhand der Bevölkerungsfortschrei-
bung auf Basis des Zensus 2022 (zuvor Zensus 2011).

•	 Ab 2022: Erfassung der Einwanderungsgeschichte von 
Menschen.
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Bildungsabschluss (nach ISCED): Nach der Internatio-
nalen Standardklassifikation des Bildungswesens (Inter-
national Standard Classification of Education, ISCED) 
2011 werden Bildungsabschlüsse in drei Kategorien 
unterteilt: Einen niedrigen Bildungsabschluss (ISCED 
0–2) haben Personen, wenn höchstens der Sekundar-
bereich I (z. B. Haupt- oder Realschule) besucht und kein 
beruflicher Abschluss erworben wurde. Zu den mittleren 
Bildungsabschlüssen (ISCED 3–4) zählen z. B. das Abitur, 
eine berufliche Lehre oder der Abschluss einer Fach-
oberschule. Hohe Bildungsabschlüsse (ISCED 5–8) sind 
Abschlüsse im Tertiärbereich (z. B. Meisterausbildung, 
Bachelor, Master, Promotion oder jeweils gleichwertige 
Abschlüsse).

Einwanderungsgeschichte: Das Konzept Einwande-
rungsgeschichte wird seit 2021 im Mikrozensus umge-
setzt (vgl. Kapitel 2.2). Zu den Personen mit Einwande-
rungsgeschichte zählen Personen, die entweder selbst 
oder deren beide Elternteile seit 1950 in das heutige 
Gebiet Deutschlands eingewandert sind (Eingewanderte 
und ihre direkten Nachkommen). Haushalte mit Einwan-
derungsgeschichte sind Haushalte, in denen alle Haus-
haltsmitglieder eine Einwanderungsgeschichte haben.

Erwerbstätigkeit (nach ILO-Konzept) und realisierte 
Erwerbstätigkeit: Nach der Definition der Internationalen 
Arbeitsorganisation (International Labour Organization, 
ILO) liegt eine Erwerbstätigkeit vor, wenn die befragte 
Person in der Berichtswoche mindestens eine Stunde 
gegen Entgelt oder im Rahmen einer selbstständigen oder 
mithelfenden Tätigkeit gearbeitet hat. Wird ein reguläres 
Arbeitsverhältnis vorübergehend unterbrochen (z. B. 
aufgrund von Krankheit, Urlaub oder Elternzeit), gilt die 
Person dennoch als erwerbstätig. Nach dem vom Statis-
tischen Bundesamt entwickelten Konzept der realisierten 
Erwerbstätigkeit werden nur die Personen als erwerbs-
tätig gezählt, die ihre Erwerbsarbeit nicht aufgrund eines 
familiären Vereinbarkeitsarrangements (Mutterschutz 
oder Elternzeit) unterbrochen haben (Hochgürtel, 2018).

Familien (AID:A): Der Familienbegriff in AID:A geht vom 
theoretischen Konzept der familialen Lebensführung 
(Jurczyk, 2020) aus. Empirisch ist das Konzept enger 
gefasst. Grundlage für die Abgrenzung von Familien sind 
die Beziehungen der minderjährigen Zielpersonen der 
AID:A-Erhebung zu den anderen Personen im Haushalt. 
Familien umfassen demnach Eltern bzw. Erziehende, die 
mit leiblichen oder nicht leiblichen Kindern im Haus-
halt zusammenleben. In Trennungsfamilien werden auch 
Beziehungen der Kinder zum extern lebenden Elternteil 
erfasst. Allerdings wird dieser nicht selbst befragt.

ANHANG B: GLOSSAR

Ausländer:innen: Personen, die nicht Deutsche im Sinne 
des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind, werden in 
der amtlichen Statistik als Ausländer:innen erfasst. Dazu 
zählen Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 
Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehö-
rigkeit. Sie können in Deutschland geboren oder zugewan-
dert sein.

Bedarfsgemeinschaft (BG): Eine Bedarfsgemeinschaft 
(BG) besteht aus mindestens einer Person, die erwerbs-
fähig und leistungsberechtigt nach dem SGB II ist. Hinzu 
kommen Personen, die mit dem Leistungsberechtigten 
(LB) zusammen leben und wirtschaften. 
Dazu zählen:

•	 die im Haushalt lebenden Eltern bzw. Erziehenden, so-
fern der LB das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

•	 der oder die nicht dauernd getrennt lebende Partner:in 
des LB – im Einzelnen Ehepartner:in, eingetragene:r Le-
benspartner:in oder eine andere Person (z. B. Partner:in 
in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder ein 
Stiefelternteil), „die mit dem LB in einem gemeinsamen 
Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger 
Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, 
Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander 
einzustehen“ (§ 7 Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe c SGB II),

•	 die im Haushalt lebenden unverheirateten Kinder der 
zuvor genannten Personen, sofern sie das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und „soweit sie die 
Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht 
aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen 
können“ (§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II).

Es besteht eine bedingte Einstandspflicht, d. h., „von 
jedem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft wird erwartet, 
dass es sein Einkommen und Vermögen zur Deckung 
des Gesamtbedarfs aller Angehörigen der BG einsetzt 
(Ausnahme: Kinder)“ (Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit, 2026b). Leben Leistungsberechtigte in einer Haus-
haltsgemeinschaft mit Verwandten oder Verschwägerten, 
wird widerlegbar vermutet, dass sie von ihnen finanziell 
unterstützt werden, soweit dies nach deren Einkommen 
und Vermögen erwartet werden kann (§ 9 Abs. 5 SGB II; 
Bundesagentur für Arbeit, 2024, Rz. 7.97). Kinder, die 
ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder 
Vermögen bestreiten können, gehören nicht zur Bedarfs-
gemeinschaft, haben aber ggf. Anspruch auf Leistungen 
für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II).
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„large families“ oder „multi-child families“, wobei zum Teil 
erst Familien mit mindestens vier Kindern als Mehrkind
familien gesehen werden (Köppe & Curran, 2025).

Migrationsgeschichte: Im Familienbericht wird der Be-
griff „Migrationsgeschichte“ anstelle des im Integrations- 
und Teilhabegesetz (TIntG) des Landes Nordrhein-Westfa-
len verankerten Begriffs der „Einwanderungsgeschichte“ 
verwendet, um Verwechslungen mit dem vom Statisti-
schen Bundesamt im Mikrozensus umgesetzten Konzept 
„Einwanderungsgeschichte“ zu vermeiden (s. o. und 
Kapitel 2.2). Zu den Personen mit Migrationsgeschichte 
zählen Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 
im Ausland geborene und nach 1955 eingewanderte Per-
sonen sowie Personen, bei denen mindestens ein Eltern-
teil eingewandert ist (vgl. § 4 TIntG).

Migrationshintergrund: Seit 2005 werden im Mikrozen-
sus Angaben zum Migrationshintergrund erhoben. Nach 
der Definition des Statistisches Bundesamts hat eine 
Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit geboren ist. Dazu zählen alle Ausländer:innen, 
(Spät-)Aussiedler:innen, Eingebürgerte und Personen, 
die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption 
durch einen deutschen Elternteil erhalten haben, sowie 
die Kinder dieser vier Gruppen. Bei Zeitreihendaten wird 
zwischen einem Migrationshintergrund im engeren und 
im weiteren Sinne unterschieden. Migrationshintergrund 
im engeren Sinne bedeutet, dass zur Bestimmung des 
Migrationshintergrunds einer mit deutscher Staatsange-
hörigkeit geborenen Person nur die Merkmale der Eltern, 
die im selben Haushalt leben, herangezogen werden. Beim 
Migrationshintergrund im weiteren Sinne werden auch die 
Merkmale der nicht im Haushalt lebenden Eltern berück-
sichtigt. Angaben zum Migrationshintergrund im engeren 
Sinne liegen für alle Jahre, zum Migrationshintergrund 
im weiteren Sinne nur für die Jahre 2005, 2009 und 2013 
sowie jährlich ab 2017 vor.

Nettoäquivalenzeinkommen: Um die Einkommen von 
Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammen-
setzung vergleichbar zu machen, wird eine Äquivalenz-
gewichtung vorgenommen. Dabei wird jedem Haushalts-
mitglied ein bestimmtes Bedarfsgewicht zugewiesen. 
Nach der international anerkannten und in Einkommens-
analysen zumeist verwendeten modifizierten OECD-Skala 
erhält die Haupteinkommensperson das Gewicht 1,0. Alle 
weiteren Haushaltsmitglieder im Alter von 14 Jahren und 
älter erhalten das Gewicht 0,5 und Kinder unter 14 Jahren 
das Gewicht 0,3. Die Summe der Einzelgewichte ergibt 
das Gesamtgewicht des Haushalts. Teilt man das Netto-
einkommen des Haushalts durch das Gesamtgewicht, 
ergibt sich das Nettoäquivalenzeinkommen.

Familien (Mikrozensus): Familien umfassen im Mikro-
zensus alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, die in einem 
gemeinsamen Haushalt leben. Dazu zählen gemischt- und 
gleichgeschlechtliche Ehepaare, Lebensgemeinschaften 
und alleinerziehende Mütter und Väter mit Kindern im 
Haushalt. Einbezogen sind neben leiblichen Kindern auch 
Stief-, Pflege- und Adoptivkinder ohne Altersbegrenzung, 
wobei sich der Familienbericht NRW überwiegend auf Fa-
milien mit Kindern unter 18 Jahren beschränkt. Haushalts-
übergreifende Familienbeziehungen sowie Mehrgeneratio-
nenfamilien werden im Mikrozensus nicht berücksichtigt 
(vgl. Kapitel 2.1).

Haushalte: (Privat-)Haushalte sind laut Definition des Mi-
krozensus jede zusammenwohnende und eine wirtschaft-
liche Einheit bildende Personengemeinschaft (Mehr-
personenhaushalte) sowie Personen, die allein wohnen 
und wirtschaften (Einpersonenhaushalte einschließlich 
Einzeluntermieter:innen). Zum Haushalt können verwand-
te und familienfremde Personen gehören. Gemeinschafts-
unterkünfte gelten nicht als Haushalte. In einem Haushalt 
können gleichzeitig mehrere Familien oder Lebensformen 
leben.

Lebensformen: Das Lebensformenkonzept im Mikrozen-
sus bildet seit 1996 unterschiedliche Formen des Zu-
sammenlebens im Haushalt ab. Entlang der Dimensionen 
Partnerschaft und Elternschaft werden Alleinstehende, 
Alleinerziehende, Paare mit Kind(ern) und Paare ohne 
Kinder unterschieden.

Median: Der Median, auch Zentralwert genannt, ist ein 
statistischer Mittelwert bei Verteilungen. Er bezeichnet 
den Wert, der eine nach der Größe geordnete Daten-
reihe in zwei gleich große Hälften teilt, wobei eine Hälfte 
kleiner und die andere Hälfte größer ist als der Median. 
Median des Nettoäquivalenzeinkommens bedeutet, dass 
eine Hälfte der Bevölkerung ein höheres und die ande-
re Hälfte der Bevölkerung ein geringeres gewichtetes 
Einkommen zur Verfügung hat als das mittlere Netto
äquivalenzeinkommen.

Mehrkindfamilien: Eltern, die mit mindestens drei 
(minderjährigen) Kindern in einem Haushalt zusammen-
leben, werden in der soziodemografischen Forschung als 
Mehrkindfamilien (oder Mehrkinderfamilien) bezeichnet. 
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um leibliche, Stief-, 
Pflege- oder Adoptivkinder handelt. Der Begriff „kinder-
reiche Familien“ wird dagegen in Deutschland zumeist auf 
Familien mit drei oder mehr leiblichen Kindern bezogen 
(Andresen, Dietz & Çinar, 2022; Bujard et al., 2019; Simon, 
2022). International ist diese Unterscheidung nicht ge-
bräuchlich. Im englischsprachigen Raum spricht man von 
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Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF): Bei 
den nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten handelt 
es sich primär um Kinder unter 15 Jahren, die in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben, sowie um Personen, die aus 
gesundheitlichen oder rechtlichen Gründen weniger als 
drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können. In der 
Grundsicherungsstatistik des SGB II werden Kinder bzw. 
Personen nur dann als NEF ausgewiesen, wenn sie Bürger-
geld für NEF (vor 2023: Sozialgeld) beziehen (Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit, 2026b).

Regelleistungsberechtigte (RLB): Regelleistungsbe-
rechtigte (RLB) sind Personen, die Anspruch auf Gesamt-
regelleistung nach dem SGB II haben, d. h. auf Bürgergeld 
bzw. vor 2023 auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld. 
Die Gesamtregelleistung umfasst den Regelbedarf zur 
Sicherung des Lebensunterhalts, Leistungen für Mehr-
bedarfe, die Kosten der Unterkunft sowie den letztmalig 
im Dezember 2010 gewährten befristeten Zuschlag nach 
Bezug von Arbeitslosengeld (§ 24 SGB II alte Fassung, 
entfallen ab 1. Januar 2011).
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